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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Nach dem Extremhochwasser im Sommer 1997 brachte die Landesregierung das Programm „Si-

cherheit und Zukunft für die Oderregion“ auf den Weg. Ziel ist die Wiederherstellung und Ertüchti-

gung der Hochwasserschutzanlagen entlang der Oder. Das Landesamt für Umwelt Brandenburg, Ab-

teilung W2 Flussgebietsmanagement, Referat W21 Hochwasserschutz plant daher im Teilobjekt 15, 

BL 66 die Ertüchtigung des ca. 2 km langen linksseitigen Deiches der Hohensaaten-Friedrichsthaler 

Wasserstraße (Ho-Fri-Wa) im Bereich des Schlosswiesenpolders nordöstlich von Schwedt.  

 

Der Deich schützt die Stadt Schwedt sowie den Schlosswiesenpolder vor weit reichenden Über-

schwemmungen. Aufgrund ungünstiger Untergrundverhältnisse und ungeeigneter Deichbaumateria-

lien wurden während des Extremhochwassers im Jahr 1997 Quellstellen mit starken Durchsickerun-

gen im Bereich des zu sanierenden Deiches festgestellt. Standsicherheitsberechnungen ergaben, dass 

der betroffene Deichabschnitt in seinem jetzigen Zustand nicht standsicher und von daher extrem ge-

fährdet ist. Bei einem Bruch des Deiches ergeben sich Gefahren für Menschen, Tiere und Sachwerte. 

Die Festlegung der Ausbaugröße erfolgte für ein HW200. Das Vorhaben ist als Maßnahme des 

Hochwasserschutzes gemäß § 95 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) eine öffentlich-

rechtliche Aufgabe und dient dem Wohl der Allgemeinheit. 

 

Das Vorhaben ist planfeststellungspflichtig. 

 

1.2 Planungsabläufe 

Im Jahr 2001 erstellten FROELICH & SPORBECK eine Umweltverträglichkeitsstudie sowie eine 

FFH-Verträglichkeitsstudie zum Vorentwurf der Deichsanierungsplanung zwischen Stützkow und 

Gartz (Froelich & Sporbeck 2001a und b). Der Sanierungsabschnitt „Teilobjekt 15, Baulos 66, 

Schlosswiesenpolder, Deich-km 0+000 - 2+044“ war Bestandteil dieser Planungen. In den Unterla-

gen wurden zwei Sanierungsvarianten für den linken Deich der Ho-Fri-Wa im Bereich des Schloss-

wiesenpolders bezüglich ihrer Umweltauswirkungen untersucht. Im weiteren Prozess wurde in den 

Fachgremien die Sanierung im bestehenden Verlauf zur Vorzugsvariante des Vorhabensträgers er-

klärt. Als Genehmigungsverfahren wird ein Planfeststellungsverfahren nach § 68 WHG angestrebt.  

 

Die für die Genehmigung relevanten Unterlagen wurden im September 2014 zur Planfeststellung 

bei der Oberen Wasserbehörde eingereicht. Im Zuge der TÖB-Beteiligung wurde festgelegt, dass 

u. a. die Kartierungen zu aktualisieren sind. Die Neukartierungen erfolgten 2020 und sind vollstän-

dig abgeschlossen. 

 

Folgende Unterlagen liegen bereits vor: 

• Landschaftspflegerischer Begleitplan mit artenschutzrechtlichem Fachbeitrag (05.08.2014) inkl. 

Anlagen 

• Umweltverträglichkeitsstudie (04.10.2013) inkl. Anlagen 

• Verträglichkeitsstudie gemäß FFH-Richtlinie für das FFH-Gebiet DE 2951-302 „Unteres Oder-

tal“ (04.10.2013) inkl. Anlagen 

• Verträglichkeitsstudie gemäß FFH-Richtlinie für das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) DE 

2951-401 „Unteres Odertal“ (04.10.2013) inkl. Anlagen 

• Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (15.08.2018) 

• Faunistische und Floristische Kartierung 2020 (14.01.2021) inkl. Anlagen 

• Stellungnahme RO4 (27.08.2015) – heute N1 (obere Naturschutzbehörde) 

• Protokoll zur Abstimmung zwischen W21 und der OWB bzgl. Details der noch zu fertigenden 

Unterlagen (14.11.2018) 

• Technische Planung (08/2014) 
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Die Ergebnisse der Neukartierung aus dem Jahr 2020 sowie aus dem WRRL-FB (2018) sind im 

Rahmen eines Planänderungsantrages in die zu überarbeitenden Unterlagen einzuarbeiten. Zudem 

sind sämtliche Rechtsgrundlagen auf Aktualität zu prüfen und entsprechend anzupassen. 

Der LBP (Stand: 2014) umfasst 119 Seiten inklusive Kostenschätzung und Maßnahmenver-

zeichnis/Maßnamenblätter. Neben 10 Vermeidungsmaßnahmen wurde eine CEF und eine Gehölz-

schutzmaßnahme geplant sowie insgesamt 5 weitere Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Es ist not-

wendig zu prüfen, ob die geplanten Maßnahmen ausreichend sind oder ggf. auf Grundlage neuer Er-

kenntnisse entsprechend angepasst werden müssen. Dies gilt ebenso für die Eingriffsermittlung, die 

Maßnahmenplanung sowie die Kostenschätzung und das Maßnahmenverzeichnis. 

Grundlage für den LBP ist das Untersuchungsgebiet 1 mit einer Größe von ca. 41 ha. Um jedoch 

auch die Folgen der weiter reichenden akustischen und visuellen Störungen auf die Avifauna bewer-

ten zu können, wurde ein weiterer Untersuchungsbereich 2 definiert mit einer Größe von insgesamt 

78 ha, vgl. nachfolgende Abbildung 1. Die Karten sind auf Grundlage der Neukartierungen sowie 

weiterer erforderlicher Änderungen zu prüfen und anzupassen. 

 

Der bisherige LBP (05.08.2014) sowie der Anlagenband werden mit dem hier vorgelegten über-

arbeiteten LBP vollständig ersetzt. 
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Abbildung 1: Untersuchungsgebiet 1 und 2 

 

1.3 Lage des Untersuchungsgebietes 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im äußersten Nordosten des Landes Brandenburg. Es 

liegt im Landkreis Uckermark und ist der amtsfreien Gemeinde Schwedt/Oder zugeordnet. 

Der zu sanierende Deichabschnitt liegt nordöstlich der Stadt Schwedt und erstreckt sich auf einer 

Länge von ca. 2 km zwischen einer Kleingartenanlage des Stadtrandbereiches (Deich-km 0+000) 

und dem Industriegebiet Kuhheide bzw. dem Gelände der LEIPA Papierfabrik (Deich-km 2+044). 
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Das Vorhaben betrachtet den linken Deich der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße. Landsei-

tig der im Untersuchungsgebiet verlaufenden Deiche schließt sich der Schlosswiesenpolder an. 

 

1.3.1 Naturräumliche Gliederung 

Entsprechend der naturräumlichen Gliederung nach SCHOLZ gehört das Gebiet zum Naturraum 

„Odertal“ bzw. zur „Unteren Odertalniederung. Das untere Odertal ist die östliche Grenzlandschaft 

der Uckermark, die mit ihrer natürlichen Genese, aber auch ihren anthropogenen Eingriffen (Fluss-

bettverlegungen, Eindeichungen) sowie mit ihrer aktuellen Naturausstattung eine einzigartige Fluss-

auenlandschaft repräsentiert (LUTZE 2014). Es ist eine der letzten naturnahen Auenlandschaften Mit-

teleuropas mit überregionaler Bedeutung für den Biotopverbund und den Lebensraumschutz. Das 

untere Odertal bildet zwischen Hohensaaten und Szczecin auf einer Länge von 60 km eine ca. 5 km 

breite Flussniederung und gehört zu einem der letzten, in großen Teilen intakten Flussmündungsge-

biete Europas. 

Das brandenburgische Gebiet umfasst sowohl die durch die Weichseleiszeit entstandenen End-

moränenhänge der Talränder als auch die durch die Oder gebildete Flussaue zwischen den Ortschaf-

ten Hohensaaten im Süden und Staffelde im Norden. Es bildet mit der Flussaue und den Hangwäl-

dern auf der polnischen Seite eine naturräumliche Einheit. 

 

1.3.2 Potenziell natürliche Vegetation 

Das Konzept der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation (hpnV) berücksichtigt die bereits 

vorhandenen nachhaltigen anthropogenen Standortveränderungen einschließlich der von außen auf 

den Standort wirkenden Umwelteinflüsse, aber nicht die zukünftigen Veränderungen (s. KOWARIK 

1987) und stellt höchstentwickelte Vegetation (meist Wälder) dar. Sie schließt die Eigendynamik der 

Ökosysteme ebenso mit ein wie Entwicklungsphasen und -stadien, also auch Pionier- und Zwi-

schenwälder (SCHMIDT et al. 2002). 

Für die Anwendung in der Planung ist das Konzept der hpnV insbesondere für die Auswahl 

standortgerechter (Gehölz-)Vegetation im Zusammenhang mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

von Bedeutung. Außerdem ermöglicht die hpnV eine Beurteilung der Naturnähe bzw. des Reifegra-

des der aktuellen, realen Vegetation und zeigt somit Entwicklungspotenziale auf. Folgende potenzi-

elle natürliche Vegetation würde im Untersuchungsgebiet in Anlehnung an die digitalen Daten von 

HOFMANN & POMMER (2005) vorkommen: 

E 41: Flatterulmen-Stieleichen-Hainbuchenwald der regulierten Stromauen 

In durch Eindeichung nicht mehr überflutete Auen entstehen nährstoffreiche Standorte, auf de-

nen sich Hainbuchen-(Carpinus betulus-)reiche Wälder mit Stieleiche (Quercus robur), Flatterulme 

(Ulmus laevis) und Winter-Linde (Tilia cordata) entwickeln würden. Ein Großteil des UG mit Aus-

nahme einer kleinen Fläche im Bereich der Nordspitze stellt einen potenziellen Standort für Flat-

terulmen-Stieleichen-Hainbuchenwälder der regulierten Stromauen dar.  

 

D 33: Schwarzerlen-Niederungswald im Komplex mit Sternmieren-Stieleichen-

Hainbuchenwald 

Auf einer vergleichsweise kleinen Fläche im Norden des UG stellt der Schwarzerlen-

Niederungswald im Komplex mit Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald die potenziell natürliche 

Vegetation dar. 

B 22: Kanalisierte Fließgewässer mit hohem Artendefizit der Fließgewässerbiozönose 

Die Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße wurde als Kanalisiertes Gewässer mit hohem 

Artendefizit oder weitgehend fehlender Makrophytenvegetation sowohl im Wasserkörper als auch 

im Uferbereich erfasst (HOFMANN & POMMER 2005). 

 

Zur Veranschaulichung der Lage der einzelnen potenziellen Vegetationsflächen, sind diese in 

der nachfolgenden Abbildung 2 dargestellt. 
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Abbildung 2: Potenzielle natürliche Vegetation im Untersuchungsgebiet 
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1.4 Schutzgebiete und -objekte 

1.4.1 Nationalpark 

Das Untersuchungsgebiet liegt außerhalb des Nationalparkes „Unteres Odertal“, grenzt aber un-

mittelbar an – der rechtsseitige Deich der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße liegt bereits im 

Nationalpark.  

Der Nationalpark „Unteres Odertal“ ist der einzige Flussauen-Nationalpark in der Bundesrepub-

lik Deutschland. Er hat eine Länge von 50 km und erstreckt sich entlang der Oder über eine Fläche 

von über 10.000 ha. Er reicht von Hohensaaten im Süden bis Staffelde im Norden. Westlich von ihm 

befindet sich eine über 17.000 ha große Pufferzone, die als Landschaftsschutzgebiet „Nationalpark-

region Unteres Odertal“ ausgewiesen wurde.  

Zusammen mit dem polnischen Landschaftspark „Dolina Dolnej Odry“ (Unteres Odertal) bildet 

der Nationalpark „Unteres Odertal“ das Kerngebiet des deutsch-polnischen Internationalparks Unte-

res Odertal. 

Die rechtliche Grundlage für den Nationalpark bildet das Nationalparkgesetz (NatPUOG) vom 

09. November 2006. Der Schutzzweck ist in § 3 wie folgt formuliert: 

 

(1) Schutzzweck des Nationalparks ist es, das Untere Odertal mit seiner in Mitteleuropa beson-

deren Auenlandschaft, ihrem artenreichen Tier- und Pflanzenbestand, den zahlreichen Feuchtbioto-

pen, Wiesen und Auwäldern sowie die die Stromaue begleitenden Hangwälder im Verbund mit an-

deren Wäldern und den Trockenrasen zu schützen, zu pflegen, zu erhalten und in ihrer natürlichen 

Funktion zu entwickeln. Damit werden auf deutscher Seite die Voraussetzungen für ein großräumi-

ges deutsch-polnisches Schutzgebiet (deutsch-polnischer Internationalpark Unteres Odertal) geschaf-

fen.  

 

(2) Der Nationalpark dient insbesondere  

 

• 1. der Sicherung und Herstellung eines von menschlichen Eingriffen weitgehend ungestörten 

Ablaufes der Naturprozesse,  

• 2. der Erhaltung und Regeneration eines naturnahen Wasserregimes und des natürlichen Selbst-

reinigungspotenzials des Stromes und der Aue (Flächenfilterfunktion),  

• 3. der Pflege und Entwicklung von Lebensräumen bestandsgefährdeter Tier- und Pflanzenarten, 

insbesondere der Flussaue und der Mager- und Trockenstandorte verschiedener Ausprägung,  

• 4. der Erhaltung naturnaher Waldbestände und der langfristigen Entwicklung von Forsten zu Na-

turwäldern. 

 

1.4.2 Natura 2000-Gebiete 

1.4.2.1 FFH-Gebiete 

Das Untersuchungsgebiet liegt außerhalb des FFH-Gebietes „Unteres Odertal“ (DE 2951-302, 

landesinterne Nummer 150), grenzt aber unmittelbar an – der rechtsseitige Deich der Hohensaaten-

Friedrichsthaler-Wasserstraße liegt bereits im FFH-Gebiet.  

Die Abgrenzung des FFH-Gebiets „Unteres Odertal“ entspricht weitestgehend der Abgrenzung 

des Nationalparks „Unteres Odertal“. Ausgenommen ist eine Teilfläche nördlich der Schwedter 

Querfahrt. 

Dem Nationalparkplan können folgende gebietsrelevante Lebensraumtypen des Anhangs I der 

FFH-Richtlinie entnommen werden (NATIONALPARK UNTERES ODERTAL 2014):  
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Tabelle 1: Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie für das FFH-Gebiet „Unteres 

Odertal“ gemäß Nationalparkplan (NATIONALPARK UNTERES ODERTAL 2014) 

Natura 2000 
Code 

Kurzbezeichnung 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamions oder Hydrocharitions 

3260 Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Cal-
litricho-Batrachion 

3270 Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p. 

6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen 

6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 

6240* Subpannonische Steppen-Trockenrasen (Festucetalia vallesiacae) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6440 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91G0* Pannonische Wälder mit Quercus petraea und Carpinus betulus 

*    prioritärer Lebensraumtyp 

 

Neben den Lebensraumtypen sind folgende Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie als Erhal-

tungsziele für das FFH-Gebiet genannt: 

 

Tabelle 2: Tier- und Pflanzenarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie im FFH-Gebiet „Unteres 

Odertal“ gemäß Grundschutzverordnung (NATIONALPARK UNTERES ODERTAL 2014) 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Säugetiere 

Biber Castor fiber 

Fischotter Lutra lutra 

Teichfledermaus Myotis dasycneme 

Großes Mausohr Myotis myotis 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 

Amphibien 

Rotbauchunke Bombina bombina 

Fische, Rundmäuler 

Rapfen  Aspius aspius 

Steinbeißer Cobitis taenia 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Goldsteinbeißer Cobitis aurata 

Weißflossiger Gründling Gobio albipinnatus 

Flussneunauge Lampetra fluviatilis 

Schlammpeitzger Misgurnus fossilis 

Meer-Neunauge Petromyzon marinus 

Bitterling Rhodeus sericeus amarus 

Libellen 

Grüne Keiljungfer Ophiogomphus cecilia 

Schmetterlinge 

Großer Feuerfalter Lycanea dispar 

Käfer 

Eremit Osmoderma eremita 

Hirschkäfer Lucanus cervus 

Großer Eichenbock Cerambyx cerdo 

Weichtiere 

Schmale Windelschnecke Vertigo angustior 

Bauchige Windelschnecke Vertigo moulinsiana 

 

 

1.4.2.2 Europäisches Vogelschutzgebiet (SPA) "Unteres Odertal" (DE 2951-401) 

Das Untersuchungsgebiet liegt außerhalb des SPA „Unteres Odertal“, grenzt aber unmittelbar 

an: der rechtsseitige Deich der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße liegt bereits im SPA-

Gebiet „Unteres Odertal“ (DE 2951-401). Das SPA-Gebiet „Unteres Odertal“ beinhaltet das Gebiet 

des Nationalparks „Unteres Odertal“ sowie zusätzlich die beiden Naturschutzgebiete Felchowseege-

biet und Landiner Haussee.  

 

Für das SPA-Gebiet „Unteres Odertal“ sind die in Tabelle 3 im Anhang I der Richtlinie geführ-

ten Arten genannt. 

 

Tabelle 3: Anhang I - Arten im SPA-Gebiet „Unteres Odertal“ (DE 2951-401) 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Acrocephalus paludicola Seggenrohrsänger Pernis apivorus Wespenbussard 

Alcedo atthis Eisvogel Philomachus pugnax Kampfläufer 

Anthus campestris Brachpieper Porzana parva Kleines Sumpfhuhn 

Aquila pomarina Schreiadler Porzana porzana Tüpfelsumpfhuhn 

Asio flammeus Sumpfohreule Sterna albifrons Zwergseeschwalbe 

Botaurus stellaris Rohrdommel Sterna hirundo Flussseeschwalbe 

Chlidonias hybridus* Weißbart-Seeschwalbe Sylvia nisoria Sperbergrasmücke 

Chlidonias niger Trauerseeschwalbe Tringa glareola* Bruchwasserläufer 

Ciconia ciconia Weißstorch Anser erythropus* Zwerggans 

Ciconia nigra Schwarzstorch Aythya nyroca Moorente 

Circus aeruginosus Rohrweihe Bubo bubo Uhu 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Crex crex Wachtelkönig Branta ruficollis* Rothalsgans 

Cygnus cygnus Singschwan Circus cyaneus* Kornweihe 

Dendrocopos medius Mittelspecht Falco columbarius* Merlin 

Dryocopus martius* Schwarzspecht Falco peregrinus Wanderfalke 

Ficedula parva* Zwergschnäpper Gallinago media* Doppelschnepfe 

Grus grus Kranich Gavia arctica* Prachttaucher 

Haliaeetus albicilla Seeadler Gavia stellata* Sterntaucher 

Ixobrychus minutus Zwergdommel Larus melanocephalus* Schwarzkopfmöwe 

Lanius collurio Neuntöter Larus minutus* Zwergmöwe 

Lullula arborea Heidelerche Limosa lapponica* Pfuhlschnepfe 

Luscinia svecica Blaukehlchen Phalaropus lobatus* Odinshühnchen 

Mergus albellus* Zwergsäger Podiceps auritus* Ohrentaucher 

Milvus migrans Schwarzmilan Sterna caspia* Raubseeschwalbe 

Milvus milvus Rotmilan Sterna paradisaea* Küstenseeschwalbe 

Pandion haliaetus Fischadler   

* Arten wurden im Rahmen der Erhebungen für den Nationalparkplan nicht untersucht 

 

1.4.3 Naturschutzgebiete gemäß § 23 BNatSchG 

Unmittelbar im Untersuchungsgebiet befindet sich kein Naturschutzgebiet gemäß § 23 

BNatSchG. Das Naturschutzgebiet „Nationalpark Unteres Odertal“, grenzt aber unmittelbar an – der 

rechtsseitige Deich der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße gehört bereits zum Naturschutz-

gebiet. Es ist lagegleich mit dem Nationalpark „Unteres Odertal“. 

 

1.4.4 Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 BNatSchG 

Das Untersuchungsgebiet liegt außerhalb von Landschaftsschutzgebieten. Teile des Landschafts-

schutzgebietes „Nationalparkregion Unteres Odertal“ erstrecken sich etwa 5 km nördlich und südlich 

des Untersuchungsgebietes. Sie gehören zu einer Pufferzone, welche den Nationalpark umgibt.  

 

1.4.5 Geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 29 BNatSchG 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine geschützten Landschaftsbestandteile gemäß § 29 

BNatSchG. 

 

1.4.6 Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG, § 18 BbgNatSchAG) sowie 
gesetzlich geschützte Alleen (§ 17 BbgNatSchAG)  

Nach § 30 BNatSchG bzw. § 18 BbgNatSchAG werden „bestimmte Teile von Natur und Land-

schaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, gesetzlich geschützt“ (BNatSchG). In den 

besonders geschützten Biotopen sind alle Maßnahmen, die zu ihrer Zerstörung oder sonstigen erheb-

lichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen führen könnten, verboten. 

 

In der nachfolgenden Tabelle 4 sind die gesetzlich geschützten Biotope, die im UG liegen aufge-

führt. Sie sind der im Jahr 2020 durchgeführten Biotopkartierung (MEP PLAN GMBH 2020) sowie 

der Aktualisierung im Juli 2022 entnommen: 
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Tabelle 4: Gesetzlich geschützte Biotope im Untersuchungsgebiet 

Biotopcode Biotoptypen Schutzstatus  FFH-Lebensraumtyp 
(außerhalb von Schutz-
gebieten) 

01112 FBB naturnahe, beschattete Bäche und kleine Flüsse §    

01201 FNM Tausendblatt-Teichrosengesellschaft §     

012111 FRGP Schilf-Röhricht an Fließgewässern §   

02114 SFAE hocheutrophe Altarme § 3150 

022111 SRGP Schilf-Röhricht an Standgewässern §   

051052 GFWA Feuchtweiden, verarmte Ausprägung §   

051311 GAFP Grünlandbrachen feuchter Standorte, von Schilf 
dominiert 

§   

051314 GAFR Grünlandbrachen feuchter Standorte, von rasi-
gen Großseggen dominiert 

§   

0514111 GSFFO gewässerbegleitende Hochstaudenfluren; weit-
gehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10% 
Gehölzdeckung) 

§ 6430 

0514112 GSFFG gewässerbegleitende Hochstaudenfluren; mit 
spontanen Gehölzbewuchs (10 - 30 % Gehölz-
deckung) 

§ 6430 

051422 GSMA Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher 
Standorte verarmte oder ruderalisierte Ausprä-
gung 

§   

07101 BLF Gebüsche nasser Standorte §   

071011 BLFS Strauchweidengebüsche §   

071012 BLFA Strauchweidengebüsche der Flussauen §   

071111 BFFH Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte; 
überwiegend heimische Gehölzarten 

§   

07190 BG standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern §   

08122 WWB Fahlweiden-Auenwald § 91E0* 

 

Gesetzlich geschützte Alleen nach § 17 BbgNatSchAG befinden sich nicht im Untersuchungs-

gebiet. 

 

1.4.7 FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie (außerhalb von 
Schutzgebieten) 

Neben den gesetzlich geschützten Biotopen (Kap. 1.4.6) wurden im Untersuchungsgebiet auch 

FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie erfasst (MEP PLAN GMBH). Sie befinden 

sich außerhalb von FFH-Gebieten. Sie können der nachfolgenden Tabelle 5 entnommen werden. 

 

Tabelle 5: FFH-Lebensraumtyp (außerhalb von Schutzgebieten) 

Biotopcode Biotoptypen FFH-
Lebensraumtyp  

Bezeichnung 

02114 hocheutrophe Altarme 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer 
Vegetation vom Typ Magnopotamions 
oder Hydrocharitions 

051121 Frischwiesen, artenreiche Ausprägung 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
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Biotopcode Biotoptypen FFH-
Lebensraumtyp  

Bezeichnung 

05121221 Heidenelken-Grasnelkenflur; weitgehend 
ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10% 
Gehölzdeckung) 

6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen 

0514111 gewässerbegleitende Hochstaudenfluren; 
weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs 
(< 10% Gehölzdeckung) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der plana-
ren und montanen bis alpinen Stufe 

 

0514112 gewässerbegleitende Hochstaudenfluren; 
mit spontanen Gehölzbewuchs (10 - 30 % 
Gehölzdeckung) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der plana-
ren und montanen bis alpinen Stufe 

08122 Fahlweiden-Auenwald 91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und 
Fraxinus excelsior 

 

 

1.5 Planungsgrundlagen 

•  INGENIEURGEMEINSCHAFT WTU GMBH (2014): Technische Entwurfs- und Genehmigungspla-

nung „Oderprogramm“: Deichsanierung in der Uckermark. Teilobjekt 15 - Baulos 66, Schloss-

wiesenpolder Schwedt. Deich-km 0+000 bis 2+044  

• PÖYRY DEUTSCHLAND GMBH (2008): Oderdeichsanierung, Teilobjekt 15, Baulos 66, Schloss-

wiesenpolder, Deich-km 0+000 - 1+2044. Anlagenband: vegetationskundliche und faunistische 

Kartierungen zzgl. Karten-Anlage 1.0-1.2 

• PÖYRY DEUTSCHLAND GMBH (2013a): Umweltverträglichkeitsstudie zur Oderdeichsanierung, 

Teilobjekt 15, Baulos 66, Schlosswiesenpolder, Deich-km 0+000 - 2+044 

• PÖYRY DEUTSCHLAND GMBH (2013b): FFH-Verträglichkeitsstudie für das FFH-Gebiet DE 

2951-302 „Unteres Odertal“  

• PÖYRY DEUTSCHLAND GMBH (2013c): FFH-Verträglichkeitsstudie für das Europäische Vogel-

schutzgebiet (SPA) DE 2951-401 „Unteres Odertal“ 

• PÖYRY DEUTSCHLAND GMBH (2013d): Anlagenband Vegetationskundliche und faunistische 

Kartierungen zur Oderdeichsanierung, Teilobjekt 15, Baulos 66, Schlosswiesenpolder, Deich-km 

0+000 - 1+2044  

• PÖYRY DEUTSCHLAND GMBH (2014): Landschaftspflegerischer Begleitplan mit artenschutz-

rechtlichem Fachbeitrag zur Oderdeichsanierung, Teilobjekt 15, Baulos 66, Schlosswiesenpol-

der, Deich-km 0+000 - 2+044 

• PÖYRY DEUTSCHLAND GMBH (2018): Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie Zum Schlosswiesen-

polder Schwedt, Baulos 66 

•  Aktuelle Gutachten (siehe Kap. 4.1) 
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2 Projektinformation 

2.1 Vorhabensbeschreibung 

Die Sanierung des Deiches erfolgt im bestehenden Verlauf. Von den in der Vorplanung begut-

achteten Varianten entschied sich das LfU aus wirtschaftlichen und bautechnologischen Gründen für 

die Rekonstruktion in vorhandener Linienführung.  

Grund für den Sanierungsbedarf ist die mangelnde Standfestigkeit des betroffenen Deichab-

schnitts. So traten während des Extremhochwassers 1997 mehrere Quellstellen auf und Standsicher-

heitsberechnungen ergaben, dass die landseitigen Böschungen nicht standsicher sind. Begründet 

wird dies v.a. mit den ungünstigen Baugrundverhältnissen. So stehen unterhalb des Deiches stre-

ckenweise  mehrere Meter mächtige Torfe und Tone an.  

 

Die Höhe der Deichkrone entspricht in der Regel der erforderlichen Kronenhöhe, um ein HQ200 

mit dem erforderlichen Freibord von 0,8 m kehren zu können. Aufgrund des schlechten Baugrundes 

wird das Freibordmaß aus Sicherheitsgründen jedoch von 0,8 m auf 0,95 m erhöht. Eine wesentliche 

Verbreiterung des Deiches ergibt sich dadurch nicht. Dennoch ist eine landseitige Deichfußverschie-

bung streckenweise nicht zu vermeiden, da zur Erhöhung der Standsicherheit des Deiches der Auf-

bau einer belastenden Berme mit Einbau eines Filterprismas und einer Potenzialentlastung (Einbau 

von „Entlastungsbrunnen“) erforderlich wird. Ausnahmen bilden der Anfangs- und Endbereich des 

Deiches, hier sind aufgrund äußerer Zwangspunkte (Bebauung, wasserwirtschaftliche Anlagen) Tra-

pezprofile geplant. Vor Einbau der Berme ist ungeeignetes Gründungsmaterial bis 1 m Tiefe auszu-

tauschen. Ein Schotterband am Fuß des landseitigen Deichfußes soll den kontrollierten Wasseraus-

tritt aus der Berme garantieren. In die wasserseitige Böschung wird eine dichtende Tonschicht ein-

gebaut. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wird der Deich wieder mit Mutterboden angedeckt 

und mit einer autochthonen Saatgutmischung (Regiosaatgut) eingesät. Ggf. hat vor den Sanierungs-

arbeiten eine Munitionsberäumung zu erfolgen.  

Zum Schutz gegen Biberbefall ist auf der wasserseitigen Böschung ein Biberschutzgitter aus 

verzinktem Drahtgitter (Maschenweite 40 x 40 mm, Stabdurchmesser 4 mm) einzubauen. Die Gitter 

werden bis Höhe BHW unterhalb der Mutterbodenandeckung verlegt und binden am Deichfuß 1,5 m 

in den Untergrund ein. 

Die Böschung des Kanals bleibt unberührt. Eine Ausnahme ist die zwischen km 1+270 und 

1+320 liegende ehemalige Panzerabfahrt in den Kanal. Diese wird im Zuge des Vorhabens analog 

der vorhandenen Kanalbefestigung aufgefüllt. 

Der abschnittsweise parallel zum Deich verlaufende Entwässerungsgraben muss aufgrund der 

Deichverbreiterung zwischen km 1+100 und 1+360 um 4 m verlegt werden.   

Der Deichverteidigungsweg (DVW) soll auf der Berme bzw. auf der Krone verlaufen und mit 

einer 80 mm mächtigen bituminösen Tragschicht vollversiegelt werden. Der jetzige Deichverteidi-

gungsweg (Schwarzdecke bzw. Betonspurplatten) ist rückzubauen. Sämtliche landseitigen Rampen 

sind ebenfalls mit einer bituminösen Decke zu befestigen. Rampen zur Wasserseite erhalten eine 

Schotterrasendecke. Es werden insgesamt 3 Ausweichstellen und 2 Wendehammer angeordnet. Die 

vorhandenen Brückenfundamente sind zum Teil zurückzubauen. Des Weiteren wird im Bereich der 

Deichkrone ein mit Rasengittersteinen befestigter 0,6 m breiter Fußgängerpfad errichtet. 

 

Insgesamt sind 4 Regelprofile vorgesehen: 

 

Regelprofil 1 (0+000 -0+133 / 2+009-2+044): 

Trapezprofil, 3 m breiter DVW auf der Krone, Bankette des DVW beidseitig 0,75 m   

 

Regelprofil 2 (0+133-1+435 / 1+600 – 1+950): 

Doppel-Trapezprofil, 3 m breiter DVW auf Berme, Bankette des DVW landseitig 0,75 m, deich-

seitig 0,25 m 
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Regelprofil 3 (1+466 – 1+600): 

Doppel-Trapezprofil wie Regelprofil 2, zur Schaffung einer größeren Standsicherheit wird eine 

breitere Krone bzw. eine breitere landseitige Böschung geplant, zwischen 1+450 und 1+700 Set-

zen einer Spundwand zur Schaffung eines durchgängigen Dichtungsanschlusses  

 

Regelprofil 4 (1+950 – 2+009): 

„Trapezprofil“, Höhe des DVW wird an derzeitige Geländehöhen angepasst, d.h. im Bereich des 

Schöpfwerkes wird keine Berme eingebaut  

 

Die Baustellenzufahrt erfolgt über die B2n – Hafenstraße-Kuhheide und eingeschränkt auch über 

die Scheitdammbrücke. Materialtransporte sollen v. a. über den Wasserweg erfolgen. So kann ein 

bereits errichteter Anleger nördlich der Schleuse der Schwedter Querfahrt genutzt werden, wobei der 

Materialtransport zum westlichen Ufer der Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße mit geleich-

terten (in Tonnage begrenzten) LKWs erfolgen soll. 

 

Als Baustraßen sind v. a. der vorhandene DVW und der zukünftige Deichsicherheitsstreifen vor-

gesehen. Aufgrund ungünstiger Untergrundverhältnisse ist mit einer Anlage von Baggermatratzen 

oder einer temporär befestigten Baustraße zu rechnen. Auch der zukünftige Sicherheitsstreifen ist 

nach Beendigung der Baumaßnahme neu anzusäen. Eine Lagerfläche wird südlich der der Straße 

„Zur Querfahrt“ im Bereich des Grünlandes angelegt. Zudem wird eine weitere, bereits eingerichtete 

Lagerfläche im Bereich des Anlegers zur Zwischenlagerung von Erdstoffen genutzt.  

 

Der gesamte Deichabschnitt wird in 2 Teillose mit zeitlicher Bauabfolge eingeteilt: 

• Los 66.1 km 0+000 – 1+435 

• Los 66.2 km 1+470 – 2+044 

 

Um die Standsicherheit des Deiches gewährleisten zu können, müssen einzelne Bäume und 

Sträucher in den land- und wasserseitigen Deichschutzstreifen gerodet werden. Landseitig verläuft 

der Deichschutzstreifen durchgängig auf der gesamten Deichlänge. Wasserseitig gilt die vorhandene 

Berme bis zum Deckwerk der Ho-Fri-Wa als Schutzstreifen. Alle verbleibenden Bäume erhalten zur 

Schaffung eines ausreichenden Lichtraumprofiles einen Gehölzschnitt von ca. 4-6 m Höhe. Inner-

halb der land- und wasserseitigen Deichschutzstreifen ist fortan jeglicher Gehölzaufwuchs zu entfer-

nen.   

 

2.2 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

Der innerhalb des Landschaftspflegerischen Begleitplanes betrachtete und analysierte Wirkraum 

stellt den unmittelbaren Wirkraum des Vorhabens dar und reicht landseitig bis durchschnittlich ca. 

200 m in den Polder hinein. Je nach Biotopausstattung wurde das Untersuchungsgebiet hier stellen-

weise schmaler und breiter ausgebildet. So ist die Deeke, das im Schlosswiesenpolder liegende Alt-

gewässer, komplett mit in das Untersuchungsgebiet aufgenommen worden, während die Kleingar-

tenanlage nur bis 100 m Breite in das Untersuchungsgebiet eingeht. Wasserseitig umfasst das Unter-

suchungsgebiet das kaum ausgebildete Deichvorland zuzüglich ca. 10 m Wasserfläche der Hohen-

saaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße (Untersuchungsgebiet 1). 

Um jedoch auch die Folgen der weiter reichenden akustischen und visuellen Störungen auf die 

Avifauna bewerten zu können, wurde ein Untersuchungsbereich 2 definiert, vgl. Abbildung 1. Dieser 

umfasst den Untersuchungsbereich 1 zusätzlich eines 200 m-Streifens wasserseitig des zu sanieren-

den Deiches. Der Untersuchungsbereich 2 reicht demnach bis in den Polder Schwedt bzw. den Fid-

dichower Polder und somit in das FFH-Gebiet „Unteres Odertal“ hinein. Für den erweiterten Unter-

suchungsbereich 2 wurden vorhandene Daten von FROELICH & SPORBECK (2001) ausgewertet (siehe 

Karten-Anlage 2.3 in PÖYRY 2014).   

    

2.3 Zu erwartende Auswirkungen des Vorhabens 

Entsprechend des zeitlichen und bautechnologischen Aspektes lassen sich die Baumaßnahmen 

nach bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen differenzieren. 
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Baubedingte Auswirkungen rühren aus der zeitlich begrenzten Flächeninanspruchnahme durch 

u.a. die Baustelleneinrichtung, Lagerflächen, Zufahrten und Arbeitsstreifen. Die anlagebedingten 

Auswirkungen resultieren aus der dauerhaften Inanspruchnahme und Veränderung von Flächen/ Flä-

chennutzungen, während die betriebsbedingten Auswirkungen aus der Unterhaltung des Deiches und 

der Nutzung des Deichverteidigungsweges auf der Berme als Radweg oder als Zufahrt zu den Klein-

gartenanlagen resultieren. 

 

2.3.1 Baubedingte Auswirkungen 

Hierzu zählen alle auf die zeitlich befristete Sanierungsmaßnahme beschränkten Umweltaus-

wirkungen, z. B. durch Baustellenverkehr, Baustelleneinrichtungen sowie durch den Baubetrieb: 

 

Schutzgut Boden: 

• Baubedingte Verdichtung von verdichtungsempfindlichen Auenböden durch den Einsatz von 

schwerem Baugerät und Materialablagerung / Gefahr der Veränderungen des Bodenreliefs sowie 

der Zerstörung gewachsener Bodeneigenschaften, Beeinträchtigung des Bodenlebens, 

• temporäre Beeinträchtigung des Bodens durch Immission von Schadstoffen. 

 

Schutzgut Wasser: 

• Möglicher Eintrag von wassergefährdenden Stoffen durch Baumaschinen sowie durch unsach-

gemäße Lagerung/Gebrauch während der Bautätigkeiten (Maschinenwartung etc.), 

• Kontaminationsgefährdung im Falle einer Havarie bei Nichteinhaltung der Sicherheitsbestim-

mungen im Umgang mit Öl- und Treibstoffen. 

• Eintrag von Bau- und/oder Schadstoffen in die Ho-Fri-Wa bei der geplanten Verfüllung der 

Ufernische der ehemalige Panzerabfahrt.  

 

Schutzgut Tiere und Pflanzen: 

• Temporärer Verlust von Vegetation, Schädigung von Pflanzen sowie temporärer Verlust und 

Beeinträchtigung von Lebensräumen, 

• temporäre Erschütterung/baubedingte Verlärmung sowie Beeinträchtigung durch visuelle Stör-

reize von Tierlebensräumen,  

• baubedingte Trenn- und Zerschneidungswirkungen von Tierlebensräumen durch den Baustellen-

verkehr, 

• baubedingte Beeinträchtigungen der Fischfauna durch Unterwasserschall infolge von Rammun-

gen.  

 

2.3.2 Anlagebedingte Auswirkungen 

Hierunter fallen alle durch die Sanierung/Erweiterung des Deichkörpers dauerhaft verursachten 

Umweltauswirkungen: 

 

Schutzgut Boden: 

• Zusätzliche Überformung bzw. Verdichtung der natürlichen Bodenstruktur durch erhöhte 

Dammauflast,  

• Verlust und Beeinträchtigung von Bodenfunktionen, Beeinträchtigung des Bodenlebens in 

Bereichen der Erweiterung des Deiches, 

• Versiegelung und Teilversiegelung von Boden durch die Anlage von asphaltierten Deichver-

teidigungswegen, Aufstellflächen und Wendehammer, dadurch Neuversiegelung von bisher 

unversiegelten oder teilversiegelten Flächen. 

 

Schutzgut Wasser: 

• Lokale Verminderung der Grundwasserneubildungsrate durch Verdichtung und Versiege-

lung, 
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• Verringerung der Qualmwasserbildung durch Setzen einer Spundwand. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen: 

• Beeinträchtigung und Verlust von Vegetation durch Flächeninanspruchnahme und -

Überformung, 

• Verlust von wertvollen Lebensräumen und Biotopen durch Erhöhen des vorhandenen Dei-

ches. 

• Trenn- und Barrierewirkungen auf die Austausch- und Wechselbeziehungen zwischen be-

nachbarten Amphibienlebensräumen über den Deich (im Abschnitt mit asphaltiertem Deich-

verteidigungsweg auf der Deichkrone). 

 

Schutzgut Landschaftsbild 

• Verlust von landschaftsbildprägenden Gehölzstrukturen. 

 

2.3.3 Betriebsbedingte Auswirkungen 

Unter diesen Punkt fallen alle Umweltauswirkungen, die durch Betrieb und Unterhaltung eines 

Deiches hervorgerufen werden. Grundsätzlich ergeben sich hinsichtlich des Betriebes und der Un-

terhaltung der Deichanlage keine Änderungen im Rahmen der Sanierung. 

Der Deichverteidigungsweg wird wie bisher durch Radfahrer, durch Kraftfahrzeuge mit Sonder-

genehmigung sowie zur Deichunterhaltung in Anspruch genommen. Mit Ausnahme der Zufahrt zu 

den südlich gelegenen Kleingartenanlagen werden zukünftig alle weiteren Deichzufahrten mit 

klappbaren Pollern und Deichschranken versperrt. 

Es finden somit keine betriebsbedingten Beeinträchtigungen über das derzeitige Maß hinaus 

statt. 
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3 Verträglichkeit des Vorhabens 

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsstudie (PÖYRY 

2013a) sowie die FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen (PÖYRY 2013b und 2013c, aktualisiert von 

Plan T 2023a und b) zum Vorhaben zusammenfassend dargestellt. 

 

3.1 Umweltverträglichkeit 

Im Zuge der vorliegenden konkretisierten Umweltverträglichkeitsuntersuchung (PÖYRY 2013a) 

wurde sowohl die Deichsanierung im bestehenden Verlauf (Variante 1) als auch die Alternativvari-

ante der Vorplanung von FROELICH & SPORBECK (2001), d.h. eine landseitige Deichverschiebung 

um ca. 25 m (Variante 2) bezüglich ihrer Umweltauswirkungen untersucht. 

Sowohl die Sanierung im bestehenden Verlauf (Variante 1) als auch die Deichrücklegung (Vari-

ante 2) führen zu Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Boden, Wasser, Klima/Luft, Bio-

toptypen, Tiere und Pflanzen und Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter. 

 Entsprechend des schutzgutbezogenen Variantenvergleichs ist die Variante 1 als Vorzugsvarian-

te zu benennen, da sie bezüglich der Schutzgüter Mensch, Boden, Wasser, Klima /Luft, Biotoptypen, 

Tiere und Pflanzen und Landschaft eine geringere Eingriffswirkung aufweist. 

 

3.2 FFH-Verträglichkeit 

Folgende NATURA 2000-Gebiete sind von dem Vorhaben betroffen: 

•  Europäisches Vogelschutzgebiet (SPA) „Unteres Odertal“ (DE 2951-401) 

•  FFH-Gebiet „Unteres Odertal“ (DE 2951-302) 

 

Dabei befindet sich der zu sanierende Deich nicht unmittelbar innerhalb der genannten Natura 

2000-Gebiete. Ausschließlich der Untersuchungsbereich 2 streift die Natura 2000-Gebiete, so dass 

akustische und visuelle Störungen bzw. indirekte Einflüsse auf die Natura 2000-Gebiete nicht voll-

ständig ausgeschlossen werden können.  

Die Ergebnisse der art- und lebensraumbezogenen Prüfung der Erheblichkeit und Nachhaltigkeit 

der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben mit Schutzzweck und Erhaltungszielen des SPA „Unte-

res Odertal“ sowie des FFH-Gebietes „Unteres Odertal“ lassen sich folgendermaßen zusammenfas-

sen:   

 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes der nach EU-VSchRL geschützten Vo-

gelarten durch das Vorhaben können ausgeschlossen werden. Das Vorhaben ist demnach verträglich 

mit den Erhaltungszielen des SPA „Unteres Odertal“. 

 

Das Ergebnis der Verträglichkeitsuntersuchung zeigt, dass das Vorhaben „Oderdeichsanierung, 

Teilobjekt 15 - Baulos 66, Schlosswiesenpolder, Deich-km 0+000 - 2+044“ nicht geeignet ist, die für 

Schutzzweck und Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes „Unteres Odertal“ 

erheblich zu beeinträchtigen. 

 

Da das Vorhaben zu keinen unmittelbaren oder auch mittelbaren Flächeninanspruchnahmen in 

den Natura 2000-Gebieten führt, die bis in die Natura 2000-Gebiete reichenden baubedingten Stö-

rungen als unerheblich eingeschätzt wurden und auch innerhalb des Schlosswiesenpolders keine Flä-

chen beansprucht werden, die eine wesentliche Lebensraumfunktion für die Zielarten der Natura 

2000-Gebiet erfüllen, konnte eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele des 

FFH-Gebietes „Unteres Odertal“ und des EU-Vogelschutzgebietes „Unteres Odertal“ ausgeschlos-

sen werden. 

 

3.3 Artenschutz 

Nachfolgend werden die Ergebnisse des aktualisierten Artenschutzbeitrages (Plan T 2023c) zum 

Vorhaben zusammenfassend dargestellt. 
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Das Vorhaben unterliegt den artenschutzrechtlichen Anforderungen der §§ 44 und 45 

BNatSchG. Die artenschutzrechtliche Prüfung wird für die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV 

lit. a) der FFH-RL sowie alle nach der VSchRL geschützten europäischen Vogelarten durchgeführt.  

Vorkommen europarechtlich geschützter Pflanzenarten wurden nicht nachgewiesen. Die Prüfung 

von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen in Bezug auf Pflanzenarten des Anhangs IV ist da-

mit nicht erforderlich. 

 

Die Prüfung erfolgt hinsichtlich folgender Verbotstatbestände: 

• Nachstellung, Fang, Verletzung oder Tötung der Arten oder ihrer Entwicklungsformen (§ 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG), 

• erhebliche Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sowie 

• Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 

3 BNatSchG). 

 

Der Untersuchungsraum wird durch den von Trockenrasen bewachsenen Deich geprägt, an wel-

chen landseitig großflächige Grünlandbereiche angrenzen. Die Grünländer werden gegliedert von 

mit Schilf-Röhricht bewachsenen naturnahen Bächen und Gräben. Unter anderem befindet sich auch 

die Deeke, ein Altarm mit Schwimmblatt- und Unterwasserpflanzengesellschaften, im Bereich des 

Deichhinterlandes. Das Gewässer ist von Schilfbeständen und Gehölzen umgeben. Zudem prägen 

einzelne Feldgehölze, Strauchweidengebüsche sowie kleinräumige Waldbestände nasser oder feuch-

ter Standorte den Untersuchungsraum. Wasserseitig grenzt die Ho-Fri-Wa an den Deich. Der Kanal 

wird von gewässerbegleitenden Strukturen gesäumt. Im Norden des Untersuchungsgebietes befindet 

sich das Schöpfwerkgelände mit einem von Schilf umgebenem Teich. Im Süden reichen Kleingar-

tenanlagen in den Untersuchungsraum hinein. 

 

Insgesamt sind im Rahmen des Artenschutzbeitrags im Untersuchungsgebiet 221 nach Art. 1 der 

Vogelschutzrichtlinie geschützte Vogelarten sowie 52 nach Anhang IV lit. a) der FFH-Richtlinie ge-

schützte Tierarten zu prüfen. Für 79 Arten konnte im Ergebnis der Betroffenheitsanalyse das Ein-

treten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nicht vollständig ausgeschlossen werden. Da-

runter fallen 66 Arten der Vogelschutzrichtlinie sowie 9 Säugetierarten, 3 Amphibienarten und eine 

Reptilienart des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

 

Mit dem Vorhaben sind bau- und anlagebedingte Flächeninanspruchnahmen, baubedingte akus-

tische und visuelle Störeinflüsse sowie baubedingte Trenn- und Zerschneidungswirkungen von Teil-

lebensräumen verbunden. Im Rahmen des Artenschutzbeitrags werden die bau- und anlagebedingten 

Betroffenheiten der europäisch geschützten Arten beschrieben und bewertet. Gegenüber der Vorbe-

lastung veränderte betriebsbedingte Auswirkungen ergeben sich im Zuge des Vorhabens für den Un-

tersuchungsraum nicht. 

 

Für den Biber und Fischotter existieren aktuelle Nachweise im Untersuchungsraum. Eine Inan-

spruchnahme von Kernhabitaten des Fischotters lässt sich jedoch ausschließen. Im Zuge der Erfas-

sungen konnte kein Nachweis über Fortpflanzungs- und Ruhrstätten der Art erbracht werden. Im Er-

gebnis der Konfliktanalyse wurde nachgewiesen, dass potenzielle Habitatstrukturen bereits aktuell 

gewissen Störwirkungen unterliegen und folglich nicht als Fortpflanzungs- und Ruhstätte durch den 

Fischotter genutzt werden. Der Untersuchungsraum dient der Art lediglich als Migrations- und Nah-

rungsgebiet. 

Anders verhält es sich für den Biber, der über eine Biberburg im Bereich des Schöpfwerksgelän-

de verfügt. Ebenso liegen Altnachweise von Biberburgen für den Bereich der Deeke vor. Da sich die 

Biberbauten in ausreichender Entfernung zum Baufeld befinden (mind.50 m), kann eine Beschädi-

gung und Zerstörung im Zuge der Baufeldfreimachung ausgeschlossen werden. Durch den Baube-

ginn außerhalb der Jungenaufzuchtzeit, in den entsprechenden Bereichen, lassen sich zudem baube-

dingte Beeinträchtigungen während der Jungenaufzucht vermeiden. 
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Da sich Wechsel- und Migrationsbewegungen beider Arten während der gesamten Bauphase im 

kompletten Baubereich nicht ausschließen lassen, sind weitere konfliktvermeidende Maßnahmen 

vorgesehen. Baugruben werden u.a. so gesichert, dass sie für die Tiere nicht zur Falle werden. Zu-

dem ist in den für den Biber störempfindlichen Bereichen auf nächtliche Baumaßnahmen zu verzich-

ten sowie im restlichen Baubereich störungsarme nächtliche Baustellenbeleuchtung vorzusehen. 

 

Im Ergebnis der Konfliktanalyse der Artengruppe Fledermäuse kann ein potenzieller Verlust 

von Quartierstrukturen durch Baumfällungen im Zug der Sanierung des Deiches nicht ausgeschlos-

sen werden. Zudem besteht durch die notwendigen baubedingten Rodungsarbeiten von Gehölzen mit 

Quartierstätteneignung eine Verletzungsgefahr für die verschiedenen gehölzgebundenen Fleder-

mausarten. Es werden Maßnahmen zur Vermeidung eines Verstoßes gegen artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestände erforderlich. 

Das Bereitstellen von Ausweichquartieren sichert bei Bedarf ein gleichbleibendes Quartierange-

bot und erhält die Funktion potenziell betroffener Lebensstätten. Die Bauzeitenregelung verhindert 

zudem den Verlust von Wochenstubenquartieren während der empfindlichen Fortpflanzungszeit. In-

dividuenverluste von Fledermäusen in Baumquartieren während der Winterphase werden durch vor-

herige Kontrollen potenzieller Quartiere, ggf. das Anbringen von Einwegverschlüssen an geeigneten 

Höhlen und Spalten sowie Schutzvorkehrungen während der Rodung unterbunden. Die Vermei-

dungsmaßnahmen sowie die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen verhindern einen Verstoß gegen 

die Verbotstatbestände des § 44 Absatz 1 und 5 BNatSchG. 

Da die Fledermausarten, welche das Untersuchungsgebiet als bedeutsame Transferstrecken 

nutzen, nur mäßig empfindlich gegenüber Licht reagieren, ist von keiner vollständigen Meidung der 

Flugroute während der Bauzeit auszugehen. Hinweise, dass Fledermäuse Flugrouten aufgrund von 

baubedingten Lärmbeeinträchtigungen meiden, liegen nicht vor. 

Artenschuzrechtliche Konflikte in Form von baubedingten Störungen (Licht, Lärm) sind für die 

Artengruppe der Fledermäuse somit auzuschließen. 

 

Betroffenheiten der Artengruppe Amphibien ergeben sich im Ergebnis der Wirkungsprognosen 

nicht. Als Gewässerlebensraum bzw. Laichhabitat stellt die Deeke das einzige Gewässer mit Habi-

tateignung im Untersuchungsgebiet dar. In die Deeke findet vorhabenbedingt kein baulicher Eingriff 

statt. Auch Gefährdungen im Landlebensraum lassen sich für den Kammmolch, den Moorfrosch und 

die Rotbauchunke ausschließen, da der Deich aufgrund seiner Trockenheit und Kurzrasigkeit kein 

geeignetes Habitat darstellt. Entsprechende Gehölzbereiche, welche den Amphibienarten ggf. als 

Winterquartier dienen, werden vom Baufeld nur randlich tangiert. Im Rahmen der konfliktvermei-

denden Maßnahmen für die Zauneidechse findet die Baufeldräumung im Winter schonend statt und 

Wurzelstubben werden nicht im Winterhalbjahr gezogen. Folglich besteht auch keine Beeinträchti-

gung für Amphibien während der Winterruhe.  

Wanderbewegungen einzelner Tiere über den Deich hinweg ins Deichvorland sind nicht gänz-

lich auszuschließen. Im Zuge der Vermeidungsmaßnahmen für die Zauneidechse, sowie Maßnahmen 

des Landschaftspflegerischen Begleitplans sind für die entsprechenden Bereiche allerdings Amphi-

bien- und Reptilienschutzzäune vorgesehen, sodass eine Gefährdung durch das Einwandern ins Bau-

feld unterbunden wird. 

 

Betroffenheiten der Zauneidechse ergeben sich aus der baubedingten Inanspruchnahme von 

nachgewiesenen Habitatflächen und dem damit verbundenen Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten sowie der Verletzungs- und Tötungsgefahr. 

Der Lebensraumverlust der Zauneidechse wird durch die vorgezogene Neuentwicklung eines 

Reptilienhabitats kompensiert. Um das Verletzung- und Tötungsrisiko zu vermeiden, werden die 

Tiere aus dem Bereich des Baufeldes abgesammelt und in das neu geschaffene Habitat umgesiedelt. 

Um das Einwandern neuer Tiere in das Baufeld zu unterbinden, sind in entsprechenden Bereichen 

Reptilienschutzzäune vorzusehen. Die Gehölzrodungen sind ohne die Entnahme der Wurzelstuppen 

sowie bodenschonend durchzuführen, um eine Schädigung von Zauneidechsen während der Winter-

ruhe zu unterbinden. 

Da sich im räumlichen Umfeld zum Eingriffsort ausschließlich Habitate befinden, welche keine 

Eignung für die Zauneidechse darstellen (zu stark bestockt oder zu feucht) oder für die Anlage eines 

Reptilienhabitats aufgrund des Hochwasserschutzes nicht genutzt werden dürfen (Einbringen von 
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Habitatelementen auf angrenzenden Deichen nicht möglich) können keine vorhabennahen Aus-

weichlebensräume hergestellt werden. Das vorgesehene neu zu entwickelnde Reptilienhabitat befin-

det sich im Naturschutzgebiet Piepergrund, ca. 21 km entfernt zum Vorhaben. Die Funktionalität im 

räumlichen Zusammenhang kann für den aktuell genutzten Zauneidechsenlebensraum während der 

Bauphase nicht gewahrt werden. Zusätzlich wird ein Großteil der lokalen Population entnommen, 

sodass eine Stabilität und Wahrung des Erhaltungszustandes nicht mehr sicher gegeben ist. Somit 

lässt sich im Falle der Zauneidechse das Eintreten von Verbotstatbeständen nicht ausschließen. Das 

Vorhaben ist jedoch im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 

7 BNatSchG zulässig. 

 

Im Ergebnis der Konfliktanalyse zur Artengruppe der Avifauna wurde nachgewiesen, dass es 

vorhabenbedingt zur Inanspruchnahme und Betroffenheit von Gehölzbeständen (vereinzelte Feldge-

hölze, kleiner Waldbestände, Feuchtgebüsche und Heckenstrukturen), von (Halb-)Offenlandflächen 

(Feucht- und Frischwiesen, Trockenrasen, Grünlandbrachen) sowie vereinzelten Saumstrukturen und 

Gewässerlebensräumen mit Lebensraumfunktion für europäisch geschützte Vogelarten kommen 

wird. Folglich werden Brutreviere von Arten der Offenlandschaften (u.a. Braunkehlchen, Feldlerche) 

sowie Halboffenlandschaften (u.a. Bluthänfling, Grauammer, Neuntöter) baubedingt in Anspruch 

genommen bzw. angrenzende Habitate durch baubedingte Störungen temporär in ihrer Qualität ge-

mindert. Zudem unterliegen auch Schilf- und Gebüschbereiche, die insbesondere von gewässerge-

bundenen Arten besiedelt werden (u.a. Schilfrohrsänger, Beutelmeise), baubedingten Störwirkungen. 

Durch die Rodungsarbeiten während der Baufeldfreimachung kommt es zum (potenziellen) Verlust 

von Bruthöhlen (u.a. Star). Da neben der Inanspruchnahme auch baubedingte Störwirkungen zu 

prognostizieren sind, werden für die ausgewählten Vogelarten vorgezogene Artenschutzmaßnahmen 

erforderlich. 

Neben der Inanspruchnahme und Störung besteht im Zuge der Baufeldfreimachung die Gefahr 

der Tötung und Verletzung von Individuen. Verletzung oder Tötung von Nestlingen während der 

Baufeldräumung werden durch die Bauzeitenregelung sowie die Vermeidung einer spontanen Wie-

derbesiedlung des geräumten Baufeldes durch Vergrämungsmaßnahmen unterbunden. Zudem wer-

den für Höhlenbrüter im Vorhabenumfeld künstliche Bruthilfen vor Beginn der Rodungsarbeiten zur 

Unterbindung einer quantitativen Verschlechterung des Niststättenangebotes ausgebracht. Mithilfe 

der Vermeidungsmaßnahmen sowie der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme lässt sich auch für die 

Artengruppe der Avifauna ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände des § 44 Absatz 1 BNatSchG 

verhindern. 

 

Unter Ausschöpfung der Möglichkeiten zur Vermeidung/zum Schutz der europäisch geschützten 

Arten sowie durch entsprechende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) wird ein Verstoß ge-

gen die Verbotstatbestände des § 44 Absatz 1 BNatSchG bis auf die Zauneidechse für die betrachte-

ten Arten verhindert. 

 

Mit Ausnahme der Zauneidechse kann sichergestellt werden, dass die ökologische Gesamtsitua-

tion des vom Vorhaben betroffenen Raumes für die betrachteten Vogelarten sowie Arten des An-

hanges IV der FFH-RL gewahrt bleibt. Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung ist 

auch für die Zauneidechse eine Genehmigungsfähigkeit gegeben. 
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4 Bestandsbeschreibung und -bewertung 

4.1 Datengrundlagen 

Folgende Datengrundlagen wurden für die Bestandsbeschreibung herangezogen: 

 

•  BEHL, S. (2007a): „Oderdeichsanierung, Teilobjekt 15 - Baulos 66, Schlosswiesenpolder, Deich-

km 0+000 - 2+044“ – Vogelerfassung 

• BEHL, S. (2007b): „Oderdeichsanierung, Teilobjekt 15 - Baulos 66, Schlosswiesenpolder, Deich-

km 0+000 - 2+044“ - Lurch- und Kriechtiererfassung 

•  BEHL, S. (2007c): „Oderdeichsanierung, Teilobjekt 15 - Baulos 66, Schlosswiesenpolder, Deich-

km 0+000 - 2+044“ – Fischotter- und Bibererfassung 

•  BEHL, S. (2007d): „Oderdeichsanierung, Teilobjekt 15 - Baulos 66, Schlosswiesenpolder, 

Deich-km 0+000 - 2+044“ – Fledermausquartiersuche 

•  GUTACHTERBÜRO MARTIN BAUER (2007a): „Oderdeichsanierung, Teilobjekt 15 -Baulos 66, 

Schlosswiesenpolder, Deich-km 0+000 - 2+044“ – Vegetationskundliche Erhebungen 

•  GUTACHTERBÜRO MARTIN BAUER (2007b): „Oderdeichsanierung, Teilobjekt 15 -Baulos 66, 

Schlosswiesenpolder, Deich-km 0+000 - 2+044“ - Erfassung und Bewertung der Heuschrecken-

fauna sowie faunistische Bewertung der Habitateignung für den Großen Feuerfalter  

•  FROELICH & SPORBECK (2001a): Umweltverträglichkeitsstudie und FFH-Verträglichkeitsstudie 

zur Oderdeichsanierung zwischen Stützkow und Gartz  

•  Information der Naturschutzstation Zippelsförde zu Bibervorkommen im Untersuchungsgebiet 

• mündl. Aussagen zu Amphibien und Reptilienvorkommen im Schlosswiesenpolder durch Herrn 

Wilke (Nationalpark „Unteres Odertal“) 

•  Ornithologische Beobachtungen aus dem Schlosswiesenpolder (mündl. Aussagen von Herrn Ha-

ferland (Nationalpark „Unteres Odertal“)) und Herrn Krummholz (Ornithologische Arbeitsge-

meinschaft Uckermark) 

•  GEO Berlin GmbH (2006): Baugrundgutachten zur Deichrekonstruktion im LK Uckermark im 

Bereich des Schlosswiesenpolders, Baulos 66  

•  IUS (1999): Pflege- und Entwicklungsplan „Unteres Odertal“  

•  WASY (2001): Ausbau der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße (Ho-Fri-Wa) von km 

125,7 bis km 135,0. Umweltverträglichkeitsstudie 

• MEP PLAN GMBH (2020): Deichbau, Hochwasserschutz Schwedt, Schlosswiesenpolder (Land-

kreis Uckermark): Faunistische und Floristische Kartierungen 2020 

 

4.2 Kurzcharakteristik von Natur und Landschaft im Untersuchungsge-
biet 

Die Untere Odertalniederung mit einer Länge von 45 km und einer Breite von 2 bis 7 km liegt 

im Bereich des Frankfurter und Pommerschen Stadiums der Weichselvereisung und wird auf beiden 

Seiten von den zum Teil steil ansteigenden Hochflächen der Grund- und Endmoränen begrenzt. Der 

geologische Aufbau des unteren Odertals besteht v. a. aus jungzeitlichen Geschiebesanden und -

lehmen, Beckentonen und Auensedimenten. Die Oberfläche des unteren Odertals wurde bereits 

durch prä- bzw. frühpleistozäne Senkungsvorgänge vorgeformt. Die Vorstöße des Inlandeises über-

prägten im Weichselglazial das Gebiet durch Gletschererosion und glaziale Ablagerungen. 

Schmelzwässer, Abflussvorgänge, erosive Vorgänge und Überschwemmungen prägten in der Nach-

eiszeit das Untere Odertal, es kam zu Ablagerungen zumeist tonig-schluffiger Auensedimente auf 

der pleistozän geformten Topografie. 

Am Odertalrand bricht die Grundmoränenplatte steil, z.T. zerklüftet von schluchtartigen Erosi-

onsrinnen zur Aueniederung ab. Besonders an den Oderhängen haben sich Trockenbiotope mit dem 

Artenspektrum südosteuropäischer Wiesensteppenvegetation ausbilden bzw. Reste naturnaher 

Hangwälder erhalten können. Das Gebiet liegt in einer durchschnittlichen Höhe von 2 m über dem 
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Meeresspiegel und fällt relativ gleichmäßig nach Norden ab. Auch im Ergebnis der entwässerungs-

bedingten Moorsackungen des Niedermoorkörpers im Schlosswiesenpolder liegen Teilflächen dort 

bereits unter der Meeresspiegelhöhe. 

Charakteristisch für diese alluviale Flussniederung sind eine Vielzahl von natürlichen Altwäs-

sern und Seitenarmen. 

 

4.3 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

4.3.1 Biotoptypen 

Die Beschreibung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet beruht auf den 2007 und 2020 für 

den Raum durchgeführten faunistischen Kartierungen (GUTACHTERBÜRO MARTIN BAUER 2007, 

MEP PLAN GMBH 2020). Im Rahmen von Geländebegehungen am 25. und 26.07.2022 wurden die 

Ergebnisse auf Aktualität geprüft. Als Grundlage für die Erfassung und Benennung der Biotoptypen 

dient die „Liste der Biotoptypen“ der Biotopkartierung Brandenburg (LFU 2011). In Anlage 2.2 

werden die im UG vorkommenden Biotoptypen dargestellt. 

 

Das Untersuchungsgebiet liegt nordöstlich der Stadt Schwedt und erstreckt sich auf einer Länge 

von etwa 2 km von der Kleingartenanlage „Sonnenschein“ am Stadtrandbereich bis zum Industrie-

gebiet Kuhheide bzw. dem Gelände der LEIPA Papierfabrik. Das Untersuchungsgebiet verläuft ent-

lang des zu sanierenden Deiches. Auf der Polderseite umfasst es einen ca. 200 m breiten Streifen, 

auf der Wasserseite zählen das kaum ausgebildete Deichvorland zuzüglich 10 bis 15 m Wasserfläche 

der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße (Ho-Fri-Wa) zum UG.  

 

Der Raum wird geprägt durch: 

• den weitestgehend von Trockenrasen bedeckten Deich mit landseitig großflächig angrenzenden 

Grünlandbereichen, 

• die Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße mit gewässerbegleitenden Strukturen, 

• naturnahe Bäche und Gräben begleitet von Schilf-Röhricht, 

• die Deeke als Altarm mit Schwimmblatt- und Unterwasserpflanzengesellschaften umgeben von 

Schilf-Röhricht, 

• Fahlweiden-Auenwald-Bereiche sowie Gebüsche und Feldgehölze nasser oder feuchter Standor-

te, 

• das Gelände des Schöpfwerks mit einem von Schilf umgebenem Teich, 

• sowie durch den Deichverteidigungsweg, den Zufahrtsweg zur Schleuse über die Scheitdamm-

brücke („Zur Querfahrt“) und die Kleingartenanlagen „Sonnenschein“/ „Neuland“. 

 

Der Deich schützt den Schlosswiesenpolder sowie die im Randbereich des Polders liegenden 

Garten- und Industrieflächen vor Überflutungen. Der Schlosswiesenpolder stellt keinen Flutungspol-

der dar, ist also ganzjährig vor Überschwemmungen geschützt. Aufgrund seiner geringen Gelände-

höhe (ca. 0 m bis 1 m über NHN) ist das Grünland stark grundwasserbeeinflusst und stellenweise 

haben sich sumpfige Bereiche entwickelt. Im Interesse der Kleingartennutzer wird der Grundwasser-

spiegel mittels Grabensystem und Schöpfwerk weitgehend unter Gelände gehalten.  

 

Parallel zum Deich, entlang des landseitigen Deichfußes verläuft der Deichverteidigungsweg. 

Dieser ist im südlichen Bereich asphaltiert (OVWV / 12654) und schließt an die Straße „Zur Quer-

fahrt“ (12613) an, welche aus westlicher Richtung von Schwedt-Heinrichslust zum Deich führt. 

Über eine Auffahrt führt die Straße weiter über den Deich und die Scheitdammbrücke zur Schleuse, 

welche sich auf der östlichen Seite der Ho-Fri-Wa befindet. Etwas südlich der Scheitdammbrücke 

befindet sich in einem kurzen Abschnitt von 50 m ein aus Betonplatten angelegter Weg (OVWT / 

12653) auf der Deichkrone. 
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Foto 1:  Betonplattenweg auf der Deichkrone und asphaltierter Deichverteidigungsweg im Hin-

tergrund; rechts Auffahrt zur Scheitdammbrücke  

 

In südlicher Richtung dient der Deichverteidigungsweg als Zufahrt zu den Kleingartenanlagen 

„Sonnenschein“ und „Neuland“ (PK / 10150). Sie befinden sich im Süden des UGs und angrenzend 

an die Wohnbebauung der Stadt Schwedt. Die Kleingartenanlagen sind durch intensiv genutzte Gär-

ten überwiegend mit Zier- und Nadelgehölzen, Rasen sowie Blumen- und Gemüsebeeten gekenn-

zeichnet. Wertbestimmende Altbäume oder Obstbaumbestände konnten nicht festgestellt werden. 

Die Wohnbebauung tangiert das UG randlich und besteht aus Einzel- und Reihenhaussiedlungen mit 

Ziergärten (OSRZ / 12261). Umgeben wird das Wohngebiet von unbefestigten Wegen (OVWO / 

12651), welche von ruderalen Grasfluren (RS / 03200) gesäumt werden. Am Rande der Kleingarten-

siedlung befindet sich ein Parkplatz (OVPO / 12641). 

 

  
Foto 2:  Kleingartenanlagen (links) und Einzel- und Reihenhausiedlung (rechts) im Süden des 

UGs 

 

Nördlich der Straße „Zur Querfahrt“ besteht der Deichverteidigungsweg lediglich aus Betonplat-

ten (OVWT / 12653) und führt in Richtung Schöpfwerk (OTW / 12510) im Norden des Untersu-

chungsgebietes. Randlich des Weges befindet sich nördlich der Auffahrt zur Scheitdammbrücke eine 

offene Sandfläche (RRS / 03110). Auf dem Gelände des Schöpfwerkes befindet sich neben einem 

Gebäude (OTW / 12510) auch eine Lagerfläche (OAL / 12740).  
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Foto 3:  Gelände des Schöpfwerks mit Gebäude, rechts Deichverteidigungsweg aus Betonplatten 

im Norden des UGs 

 

Annähernd die gesamte Deichkrone wird von einem Trockenrasen der Heidenelken-

Grasnelkenflur bedeckt (GTSADO / 05121221, § 18 BbgNatSchAG) und zählt zum LRT 6120* – 

Trockene, kalkreiche Sandrasen, da kalkzeigende Arten auftreten. Der Trockenrasen ist überwiegend 

durch Heidenelken geprägt, zudem treten niederwüchsige Horstgräser wie der Schafschwingel auf 

(s. Artenlisten Kap. 12.2 im Anhang - Geb. Nr. 3; 13). Er erstreckt sich fast durchgängig bis zum 

landseitigen Fuße des Deiches. Stellenweise, z. B. südlich sowie nördlich der Auffahrt zur Scheit-

dammbrücke („Zur Querfahrt“) sowie auf dem Gelände des Schöpfwerks hat sich auf dem Deich ei-

ne Frischwiese entwickelt, welche im Bereich der Brücke artenreich (GMFR / 051121, LRT 6510 – 

Flachland Mähwiese) und am Schöpfwerk in verarmter Form (GMFA / 051122) ausgeprägt ist. 

Wasserseitig zieht sich entlang des Deichfußes fast im gesamten UG eine ruderale Wiese artenrei-

cher Ausprägung (GMRR / 051131). 

 

  
Foto 4:  Trockenrasen auf der Deichkrone, rechts ruderale Wiese entlang des wasserseitigen 

Deichfußes (Juli 2022 nach wochenlanger Trockenheit) 

 

Im Bereich des Schlosswiesenpolders befinden sich landseitig des Deiches großflächige Feucht-

weiden verarmter Ausprägung (GFWA / 051052, § 18 BbgNatSchAG), welche stellenweise große 

Bestände an Flatter-Binsen aufweisen (s. Artenlisten Kap. 12.2 im Anhang - Geb. Nr. 12). Im Jahr 

2022 wurden diese Flächen von Rindern beweidet. Eine schmal ausgeprägte artenreiche Frischwiese 

(GMFR / 051121, LRT 6510) grenzt die Feuchtweiden zum Deichverteidigungsweg ab. Die 

Frischwiese begleitet den Weg auf der deichabgewandten Seite fast vollständig vom Süden des Un-

tersuchungsgebietes bis auf Höhe der Straße „Zur Querfahrt“. Hier befinden sich angrenzend an den 

Straßenraum Frischwiesen in artenarmer Ausprägung (GMFA / 051122). Frischwiesen in artenar-

mer Ausprägung wurden ebenfalls großflächig nördlich der Zufahrt zur Scheitdammbrücke und 

nördlich des Teichs im Schöpfwerksgelände erfasst. Südlich von „Zur Querfahrt“ ist kleinteilig auch 
eine Feuchtwiese in verarmter Ausprägung (GFRA / 051032) ausgebildet. 
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Foto 5:  Feuchtweiden mit Flatterbinsen, rechts mit an den Deichverteidigungsweg angrenzender 

Frischwiese im Vordergrund 

 

  
Foto 6:  Frischwiesen in artenarmer Ausprägung angrenzend an den Straßenraum, rechts Frisch-

wiese nördlich der Zufahrt zur Scheitdammbrücke 

 

Grünlandbrachen frischer und feuchter Ausprägung wurden im Untersuchungsgebiet ebenfalls 

erfasst. Westlich der Deeke schließen großflächige von Schilf dominierte Grünlandbrachen (GAFP / 

051311, § 18 BbgNatSchAG) an, welche teils mit hohen Anteilen von Rasen-Schmiele bewachsen 

sind (s. Artenlisten  Kap. 12.2 im Anhang - Geb. Nr. 4). Auch ein kleinflächiger Teilbereich nordöst-

lich der Deeke ist von Schilf dominiert (s. Artenlisten Kap. 12.2 im Anhang - Geb. Nr. 11). Schilfbe-

stände (GAFP / 051311) sind außerdem nördlich “Zur Querfahrt“ vorhanden ebenso wie südlich des 

Schöpfwerkes einem Fahlweiden-Auenwald vorgelagert (s. Artenlisten Kap. 12.2 im Anhang - Geb. 

Nr. 21). Weiterhin befindet sich eine von rasigen Großseggen dominierte Grünlandbrache nordöst-

lich der Deeke (GAFR / 051314, § 18 BbgNatSchAG). Südlich angrenzend an die Auffahrt zur 

Scheitdammbrücke lässt sich eine artenreiche Grünlandbrache frischer Standorte ausweisen (GAMR 

/ 051321), ebenso wie für den Grünlandbereich zwischen dem Deichverteidigungsweg und dem 

Feldgehölz nordwestlich der Brücke. An den Teich auf dem Gelände des Schöpfwerkes angrenzend, 

ist eine artenarme Grünlandbrache mit spontanem Gehölzbewuchs (GAMA / 051322) ausgebildet. 
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Foto 7:  Feuchte Grünlandbrachen nördlich der Deeke, rechts Grünlandbrache frischer Standorte 

zwischen Deichverteidigungsweg und Feldgehölz 

 

Kleinteilig lässt sich im Fahlweiden-Auenwald südlich des Schöpfwerkes eine Staudenflur rude-

ralisierter Ausprägung (GSMA / 051422) sowie eine Brennnesselflur (GSFU / 051413) ausmachen. 

Im Norden des Schöpfwerkgeländes befindet sich eine Stauden- und Distelflur (RSBxG / 032402). 

 

  
Foto 8:  Brennnesselflur südlich des Schöpfwerks, rechts Stauden- und Distelflur angrenzend an 

das Schöpfwerkgelände, den Weiden vorgelagert 

 

Bei der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße, die östlich des Deiches verläuft, handelt es 

sich um einen Kanal (FKU / 01141). Stellenweise befinden sich Bereiche mit Teichrosenvorkom-

men (FNM / 01201) im Wasser, ebenso ist das Gewässer durch Unterwasser-

Laichkrautgesellschaften geprägt (s. Artenlisten Kap. 12.2 im Anhang - Geb. Nr. 15). Die Gewässer-

randstrukturen werden durch ein Mosaik aus Schilf-Röhrichten (FRGP / 012111, § 18 

BbgNatSchAG; s. Artenlisten Kap. 12.2 im Anhang - Geb. Nr. 14) und gewässerbegleitenden Hoch-

staudenfluren (GSFFO / 0514111, LRT 6430 – Feuchte Hochstaudenfluren, § 18 BbgNatSchAG) 

gesäumt. Mitunter weisen die Hochstaudenfluren auch Gehölzbewuchs auf (GSFFG / 0514112, 

LRT 6430 – Feuchte Hochstaudenfluren, § 18 BbgNatSchAG). Abschnittsweise wurden auch ge-

wässerbegleitende Gehölze (BG / 07190, § 18 BbgNatSchAG) entlang des Kanals erfasst.  
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Foto 9:  Gewässerbegleitende Hochstaudenfluren und Teichrosenbestände in der Ho-Fri-Wa, 

rechts gewässerbegleitende Gehölze 

 

Auf dem Gelände des Schöpfwerkes im Norden des UGs befindet sich der Mahlbusen in Form 

eines verbauten, technischen Beckens (STT / 02153; s. Artenlisten Kap. 12.2 im Anhang - Geb. Nr. 

23). Er ist von Schilf-Röhrichten (SRGP / 022111, § 18 BbgNatSchAG) umgeben. Die Alte Welse 

(FBB / 01112, § 18 BbgNatSchAG) fließt in das Becken und in Richtung Norden zur Ho-Fri-Wa hin 

ab. Der Bach wird von Schilf-Röhrichten (FRGP 

/012111, § 18 BbgNatSchAG) und gewässerbegleitenden Gehölzen (BG/07190, §18 BbgNatSchAG) 

gesäumt (s. Artenlisten Kap. 12.2 im Anhang - Geb. Nr. 24). Teilweise weist er Seerosenbestände 

auf. 

 

  

 

Foto 10:  Schöpfwerksgewässer links und Alte Welse rechts  

Nördlich und südlich der Straße „Zur Querfahrt“ unterteilen Gräben (FGU / 01131 und FGB / 

01132) die sich dort befindenden Frisch- und Feuchtwiesen. Sie werden von Aufwüchsen des Schilf-

Röhrichts (FRGP / 012111, § 18 BbgNatSchAG) begleitet, weisen eine naturnahe Ausbildung auf 

und führten im Juli 2022 alle Wasser (s. Artenlisten Kap. 12.2 im Anhang - Geb. Nr. 8; 17; 18; 19). 

Angrenzend an die Kleingartensiedlung im Süden verläuft ebenfalls ein Graben, der im Juli 2022 al-

lerdings trockengefallen war (FGBxT / 0113202).  
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Foto 12:  Gräben im Bereich des Schlosswiesenpolders mit Schilfaufwuchs 

 

Im Südwesten des UGs befindet sich die Deeke als ein hocheutropher Altarm (SFAE / 02114, 

§ 18 BbgNatSchAG). Das Gewässer weist großflächig ausgeprägte Teichrosenbestände und Tauch-

fluren auf und ist demnach als LRT 3150 – Natürlich eutrophe Seen mit einer Vegetation des Mag-

nopotamions oder Hydrocharitions anzusprechen (s. Artenlisten Kap. 12.2 im Anhang - Geb. Nr. 1). 

Im Norden und Süden ist die Deeke jeweils mit den sich dort befindenden Gräben verbunden. In der 

Uferzone wechseln sich Schilf-Röhrichte (SRGP / 022111, § 18 BbgNatSchAG) und Feuchtgebü-

sche (BLF / 07101, § 18 BbgNatSchAG) sowie gewässerbegleitende Hochstaudenfluren (GSFFG / 

0514112, LRT 6430 – Feuchte Hochstaudenfluren, § 18 BbgNatSchAG) ab (s. Artenlisten Kap. 12.2 

im Anhang - Geb. Nr. 2) 

 

  
Foto 13:  Deeke mit Teichrosenbeständen und umliegendem Schilfgürtel, rechts Schilfbereiche 

und Feuchtgebüsche um die Deeke  

 

Während sich nördlich der Deeke ein großflächiges Strauchweidengebüsch (071012, 

§ 18 BbgNatSchAG) befindet (s. Artenlisten Kap. 12.2 im Anhang - Geb. Nr. 7), sind südlich unter 

anderem entlang des Grabens mehrere Laubgebüsche frischer Standorte (BLMH / 071021) ausge-

bildet. Die Straße „Zur Querfahrt“ wird von mehreren kleineren Strauchweidengebüschen (BLFS / 

071011, § 18 BbgNatSchAG) gesäumt.  
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Foto 14:  Strauchweidengebüsch nördlich der Deeke, rechts Strauchweidengebüsche an der Straße 

„Zur Querfahrt“ 

 

 

 

Foto 15:  Laubgebüsch südlich der Deeke 

 

Südlich der Auffahrt zur Scheitdammbrücke befindet sich ein Feldgehölz nasser bzw. feuchter 

Ausprägung (BFFH / 071111, § 18 BbgNatSchAG), ebenso wie etwas nördlich der Auffahrt, west-

lich des Deichverteidigungswegs (s. Artenlisten Kap. 12.2 im Anhang - Geb. Nr. 20). Im Süden des 

Untersuchungsgebietes reicht kleinflächig auch ein Feldgehölz frischer Standorte (BFR / 07112) in 

das UG. Es grenzt die Wohnbebauung von der Ho-Fri-Wa ab. 

 

  
Foto 16:  Feldgehölze nasser bzw. feuchter Ausprägung südlich (links) und nördlich (rechts) der 

Auffahrt zu Scheitdammbrücke 

 

Des Weiteren befinden sich im Norden des Schöpfwerkgeländes Fahlweiden-Auenwald Bestän-

de (WWB / 08122, § 18 BbgNatSchAG) ebenso wie südlich des Schöpfwerkgeländes (s. Artenlisten 

Kap. 12.2 im Anhang - Geb. Nr. 22; 25). Der Fahlweiden-Auenwald ist als LRT 91E0* - Erlen-

Eschen- und Weichholzauenwälder anzusprechen. 
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Foto 17:  Fahlweiden-Auenwald südlich des Schöpfwerkes 

 

4.3.2 Flora 

Zur Bewertung des Gebietes aus floristischer Sicht werden alle im Untersuchungsgebiet nach-

gewiesenen Pflanzenarten herangezogen, sofern sie eine naturschutzfachlich herausragende Bedeu-

tung haben. Dies betrifft alle nach §7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG besonders und streng ge-

schützte Arten und die nach Roter Liste Brandenburgs und Deutschlands gefährdeten Arten. 

 

In nachfolgender Tabelle 6 werden alle im Zuge der Geländekartierung im Jahr 2007 (GUT-

ACHTERBÜRO MARTIN BAUER 2007) nachgewiesenen, naturschutzfachlich bedeutenden Arten dar-

gestellt. Witterungsbedingt war die Vegetation zur Vor-Ort-Begehung im Juli 2022 stark vertrock-

net. Insbesondere auf dem Deich war keine geschlossene Vegetationsdecke mehr vorhanden. Dem-

zufolge ließen sich keine vollständigen floristischen Aufnahmen durchführen und nur vereinzelt 

konnten aktuelle Nachweise der 2007 aufgenommenen Arten erbracht werden (siehe Vermerk in Ta-

belle). 

 

Tabelle 6: Nachgewiesene Pflanzenarten im UG 

Deutscher 
Name 

Wiss. Name Schutzstatus Lebensraum Nachweis 

Froschbiss Hydrocharis 
morsusranae 

RL D 3 

RL BB 3 

meso- bis eutrophe, stehende oder langsam 
fließende Gewässer (windgeschützte Buchten 
von Altwässern und Seen, Gräben, Röhricht-
lücken) 

Gutachterbüro 
Martin Bauer 
2007 

Heide-Nelke Dianthus deltoi-
des 

RL D V 

RL BB 3 

bes. geschützt 

Sandtrockenrasen, (oft ruderal beeinflusste) 
Silikattrockenrasen (Wegränder), kalkmeidend 

Gutachterbüro 
Martin Bauer 
2007; 
Kartierung 2022 

Gelbe Teichro-
se 

Nuphar lutea RL D * 

RL BB * 
bes. geschützt 

meso- bis eutrophe, stehende oder langsam 
fließende Gewässer (Teiche, Seen) 

Gutachterbüro 
Martin Bauer 
2007, Kartie-
rung 2022 

Gemeine Gras-
nelke 

Armeria maritima 
ssp. elongata 

RL D 3 

RL BB V 

bes. geschützt 

Graudünen, Sand- und Silikattrockenrasen, 
Silikat- und Serpentinenfelsfluren, Schwerme-
tallhalden, Salz- und Riedwiesen, trockene 
Wälder 

Gutachterbüro 
Martin Bauer 
2007; Kartie-
rung 2022 

Langblättriger 
Blauweiderich 

Veronica maritima RL D 3 

RL BB 3 

feuchte bis wechselnasse, zeitweilig auch 
überflutete Staudenfluren, lichte Röhrichte, 
Ränder von Bächen, Flüssen und Gräben, 
Auengehölzsäume, nährstoffanspruchsvoll 

Gutachterbüro 
Martin Bauer 
2007 

Sand-
Strohblume 

Helichrysum are-
narium 

RL D 3 

RL BB * 

Trockenrasen, trockene Ruderalstellen, (Weg-
ränder, sand- und Kiesgruben, Tagebaue), 
Brachäcker, lichte Kiefernwälder und –forste, 

Gutachterbüro 
Martin Bauer 
2007; Kartie-
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Deutscher 
Name 

Wiss. Name Schutzstatus Lebensraum Nachweis 

bes. geschützt Graudünen rung 2022 

Stengellose 
Kratzdistel 

Cirsium acaule RL D * 

RL BB 2 

Halbtrockenrasen, mäßig trockene Silikatma-
gerrasen, basenhold 

Gutachterbüro 
Martin Bauer 
2007 

Sumpfdotter-
blume 

Caltha palustris RL D V 

RL BB 3 

Sumpfwiesen, Quellen, Bäche, Gräben, 
Bruch- und Auenwälder, nährstoffanspruchs-
voll 

Gutachterbüro 
Martin Bauer 
2007 

Sumpf-
Storchschnabel 

Geranium palust-
re 

RL D * 

RL BB 3 

Frische bis nasse, teils periodisch überflutete 
Hochstaudenfluren, Fließgewässersäume, 
Feuchtwiesen und –brachen, Auenwaldrän-
der, nährstoffanspruchsvoll 

Gutachterbüro 
Martin Bauer 
2007 

Weiße Seerose Nymphaea alba 

 

RL D * 

RL BB V 

bes. geschützt 

meso- bis eutrophe, stehende oder langsam 
fließende Gewässer (Teiche, Seen, Altwässer) 

Gutachterbüro 
Martin Bauer 
2007; Kartie-
rung 2022 

Zwergwasser-
linse 

Wolffia arrhiza RL D 2 

RL BB 3 

meso- bis eutrophe, stehende oder langsam 
fließende Gewässer (windgeschützte Teiche, 
Altwässer, Gräben, Torfstiche) 

Gutachterbüro 
Martin Bauer 
2007 

Legende: 

RL D – Rote Liste der Farn- und Blütepflanzen Deutschlands (METZING et al. 2018) 

RL BB - Rote Liste der etablierten Gefäßpflanzen Brandenburgs (und Berlins) (LUGV 2006)  

1 = vom Aussterben bedroht    V = Vorwarnliste 

2 = stark gefährdet      G = Gefährdung anzunehmend 

3 = gefährdet  *  = ungefährdet 

bes. geschützt – besonders geschützt nach Bundesnaturschutzgesetz 

 

  
Foto 18: Gelbe Seerose am Ufer der Ho-Fri-Wa (links) und Teichrosenbestand auf der Deeke 

(rechts) 
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Foto 19: Sand-Strohblume (links) und Gemeine Grasnelke (rechts) (auf dem Deich nördlich der 

Scheitdammbrücke) 

 

4.3.3 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie (außerhalb von Schutz-
gebieten) 

Neben den o. g. floristischen Besonderheiten wurden im Rahmen der Biotoptypenkartierung fol-

gende Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie erfasst, ihre räumliche Lage ist der An-

lage 2.2 zu entnehmen: 

 

• LRT 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydro-

charitions 

• LRT 6120* - Trockene, kalkreiche Sandrasen 

• LRT 6430 -  Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

• LRT 6510 -  Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

• LRT 91E0* - Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

 

4.3.4 Fauna 

In den nachfolgenden Kapiteln erfolgt die Darstellung der Artengruppen aus dem LBP (PÖYRY 

2014) sowie ergänzend darunter jeweils die Auswertung der aktuellen faunistischen Erfassungen 

(MEP Plan GMBH 2020) und ergänzend die 2022 von den Behörden zur Verfügung gestellten Artda-

ten. In der Anlage 2.1 erfolgte ausschließlich die Darstellung des im Zuge der aktuellen Erfassung 

im UG nachgewiesenen Artenspektrums. Das Artenspektrum der faunistischen Erfassungen, die dem 

LBP 2013 zugrunde gelegt waren, können der zum LBP gehörigen Karten-Anlage 2.0 bis 2.2 ent-

nommen werden bzw. dem Anlagenband: vegetationskundliche und faunistische Kartierungen zzgl. 

Karten-Anlage 1.0-1.2 (PÖYRY 2008). 

 

In der Zusammenstellung des LBP (PÖYRY 2014) werden alle Arten aufgeführt, 

 

• die aktuell im Untersuchungsgebiet nachgewiesen wurden oder / und 

• die durch ältere Kartierungen im Gebiet nachgewiesen wurden (sofern dieselben Arten auch ak-

tuell nachgewiesen wurden, werden ausschließlich die aktuellen Nachweise der Art berücksich-

tigt) oder / und 

•  für deren Vorkommen es konkrete Hinweise z. B. in der Literatur bzw. durch mündliche Aussa-

gen gibt oder / und 

• deren Vorkommen sehr wahrscheinlich ist, deren Artengruppe im Zuge der Kartierungen jedoch 

nicht erfasst wurde und 
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• die eine naturschutzfachliche Bedeutung haben (Anhang II und IV FFH-RL, alle europäischen 

Vogelarten, alle national besonders und streng geschützten Arten, alle nach Roter Liste Deutsch-

lands und Brandenburgs gefährdeten Arten) 

 

Folgende aktuelle Gutachten sowie von Behörden zur Verfügung gestellte Daten wurden ausge-

wertet: 

 

MEP PLAN GMBH (2020): Faunistische und Floristische Kartierungen 

 

NATIONALPARK UNTERES ODERTAL (2022): Informationen zu Brutvögeln, Zug- und Rastvögeln 

sowie Säugetieren (Fischotter, Biber) im Untersuchungsgebiet, per E-Mail vom 25.07.2022 

 

NATIONALPARK UNTERES ODERTAL (2023): aktuelle Befischungsergebnisse aus einer wissen-

schaftlichen Herbst- und Frühjahrsbefischung 2022 der Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße, 

per E-Mail vom 02.03.2023 

 

LFU - LANDESAMT FÜR UMWELT BRANDENBURG, SÄUGETIERMONITORING (2022a): Informatio-

nen zu Fischotter- und Bibervorkommen sowie Muschelvorkommen im Untersuchungsgebiet, per E-

Mail vom 18.10.2022 

 

LFU - LANDESAMT FÜR UMWELT BRANDENBURG (2022b): Informationen zu Insektenvorkom-

men im Untersuchungsgebiet, per E-Mail vom 10.08.2022 

 

Abgesehen von wenigen Ausnahmen (z. B. bei den Amphibien und Reptilien) beschränkt sich 

die tabellarische Darstellung des aktuell erfassten Artenspektrums auf die planungsrelevanten Arten. 

Planungsrelevante Arten sind streng geschützte Arten oder Arten mit einem Gefährdungsstatus nach 

Rote Liste Brandenburg oder Deutschland. Das vollständige Artenspektrum kann der Unterlage 

Faunistische Erfassungen (MEP PLAN GMBH 2020) entnommen werden. 

 

4.3.4.1 Säugetiere 

Tabelle 7: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Säugetiere (Altnachweise 2001 und 2007) 

Art Rote Liste/  

Schutzstatus 1) 2)  

Lebensraum Quelle 

Biber  
(Castor fiber) 

Anh. II, IV  

streng geschützt 

RL D V  
RL BB 1 

langsam fließende oder stehende Gewässer mit dich-
ter Ufervegetation aus Weiden, Pappeln, Erlen, Birken, 
Espen als Nahrungsgrundlage, Baumaterial und Sicht-
schutz / bei Wanderungen und der Kolonisierung neuer 
Gewässer meist an Gewässerläufe und -systeme ge-
bunden 

BEHL (2007 c),  

Naturschutzstation 
Zippelförde 

Fischotter  
(Lutra lutra) 

Anh. II, IV  

streng geschützt 

RL D 3  
RL BB 1 

Typische Art der Fließgewässer mit dichter Ufervegeta-
tion innerhalb störungsarmer, unzerschnittener Räume, 
Nahrungssuche auch in fischreichen Stillgewässern 

BEHL (2007 c) 

Breitflügelfledermaus 
(Eptesicus serotinus) 

Anh. IV  

streng geschützt 

RL D G 
RL BB 3 

gebäudebewohnende Art, Jagdhabitate in der Nähe 
von Siedlungen (Parks, Gärten, Wiesen) aber auch an 
Waldrändern, Gewässerufern und Viehweiden 

das Jagdgebiet ist selten weiter als 1 km entfernt, die 
Art jagt in einer Höhe von 6 - 10 m nach größeren In-
sekten 

WASY (2001) 

Großer 
Abendsegler  
(Nyctalus noctula) 

Anh. IV  

streng geschützt 

RL D V 
RL BB 3 

große (Wald-)Fledermausart wald- und gewässerrei-
cher Lebensräume 

Jagdgebiete sind Laub- und Mischwälder, Waldränder, 
Wiesen, Seen und Flüsse in einer Entfernung von bis 
zu 10 km ab dem Quartiersstandort 

WASY (2001) 
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Art Rote Liste/  

Schutzstatus 1) 2)  

Lebensraum Quelle 

Jagdflug beginnt zur Dämmerung, die Jagd erfolgt im 
offenen Luftraum meist über den Baumwipfeln in (2) 6-
50 (bis 500) m Höhe 

Sommerquartier in Baumhöhlen, Überwinterung in süd-
licheren Bereichen in Baumhöhlen, Fels- und Mauer-
spalten (Zug bis 2.000 km) 

Rauhautfledermaus 
(Pipistrellus nathusii) 

Anh. IV  

streng geschützt  
RL BB 3 

typische Waldfledermausart, Quartiersstandorte meist 
in Baumhöhlen, primär in geschlossenen Gehölzberei-
chen  

Jagdhabitate in Landschaften mit hohem Gewässer-
reichtum (Kleingewässer, Niedermoore, Feuchtgrün-
land, auch Auen größerer Flüsse), entlang von He-
cken, Baumalleen, Waldrändern und Gewässerufern 
und über offenen Wiesen- und Weidenflächen (typi-
scher Patrouillenjäger) 

Jagdbeginn nach Einbruch der Dunkelheit, jagt in Hö-
hen von 4 - 15 m  

Quartiere v.a. in Baumhöhlen, Überwinterung in südli-
chen Bereichen in Baumhöhlen, Fels- und Mauerris-
sen, Holzstapeln (Zug bis 2.000 km) 

WASY (2001) 

Wasserfledermaus 
(Myotis daubentonii) 

Anh. IV  

streng geschützt 

RL BB 4 

relativ häufige Art der wald- und v.a. gewässerreichen 
Landschaften, jagt über stehenden bzw. langsam flie-
ßenden Gewässern und Offenflächen (Beutefang v.a. 
schwärmender Insekten 3 - 20 cm über dem Wasser 
bzw. in Höhen von bis zu 5 m um Bäumen) entlang 
fester Routen, Jagdhabitate können sich in einer Ent-
fernung von 2 - 5 km vom Quartier befinden 

Sommerquartiere meist in Baumhöhlen umliegender 
Wälder, Altholzbeständen bzw. Solitärbäumen, unterir-
dische Winterquartiere 

WASY (2001) 

Zwergfledermaus (Pi-
pistrellus pipistrellus) 

Anh. IV  

streng geschützt 

RL BB 4 

Nahrungssuche v.a. in Siedlungsbereichen, in Wäl-
dern/ Waldrändern, Offenlandschaften sowie Gewäs-
ser- und Uferregionen, jagt ab Sonnenuntergang nach 
kleineren Insekten in einer Höhe von 2- 6 m relativ nah 
am Quartiersstandort (1- 2 km vom Quartier entfernt) 

Quartiere befinden sich meist im Siedlungsbereich, 
Abstand zwischen Sommer- und Winterquartieren etwa 
10 - 20 km, Winterquartier Kirchen, Keller und Stollen 

WASY (2001) 

1) MEINING, H., BOYE, P., HUTTERER, R. (Bearb.) (2009): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. 

2) DOLCH, D. (1992): Rote Liste Säugetiere. In: Gefährdete Tiere im Land Brandenburg (MUNR, 1992) 

 

Die Fundorte der Biber- und Fischotterspuren (Baue, Trittsiegel, Losung) im UG werden in An-

lage 2.0 bis 2.2 wiedergegeben (PÖYRY 2014). 

Im Rahmen der aktuellen Kartierung wurden keine potenziellen Quartiere für die Fledermäuse 

nachgewiesen (BEHL 2007d). WASY (2001) stellte über der Ho-Fri-Wa auf Höhe der Papierfabrik 

regelmäßig bis zu 100 jagende Wasserfledermäuse fest, da die Beleuchtung hier anziehend auf In-

sekten und damit auch auf Fledermäuse wirkt. In den an die Papierfabrik angrenzenden Wäldchen 

wurden zudem der Große Abendsegler, die Breitflügelfledermaus, die Zwergfledermaus und die 

Rauhautfledermaus jagend angetroffen. Eine kartographische Darstellung der Hinweise auf Fleder-

mausvorkommen erfolgte nicht. 

 

Faunistische Erfassungen 2020 

Der nachfolgenden Tabelle 8 können die Säugetiernachweise (ohne Fledermäuse) entnommen 

werden. Die Ho-Fri-Wa (Alte Oder) ist sowohl vom Biber als auch vom Fischotter besiedelt. Das 
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Nahrungsangebot der Alten Oder und das strukturreiche Ufer sind ideale Voraussetzungen für den 

Fischotter.  

Der Biber konnte durch indirekte Nachweise (Fraßspuren und Biberburg) erfasst werden. Sein 

Nachweisschwerpunkt ist das Schöpfwerk im Norden des Untersuchungsgebietes. Eine Biberburg 

befindet sich direkt am Speicherbecken. Weiterhin wurden Fraßspuren entlang der „Alten Oder“ bis 

in Höhe der Kleingartenanlage im Süden des UG festgestellt (MEP PLAN GMBH 2020). 

 

Tabelle 8: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Säugetiere (MEP PLAN GMBH 2020, LFU 

2022a) 

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftli-
cher Artname 

RL BB RL D Schutzstatus Vorkommen 

Biber Castor fiber 1 V S (FFH-II, FFH-
IV) 

Indirekte Nachweise (Fraßspuren und Bi-
berburg), Schwerpunkt Schöpfwerk, außer-
dem Fraßspuren entlang der Ho-Fri-Wa (Al-
te Oder) und am nördlichen Ufer der Deeke 
(MEP PLAN GMBH 2020) 

zwei Biber-Reviere am Nord- bzw. Südende 
des Altwassers Fittesee (NATIONALPARK UN-

TERES ODERTAL 2022) (außerhalb des UG) 

Fischotter Lutra lutra 1 3 S (FFH-II, FFH-
IV, EG-VO-A) 

Direkter Nachweis an der Ho-Fri-Wa (Alte 
Oder) Nähe Kleingartenanlage (MEP PLAN 

GMBH 2020) 

Aktuelle Nachweise am Fischotterkontroll-
punkt in der Schwedter Querfahrt unterhalb 
der Schwedter Schleuse (2015-2017) (LFU 
2022a) 

RL BB - Rote Liste Brandenburgs (DOLCH et al. 1992), RL D - Rote Liste Deutschlands (MEINIG et al. 2020); 0 - Ausgestorben 
oder verschollen, 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, V - Vorwarnliste, R - extrem selten, nB - nicht 
bewertet 

Schutzstatus: S - streng geschützt; FFH-II - Anhang II FFH-Richtlinie, FFH-IV - Anhang IV FFH-Richtlinie, EG-VO-A - EG-
Artenschutzverordnung, Anhang A 

 

Der nachfolgenden Tabelle 9 können die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermäuse 

entnommen werden. Insgesamt wurden 8 Arten und 2 Artengruppen erfasst, darunter das im Anhang 

II der FFH-Richtlinie aufgeführte Große Mausohr. Im Zuge der Begehungen wurde festgestellt, dass 

überwiegend Zwerg- und Mückenfledermäuse den Deichkörper und die gewässerbegleitenden Ge-

hölze entlang der Ho-Fri-Wa als Transferstrecke nutzen. Nur vereinzelt wurden Abendsegler, Gro-

ßes Mausohr, Rauhautfledermaus und Wasserfledermaus festgestellt. Die Deichtrasse inkl. Uferbe-

reich stellt für Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Großes Mausohr, Mückenfledermaus, Rauhaut-

fledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus ein Nahrungshabitat dar, während über der 

Deeke v. a. Abendsegler, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus jagen (MEP 

PLAN GMBH 2020). 

 

Tabelle 9: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Fledermäuse (MEP PLAN GMBH 2020) 

Deutscher Artna-
me 

Wissenschaftli-
cher Artname 

RL BB RL D Schutzstatus Vorkommen 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 V S (FFH-IV) Jagdhabitat Deichtrasse und Uferbe-
reich Ho-Fri-Wa, Jagdhabitat Deeke 

Breitflügelfleder-
maus 

Eptesicus serotinus 3 3 S (FFH-IV) Jagdhabitat Deichtrasse und Uferbe-
reich Ho-Fri-Wa 

Großes Mausohr Myotis myotis 1 - S (FFH-II, FFH-
IV) 

Jagdhabitat Deichtrasse und Uferbe-
reich Ho-Fri-Wa 
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Deutscher Artna-
me 

Wissenschaftli-
cher Artname 

RL BB RL D Schutzstatus Vorkommen 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygma-
eus 

- - S (FFH-IV) Deichtrasse (= Transferstrecke), 
Jagdhabitat Deichtrasse und Uferbe-
reich Ho-Fri-Wa, Jagdhabitat Deeke 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 - S (FFH-IV) Jagdhabitat Deichtrasse und Uferbe-
reich Ho-Fri-Wa, Jagdhabitat Deeke 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii 4 - S (FFH-IV) Jagdhabitat Deichtrasse und Uferbe-
reich Ho-Fri-Wa 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 1 D S (FFH-IV) Jagdhabitat Deichtrasse und Uferbe-
reich Ho-Fri-Wa 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrel-
lus 

4 - S (FFH-IV) Deichtrasse (= Transferstrecke), 
Jagdhabitat Deichtrasse und Uferbe-
reich Ho-Fri-Wa, Jagdhabitat Deeke 

Artengruppen 

Mausohrfledermäu-
se 

Myotis spec.   S (FFH-IV) Jagdhabitat Deichtrasse und Uferbe-
reich Ho-Fri-Wa 

Nyctaloid Eptesicus et Nycta-
lus et Verspertilio 
spec. 

  S (FFH-IV) Jagdhabitat Deichtrasse und Uferbe-
reich Ho-Fri-Wa, Jagdhabitat Deeke 

RL BB - Rote Liste Brandenburgs (DOLCH et al. 1992), RL D - Rote Liste Deutschlands (BFN 2020); 0 - Ausgestorben oder ver-
schollen, 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, 4 - potenziell gefährdet, V - Vorwarnliste, R - extrem 
selten, nB - nicht bewertet, G - Gefährdung anzunehmen; D - Daten defizitär, 

Schutzstatus: S - streng geschützt; FFH-II - Anhang II FFH-Richtlinie, FFH-IV - Anhang IV FFH-Richtlinie 

 

4.3.4.2 Reptilien 

Tabelle 10: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Reptilien (Altnachweise 2007) 

Art Rote Liste/ Schutzsta-
tus1)2)  

Lebensraum Quelle 

Ringelnatter  
(Natrix natrix) 

bes. geschützt.  

RL D VRL BB 3 

Seen, Bruchwälder, Flachmoore, aber auch stö-
rungsarme Kleingewässer, Fließgewässer, 
Feuchtwiesen. Auftreten v.a. vom Vorkommen 
de Beutetiere (überwiegend Braun- und 
Grünfrösche) abhängig 

BEHL 2007 b 

Waldeidechse 
(Zootoca vivipara) 

bes. geschützt sonnige Waldränder mit breiten, dichten Kraut-
säumen sowie Holz und Steinen als Versteck-
möglichkeiten, ausreichend Bodenfeuchte ist 
Voraussetzung 

BEHL 2007 b 

Zauneidechse 
(Lacerta agilis) 

streng geschützt Anhang IV 

RL D V  
RL BB 3 

Lebensraum: trockenwarme, thermisch begüns-
tigte Habitate mit sandigem Untergrund wie z.B. 
Böschungen, Bahndämme, Waldränder, Dünen, 
Kiesgruben, Magerrasen und extensive Grün-
landflächen  

wichtig ist der Wechsel aus vegetationsarmen, 
offenen mit dicht bewachsenen Standorten so-
wie das Vorkommen von Totholz- und Le-
sesteinhaufen 

mündl. Aussage 
Herr Wilke (Nati-
onalparkamt „Un-
teres Odertal“)  

1) KÜHNEL, K-D., GEIGER, A., LAUFER, H., PODLOUCKY, R., SCHLÜPFMANN, M. (Bearb.) (2009): Rote Liste gefährdeter Tiere 
Deutschlands. 

2) SCHNEEWEIß, N., KRONE, A. & BAIER, R. (2004): Rote Listen und Artenlisten der Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) 
des Landes Brandenburg.- Naturschutz und Landschaftspflege in Branden-burg, 13(4), Beilage. 
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Nach mündl. Mitteilung von Herrn Wilke (Nationalparkverwaltung Unteres Odertal) stellte er 

die Zauneidechse im Bereich des Deichkörpers im Zuge einer Geländebegehung fest. Die Nach-

weisorte der genannten Reptilien werden in Anlage 2.0 bis 2.2 wiedergegeben (PÖYRY 2014). 

 

Faunistische Erfassungen 2020 

Der nachfolgenden Tabelle 11 können die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Reptilien 

entnommen werden (MEP PLAN GMBH 2020). 

Die Habitateignung für Zauneidechsen im UG ist aufgrund der kleinräumigen Ausstattung mit 

sonnenexponierten Blocksteinen am Ufer der Ho-Fri-Wa und Versteckmöglichkeiten sowie grabfä-

higem Substrat im Bereich des Deiches als hoch zu bewerten. Dementsprechend wurden insgesamt 

37 Zauneidechsen in allen Altersklassen erfasst. Darüber hinaus gelangen Nachweise von Ringelnat-

ter und Blindschleiche (MEP PLAN GMBH 2020). 

 

Tabelle 11: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Reptilien (MEP PLAN GMBH 2020) 

Deutscher Artna-
me 

Wissenschaftli-
cher Artname 

RL BB RL D Schutzstatus Vorkommen 

Ringelnatter Natrix natrix 3 3 B 15 Nachweise an der Uferbefestigung 
der „Alten Oder“ bzw. auf dem Deich-
verteidigungsweg, drei Nachweise im 
Altgewässer Deeke (Jagdhabitat), 
weitere Beobachtungen an den Ent-
wässerungsgräben  

Blindschleiche Anguis fragilis - - B vier Individuen am Deichverteidi-
gungsweg im Norden des UG 

Zauneidechse Lacerta agilis 3 V S (FFH-IV) 37 Nachweise, auch Jungtiere, auf 
den Deichböschungen sowie auf den 
Blocksteinen der Uferbefestigung der 
Ho-Fri-Wa („Alte Oder“), 1 Individuum 
am Saumbiotop des Speicherbe-
ckens (Schöpfwerk), 1 Ind. auf der 
Jagd in den Feuchtwiesen  

RL BB - Rote Liste Brandenburgs (SCHNEEWEIß ET AL. 2004), RL D - Rote Liste Deutschlands (ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN 

UND REPTILIEN 2020b); 0 - Ausgestorben oder verschollen, 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, V - 
Vorwarnliste, R - extrem selten, nB - nicht bewertet 

Schutzstatus: B – besonders geschützt, S - streng geschützt; FFH-II - Anhang II FFH-Richtlinie, FFH-IV - Anhang IV FFH-
Richtlinie 

 

 
Foto 20: Zauneidechse an Deichböschung in Höhe des Weges „Zur Querfahrt“ (Beifund bei 

Biotopkartierung, Juli 2022) 
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4.3.4.3 Amphibien 

Tabelle 12: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Amphibien (Altnachweise 2007)  

Art Rote Liste/  
Schutzstatus 1)2)  

Lebensraum Quelle   

Erdkröte 

(Bufo bufo) 

bes. geschützt breite ökologische Valenz, Laichplatz meist Flachwas-
serbereiche mit offener Wasserfläche und Wasserpflan-
zen, Wurzeln, Äste oder Steine. Sommerlebensräume 
sind bis zu 2 km vom Laichplatz entfernt: gehölzreiche 
Strukturen, wie Wälder, Hecken oder Feldgehölze. Ta-
gesverstecke: unter Holz, Baumstubben, Laubhaufen, 
Steinen und Brettern. 

BEHL 2007 b 

 
 

 

Grasfrosch  
(Rana temporaria) 

bes. geschützt  
RL BB 3 

alle Großlebensräume, bevorzugt aber Wald und hier 
hauptsächlich die Feuchtwälder wie Brüche und Auwäl-
der, auch feuchte Grünlandgesellschaften in der offenen 
Landschaft. Zum Schutz vor der prallen Sonne wird dich-
te Bodenvegetation aus höheren Stauden, Binsenbulten 
oder Büsche benötigt. 

BEHL 2007 b 

Kammmolch 
(Triturus vulgaris) 

Anh. II, IV 
streng geschützt  
RL D V  
RL BB 3 

Art mit breiter ökologischer Amplitude, besiedelt fast alle 
Feuchtbiotope im Offenland und auch in Wäldern, Laich-
gewässer: sonnenexponierte und wasservegetationsrei-
che Uferpartien von Still- und Temporärgewässern, 
fischarme Gewässer, Überwinterung sowohl im Wasser 
als auch im laichplatznahen Landbiotop, besitzt eine 
ganz-jährige Gewässerbindung 

BEHL 2007 b 

Moorfrosch 
(Rana arvalis) 

streng geschützt  
Anh.  IV  
RL D 3 

ganzjährige Präferenz für Biotope mit hohem Grundwas-
serstand, Laichhabitat: besonnte Flachwasserbereiche 
stehender und langsam fließender Gewässer zumeist in-
nerhalb größerer Feuchtgebiete, Laichzeit März – Mai, 
Sommer-habitat: nahe gelegene (bis 300 m) Feuchtgrün-
land- sowie Bruchwaldbereiche (ab Mai), Über-winterung 
in frostfreien Verstecken an Land 

BEHL 2007 b 

Seefrosch 
(Rana ridibunda) 

bes. geschützt  
RL BB 3 

Art der größeren eutrophen Gewässer wie pflanzenrei-
che Seen und Altarme, insbes. entlang großer Niederun-
gen der Ströme, sehr enge Bindung an aquatischen Le-
bensraum 

BEHL 2007 b 

Teichmolch 
(Triturus vulgaris) 

bes. geschützt  breiteste ökologische Valenz, in den unterschiedlichsten 
Gewässertypen, bevorzugt hauptsächlich besonnte ve-
getationsreiche Laichgewässer mit ausgeprägter Flach-
wasserzone in der offenen Landschaft 

BEHL 2007 b 

Wasserfrosch 
(Rana spec.) 

bes. geschützt sonnenexponierte Ufer mit einer ausgeprägten Wasser-
vegetation sowie einer Gewässertiefe von über 40 cm. 
Laichzeit von Ende April bis Ende Juli, anschl.  geben ei-
nige Wasserfrösche ihre stationäre Lebensweise auf und 
entfernen sich weiter vom Ufer weg. Der größte Teil der 
Population verbleibt aber in Gewässernähe. Überwinte-
rung im Wasser oder an Land 

BEHL 2007 b 

1) KÜHNEL, K-D., GEIGER, A., LAUFER, H., PODLOUCKY, R., SCHLÜPFMANN, M. (Bearb.) (2009): Rote Liste gefährdeter Tiere 
Deutschlands. 

2) SCHNEEWEIß, N., KRONE, A. & BAIER, R. (2004): Rote Listen und Artenlisten der Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) 
des Landes Brandenburg.- Naturschutz und Landschaftspflege in Branden-burg, 13(4), Beilage. 

 

Die Amphibien wurden zum großen Teil im Bereich der Deeke, aber auch im Uferbereich der 

Ho-Fri-Wa nachgewiesen. Karten-Anlage 2.0 bis 2.2 stellt die genauen Fundpunkte dar (PÖYRY 

2014). 
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Faunistische Erfassungen 2020 

Der nachfolgenden Tabelle 13 können die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Amphibien 

entnommen werden (MEP PLAN GMBH 2020). 

Schwerpunkt der Amphibiennachweise im Untersuchungsgebiet ist das Altgewässer Deeke. Hier 

wurden Seefrösche und Teichfrösche in großer Stückzahl festgestellt. Die Röhrichtbestände um das 

Gewässer bieten ausreichend Versteckmöglichkeiten und die angrenzenden Feuchtwiesen und Gebü-

sche weisen eine hohe Eignung als Landlebensraum auf. Aber auch im Speicherbecken auf dem 

Schöpfwerksgelände wurde Teichfrösche und Seefrösche erfasst. Außerhalb des Untersuchungsge-

bietes wurde eine Rotbauchunke an einem Graben festgestellt. Die Deeke stellt ein potenzielles Ha-

bitat für Rotbauchunken dar (MEP PLAN GMBH 2020). 

Die in der Deeke 2007 noch erfassten Arten Teichmolch, Kammmolch und Moorfrosch konnten 

bei der Kartierung 2020 nicht nachgewiesen werden. 

 

Tabelle 13: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Amphibien (MEP PLAN GMBH 2020) 

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 
Artname 

RL BB RL D Schutzsta-
tus 

Vorkommen 

Erdkröte Bufo bufo - - B 
(BNatSchG) 

zwei adulte Erdkröten am Altgewässer 
Deeke 

Grasfrosch Rana temporaria 3 V B 
(BNatSchG) 

Je 1 Nachweis am Altgewässer Deeke, 
an einem Entwässerungsgraben im 
Schlosswiesenpolder und am Deichver-
teidigungsweg 

Rotbauchunke Bombina bombina 2 2 S 
(BNatSchG) 

ca. 500 m außerhalb des UG an einem 
Graben, Altgewässer Deeke ist potenziel-
les Habitat  

Teichfrosch Pelophylax kl. 
esculentus 

- - B 
(BNatSchG) 

Insg. 24 Teichfrösche am Altgewässer 
Deeke, an den Ufern der Ho-Fri-Wa, im 
Schöpfwerk und entlang von Entwässe-
rungsgräben.  

Seefrosch Rana ridibunda  3 D B 
(BNatSchG) 

Insg. 47 Seefrösche am Altgewässer 
Deeke bzw. an einem Kleintümpel unmit-
telbar nördlich der Deeke, an einem der 
Entwässerungsgräben und im Schöpf-
werk 

RL BB - Rote Liste Brandenburgs (SCHNEEWEIß ET AL. 2004), RL D - Rote Liste Deutschlands (ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN 

UND REPTILIEN 2020b); 0 - Ausgestorben oder verschollen, 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, V - 
Vorwarnliste, R - extrem selten, nB - nicht bewertet 

Schutzstatus: S – streng geschützte Art nach BNatSchG / B – besonders geschützte Art nach BNatSchG; FFH-II - Anhang II 
FFH-Richtlinie, FFH-IV - Anhang IV FFH-Richtlinie 
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Foto 21: Teichfrosch am Ufer der Ho-Fri-Wa (Juli 2022) 

 

4.3.4.4 Fische 

Tabelle 14: Im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommende Fische  

Art Rote Liste 
Schutzstatus1)2)  

Lebensraum Quelle   

Bitterling 
(Rhodeus amarus) 

Anh. II 

streng geschützt  

lebt schwarmweise sowohl in kleinen stehenden (Teiche, 
Seen, Altarme) als auch in langsam fließenden Gewäs-
sern mit sandigem oder schlammigem Untergrund, besie-
delt bevorzugt die pflanzenreichen Uferzonen. Der Bitter-
ling kommt nur in Vergesellschaftung (Symbiose) mit 
Teich- oder Flussmuscheln der Gattungen Anodonta und 
Unio vor. 

- 

Hecht 
(Esox lucius) 

 bevorzugt in krautigen, mit Röhricht bestandenen Uferzo-
nen von Seen und Flüssen.  
Hechte laichen von Februar bis Mai in flachen, verkraute-
ten Uferzonen, Gräben und Altarmen 

- 

Karausche  
(Carassius carassius) 

RL D 2  
RL BB V 

bevorzugt flache, stark bewachsenen Seen, Weiher und 
Teiche, toleriert Sauerstoffarmut, auch in kleinsten Ge-
wässern anzutreffen 

- 

Moderlieschen 
(Leucaspius deline-
atus) 

RL D V 
 

In pflanzenreichen, temporären Kleingewässern, Gräben, 
versumpften Weihern, flachen Seen, fließenden Gewäs-
sern. In größeren Gewässern werden Uferzonen bevor-
zugt. 

- 

Schlammpeitzger 
(Misgurnus fossilis) 

Anh. II  

streng geschützt 
RL D 2 

bevorzugt stehende Gewässer (Altarme, Gräben, Teiche) 
mit schlammigem, pflanzenreichem Grund, oft mit niedri-
gem Sauerstoffgehalt und zeitweise trockenfallend.  

- 

1) FREYHOF, J. (Bearb.) (2009): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. 

2) SCHARF et al. (2011): Rote Liste der Fische und Rundmäuler des Landes Brandenburg. Naturschutz und Landschaftspflege 
in Brandenburg, Heft 3 2011. 

 

Die in Tabelle 14 genannten Fische stellen die potenziell in den Poldergewässern (Deeke und 

Grabensysteme) vorkommenden Fischarten dar.  

Im Zuge der Planung zum Ausbau der Bundeswasserstraße (WASY 2001) wurde innerhalb der 

Ho-Fri-Wa eine ichthyofaunistische Erhebung durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass der im UG 
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liegende Teil der Wasserstraße nur eine geringe Bedeutung für den Fischartenschutz hat, die Welse 

weist dagegen eine hohe Bedeutung für den Schutz der Fischfauna auf. Es wurden überwiegend an-

passungsfähige, ubiquitäre Fischarten (z.B. Barsch und Plötze) nachgewiesen. Vereinzelt treten je-

doch auch Arten des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie auf (z.B. Rapfen, Schlammpeitzger, 

Steinbeißer).  

Entsprechend der Quellenrecherchen von FROELICH & SPORBECK (2001) stellt die Hohensaaten-

Friedrichsthaler Wasserstraße einen bedeutsamen Lebensraum für die in Anhang II oder IV genann-

ten Arten Rapfen, Steinbeißer, Schlammpeitzger bzw. für die gefährdeten Arten Moderlieschen, 

Quappe, Hasel, Aland dar.  

Da im Rahmen der geplanten Deichsanierung nicht in die Alte Welse eingegriffen wird und 

durch die Befestigung der Uferböschung der Ho-Fri-Wa auf ca. 50 m Länge keine Auswirkungen 

auf die Ichthyofauna abzuleiten sind, können vorhabensbedingte Beeinträchtigungen der Fischfauna 

in der Ho-Fri-Wa und der Alte Welse im Vorfeld ausgeschlossen werden. Es sind allerdings Ramm-

arbeiten zum Setzen einer Spundwand geplant, die Auswirkungen auf die Fischfauna haben können. 

Es erfolgte daher im Jahr 2022 eine Datenabfrage bei der unteren Fischereibehörde sowie 2023 eine 

weitere Datenabfrage bei der Nationalparkverwaltung zum Fischbestand in der Ho-Fri-Wa. 

 

Ergebnisse der Datenabfragen 2023 

Die Nationalparkverwaltung stellte aktuelle Befischungsergebnisse aus einer wissenschaftlichen 

Herbst- und Frühjahrsbefischung 2022 der Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße sowie mit ihr 

unmittelbar verbundener Nebengewässer (IGB Berlin im Auftrag der Nationalparkverwaltung) zur 

Verfügung (NATIONALPARK UNTERES ODERTAL 2023). Die in nachfolgender Tabelle 15 aufgeführ-

ten Arten wurden in der Schwedter Querfahrt erfasst und kennzeichnen somit das in der Ho-Fri-Wa 

anzutreffende Artenspektrum: 

 

Tabelle 15: In der Ho-Fri-Wa vorkommenden Fische  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher Artname RL BB RL D Schutzstatus 

Aal Anguilla anguilla nb 1  

Barsch Perca fluviatilis - -  

Bitterling Rhodeus amarus - - FFH-II 

Blei Abramis brama - -  

Gründling Gobio gobio - -  

Güster Blicca bjoerkna - -  

Hecht Esox lucius - -  

Plötze Rutilus rutilus - -  

Quappe Lota lota V V  

Rapfen Aspius aspius - - FFH-II 

Rotfeder Scardinius erythrophthalmus - -  

Schleie Tinca tinca - -  

Schwarzgrundmundel Neogobius melanostomus Neozoon  

Steinbeißer Cobitis taenia - - FFH-II 

RL BB - Rote Liste Brandenburgs (SCHARF, J. et al. 2011),  
RL D - Rote Liste Deutschlands (FREYHOF, J. 2009) 
0 - Ausgestorben oder verschollen, 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, V - Vor-
warnliste, R - extrem selten, nB - nicht bewertet 

Schutzstatus: S – streng geschützte Art nach BNatSchG / B – besonders geschützte Art nach BNatSchG; 
FFH-II - Anhang II FFH-Richtlinie, FFH-IV - Anhang IV FFH-Richtlinie 
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4.3.4.5 Libellen 

Tabelle 16: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Libellen (Altnachweise 2001) 

Art Rote Liste/ 
Schutzstatus1)2)  

Lebensraum Quelle  

Blaugrüne Mosaikjungfer 

(Aeshna caynea) 

 

bes. geschützt 

 

kleinere, stehende und fischarme Gewässer, 
anspruchslos 

WASY 2001 

Gemeine Keiljungfer 
(Gomphus vulagtissimus 

RL D 2 

bes. geschützt 

v.a. in Fließgewässern, benötigt nährstoffar-
mes Wasser und relativ feines, meist sandi-
ges oder schluffiges Substrat  

WASY 2001 

Großer Blaupfeil 

(Orthetrum cancellatum) 

bes. geschützt vollbesonnte, z.T. pflanzenarme Gewässer 
mit feinem Sediment (z.B. Mudde) 

WASY 2001 

Großes und Kleines Gra-
natauge 

(Erythromma najas, Eryth-
romma viridulum) 

bes. geschützt 

 

in Stillgewässern mit ausgeprägtem 
Schwimmblattrasen (Teichrose, Seerose) 

WASY 2001 

Große Pechlibelle 

(Ischnura elegans) 

 

bes. geschützt anspruchslos, in Gewässern jeglicher Art, to-
leriert auch fischreiche Gewässer  

WASY 2001 

Gemeine Binsenjungfer 

(Lestes sponsa) 

 

bes. geschützt periodisch trockenfallende Gewässer, aus-
trocknende Randbereiche von permanenten 
Gewässer, binsenreiche Ufer 

WASY 2001 

Herbst-Mosaikjungfer (Aeshna 
mixta) 

bes. geschützt eu- bis mesotrophe Seen und Kleingewässer, 
langsam fließende Gewässer, strukturreiche, 
lockere Flachwasserröhrichte 

WASY 2001 

Vierfleck 

(Libellula quadrimaculata) 

bes. geschützt WASY 2001 

Blutrote Heidelibelle (Sympet-
rum sanguineum) 

bes. geschützt strukturreiche Verlandungszonen von Seen 
und Kleingewässern 

WASY 2001 

Hufeisenazurjungfer (Coenag-
rion puella) 

bes. geschützt WASY 2001 

Fledermausazurjungfer 

(Coenagrion pulchellum) 

 

RL D 3 

bes. geschützt 

WASY 2001 

Federlibelle (Platycnemis pen-
nipes) 

Hohes  

bes. geschützt In leicht durchströmten Gewässern, hohes 
Sauerstoffbedürfnis, auch an beschatteten, 
kaum strukturierten Ufern, Emersvegetation 
für Eiablage wichtig 

WASY 2001 

1) BINOT, M., BLESS, R., BOYE, P., GRUTTKE, H. & PRETSCHER, P. (Bearb.) (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. 

2) MAUERSBERGER, M. (2000): Artenliste und Rote Liste der Libellen (Odonata) Landes Brandenburg. Naturschutz und Land-
schaftspflege in Brandenburg, 7(4), Beilage. 

 

Die in Tabelle 16 dargestellten Libellenarten wurden sämtlich im Bereich der Deeke nachgewie-

sen (WASY 2001). Untersuchungen im naturfern ausgebauten Uferbereich der Ho-Fri-Wa erfolgten 

nicht. Ein Auftreten naturschutzfachlich bedeutsamer Arten ist hier auch nicht zu erwarten. So ist 
das Vorkommen der in Anhang II und IV genannten Grünen Keiljungfer und in Anhang IV genann-
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ten Asiatischen Keiljungfer z. B. auszuschließen, da diese an sandige bis kiesige, sauerstoffreiche 

Substrate in schnell fließenden Fließgewässern gebunden sind, welche im UG nicht ausgebildet sind.   

Eine kartographische Darstellung der Arten erfolgte nicht, da sämtliche Nachweise deutlich au-

ßerhalb des Eingriffsraumes des Vorhabens liegen. 

 

Faunistische Erfassungen 2020 

Im Zuge der Faunistischen Erfassungen von MEP PLAN GMBH (2020) wurden insgesamt 19 Ar-

ten im Untersuchungsgebiet dokumentiert. Am artenreichsten ist das Ufer der Ho-Fri-Wa („Alte 

Oder“). Hier wurden 14 Arten festgestellt. Zehn Libellenarten wurden an der Deeke nachgewiesen. 7 

Arten konnten am Schöpfwerk erfasst werden. Unter den erfassten Arten sind keine, die im Anhang 

IV der FFH-Richtlinie geführt werden. Die Blauflügel-Prachtlibelle gilt als stark gefährdet und die 

Kleine Königslibelle als gefährdet (Rote Liste Brandenburg). Bei der Kleinen Pechlibelle ist eine 

Gefährdung anzunehmen (MEP PLAN GMBH 2020).  

In der nachfolgenden Tabelle 17 werden die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen planungs-

relevanten Libellen aufgeführt. Eine vollständige Liste aller im Untersuchungsgebiet festgestellten 

Libellenarten kann der Unterlage Faunistische Erfassungen entnommen werden (MEP PLAN GMBH 

2020). 

 

Tabelle 17: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene planungsrelevante Libellen (MEP PLAN 

GMBH 2020) 

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 
Artname 

RL BB RL D Schutz-
status 

Vorkommen 

Blauflügel-Prachtlibelle Calopteryx virgo 2 - B Ufer der Ho-Fri-Wa (Alte Oder) 

Kleine Pechlibelle Ischnura pumilio G V B Ufer der Ho-Fri-Wa (Alte Oder), Deeke, 
Schöpfwerk 

Kleine Königslibelle Anax pathenope 3 V B Nördlich „Zur Querfahrt“ 

RL BB - Rote Liste Brandenburgs (LFU 2016), RL D - Rote Liste Deutschlands (OTT ET.AL 2021); 0 - Ausgestorben oder ver-
schollen, 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, V - Vorwarnliste, G - Gefährdung unbekannten Ausma-
ßes, R - extrem selten 

Schutzstatus: S – streng geschützte Art nach BNatSchG / B – besonders geschützte Art nach BNatSchG; FFH-II - Anhang II 
FFH-Richtlinie, FFH-IV - Anhang IV FFH-Richtlinie 

 

 

4.3.4.6 Heuschrecken 

Tabelle 18: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Heuschrecken (Altnachweise 2007) 

Art Rote Liste/ 
Schutzstatus1)2)  

Lebensraum Quelle 

Kurzflügelige Schwert-
schrecke 

Conocephalus dorsalis. 

 

 An Feuchtgebiete, insbesondere extensiv genutzte 
Feuchtwiesen und deren Brachestadien, Röhrichte 
und Seggenrieder, gebunden. Innerhalb intensiv ge-
nutzter Niederungsgebiete auch an Grabenrändern 

GUTACHTERBÜRO 

BAUER 2007b 

Zwitscherschrecke 

Tettigonia cantans 

 

RL BB 3 Besiedelt hochwüchsige Flächen wie Hochstaudenflu-
ren, Brachen, Weidengebüsche und Grabenränder in-
nerhalb Niederungsgebieten 

GUTACHTERBÜRO 

BAUER 2007b 

Östliches Heupferd 

Tettigonia caudata 

 

RL BB R starke Bindung an den subkontinentalen Klimabereich, 
besiedelt hauptsächlich hochwüchsige Ruderalfluren, 
Staudensäume und sonstige Brachen auf trockenen 
bis frischen Böden. 

GUTACHTERBÜRO 

BAUER 2007b 

Warzenbeißer 

Decticus verrucivorus 

RL D 3 
RL BB V 

auf großflächigen Trockenrasen, aber auch auf tro-
ckenen Brachen und Ruderalflächen 

GUTACHTERBÜRO 

BAUER 2007b 
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Art Rote Liste/ 
Schutzstatus1)2)  

Lebensraum Quelle 

Sumpfschrecke 

Stethophyma grossum 

 enge Bindung an offene Feuchtgebiete, hauptsächlich 
nasse Wiesen, Gewässerufer, Charakterart der arten-
reichen Feuchtwiesen 

 

 

GUTACHTERBÜRO 

BAUER 2007b 

Bunter Grashüpfer 

Omocestus viridulus 

 GUTACHTERBÜRO 

BAUER 2007b 

Sumpfgrashüpfer 

Chorthippus montanus 

RLD V 

RL BB 3 

GUTACHTERBÜRO 

BAUER 2007b 

1) MAAS, S., DETZEL, P., STAUDT, A. (Bearb.) (2011): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. 

2) KLATT et al. (1999): Rote Liste und Artenliste der Heuschrecken des Landes Brandenburg (Saltatoria: Ensifera et Caelifera) 

 

Im Jahre 2007 konnten insgesamt 21 Heuschreckenarten für das gesamte Untersuchungsgebiet 

nachgewiesen werden (siehe Anhang 1). Aus dem Jahre 2000 (FROELICH & SPORBECK 2001) lagen 

bereits Nachweise von 20 Arten vor, von denen 16 Arten aktuell bestätigt werden konnten. Aufgrund 

der Datenmenge wurden in Tabelle 18 jedoch nur die geschützten Arten wiedergegeben. Eine voll-

ständige Liste aller nachgewiesenen Arten ist dem Anlagenband „vegetationskundliche und faunisti-

sche Kartierungen“ (PÖYRY 2008) zu entnehmen. 

 

Faunistische Erfassungen 2020 

Für die Artengruppe der Heuschrecken erfolgte 2020 keine Erfassung. 

 

 

4.3.4.7 Weichtiere 

Tabelle 19: Im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommende Mollusken  

Art Rote Liste/ 

Schutzstatus1)2) 

Lebensraum Quelle 

Gemeine Teichmuschel 
(Anodonta anatina) 

bes. geschützt 

RL D V 

 

Fließende und stehende Gewässer, eu-
ryök, besiedelt oligotrophe bis hoch eu-
trophe Gewässer. Larven (Glochidien) rei-
fen an Wirtsfischen. 

- 

Große Teichmuschel 
(Anodonta cygnea) 

RL D 3 

RL BB 3 

bes. geschützt 

 

v.a. in abgeschlossenen, kleinen Gewäs-
sern, kann auch in Flüssen angetroffen 
werden, bevorzugt strömungsarme, schli-
ckige Bereiche 

- 

1) HERDAM, V. & ILLIG, J. (1992): Rote Liste der Weichtiere (Mollusca, Gastropoda & Bivalvia) In: Gefährdete Tiere im Land 
Brandenburg (MUNR, 1992) 

2) JUNGBLUTH & VON KNORRE (2011): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands 

 

Die in Tab. 9 genannten Arten stellen die potenziell in den Poldergewässern (Deeke und Gra-

bensysteme) vorkommenden Wassermollusken dar. 

 

Faunistische Erfassungen 2020 

Der nachfolgenden Tabelle 20 können die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Mollusken 

entnommen werden (MEP PLAN GMBH 2020). 

 

Es wurden 17 Arten und 2 Gattungen dokumentiert. Davon gelten in Brandenburg 4 Arten als 
gefährdet und weitere 4 Arten als stark gefährdet. Zudem sind 4 Arten nach BNatschG besonders ge-

schützt. Der überwiegende Anteil der aufgefundenen Arten wurde auf der nördlichen Uferseite des 

Schöpfwerks an ca. 5 m² ausgebaggertem Bodensubstrat festgestellt. Darunter waren die Rote-Liste-
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Arten Gekielte Tellerschnecke, Gemeine Kahnschnecke und Große Teichmuschel. An der Panzer-

auffahrt an der Ho-Fri-Wa wurde die Schale der in Brandenburg gefährdeten Gemeinen Kahnschne-

cke im Deichsubstrat erfasst. An einem an das Altgewässer Deeke angrenzenden Graben wurde die 

Weißmündige Tellerschnecke festgestellt. Sie gilt in Brandenburg als stark gefährdet (MEP PLAN 

GMBH 2020). Zusätzlich liegen Informationen über das Vorkommen der vom Aussterben bedrohten 

Kleinen Flussmuschel im Unterlauf der Alten Welse vor (LFU 2022a). 

 

Tabelle 20: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene planungsrelevanten Mollusken (MEP PLAN 

GMBH 2020, LFU 2022a) 

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 
Artname 

RL BB RL D Schutzstatus Vorkommen 

Gekielte Tellerschnecke Planorbis carinatus 3 2  Schöpfwerk 

Gemeine Kahnschnecke Theodoxus fluviatilis 3 2  Schöpfwerk, Ho-Fri-
Wa 

Gemeine Teichmuschel Anodonta anatina - V B Schöpfwerk 

Große Teichmuschel Anodonta cygnea 3 3 B Schöpfwerk, Deeke 

Kleine Flussmuschel Unio crassus 1 1 S (FFH-II, FFH-IV) Unterlauf der Alten 
Welse 

Malermuschel Unio pictorum reg V B Ho-Fri-Wa 

Spitze Sumpfdeckel-
schnecke 

Viviparus conectus reg 3  Schöpfwerk 

Stumpfe Flussdeckel-
schnecke 

Viviparus viviparus reg 2  Schöpfwerk, Deeke, 
Ho-Fri-Wa 

Wandermuschel Dreissena polymorpha reg D  Schöpfwerk, Deeke, 
Ho-Fri-Wa 

Weißmündige Teller-
schnecke 

Anisus leucostoma 3   Deeke, Ho-Fri-Wa 

Artengruppen 

Flussmuscheln Unio     

Kugelmuscheln Sphaerium     

RL BB - Rote Liste Brandenburgs (HACKENBERG & MÜLLER 2017): 0 - Ausgestorben oder verschollen, 1 - Vom Aussterben be-
droht, 2 - Stark gefährdet, 3 - Gefährdung anzunehmen, 4 - Potentiell gefährdet, G - Gefährdung anzunehmen, R - Extrem sel-
ten, D - Daten defizitär, reg - regional gefährdet 

RL D - Rote Liste Deutschlands (JUNGBLUTH & KNORRE (2011)): 0 - Ausgestorben oder verschollen, 1 - Vom Aussterben bedroht, 
2 - Stark gefährdet, 3 – Gefährdet, G - Gefährdung unbekannten Ausmaßes, R - Extrem selten, V – Vorwarnliste, D - Daten un-
zureichend 

Schutzstatus: S – streng geschützte Art nach BNatSchG / B – besonders geschützte Art nach BNatSchG; FFH-II - Anhang II 
FFH-Richtlinie, FFH-IV - Anhang IV FFH-Richtlinie 

 

4.3.4.8 Tag- und Nachtfalter 

Erfassungen der Falterfauna liegen für das Untersuchungsgebiet mit Ausnahme der Untersu-

chung zu Larvalhabitaten des Großen Feuerfalters nicht vor. Auch hier ist die Anzahl potenziell vor-

kommender Arten sehr groß und würde den angemessenen Umfang des vorliegenden Gutachtens 

überschreiten. Aus diesem Grunde werden im Folgenden ausschließlich die Falter des Anhangs II 

bzw. IV der FFH-Richtlinie besprochen. Wie im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung (PÖYRY 

2013b) dargestellt, wurde für den Großen Feuerfalter (Lycaena dispar) eine Habitatabschätzung 

durch Untersuchung von Larval- und Imaginallebensräumen des Untersuchungsgebietes durchge-

führt (GUTACHTERBÜRO MARTIN BAUER, 2007b). Dabei wurde jedoch kein Nachweis von Eiern, 
Fraßspuren oder Faltern der Art erbracht. Insgesamt wird das UG aufgrund suboptimaler Habi-

tatstrukturen der Grünlandbrachen nicht als potenzieller Lebensraum des Großen Feuerfalters einge-
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stuft. Die Art wird aus diesem Grunde im Weiteren nicht betrachtet. Der Nachtkerzenschwärmer 

(Proserpinus proserpina) ist v. a. an die Nachtkerze als Futterpflanze gebunden und lebt vorwiegend 

in klimabegünstigten Bereichen. Da im Untersuchungsgebiet keine geeigneten Larvalhabitate des 

Nachtkerzenschwärmers festgestellt wurden, stellt es keinen potenziellen Lebensraum der Art dar.   

 

Faunistische Erfassungen 2020 sowie weitere aktuelle Daten 

Im Rahmen der Tag- und Nachtfaltererfassungen 2020 wurden 27 Falterarten im Untersu-

chungsgebiet nachgewiesen. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz gelten 4 der nachgewiesenen Fal-

terarten als besonders geschützt. Außerdem wurde der Große Feuerfalter, streng geschützte Art des 

Anhang II und IV der FFH-Richtlinie nachgewiesen. An einem Fluss-Ampfer am Graben nahe des 

Altgewässers Deeke wurden Eier des Falters festgestellt. Eine Reproduktion im Untersuchungsge-

biet gilt somit als sicher (MEP Plan GMBH 2020).  

Darüber hinaus liegen Nachweise des Feuerfalters in räumlicher Nähe des Nachweises durch die 

MEP Plan GmbH seitens des Landesamtes für Umwelt vor. Es handelt sich dabei um die Erfas-

sungsergebnisse eines FFH-Monitorings (LFU 2022b). 

Der Große Wiesenknopf, der den Raupen der Anhang IV-Art Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling als Futterpflanze dient, konnte im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen wer-

den (MEP PLAN GMBH 2020). 

 

Der nachfolgenden Tabelle 21 können die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen planungsre-

levanten Falter entnommen werden (MEP PLAN GMBH 2020). 

 

Tabelle 21: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen planungsrelevanten Falter (MEP PLAN 

GMBH 2020, LFU 2022b) 

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 
Artname 

RL BB RL D Schutz-
status 

Vorkommen 

Großer Feuerfalter Lycanea dispar 2 3 S 

II/IV 

Graben östlich der Deeke (MEP 
PLAN GMBH 2020) 

Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus - - B Entlang von blütenreichen Saum-
strukturen des Deiches und des 
Altgewässers Deeke Kleiner Feuerfalter Lycaena phlaeas - - B 

Kleines Wiesenvögel-
chen 

Coenonympha pamphi-
lus 

- - B 

Weißklee-Gelbling Colias hyale - - B 

RL BB - Rote Liste Brandenburgs (GELBRECHT 2001): 0 - Ausgestorben oder verschollen, 1 - Vom Aussterben bedroht, 2 - Stark 
gefährdet, 3 - Gefährdung anzunehmen, R - Extrem selten, V - Vorwarnliste 

RL D - Rote Liste Deutschlands (REINHARDT & BOLZ 2011): 0 - Ausgestorben oder verschollen, 1 - Vom Aussterben bedroht, 2 - 
Stark gefährdet, 3 – Gefährdet, G - Gefährdung unbekannten Ausmaßes, R - Extrem selten, V – Vorwarnliste, D - Daten unzu-
reichend 

Schutzstatus: S – streng geschützte Art nach BNatSchG / B – besonders geschützte Art nach BNatSchG; FFH-II - Anhang II 
FFH-Richtlinie, FFH-IV - Anhang IV FFH-Richtlinie 

 

4.3.4.9 Xylobionte Käfer 

Untersuchungen der Käferfauna erfolgten im Untersuchungsgebiet nicht. Aufgrund der Vielzahl 

potenziell vorkommender Käferarten im UG, wird im Folgenden ausschließlich auf die in Anhang II 

und IV der FFH-Richtlinie genannten Arten eingegangen. Sowohl der Hirschkäfer (Lucanus cervus) 

als auch der Große Eichenbock (Cerambyx cerdo) und der Eremit (Osmoderma eremita) finden im 

UG keine geeigneten Lebensraumstrukturen (kein Hinweis auf Brutbäume wie z. B. das Vorkommen 

von Höhlenbäumen). Der Breitrand (Dytiscus latissimus) und der Schmalbindige Breitflügel-

Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) besiedeln größere nährstoffarme Standgewässer im Binnen-

land. Allein durch den hohen Nährstoffgehalt der Gewässer des Untersuchungsgebietes ist jedoch 

ein Vorkommen der Arten im UG nicht zu erwarten. 
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Faunistische Erfassungen 2020 

Im Zuge der faunistischen Erfassungen wurden von Fällung betroffene Bäume auf ihr Lebens-

raumpotenzial für die relevanten totholz- und mulmbewohnenden Käferarten der FFH-Richtlinie un-

tersucht: Heldbock, Hirschkäfer und Eremit. Von den untersuchten Gehölzen wies lediglich eine Sil-

berweide aufgrund des Alters, Stammumfangs und Mulmkörpers Potential als Brutbaum für den 

Eremiten auf. Es konnten jedoch keine Hinweise auf ein Vorkommen des Eremiten festgestellt wer-

den. 

In den von Fällung betroffenen Bäumen im Untersuchungsgebiet konnten keine streng geschütz-

ten Käferarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie nachgewiesen werden (MEP PLAN GMBH 2020). 

 

4.3.4.10 Vögel 

Tabelle 22: im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Vogelarten (Untersuchungsbereich 2 = 200 

m beidseitig der Deichtrasse) (Altnachweise 2007) 

Art  
(deutsch) 

Art  
(wissenschaft-
lich) 

Status 

4) 

 

Schutz-
status5) 

 

RL 
Bbg1)  

RL D2 HB3 Quelle  

Amsel Turdus merula B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007 a 

Bachstelze Motacilla alba B bes. ge-
sch. 

- - x BEHL 2007a 

Bartmeise Panurus biarmi-
cus 

B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Beutelmeise Remiz penduli-
nus 

B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a, FROELICH & 

SPORBECK 2001 

Blesshuhn Fulica atra B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Blaumeise Parus caeruleus B bes. ge-
sch. 

- - x BEHL 2007a 

Braunkehlchen Saxicola rubetra B bes. ge-
sch. 

2 3  BEHL 2007a 

Buchfink Fringilla coelebs B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Dorngrasmücke Sylvia communis B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Drosselrohrsänger Acrocephalus 
arundinaceus 

B streng 
gesch. 

V V  BEHL 2007a, FROELICH & 

SPORBECK 2001a 

Elster Pica pica NG bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Fasan Phasianus col-
chicus 

B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Feldlerche Alauda arvensis B bes. ge-
sch. 

3 3  BEHL 2007a 

Feldschwirl Locustella 
naevia 

B bes. ge-
sch. 

- V  BEHL 2007a, FROELICH & 

SPORBECK 2001a 

Fitis Phylloscopus 
trochilus 

B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Flussseeschwalbe Sterna hirundo NG streng 
gesch. 

3 2  FROELICH & SPORBECK 
2001a 

Gänsesäger Mergus mergan- B bes. ge- 2 2 x BEHL 2007a 
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Art  
(deutsch) 

Art  
(wissenschaft-
lich) 

Status 

4) 

 

Schutz-
status5) 

 

RL 
Bbg1)  

RL D2 HB3 Quelle  

ser sch. 

Gartenrotschwanz Phoenicurus 
phoenicurus 

B bes. ge-
sch. 

V - x BEHL 2007a 

Gelbspötter Hippolais icterina B bes. ge-
sch. 

V -  BEHL 2007a, FROELICH & 

SPORBECK 2001a 

Goldammer Emberiza citri-
nella 

B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Grauammer Emberiza 
calandra 

B streng 
gesch. 

- 3  BEHL 2007a 

Graugans Anser anser B, DZ bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a,  

mdl. Mitt. NP „Unteres 
Odertal“ 

Graureiher Ardea cinerea NG bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Hausrotschwanz Phoenicurus 
ochruros 

B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Haussperling Passer domesti-
cus 

B bes. ge-
sch. 

- V x BEHL 2007a 

Höckerschwan Cygnus olor B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Klappergrasmücke Sylvia curruca B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Kleines Sumpfhuhn Porzana parva B streng 
gesch. 

2 1  BEHL 2007a 

Kohlmeise Parus major B bes. ge-
sch. 

- - x BEHL 2007a 

Kolbenente Netta rufina B bes. ge-
sch. 

- - - BEHL 2007a 

Kormoran Phalacrocorax 
carbo 

NG bes. ge-
sch. 

- - - FROELICH & SPORBECK 
2001a 

Kuckuck Cuculus canorus B bes. ge-
sch. 

- V  BEHL 2007a, FROELICH & 

SPORBECK 2001a 

Mauersegler Apus apus NG bes. ge-
sch. 

- - x BEHL 2007a 

Mäusebussard Buteo buteo NG bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Mehlschwalbe Delichon urbi-
cum 

B, NG bes. ge-
sch. 

- V  BEHL 2007a 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Nachtigall Luscinia megar-
hynchos 

B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Nebelkrähe Corvus corone 
cornix 

NG bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Neuntöter Lanius collurio B bes. ge-
sch. 

V -  FROELICH & SPORBECK 
2001a 

Pirol Oriolus oriolus B bes. ge- V V  BEHL 2007a, FROELICH & 
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Art  
(deutsch) 

Art  
(wissenschaft-
lich) 

Status 

4) 

 

Schutz-
status5) 

 

RL 
Bbg1)  

RL D2 HB3 Quelle  

sch. SPORBECK 2001a 

Rauchschwalbe Hirundo rustica NG bes. ge-
sch. 

3 V x BEHL 2007a 

Ringeltaube Clumba palum-
bus 

B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Rohrammer Emberiza 
schoeniclus 

B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a, FROELICH & 

SPORBECK 2001a 

Rohrschwirl  Locustella lu-
scinioides 

B streng 
gesch. 

- -  BEHL 2007a 

Rohrweihe Circus aerugino-
sus 

NG bes. ge-
sch. 

3 -  BEHL 2007a 

Schafstelze Motacilla flava B bes. ge-
sch. 

V -  BEHL 2007a, FROELICH & 

SPORBECK 2001a 

Schilfrohrsänger Acrocephalus 
schoenobaenus 

B bes. ge-
sch. 

V V - BEHL 2007a, FROELICH & 

SPORBECK 2001a 

Schlagschwirl Locustella fluvia-
tilis 

B bes. ge-
sch. 

V -  BEHL 2007a, FROELICH & 

SPORBECK 2001a 

Schnatterente Anas strepera B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Singdrossel Turdus philome-
los 

B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Sperbergrasmücke Sylvia nisoria B streng 
gesch. 

3 -  BEHL 2007a 

Sprosser  Luscinia luscinia B bes. ge-
sch. 

- V  BEHL 2007, FROELICH & 

SPORBECK 2001a 

Star Sturnus vulgaris B bes. ge-
sch. 

- - x BEHL 2007a 

Stockente Anas platyrhyn-
chos 

B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus 
palustris 

B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Teichrohrsänger Acrocephalus 
scirpaceus 

B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a, FROELICH & 

SPORBECK 2001a 

Waldkauz Strix aluco NG bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

Wasserralle Rallus aquaticus B bes. ge-
sch. 

- V  BEHL 2007a 

Wiesenpieper Anthus pratensis B bes. ge-
sch. 

2 V  BEHL 2007a, FROELICH & 

SPORBECK 2001a 

Zaunkönig Troglodytes tro-
glodytes  

B bes. ge-
sch. 

- -  BEHL 2007a 

1) RYSLAVY, T., MÄDLOW, W. & M. JURKE (2008): Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 2008 - Naturschutz 
und Landschaftspflege In Brandenburg 17 (4) 2008. 

2) SÜDBECK, P., H.-G. BAUER, M. BOSCHERT, P. BOYE & W. KNIEF (2007): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 4. Fassung, Be-
richte zum Vogelschutz, Heft Nr. 44 (2007) 

3)  HB = Höhlenbrüter 

4) B = Brutvogel 

NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzügler 
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Faunistische Erfassungen 2020 

Im Zuge der Faunistischen Erfassungen von MEP PLAN GMBH (2020) wurden insgesamt 74 

Vogelarten im Untersuchungsgebiet dokumentiert, davon 23 wertgebende, planungsrelevante Arten. 

Von diesen liegen für 9 Arten Brutnachweise im Untersuchungsgebiet vor.   

Ein Schwerpunkt im Untersuchungsgebiet stellt die Deeke mit ihren Röhrichtbeständen dar. Hier 

finden Drosselrohrsänger, Rohrschwirl und Neuntöter geeignete Bruthabitate. Auf den Feuchtwiesen 

brüten Feldlerche und Grauammer. Eisvogel und Gänsesäger nutzen das Ufer der Ho-Fri-Wa („Alte 

Oder“)(MEP PLAN GMBH 2020).  

In der nachfolgenden Tabelle 23 werden die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen planungs-

relevanten Brut- und Gastvögel aufgeführt. Eine vollständige Liste aller im Untersuchungsgebiet 

festgestellter Vogelarten kann der Unterlage Faunistischen Erfassungen entnommen werden (MEP 

PLAN GMBH 2020). 

 

Tabelle 23: im Untersuchungsgebiet nachgewiesene planungsrelevante Vogelarten (MEP PLAN 

GMBH 2020) 

Deutscher Art-
name 

Wissenschaftlicher 
Artname 

Status BP RL BB RL D Schutzstatus Vorkommen 

Bekassine Gallinago gallinago BZ  1 1 S (BArt-3) Auf Nahrungssuche auf dem 
Feuchtgrünland zwischen 
Deeke und Deichverteidi-
gungsweg, kein Brutnachweis  

Beutelmeise Remiz pendulinus NG  V 1 B keine Verortung durch MEP 
Plan GmbH übermittelt, Brut-
nachweis aus 2007 nördlich 
der Deeke 

Bluthänfling Carduelis cannabina B 1 3 3 B 1 Brutplatz in der Kleingarten-
anlage  

Braunkehlchen Saxicola rubetra BZ  2 2 B auf einer Singwarte an den 
Feuchtwiesen entlang von 
Gebüschen, kein Brutnach-
weis  

Drosselrohrsänger Acrocephalus a-
rundinaceus 

B 2 - - S 2 Brutplätze in den Großröh-
richtbeständen am Altgewäs-
ser Deeke 

Eisvogel Alcedo atthis B 1 - - S (VSchRL 
Anh. I, BArt-

3) 

1 BP im Norden des UG am 
Ufer der „Alten Oder“ 

Feldlerche Alauda arvensis B 3 3 3 B 3 Brutplätze auf den Feucht-
wiesen und –weiden  

Flussseeschwalbe Sterna hirundo G  3 2 S (VSchRL 
Anh. I) 

Gastvogel über den Feucht-
wiesen, kein Brutnachweis  

Gänsesäger Mergus merganser B 1 3 V B 1 Brutplatz am Ufer der „Alten 
Oder“ (in Höhe Deeke) 

Grauammer Emberiza calandra B 11 - V S (BArt-3) 11 Brutplätze auf den Feucht-
wiesen und –weiden des UG  

Grünspecht Picus viridis NG  - - S (BArt-3) Nahrungsgast am Fahlweiden-
Auenwald 

Kranich Grus grus BZ  - - S (VSchRL 
Anh. I) 

4 Kraniche auf Nahrungssuche 
in den Feuchtwiesen, kein 
Brutnachweis  

Kuckuck Cuculus canorus B 1 - 3 B keine Verortung durch MEP 
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Deutscher Art-
name 

Wissenschaftlicher 
Artname 

Status BP RL BB RL D Schutzstatus Vorkommen 

Plan GmbH übermittelt 

Mäusebussard Buteo buteo NG  V - S Nahrungsgast im UG, kein be-
setzter Horst vorhanden  

Neuntöter Lanius collurio B 2 3 - B (VSchRL 
Anh. I) 

2 Brutplätze am Altgewässer 
Deeke 

Rohrschwirl Locustella luscinioi-
des 

B 2 - - S (BArt-3) 2 Brutplätze am Nord- und Sü-
dufer der Deeke  

Rohrweihe Circus aeruginosus NG  3 - S (VSchRL 
Anh. I, EG-

VO-A) 

Entlang der Ufer der „Alten 
Oder“ wurde die Rohrweihe 
bei der Nahrungssuche ge-
sichtet. 

Rotmilan Milvus milvus NG   V S (VSchRL 
Anh. I) 

auf Nahrungssuche im gesam-
ten UG, kein Brutnachweis 

Schwarzmilan Milvus migrans NG  - - S (VSchRL 
Anh. I) 

Auf der Feuchtweide konnte 
der Schwarzmilan einmalig im 
Untersuchungsgebiet auf Nah-
rungssuche erfasst werden. 

Silberreiher Egretta alba G  - - S (VSchRL 
Anh. I) 

das Altgewässer Deeke über-
fliegend  

Star Sturnus vulgaris B 4 - 3 B 4 BP in der Kleingartenanlage 
sowie in den Feldgehölzen an 
der „Zur Querfahrt“ 

Turmfalke Falco tinnunculus G  3 - S (EG-VO-A) das Altgewässer Deeke über-
fliegend 

Weißstorch Ciconia ciconia NG  3 3 S (VSchRL 
Anh. I) 

bei der Nahrungssuche auf 
den Feuchtwiesen und –
weiden, kein Brutnachweis 

RL BB - Rote Liste Brandenburg (NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE IN BRANDENBURG 2019) 

RL D - Rote Liste Deutschlands ( RYSLAVY ET. AL 2020); 0 - Ausgestorben oder verschollen, 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark 
gefährdet, 3 - gefährdet, 4 - potenziell gefährdet, V - Vorwarnliste, R - extrem selten, nB - nicht bewertet, G - Gefährdung anzu-
nehmen; D - Daten defizitär 

Schutzstatus: S – streng geschützte Art nach BNatSchG / B – besonders geschützte Art nach BNatSchG; EG-VO-A - EG-
Artenschutzverordnung, Anhang A, BArt-3 - Bundesartenschutzverordnung (Anlage 1, Sp.3); VSchRL Anh. I - Arten des Anhang I 
der Vogelschutzrichtlinie der EU 

 

4.3.5 Faunistische Funktionsbeziehungen 

Die Lage der faunistischen Funktionsbeziehungen ist der Anlage 2.1 zu entnehmen.  

 

Entlang des Deichkörpers und der Ho-Fri-Wa mit ihren gewässerbegleitenden Gehölzen führen 

v.a. Zwerg- und Mückenfledermäusen Transferflüge durch. Fischotter, Biber und die Fischfauna 

bewegen sich entlang der Ho-Fri-Wa ebenso wie Libellen.  

Der Deichkörper und die sonnenexponierten Blocksteine am Ufer der Ho-Fri-Wa bilden außer-

dem einen bedeutenden Gesamtlebensraum und eine wichtige Ausbreitungslinie für die Zau-

neidechse. Amphibien wechseln aus dem Laichgewässer Deeke sowie weiterer Standgewässer und 

Gräben in die angrenzenden Landlebensräume. 

 

4.4 Fläche und Boden 

Die Böden des Untersuchungsgebietes stellen überwiegend Auenböden dar. Als Substrate domi-

nieren lehmige Flusssande und Niedermoor. Unter dem anstehenden Mutterboden sind zunächst 

nichtbindige, teils auch schluffige Sande anzutreffen. Diese werden von bindigen Böden mit unter-
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schiedlichem Anteil humoser Bestandteile unterlagert. Insbesondere nördlich der Scheitdammbrücke 

wurden mächtige Torfe bis 8,7 m unter Geländeoberkante erkundet. Zusammengefasst ist also von 

einer engen Wechsellagerung von sandigen Substraten, schluffig-tonigen Subtraten und Torfen aus-

zugehen (GEO BERLIN GMBH 2006). 

Entsprechend der mittelmaßstäbigen Landwirtschaftlichen Standortkartierung (MMK) sind als 

Bodenformen v.a. Pseudogley-Gleye im Wechsel mit Niedermoorböden anzutreffen. Die wesentli-

chen bodenbildenden Prozesse stellen also derzeitig die Vergleyung aufgrund hoch anstehenden 

Grundwassers, die Pseudovergleyung in Folge von Stauwasserbildungen auf den bindigen Bodenla-

gen sowie sehr partielle Moorbildung im Bereich dauerhaft überschwemmter Bereiche (Deeke) dar. 

Alluviale Bodenbildungen sind aufgrund der Eindeichung des Gebietes nicht mehr möglich. 

Die Böden des UG weisen eine mittlere bis hohe biotische Lebensraumfunktion auf. Die Spei-

cher- und Reglerfunktion der Böden reicht von mittel bis sehr hoch (PÖYRY 2013a). Die Böden sind 

v.a. durch die intensive Oberflächenentwässerung und damit durch verstärkte Mineralisierungspro-

zesse, d.h. Oberbodeneutrophierung und -versauerung vorbelastet. Da die Grünlandnutzung weitge-

hend extensiv erfolgt, ist hieraus keine wesentliche Bodenbelastung abzuleiten (PÖYRY 2013a).  

 

Besondere Bodenvorkommen 

Entsprechend der digitalen Daten zum Fachbericht „Moorböden mit besonderer Funktions-

ausprägung aus Sicht des Bodenschutzes“ (LFU 2020) sind im Untersuchungsgebiet Moorböden mit 

starker Schutzwürdigkeit vorhanden. Es handelt sich dabei um Flächen nördlich der Deeke. Moor-

böden mit besonderer Funktionsausprägung sind besonders naturnah, beinhalten Archive der Natur-

geschichte und haben eine hohe Kohlenstoffspeicherfunktion (LFU 2022c). 

Altlasten 

Nach Auskunft des Landesamtes für Umwelt, Referat W15 Altlasten, Bodenschutz, Grundwas-

sergüte befinden sich keine Altlasten und Altlastenverdachtsflächen im Untersuchungsgebiet (LFU 

2022d). 

 

4.5 Wasser 

4.5.1 Grundwasser 

Die mächtigen jungpleistozänen Talsande des Odertals stellen den oberflächennahen, zusam-

menhängenden Grundwasserleiter dar, der zum Teil durch bindige holozäne Bildungen überdeckt 

und somit geschützt wird.  

Die grundsätzliche Grundwasserströmungsrichtung verläuft von der westlichen Hochfläche in 

Richtung Odertal, also von West nach Ost. Da aufgrund der anstehenden, durchlässigen Talsande ei-

ne hydraulische Verbindung zur Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße besteht, reagieren die 

Grundwasserstände im Untersuchungsgebiet auch auf Wasserstandsänderungen der Ho-Fri-Wa, wel-

che sich durch den Rückstau aus der Westoder ergeben. Das heißt, dass anhaltende höhere und tiefe-

re Flusswasserstände abgeschwächt vom Grundwasser im Poldergebiet nachgezeichnet werden.  

Unter natürlichen Bedingungen entsprechen die mittleren Grundwasserstände des Odertals in 

etwa dem Mittelwasserstand der Oder. Das natürliche Grundwasserniveau im Untersuchungsgebiet 

kann durch oberflächige Entwässerungen und Schöpfwerkstätigkeiten, wie es im Schlosswiesenpol-

der der Fall ist, abgesenkt werden.  

 

Das Untersuchungsgebiet liegt vollständig im Bereich des Grundwasserkörpers „Schwedt“ 

(DEGB_DEBB_ODR_OD_4). Dieser weist einen guten mengenmäßigen und chemischen Zustand 

auf (LFU 2022f). Ein großer Teil der im UG liegenden Feuchtwiesen und -weiden sind außerdem als 

grundwasserabhängige Landökosysteme ausgewiesen. Ihr Zustand wurde ebenfalls mit „gut“ bewer-

tet (LFU 2022f). 

 

Ein Großteil des Untersuchungsgebietes befindet sich innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes 

„Schwedt Schlosswiesenpolder“ in der Trinkwasserschutzzone II, vgl. nachfolgende Abbildung 3 
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(LFU 2022e). Diese dient dem Schutz des Grundwassers vor Verunreinigungen durch krankheitser-

regende Mikroorganismen.  

 

Das Schutzgebiet wurde mit Kreistagsbeschluss Nr. 130/27/83 des Kreistages Angermünde im 

Jahr 1983 festgesetzt. Der Beschluss gilt gemäß § 15 Abs. 3 des Brandenburgischen Wassergesetzes 

(BbgWG) als Rechtsverordnung fort, bis er entsprechend des BbgWG durch eine andere Rechtsver-

ordnung neu festgesetzt wird.  

 

Für das nach DDR-Wasserrecht festgesetzte Wasserschutzgebiet gelten daher die Regelungen 

der Dritten Durchführungsverordnung zum Wassergesetz vom 2. Juli 1982 (§15 Abs. 3 Brandenbur-

gisches Wassergesetz).  

 

Demnach bestehen folgende Verbote für die Schutzzone II (engere Schutzzone): 

• Umgang mit radioaktiven Stoffen, 

• Einleitung von Abwasser und Wasserschadstoffen, 

• Errichtung von Hoch- und Tiefbauten, 

• Deponien, 

• Bestattungen, 

• bleibende Erdaufschlüsse, 

• Erdsilos und Neubau von Anlagen der Tierproduktion mit hoher Tierkonzentration. 

• Zeltplätze 

 

Zudem gelten die in der o. g. TGL 43850 genannten Nutzungsbeschränkungen. Eine vollständi-

ge Liste der Nutzungsbeschränkungen ist dem Anhang bzw. Kap. 12.3 zu entnehmen. Für die 

Trinkwasserschutzzone II gelten u.a. folgende Nutzungsbeschränkungen: 

•  Der Umgang mit Mineralölprodukten ist nur in bautechnisch oder technologisch bedingtem Um-

fang zulässig 

•  Der Umgang mit Mineralölen und Mineralölprodukten soll nach TGL 22213/01 bis /06 erfolgen. 

So sind alle im Wasserschadstoffkatalog des Institutes für Wasserwirtschaft angegebenen Was-

serschadstoffe und deren Verbindungen sowie Mischungen und die Substanzen der Schadstoff-

listen sowie die Gifte der Abt. I und II von Trinkwasserschutzgebieten grundsätzlich fernzuhal-

ten. (vgl. auch Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über die Einstu-

fung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen  

•  Das Waschen von Fahrzeugen außerhalb von Fahrzeugwaschanlagen ist verboten. 

• Prinzipiell sind auch die in der „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-

den Stoffen und über Fachbetriebe (VAwS)“ genannten Bestimmungen zu beachten. 

 

Zudem sollen Böden in Wasserschutzgebieten gemäß § 12 Abs. 8 der Bundesbodenschutz- und 

Altlastenverordnung (BBodSchV) vom Auf- und Einbringen von Bodenmaterial, das im Zusam-

menhang mit Baumaßnahmen oder anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben, abge-

schoben oder behandelt wird, ausgeschlossen werden.   
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Abbildung 3: WSG „Schwedt Schlosswiesenpolder“ mit seinen Zonen im UG 

 

 

 



Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpolder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Landschaftspflegerischer Begleitplan  

Stand: 08. November 2023  

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt • Wichernstraße 1b • 01445 Radebeul • Telefon: 0351.892 007-0 

63 D 

4.5.2 Oberflächengewässer 

Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße (Alte Oder) 

Das bestimmende Oberflächengewässer im Untersuchungsgebiet stellt die Hohensaaten-

Friedrichsthaler Wasserstraße dar. Mit einer Länge von 41 km verläuft sie zwischen Hohensaaten 

und Friedrichsthal am Westrand des Odertals parallel zur Oder. Der Kanal dient in erster Linie der 

Entwässerung der Polderflächen und der Aufrechterhaltung der Schifffahrt auch zu Niedrigwasser-

zeiten. Der Bau der Ho-Fri-Wa wurde nach 20-jähriger Bauzeit im Jahr 1926 fertiggestellt. Die 

Schwedter Querfahrt ist die direkte Verbindung zwischen der Oder und der Ho-Fri-Wa nördlich von 

Schwedt.  

Die wesentlichen Zuflüsse der Ho-Fri-Wa stellen die Alte Oder (Vorfluter des Oderbruchs), das 

Wehr und die Westschleuse Hohensaaten sowie die Welse dar. Der freie Abfluss der Ho-Fri-Wa er-

folgt über die Westoder in das Stettiner Haff. Über die Westoder kann es bei Hochwasser bzw. bei 

entsprechendem Windeinfall auch zu einem Rückstau in die Ho-Fri-Wa kommen. 

Die Ho-Fri-Wa ist ein sehr langsam fließendes, geradliniges Gewässer, dessen Ufer im Bereich 

des UG durch Steinschüttungen gesichert ist und von nur wenigen Gehölzen gesäumt wird. Die Ge-

wässerstrukturgüte der Ho-Fri-Wa (Alte Oder) im UG wird insgesamt mit überwiegend „stark ver-

ändert“ (Gewässergüteklasse 5) angegeben (LFU 2022h). Lt. dem WRRL-Steckbrief für den Ober-

flächenwasserkörper Alte Oder-233 für den 3. Bewirtschaftungszeitraum 2022-2027 ist das ökologi-

sche Potenzial „schlecht“ und der chemische Zustand „nicht gut“. Grund für die Einstufung des öko-

logischen Potenzials mit „schlecht“ ist die schlechte Bewertung der benthischen wirbellosen Fauna 

(LFU 2022h). Die Fischfauna wurde mit gut bewertet. 

 

 
Foto 22: Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße (Alte Oder) 

 

Alte Welse 

Südlich der Papierfabrik durchfließt zudem die Alte Welse das Untersuchungsgebiet. Die Welse 

stellt mit einem Einzugsgebiet von 764 km² den bedeutendsten Zufluss zur Ho-Fri-Wa dar.  

Der Unterlauf der Welse wurde beginnend mit den 1960er Jahren im Zuge von Meliorations-

maßnahmen zunächst begradigt und vertieft. Anfang der 1980er Jahre bekam die die Welse zwi-

schen Vierraden und Ho-Fri-Wa (nördlich Papierfabrik) ein neues, kanalartiges Flussbett. Grund für 

diese Maßnahme war insbesondere der Schutz des Schlosswiesenpolders und angrenzender Flächen 

vor Hochwasser. Der Deich am Westufer der Ho-Fri-Wa südlich der Papierfabrik wurde geschlos-

sen. Die Alte Welse erhielt ein Schöpfwerk, über das der Wasserstand im Schlosswiesenpolder fort-

an reguliert werden konnte. 

Lt. dem WRRL-Steckbrief für den Oberflächenwasserkörper Alte Welse-1503 für den 3. Bewirt-

schaftungszeitraum 2022-2027 ist das ökologische Potenzial „unbefriedigend“ und der chemische 
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Zustand „nicht gut“. Grund für die Einstufung des ökologischen Potenzials mit „unbefriedigend“ ist 

die unbefriedigende Bewertung der benthischen wirbellosen Fauna (LFU 2022i). 

Deeke 

Die Deeke ist bezüglich der Gewässergenese als ehemaliger Nebenarm der Oder zu betrachten 

und stellt ein schwach alkalisches, sommerwarmes Altwasser mit einem ausgeglichenen Sauerstoff-

haushalt dar (WASY 2001). Gewässerchemische Untersuchungen zeigten, dass sich die Deeke in ei-

nem polytrophen Zustand befindet. Der Referenzzustand derartiger Gewässer wird mit natürlich eu-

troph angegeben. Aufgrund ihrer Wasserführung, Flächengröße, Wassertiefe und dem randlichen 

Strukturreichtum weist die Deeke dennoch einen sehr hohen Stellenwert im Naturhaushalt auf. Nähr- 

und Schadstoffeinträge sind aufgrund der Einbettung in eine Grünlandbrache derzeit kaum zu erwar-

ten.  

 

 
Foto 23: Altgewässer Deeke 

 

Polder und sonstige wasserwirtschaftliche Anlagen   

Der Schlosswiesenpolder hat eine ungefähre Größe von 200 ha und ist ganzjährig vor Über-

schwemmungen geschützt (Trockenpolder). Bei dem Schöpfwerk Schlosswiesenpolder handelt es 

sich um eine wasserwirtschaftliche Anlage. Das Grabensystem des Schlosswiesenpolders entwässert 

dem Poldergefälle entsprechend in Richtung „Alte Welse“ und wird über das Schöpfwerk auf einem 

künstlich niedrigen Stand gehalten (0,67 bis 0,72 m über NHN) (PÖYRY 2013a). In den Gräben 

konnten sich abschnittsweise aufgrund der zum Teil extensiven Unterhaltung wertvolle Röhrichtbe-

stände oder Schwimmblattdecken entwickeln. 

 

4.6 Luft und Klima 

Das Untersuchungsgebiet ist regionalklimatisch dem mecklenburgisch-brandenburgischen Über-

gangsklima zuzuordnen. Das Klima der Region ist entsprechend seiner Lage durch einen doppelten 

Übergangscharakter gekennzeichnet. Zum einen besteht ein übergeordneter großräumiger Klima-

wandel in west-östliche Richtung mit zunehmender Kontinentalität. Dazu ist ein groß-räumiger 

Klimaübergang von Nord nach Süd durch den Übergang vom Küstenklima der Ostsee zum Binnen-

landklima zu verzeichnen. 

Der Mittelwert der Jahreslufttemperatur liegt an der Station Angermünde bei 8,2 °C. Die jährli-

che Niederschlagsmenge liegt zwischen etwa 485 bis 525 mm (Station Gartz 543 mm). Diese relativ 

geringen Jahresniederschlagssummen werden durch die geschützte Lage des Odertals innerhalb der 

Hochflächen verstärkt.  
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Frischluft- und Kaltluftentstehung 

Die Oderaue ist lokalklimatisch geprägt durch Kaltluftentstehungs- und -sammelgebiete. Die 

Niederung dient v. a. der Sammlung der von den Hochflächen abfließenden Kaltluft. Das Odertal 

selbst stellt zudem eine großräumige Luftleitbahn dar. 

Die lufthygienische Situation des Untersuchungsraumes ist durch die Ölraffinerie und die an-

grenzende Papierfabrik Schwedt im Vergleich zum sonstigen Odertal relativ vorbelastet. Aufgrund 

der Biotopstrukturen (Grünlandbrachen, wechselfeuchtes Grünland, Gehölze, Kleingewässer) wirkt 

das Untersuchungsgebiet jedoch grundsätzlich als Kaltluftproduktionsgebiet. Auch das Nebelbil-

dungspotenzial, die Evapotranspiration und Staubbindung sind erhöht. Somit hat das UG eine be-

sondere Bedeutung als Schadstoffsenke und Ausgleichsraum für die Stadt Schwedt. 

 

Treibhausgassenken 

Böden bzw. Standorte mit einer hohen bzw. sehr hohen Klimaschutzfunktion aufgrund ihrer Fä-

higkeit, Treibhausgase zu binden und zu speichern (Treibhausgassenken), sind insbesondere alte 

Wälder sowie Moorflächen (vgl. NLKWN 2017). Böden bzw. vegetationsbestandene Flächen neh-

men im globalen Kohlenstoffkreislauf eine Schlüsselrolle ein und sind somit ein zentraler Bestand-

teil des globalen Klimaschutzes. Böden fixieren durch Humus- und Torfbildung über den Eintrag 

pflanzlicher Biomasse über lange Zeiträume atmosphärisches Kohlenstoffdioxid. Böden werden bei 

unangepasster Bewirtschaftung und hohen Düngemitteleinträgen auch zu Quellen für weitere Treib-

hausgase, z. B. CH4 (Methan) und vor allem N2O (Lachgas). Die in der organischen Substanz des 

Bodens gespeicherten Treibhausgase werden freigesetzt, wenn der durch das Vorhaben überplante 

Boden entnommen und nicht wieder fachgerecht eingebaut, sondern entsorgt wird. Daher ist es sinn-

voll, kohlenstoffreiche Böden, d. h. Böden mit einer hohen Klimaschutzfunktion möglichst zu scho-

nen und nicht zu überplanen (vgl. RUVP AH 11.5). 

Vorbelastungen 

Nördlich vom Untersuchungsgebiet (außerhalb) befindet sich eine gemäß 4. BImSchV genehmi-

gungsbedürftigen Anlage. Es handelt sich dabei um die Altpapiersortieranlage der Schwedter Papier-

fabrik (LFU 2022j). 

 

4.7 Landschaft 

Als Landschaftsbild wird die visuelle Erscheinungsform der Landschaft als Teil der Erdoberflä-

che in seiner räumlichen sowie zeitlichen Variabilität bezeichnet. Es ergibt sich aus der Art der Aus-

prägung der Landschaftselemente und deren Komposition. Grundlage jeder Landschaftsbildbetrach-

tung bildet immer die reale Landschaft als Ergebnis des Nebeneinanders von Relief, Wasser, Vege-

tation, Nutzung und baulichen Elementen. 

Geprägt wird das Landschaftsbild im Untersuchungsraum durch die Hohensaaten-

Friedrichsthaler-Wasserstraße. Aufgrund der Geradlinigkeit des Kanalverlaufes, der relativ gehölz-

armen, technischen Uferstrukturen, der Eindeichung und des weitgehend fehlenden Vorlandes ergibt 

sich ein relativ naturferner Charakter.  

Landseitig des Deiches sind die von Schilf und aufkommenden Gehölzen dominierten feuchten 

Grünlandbrachen landschaftsprägend. Die darin eingebundene Deeke (Altwasser) ist vom Deichver-

teidigungsweg nicht einsehbar. Weiter nördlich schließen sich extensiv genutzte Grünlandflächen an, 

die durch Grabensysteme und kleinere Gehölzflächen deutlich gegliederter wirken.  

Ein aktives Erleben der Landschaft ermöglicht der asphaltierte Deichverteidigungsweg, der Be-

standteil des internationalen Oder-Neiße-Radfernweges ist. Daher wird die landschaftsgebundene 

Erholungseignung des Untersuchungsraumes insgesamt als hoch eingeschätzt.  
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Foto 24: Blick von der Scheitdammbrücke in das südliche UG auf die Ho-Fr-Wa, den  Deich-

körper, Deichverteidigungsweg und das Poldergrünland 

 

 
Foto 25: Blick von der Scheitdammbrücke in das nördliche UG auf den Deichkörper, links 

Deichverteidigungsweg, rechts die Ho-Fr-Wa 
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Vorbelastungen 

Im Norden des UG befinden sich größere Gehölzflächen sowie die Schöpfwerksanlage Schloss-

wiesenpolder, deren direkte Umgebung durch betonierte Lagerflächen sowie Schrottablagerungen 

innerhalb eines Feldgehölzes negativ anthropogen überprägt ist. Zudem ist das Schöpfwerksgelände 

großräumig abgezäunt. Im Hintergrund des Schlosswiesenpolders sind zum einen die Plattenbauten 

von Heinrichslust und im Norden die Schornsteine der Papierfabrik Schwedt zu sehen.   

 

 
Foto 26: Anlagen und Schornsteine der Papierfabrik nördlich des UG 
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5 Vermeidungsmaßnahmen, Schutz- und CEF-Maßnahmen 

Der Eingriffsverursacher ist gemäß § 15 BNatSchG verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigun-

gen von Natur und Landschaft zu unterlassen bzw. unvermeidbare Eingriffe durch Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen. 

Nach dem Vermeidungsgebot als oberstem Grundsatz der Eingriffsregelung sind zuerst Maß-

nahmen zur Vermeidung des ökologischen Risikos auszuschöpfen, bevor Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen Anwendung finden. Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen können einer Ver-

ringerung der Eingriffsauswirkungen dienen und damit die Intensität der ökologischen Beeinträchti-

gungen wesentlich beeinflussen. 

Folgende eingriffsmindernde Maßnahmen sind bereits bei den Planungen des Vorhabens berück-

sichtigt worden bzw. werden im Rahmen der technischen Ausführungsplanung umgesetzt. Die Lage 

der Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, der Konfliktvermeidenden Maßnahmen (kvM) sowie der 

CEF-Maßnahmen können der Anlage 3 entnommen werden. 

 

5.1 Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen 

Nachfolgend aufgeführte bauzeitliche Maßnahmen zum Schutz vor temporären Beeinträchtigun-

gen von Natur und Landschaft sind vorgesehen. Hierzu zählt v. a. der Schutz von Gewässern, Bäu-

men, Vegetationsbeständen und Tieren während der Bautätigkeiten. Die Vermeidungsmaßnahmen 

während der Bauzeit können der Anlage 3 (Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, 

Maßstab 1:2.500) entnommen werden. 

V 1 (kvM 9) Bauzeitenregelung, Baufeldfreimachung/Rodung von Gehölzen außerhalb der 

Brut- und Fortpflanzungszeit der Avifauna 

Die Baufeldberäumung im Bereich der Grünlandflächen erfolgt im, für die im Planungsraum 

vorkommenden Arten unkritischen Zeitraum, von 15. September bis 28. Februar. 

Entsprechend der Verbote des § 39 Abs. 5 Nr. 2 und 3 BNatSchG erfolgt keine Fällung, Schnitt, 

Rodung von Gehölzen und/oder Hecken und Röhrichten in der Zeit vom 01. März bis 30. Septem-

ber. Die Baufeldberäumung von Gehölzen, Röhrichten und krautiger Vegetation muss folglich au-

ßerhalb der Brutzeit, d. h. im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar durchgeführt werden.  

Durch die Maßnahme wird sowohl die Inanspruchnahme besetzter Nester verhindert als auch ei-

ne Brutansiedlungen von u. a. Gehölzbrütern im Baufeld vermieden. 

Sollte eine Baufeldfreimachung während der Brutzeit (außerhalb der oben genannten Zeiträume) 

erforderlich werden, so ist im Rahmen einer Vorortbegehung nachzuweisen, dass keine aktuellen 

Nester von der Baufeldfreimachung betroffen sind. Bei Vorhandensein aktueller Nachweise hat die 

Baufeldfreimachung (Baubeginn) außerhalb der Brutzeiten zu erfolgen. 

Erfolgt der Baubeginn im direkten Anschluss an die Baufeldfreimachung bzw. außerhalb der 

Brutzeit von 15. September bis 28. Februar (gemäß den im Planungsraum vorkommenden Brutvo-

gelarten), wird die Ansiedlung von Bodenbrütern im Baufeld sowie von Brutvögeln innerhalb der 

Störreichweite der Bautätigkeit verhindert. Da der Deich jedoch in 200 m-Abschnitten stückweise 

saniert wird, findet mit Baubeginn nicht sofort im gesamten Baufeld Baubetrieb statt. Um eine 

Brutansiedlung von Vögeln in dem vom Baubetrieb entfernteren Bereichen zu vermeiden, sind Ver-

grämungsmaßnahmen vorzusehen (vgl. V 18 (kvM 10)). 

 

V 2 (kvM 4) Fällzeitenregelung / Fachliche Begleitung bei Fällung von (potenziellen) Quar-

tierstrukturen in Bäumen (Fledermäuse) 

Die Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote im Zuge der vorhabensbeding-

ten Inanspruchnahme von Baumquartieren ist weitestgehend der Fachliteratur ZAHN et al. (2021b) 

entnommen: 

Fällzeitenregelung: 

Zum Schutz der Fledermäuse sind Baumfällungen in den Zeiträumen September bis Oktober 

(vorrangig) oder März bis April (nachrangig und unter Berücksichtigung der Nistaktivitäten von 

Brutvögeln) durchzuführen. Durch die zeitliche Einschränkung lassen sich Beeinträchtigungen ein-

schließlich erheblicher Störungen während der besonders kritischen Phasen der Jungenaufzucht und 
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des Winterschlafes vermeiden. Entsprechend der Verbote des § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG (Allge-

meiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) erfolgt jedoch nur nach erteilter Befreiung gem. § 

67 BNatSchG eine Fällung, Schnitt, Rodung von Gehölzen und/oder Hecken in der Zeit vom 01. 

März bis 30. September. Somit sind bauvorbereitende Fällungen im Zeitraum zwischen dem 01.10 

und dem 28.02 der Regelfall (vgl. kvM 9). Es werden daher weitere Maßnahmen erforderlich: 

Fledermauskundliche Vorkontrolle: 

Vor der Fällung ist stets eine Kontrolle potenzieller Quartierbäume und nachgewiesener Baum-

quartierstrukturen durch eine fledermauskundliche Fachkraft durchzuführen. Überprüft werden alle 

erfassten besiedelten oder als Quartier geeigneten Gehölzstrukturen im Baufeld. Bei der Vorkontrol-

le ist die witterungsbedingte Aktivität der Fledermäuse zu berücksichtigen. Kriterien dafür sind vor 

allem Temperatur, Regen und Wind. Fledermäuse verlassen ihre Baumquartiere von Mitte April bis 

Mitte Oktober. Dabei sollte die Temperatur mindestens 12°C betragen und weder Regen noch star-

ker Wind auftreten. Die Vorkontrolle kann durch Ausflugsbeobachtungen und/ oder der Suche nach 

am Quartier schwärmender Tiere in der Dämmerung durchgeführt werden. Auch das Verhören von 

Sozialrufen ist möglich. Mittels automatischer Lautaufzeichnungen lassen sich Schwärmaktivitäten, 

Aktivitäten zur Ausflugszeit oder Sozialrufe feststellen. Grundsätzlich ist jedoch zu beachten, dass 

sich die Abwesenheit von Federmäusen in einem Quartier mittels automatischer Lautaufzeichnung 

nur bei Platzierung des Mikrofons in unmittelbarer Nähe (< 1 m) des Quartiereingangs und mind. 2-

tägiger Erfassung bei geeigneter Witterung belegen lässt. Auch optische Kontrollen von Baumhöh-

len (z.B. mittels Endoskops oder Kamera an einer Teleskopstange) oder Rindenplatten kommen zum 

Einsatz. Auch dieses Vorgehen ermöglicht jedoch nicht immer einen Negativnachweis. Wird jedoch 

zweifelsfrei festgestellt, dass Höhlen unbesetzt sind, dann sind diese bis zur Fällung zu verschließen 

bzw. können lockere Rindenplatten entfernt werden.  

Alle Bäume mit potenziellen Quartierstrukturen werden gekennzeichnet. Diese Bäume sind 

fachlich durch einen Fledermauskundigen während der Fällung zu begleiten (s. Fachliche Begleitung 

der Fällung).  

Einwegeverschluss von Höhlen: 

Werden im Ergebnis der fledermauskundlichen Vorkontrolle potenzielle Quartierstrukturen fest-

gestellt, so kann bei geeigneter Witterung (s. Punkt Vorkontrolle) und unter Berücksichtigung sen-

sibler Fortpflanzungs- und Ruhezeiten ein Einwegverschluss angebracht werden (vgl. kvM 5).  

Verschiebung der Fällung bei aktuellem Besatz: 
Wird im Zuge der Vorkontrolle bzw. unmittelbar vor dem Fällvorgang (s. Punkt Fachliche Be-

gleitung der Fällung) festgestellt, dass ein Quartier doch besetzt ist, muss sich der Zeitpunkt der Fäl-

lung verschieben bis ein geeignetes Zeitfenster aus Sicht der Fledermäuse erreicht worden ist (s. Un-

terpunkt Fällzeitenregelung). Eine Verschiebung ist erforderlich: 

•  während des Winterschlafes (November bis März) betrifft vor allem die kältetoleranten Arten 

(Abendsegler, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus) 

•  so lange unselbständige Junge auftreten können (Mai bis August) 

 

Können Fällungen aufgrund gewichtiger Gründe nicht verschoben werden, ist als Alternative zur 

Verschiebung des Fällzeitraumes die Bergung der Individuen vorzunehmen. Eine weitere Möglich-

keit ist der Wurzelhalsschnitt mit Stehend-Lagerung im räumlichen Umfeld (s. Punkt Bergung von 

Quartierstrukturen). Grundsätzlich sind alle Maßnahme zur Bergung der Tiere oder Quartierstruktu-

ren durch einen Fachgutachter unter Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde durchzuführen.   

 

Fachliche Begleitung der Fällung: 

Die Fällarbeiten der im Rahmen der Vorkontrolle gekennzeichneten Bäume (ohne sichere Quar-

tiernachweise) sind zwingend von Fachgutachtern zu begleiten. Der Fachgutachter kontrolliert die zu 

fällenden Bäume auf besetzte Quartierstrukturen. Es besteht vor allem die Gefahr, dass die Arten 

Abendsegler, Mücken-, Rauhaut- oder Wasserfledermaus auch während der winterlichen Fällarbei-

ten in Baumquartieren vorkommen könnten. Es sind geeignete Hilfsmittel (u. a. Hubsteiger) anzu-

wenden, um mit größtmöglicher Sicherheit besetzte Quartierstrukturen vor den Fällarbeiten zu loka-

lisieren. 

Der Umfang der fachlichen Begleitung reduziert sich nur dann, wenn bereits im Vorfeld durch 

Verschluss alle potenziellen Quartierstrukturen unbrauchbar gemacht worden sind (vgl. kvM 5). 
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Grundsätzlich muss der kurzfristige Einsatz einer Fachkraft bei spontan auftretenden artenschutz-

rechtlichen Fragen sichergestellt werden.  

Bergung von Quartierstrukturen bei der Fällung: 
Erfolgt im Ausnahmefall die Fällung von besiedelten Quartierstrukturen darf dies nur unter fach-

licher Kontrolle eines Fledermausexperten und unter Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde 

durchgeführt werden. Erreichbare Höhlen sind vorab mit Stoff zu verschließen. Der Baum ist mög-

lichst erschütterungsarm zu bergen und abzulegen. Das abschnittsweise Abtragen des Quartierbau-

mes birgt ein erhöhtes Verletzungsrisiko und sollte daher sofern möglich vermieden werden. Die ge-

borgenen Quartierstrukturen sind senkrecht an bestehende Altbäume zu fixieren. 

 

V 3 Sachgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen während des Baubetriebes 

Um den Eintrag von Schadstoffen in die angrenzenden Gewässer (Grabensysteme, Deeke, Ho-

Fri-Wa) zu vermeiden und damit eine Verschlechterung der Wasserqualität der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten von Biber, Fischotter, Kammmolch und Moorfrosch sowie das Eindringen von Schad-

stoffen in das Grundwasser (Trinkwasserschutzzone II) zu verhindern, sind besondere Anforderun-

gen an den Baubetrieb zu stellen. Es ist darauf zu achten, dass eingesetzte Maschinen und LKWs 

technisch einwandfrei sind. Während der Baudurchführung dürfen wassergefährdende Stoffe (Mine-

ralölprodukte, Bauchemikalien u. ä.) weder versickern noch in Gewässer gelangen. Es sind entspre-

chende Auffangwannen für Schmier- und Kraftstoffe unter die Baufahrzeuge zu platzieren, sobald 

diese längere Zeit, insbesondere über Nacht, abgestellt werden. Möglich ist auch die Errichtung ei-

nes befestigten, gedichteten Parkplatzes mit Ölabscheidern. Die Baumaschinen sind außerhalb des 

Trinkwasserschutzgebietes zu betanken. Während der gesamten Bauzeit ist eine ausreichende Menge 

Ölbindemittel auf der Baustelle vorzuhalten. Verunreinigtes Erdreich ist unverzüglich auszubaggern 

und ordnungsgemäß zu behandeln bzw. zu entsorgen. Bei sachgerechtem Umgang mit den Bauma-

schinen und Fahrzeugen können Havariefälle vermieden werden. Die Unbedenklichkeit des aufzu-

bringenden Boden-materials bzw. des evtl. für die vorübergehende Befestigung von z.B. Lagerplät-

zen verwendeten Recyclingmaterials ist nach TR-LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall – An-

forderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen, Technische Regeln) durch 

den Zuordnungswert Z0 nachzuweisen. Die Unbedenklichkeit der Asphaltdecke des Deichverteidi-

gungsweges ist nach RuVA-StB 01 (Richtlinie für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbau-

stoffen mit teer- / pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im 

Straßenbau (RuVA-StB 01) durch die Verwertungsgruppe A nachzuweisen. 

Die Bauleitung sowie der Baubetrieb haben sich vor Aufnahme der Arbeiten mit den Schutzbe-

stimmungen des Trinkwasserschutzgebietes vertraut zu machen (vgl. Kap. 4.6 und Kap. 12.3). Bei 

absehbaren Verstößen gegen die Verbote des Trinkwasserschutzgebietes oder bei eintretenden Hava-

rien sind unverzüglich die zuständigen Behörden (Untere Wasserbehörde LK Uckermark in Prenz-

lau) sowie der für das Trinkwasserschutzgebiet zuständige „Zweckverband Ostuckermärkische Was-

serversorgung und Abwasserbehandlung“ (ZOWA) in Schwedt zu informieren. 

Staubemissionen sind zumindest beim Transport und Einbau von angeliefertem Material denk-

bar. Tritt dies auf, sollen geeignete Mittel zur Befeuchtung vorhanden sein. 

 

V 4 Vermeidung von Tötungen von Fischen, Amphibien und Mollusken bei Verfüllung des 

Grabens durch vorherige Bergung 

Zur Vermeidung der Tötung von Teichfröschen (und ggf. anderen Amphibienarten) ist der Gra-

ben vor Verfüllung abzukechern und die abgesammelten Tiere in die Deeke, das Kleingewässer 

nördlich der Deeke oder das Schöpfwerksgewässer zu verbringen. Der Graben ist außerdem auf 

Vorkommen von Muscheln (Gemeine Teichmuschel, Große Teichmuschel o.a.) zu untersuchen. 

Vorhandene Muscheln sind aufzunehmen und in ein anderes geeignetes Gewässer (z.B. Schöpf-

werksgewässer, Kleingewässer nördlich der Deeke) zu verbringen. 

Die mit der Grabenverfüllung verbundenen bzw. im Vorfeld vorzunehmenden Entfernung des 

Vegetationsbestandes im Graben darf aufgrund der Verbote des § 39 Abs. 5 Nr. 2 und 3 BNatSchG 

nicht in der Zeit vom 01. März bis 30. September erfolgen. 
Die Muschelbergung muss vor dem Beginn von Nachtfrösten erfolgen. Laut PÖYRY (2007), vgl. 

Tabelle 14 sind auch Fischvorkommen in dem Graben nicht ausgeschlossen, darunter auch der Bit-
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terling und der Schlammpeitzger, die in Brandenburg ganzjährig geschützt sind, sowie Arten des 

Anhangs II der FFH-Richtlinie. Es wird daher empfohlen, den Graben im Vorfeld auf Fischbesatz zu 

prüfen und in Folge entsprechende Maßnahmen abzuleiten oder mit der UBB abzustimmen, ob eine 

Elektrobefischung erforderlich wird. Ein möglicher zeitlicher Ablauf wäre: Rückschnitt des Röh-

richts im alten Graben ab 1.10., danach Muschelbergung, Abkechern der Amphibien und ggf. Elekt-

robefischung und Bergung der Fische. 

V 5 Wiederverwendung des zwischengelagerten Oberbodens 

Durch das Wiederaufbringen des abgetragenen und zwischengelagerten Oberbodens auf die neu 

ausgebildeten Deichböschungen besteht infolge des Diasporenvorrates das Potenzial für eine stand-

ortgerechte, vielfältige Besiedlung mit Arten des Altdeiches.  

Zusätzlich dazu wird eine Ansaat der im Zuge der Deichsanierung bearbeiteten Deichflächen 

(v. a. landseitig) mit einer kräuterreichen Landschaftsrasenmischung durchgeführt, um kurzfristig 

den erforderlichen Dichteschluss innerhalb der Grasnarbe zu erreichen (vgl. Kap. 7.2.1). 

Der abgetragene Oberboden ist in ordnungsgemäßen Mieten mit max. Höhe von 2 m zu lagern. 

Keine Zwischenbegrünung (Florenverfälschung!). Zum Schutz vor Wind- und Wassererosion erfolgt 

die Abdeckung mit einer Plane o. ä. Die DIN 19731 Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Boden-

material und Baggergut gibt Hinweise zum sachgerechten Umgang mit Bodenmaterial und ist zu be-

achten.  

V 6 Ausbildung von Lagerplätzen 

Zur Gewährleistung eines reibungslosen Bauablaufes ist geplant, eine bauzeit-befristete Lager-

fläche südlich der Zufahrtsstraße „Zur Querfahrt“ auf Höhe Deich-km ca. 1+350 anzulegen. Des 

Weiteren soll ein Lagerplatz im Bereich des Anlegers an der Schwedter Querfahrt genutzt werden. 

Der Anleger sowie der zugehörige Lagerplatz werden zu Baubeginn bereits im Zuge der Sanierung 

des rechten Deiches der Ho-Fri-Wa gegenüber der Papierfabrik (Los 63) eingerichtet sein.   

Generell ist die Errichtung der bauzeitbefristeten Lagerplätze ohne Eingriffe in angrenzende Ge-

hölzbestände vorzunehmen. Im Zuge der Bauarbeiten sind die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, 

Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ sowie die RAS-LP 4 “Schutz von 

Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen“ anzuwenden. 

 

V 7 Ausschließliche Nutzung des vorhandenen Deichverteidigungsweges für Materialtranspor-

te  

Die Massentransporte entlang des Deiches erfolgen ausschließlich auf dem bereits vorhandenen 

Deichverteidigungsweg bzw. bedingt auch in den zukünftigen Deichschutzstreifen. Dieser Bereich 

dient zugleich der Baufreiheit. Indem sich Massentransporte und die Durchführung der Bauarbeiten 

ausschließlich auf die zukünftigen Deichschutzstreifen beschränken, kann die bauzeitliche Flächen-

inanspruchnahme deutlich reduziert werden.  

 

V 8 Bodenlockerung im Bereich der Baustraßen bzw. Arbeitsstreifen und Lagerflächen 

Nach Beendigung der Baumaßnahmen ist eine Bodenlockerung im Bereich des Arbeitsstreifens 

und der Lagerflächen erforderlich, um Verdichtungen der Bodenstruktur zumindest in Teilen wieder 

aufzuheben. Erwartungsgemäß werden sich in den Biotop- und Nutzungstypen allgemeiner Ausprä-

gung (z.B. Grünlandbiotoptypen) kurz- bis mittelfristig wieder die ursprünglichen vertikalen Aus-

tauschprozesse (Bodenluft, Wasser, Temperatur) einstellen und ein ungehindertes Wurzelwachstum 

sowie Bodenleben ermöglicht, ohne dass nachhaltige oder erhebliche Bodenbeeinträchtigungen zu-

rückbleiben. Nach der Bodenlockerung erfolgt auf der Lagerfläche Zur Querfahrt eine Ansaat mit 

Regiosaatgut entsprechend des feuchtegeprägten Standortes. Auf dem Arbeitsstreifen bzw. zukünfti-

gen Deichverteidigungsweg ist die Entwicklung von artenreichen Frischwiesen vorgesehen, vgl. 

Maßnahme M 3. 
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V 9 Aufstellen eines bauzeitlichen Amphibienschutzzaunes in Höhe des Schöpfwerkes sowie in 

Höhe des Kleintümpels unmittelbar nördlich der Deeke zur Vermeidung von Einwanderungen 

von Amphibien in das Baufeld 

Das Schöpfwerksgewässer und der Kleintümpel nördlich der Deeke stellen Laichgewässer für 

Teich- und Seefrösche dar. Die Bautätigkeiten finden in unmittelbarer Nähe zu den Gewässern statt. 

Um eine Einwanderung von Teichfröschen (u.a. Arten) in das Baufeld zu vermeiden, ist daher im 

Bereich des Kleintümpels zwischen 0+905 und 1+022 und im Bereich des Schöpfwerkes von 1+685 

bis zum Bauende auf der Westseite und zwischen 1+978 bis Bauende auf der Ostseite ein Amphibi-

enschutzzaun an der Baufeldgrenze aufzustellen.  

 

V 10 Einsatz von Vibrationsrammen statt Schlagrammen  

Es sind Vibrationsrammen statt Schlagrammen einzusetzen. Die Schallfrequenz ist langsam zu 

erhöhen. Im Zuge möglicher Rammungen im Bereich der Gewässerufer kann es zur Entstehung von 

Unterwasserschall kommen, der sich negativ auf die Gewässerfauna auswirken kann. Es sind daher 

schonende Verfahren wie bspw. die Ausführung der Rammarbeiten unter vorsorglich langsamer Er-

höhung der Schallfrequenz, Vibrationsrammverfahren oder schwächeres Anrammen anzuwenden. 

Dazu zählen sämtliche erforderliche Rammungen im Umfeld bis 50 m von Gewässern. Um eine Bar-

rierewirkung für nachts wandernde Fische zu vermeiden sind von Sonnenuntergang bis Sonnenauf-

gang Rammarbeiten zu unterlassen. 

Die detaillierte Vorgehensweise ist im Rahmen der Bauausführung festzulegen. 

 

V 11 (kvM 1) Baubeginn im Bereich von bekannten Biberburgen außerhalb der Jungenauf-

zuchtszeit (1. April bis 31. Juli) der Biber 

Mit der Festlegung des Baubeginns auf einen Zeitraum außerhalb der Jungenaufzucht des Bi-

bers, die sich von April bis Juli erstreckt, kann sichergestellt werden, dass im Baustellenbereich kei-

ne Biberbaue genutzt werden, die nach Baubeginn störungsbedingt aufgegeben und ggf. Jungtiere 

zurückgelassen werden. Damit kann ein Töten von Tieren vermieden werden. Findet trotz der lau-

fenden Bautätigkeiten keine räumliche Verlagerung der Biberburgen in Baufeldnähe statt, kann da-

von ausgegangen werden, dass die Störtoleranz des jeweiligen Biberpaares nicht überschritten wird. 

Die Maßnahme bezieht sich insbesondere auf die bekannte Biberburg auf dem Schöpfwerkge-

lände und folglich auf den Bereich von Deich-km 1+800 bis Bauende. Ebenso ist jedoch auch bei 

der Umsetzung der Maßnahme 2 auf einen Baubeginn außerhalb der Jungenaufzucht des Bibers von 

1. April bis 31. Juli zu achten, da in unmittelbarer Nähe ein Altnachweis einer Biberburg für das 

Ufer der Deeke vorliegt. 

 

V 12 (kvM 2) Verzicht auf nächtliche Baumaßnahmen / Störungsarme Baustellenbeleuchtung  

Im Bereich des Schöpfwerkes befindet sich ein Revierzentrum des Bibers. Der Fischotter konnte 

ebenfalls als direkter Sichtnachweis belegt werden. Zudem liegen zahlreiche Altnachweise vom 

Fischotter vor. Daher ist davon auszugehen, dass der zu sanierende Deichabschnitt Bestandteile ei-

nes Biber- und Fischotterreviers ist. 

Biber und Fischotter weisen überwiegend eine dämmerungs- und nachtaktive Lebensweise auf 

(BFN 2023a,b). Während der Bauphase können der Wechsel- und Migrationskorridor von Biber und 

Fischotter entlang des Deichabschnittes eingeschränkt nutzbar sein. Es sind Störwirkungen durch die 

eigentlichen Bautätigkeiten (Fahrzeugverkehr, Beleuchtung, Baulärm) denkbar. Daher sind Ände-

rungen der Migrationsrouten oder Meidung des Baufeldes sowie Unterbrechungen von Wanderbe-

wegungen möglich.  

Lichtemissionen können eine Scheuchwirkung auf Säugetiere haben. Störungen in der Bio-

rhythmik, Verhaltensänderungen bei der Nahrungssuche und -aufnahme, bei den Fortpflanzungs- 

und Aufzuchtzeiten sowie Ruhe- und Schlafphasen sind möglich und können zu einer mindestens 

temporären Vergrämung aus bevorzugten Habitaten führen (RUNGE et al. 2021). 

Zur Vermeidung bzw. Minimierung bauzeitlicher Störungen findet daher ein Verzicht von nächt-

lichen Bautätigkeiten statt. Die tägliche Bauzeit beschränkt sich daher ganzjährig auf den Zeit-

raum ab Sonnenaufgang bis zum Zeitpunkt des Sonnenunterganges. 
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Die Passierbarkeit entlang aller Gewässerstrukturen im UG ist während der gesamten Bauzeit zu 

gewährleisten. Dazu ist eine nächtliche Beleuchtung der Baustelle auf das Nötigste zu reduzieren. Im 

Bereich von Deich-km 1+800 bis Bauende und im Bereich der Umsetzung von Maßnahme 2, wo 

sich Revierzentren des Bibers (Biberburgen) in unmittelbarer Nähe befinden können, ist eine nächt-

liche Beleuchtung vollständig zu vermeiden. 

 

Bei der Installation der Baustellenbeleuchtung sind folgende Vorgaben zu Lichtsteuerung und 

Lichtlenkung zu beachten (RUNGE et al. 2021):  

•  Unnötig störende Lichtemissionen in die Umgebung sollten auch bei zeitlich begrenzten Bau-

stellen möglichst vermieden werden (LANUV 2018). 

•  Ist eine Baustellenbeleuchtung unvermeidlich, dann ist diese so niedrig wie möglich aufzustel-

len. Die Lichtpunkthöhe und die Lichtstärke in Richtung oberer Halbraum ist durch Ausrichtung 

oder Abschirmung zu vermeiden, um Himmelsaufhellungen zu vermeiden (LAI 2012). Eine Be-

leuchtung in geringer Höhe und mit geringer Leistung ist gegenüber einer Beleuchtung in großer 

Höhe, mit großer Leistung, vorzuziehen, auch wenn dadurch mehr Lichtquellen erforderlich 

werden (LAI 2012). 

•  Die Ausleuchtung einer Baustelle ist gezielt auf den Arbeitsbereich auszurichten. Dabei sollte 

eine seitliche Lichtabstrahlung oberhalb von 70 Grad zur Vertikalen nicht überschritten werden 

(LANUV 2018). Der direkte Einblick in die Lichtaustrittsfläche von Arbeitsleuchten kann durch 

den Einsatz von Sichtschutzwänden oder einer Abschirmung unterbunden werden. 

•  Es sind umweltfreundliche Leuchtmittel mit hoher Leuchtdichte und möglichst geringen Ultra-

violett- und Blauanteilen (z. B. Entladungslampen mit Quarzbrenner, Natriumniederdrucklam-

pen oder Hochleistungs-LED-Lampen 3000 K) zu verwenden. Auf Halogenmetalldampflampen 

und Quecksilberdampflampen ist zu verzichten.  

•  Ein Einsatz von Zeitschaltuhren führt zu einer Begrenzung der Beleuchtungszeiten. Bewegungs-

sensoren können die Dauer der Beleuchtung auf das tatsächlich erforderliche Maß reduzieren. 

Bei Engstellen und Knotenpunkten erforderlichen Lichtsignalanlagen mit LED-Technik ist eine 

Nachtabsenkung zu empfehlen (Dimming) (LANUV 2018).  

 

  
Abbildung 4: Maßnahmen zur punktuellen Beleuchtung von Baustellen (aus SCHMID et al. 2012) 

(die jeweils rechten Darstellungen entsprechen den Empfehlungen) 

V 13 (kvM 3) Sicherung von Baugruben für Biber und Fischotter/ Bereitstellung von Aus-

stiegshilfen  

Um für den Biber und den Fischotter eine Fallenwirkung durch Baugruben zu verhindern, sind 

diese temporär durch Schutzzäune oder ein nächtliches Abdecken zu sichern. Um eine Beeinträchti-

gung des Baubetriebes zu vermeiden, sind transportable Schutzzäune/ Abdeckungen zu verwenden. 

Diese können innerhalb des Baubetriebes (tagsüber) abgebaut werden und sind beim Verlassen der 

Baustelle (nachts) zur Sicherung der Baugruben aufzustellen. 

Alternativ können die Ausstiegshilfen, z. B. in Form von schräg stehenden Brettern als Aus-

stiegsrampe vorgesehen werden. Sollte dies z. B. aufgrund der Tiefe der Baugruben nicht möglich 

sein, muss eine transportable Schutzzäunung vorgesehen werden. 

Folglich lässt sich eine sichere Migrationszone für die beiden Arten im Bereich der Revierstruk-

turen gewährleisten. 

V 14 (kvM 5) Einwegverschlüsse an Baumhöhlen und Spalten in Bäumen (Fledermäuse) 

Generell lässt sich die Abwesenheit von Fledermäusen in einem Quartier nicht immer zweifels-

frei belegen. Auch optische Kontrollen von Baumhöhlen, z. B. mittels Endoskops oder Kamera an 
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einer Teleskopstange, erlauben nicht immer zweifelsfreie Negativnachweise, insbesondere bei kom-

plexer Innenstruktur (Spalten und Winkel) mit guten Versteckmöglichkeiten. Im Zusammenhang mit 

der Fällung von Biotopbäumen ist es jedoch erforderlich, dass alle Fledermäuse aus ihren Quartieren 

ausgeschlossen werden, um das Verletzungs- oder Tötungsrisiko zu verhindern (KOORDINATIONS-

STELLE FÜR FLEDERMAUSSCHUTZ IN BAYERN 2021). 

Bei zugänglichen Höhlen mit abgrenzbarem Einflugbereich, wie Spechthöhlen oder Ausfaulun-

gen, bietet sich die Anbringung eines Einwegverschlusses am Höhleneingang an. Der Verschluss des 

Quartiers erfolgt durch je eine Folie bzw. eine Kunststoffröhre, die Fledermäusen das Verlassen des 

Quartiers gestatten, beim Anflug jedoch die Landung am oder im Höhleneingang verhindern. Das 

Vorgehen eines Folienverschlusses an Bäumen wird durch folgende Bilderserie verdeutlicht (vgl. 

hierzu auch KOORDINATIONSSTELLE FÜR FLEDERMAUSSCHUTZ IN BAYERN 2021). Im ersten Arbeits-

schritt wird die Folie mit einem randlichen Überhang von ca. 15 cm über der Höhle angebracht 

(Bild: B). Damit die Tiere ohne Energieeinsatz herausklettern können wird das Ausflugsloch freige-

schnitten (Bild: C). Wichtig ist, dass die Folie straff sitzt (Bild: D), damit kein Anlanden und Wei-

terkrabbeln ermöglicht wird. Auch dürfen die Tiere nicht zwischen die Folie und den Stamm gelan-

gen. Abschließend wird eine zweite Folie (hier blau) über und neben der Öffnung angebracht (Bild: 

E). Diese Folie muss so locker sein, dass die Tiere sie anheben und wegfliegen können. Der erneute 

Wiedereinflug wird nach dem Reusenprinzip unterbunden. 

 

  
Foto 15:  Funktionsaufbau eines Einwegverschlusses mit doppelter Folie (Bildquelle: KOOR-

DINATIONSSTELLE FÜR FLEDERMAUSSCHUTZ IN BAYERN 2021) 

 

Nach Einschätzung der Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Bayern sind Einwegver-

schlüsse im Zeitraum zwischen dem April und dem Mai sowie zwischen dem August und dem Ok-

tober vorzusehen. Zeiten, in denen unselbständige Junge vorhanden sein können (Mai bis August) 

oder während des Winterhalbjahres (Oktober bis April) sind dagegen von der Maßnahme ausge-

schlossen. Des Weiteren ist der Einwegverschluss nur bei für Fledermausjagdaktivitäten günstigen 

Witterungsbedingungen vorzunehmen, d. h. Temperatur bei Sonnenuntergang mindestens 12°C, kein 

Regen, kein starker Wind. Die Wirksamkeit der Verschlüsse muss über einen Zeitraum von mind. 3 

Nächten hinweg funktionsfähig sein (KOORDINATIONSSTELLE FÜR FLEDERMAUSSCHUTZ IN BAYERN 

2021). 

Die Maßnahme eignet sich nicht bei Bäumen mit sehr rauer Borke oder an langen Blitzrinnen 

am Stamm. Die Durchführung erfolgt durch einen Fledermausfachgutachter. Bei den Maßnahmen ist 

auf brütende Vögel zu achten; ggf. sind die genannten Zeiten anzupassen (KOORDINATIONSSTELLE 

FÜR FLEDERMAUSSCHUTZ IN BAYERN 2021). 

Alternativ kann der Einwegverschluss durch eine glatte Röhre (gewinkeltes Plastikrohr) erfolgen 

(vgl. hierzu STARRACH et al. 2016). 
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V 15 (kvM 6) Bodenschonende Baufeldberäumung in Lebensraumstrukturen der Zau-

neidechse / Fällarbeiten ohne Entnahme der Wurzelstubben 

Innerhalb des Baufeldes befinden sich nachgewiesene Lebensraumstrukturen der Zauneidechse. 

Daher sind Gehölzrodungen im Zuge der Baufeldfreimachung (welche zum Schutz der Avifauna im 

Winter stattfinden – vgl. kvM 9) innerhalb der ausgewiesenen Habitatflächen der Zauneidechse nur 

oberirdisch durch Wurzelhalsschnitt vorzunehmen. Die Wurzelstubben sind bis nach dem vollstän-

digen Absammeln der Tiere im Baufeld zu belassen und zeitnah nach Beendigung der Zau-

neidechsenabsammlung (vgl. kvM 7) zu entfernen. Die Fällarbeiten sind bodenschonend ohne Ein-

satz von schwerer Technik durchzuführen. Erst nach dem Absammeln der Tiere aus dem Baufeld 

(vgl. kvM 7) erfolgt die vollständige Beseitigung der Krautschicht bzw. Entnahme der Wurzelstö-

cke. 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf folgende Bereiche im Baufeld: 

•  vollständiger Deich von Bauanfang bis Bauende 

•  Zuwegung auf Höhe der Straße „Zur Querfahrt“ 

•  Deichhinterland bis an den Baufeldgrenze bzw. bis an den Graben nördlich der Deeke von Bau-

km 0+ 900 bis 1+430 

•  Deichhinterland bis an den Baufeldgrenze bzw. bis an den Auenwald von Bau-km 1+470 bis 

Bauende 

•  Deichvorland von Bau-km 1+950 bis Bauende 

 

V 16 (kvM 7) Absuchen und Absammeln von Reptilien innerhalb des Baufeldes im Frühjahr 

vor Baubeginn (April - Sept.) und Umsetzen abgesammelter Exemplare in vorbereitete Aus-

weichlebensräume 

Angrenzend an das Baufeld und die sich darin befindenden temporär beeinträchtigten Zau-

neidechsenhabitate befinden sich keine geeigneten Bereiche zur Schaffung von Ausweichlebens-

räumen (Feuchtgrünländer, Waldbereiche, Hochwasserschutzanlagen). Eine Vergrämung der Zau-

neidechsen ist demnach nicht möglich. Zur Vermeidung der Tötung von Individuen im Eingriffsbe-

reich müssen die Zauneidechsen folglich abgefangen und in neu geschaffene Habitatstrukturen um-

gesiedelt werden. Die gefangenen Tiere werden umgehend in entsprechend zusätzlich geschaffene 

Habitatflächen verbracht (vgl. FCS 1). 

Ziel ist es, so viele Tiere wie möglich umzusiedeln. Da alle Altersklassen und Geschlechter in 

repräsentativen Anteilen vertreten sein müssen, kann dies nur erreicht werden, wenn sich die Ab-

fangperiode vom Frühjahr (d. h. der Paarungszeit) bis nach dem Schlupf der Jungtiere in den Herbst 

hinein erstreckt. Dadurch werden die unterschiedlichen Aktivitätsgipfel aller Gruppen einer Popula-

tion erfasst (s. Abbildung 5). Im zeitigen Frühjahr sollte aufgrund der Nahrungsknappheit noch nicht 

gefangen werden, vielmehr hat der Fangbeginn mit oder kurz vor der Paarung zu beginnen. Zau-

neidechsen können an wetterbedingt geeigneten Zeitpunkten ab Mitte April abgesammelt werden. 

Zwischenzeitlich abnehmende Fangzahlen bzw. fehlende Sichtnachweise sind kein zwingender 

Hinweis darauf, dass die Population weitestgehend abgefangen worden ist. Der Erfolg der Fangakti-

on bzw. dessen Ende ist durch ausgewiesene Fachleute einzuschätzen und zu dokumentieren. Erst 

nach erfolgreichem Abfangen kann das Baufeld freigeräumt werden (SCHNEEWEIß et al. 2014). 
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Abbildung 5: Phänologie der Zauneidechse (SCHNEEWEIß et al. 2014) 

 

Vor dem Absammeln kann Vegetation im Baufeld gezielt entfernt werden. Dies dient dazu, dass 

die Zauneidechsen keine oberirdischen Verstecke z. B. in Altgrasfilzen oder Streuauflagen als Rück-

zugsort vorfinden und somit leichter gefangen werden können. Schlingenfänge gelten als die scho-

nendste Fangmethode; sie werden typischerweise durch Handfänge ergänzt. Da jedoch vor allem 

beim Kescher- und Handfang für die Eidechsen eine Verletzungsgefahr besteht, ist der Schlingen-

fang vorzuziehen.  

Regelmäßig fallen Eidechsen auch in Fangeimer. Daher bieten sich Fangzäune (ggf. auch als 

Kreuzzäune) an, um die Reptilien gezielt in die Eimer zu treiben (vgl. Foto 27). In besonders schwer 

begehbaren Bereichen können Eidechsenfallen mit automatischem Schließmechanismus eingesetzt 

werden (vgl. Foto 28). Aus kleineren Gestrüppansammlungen, wo der Handfang extrem schwer 

möglich ist, können mittels Überstülpeimer die Tiere aus ihrer Deckung entnommen werden (vgl. 

Foto 29). 

Generell ist eine Kombination verschiedener Fangmethoden vorzusehen. 

 

 

Foto 27: Fangeimer im Bereich eines Fangzaunes 
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Foto 28: Eidechsenfalle mit automatischem Schließmechanismus  

 

 

Foto 29: Überstülpeimer als schonende Fanghilfe 

Grundsätzlich darf das Fangen und Umsiedeln der Tiere nur von ausgewiesenen Feldherpetolo-

gen mit einschlägiger Erfahrung am Eidechsenfang durchgeführt werden (SCHNEEWEIß et al. 2014). 

Nach § 44 Abs. 5 (2) BNatSchG liegt das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere 

(…) dann nicht vor, wenn die Tiere (…) im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den 

Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung (…) gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Be-

einträchtigungen unvermeidbar sind. 

Die Maßnahme bezieht sich auf den gesamten Deichbereich, welcher laut den Kartierungen 

2020 (MEP PLAN GMBH 2020) mit hohem Habitatpotenzial für die Zauneidechse bewertet wurde. 

Zudem ist das Deichvorland hin zur Ho-Fri-Wa vom Baubeginn bis Bau-km 1+980 abzusammeln, 

da dieser Bereich während der Baudurchführung nicht extra abgezäunt wird (vgl. kvM 8). Im weite-

ren Deichverlauf bis zum Bauende ist im Deichvorland nur noch der Bereich bis zur Baufeldgrenze/ 

zum vorgesehenem Reptilienschutzzaun abzusuchen. Ab Deich-km 0+900 ist auch das Deichhinter-

land bis zur Baufeldgrenze bzw. bis zum Reptilienschutzzaun (inkl. der Zuwegung) abzusammeln. 

Ausgenommen davon ist das Feuchtgrünland deichabgewandt vom Graben nördlich der Deeke, so-

wie der bewaldete Bereich südlich des Schöpfwerksgeländes. Diese Angaben lassen sich der Anlage 
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2 zum ASB noch genauer entnehmen. Insgesamt ist eine Fläche von ca. 6,43 ha abzusammeln. Der 

Fang ist in Tagesprotokollen zu dokumentieren. 

V 17 (kvM 8) Aufstellen von temporären Reptilienschutzzäunen im Bereich der an das Baufeld 

angrenzenden potenziellen Habitatflächen zur Verhinderung von Tierverlusten während der 

Bauzeit durch das Einwandern ins Baufeld 

Um nach der Umsiedlung der Zauneidechsen das Einwandern von neuen Individuen in das Bau-

feld und damit eine Schädigung durch Baufahrzeuge oder Maschinen zu verhindern, sind temporäre 

Schutzzäune für Reptilien während der Bauphase zu errichten. Die Zäune werden mit Beginn des 

Absammelns und Umsiedelns der Zauneidechsen aufgestellt (vgl. kvM 7). Dabei sind die Zäune in 

den Bereichen aufzustellen, wo potenzielle Zauneidechsenlebensräume an das Baufeld angrenzen. 

Hierzu zählen folgende Bereiche entlang der Baufeldgrenze: 

 

•  über den Deich am Bauanfang 

•  entlang der Kleingartenanlage „Sonnenschein“ (Deich-km 0+005 bis 0+126) 

•  Strauchweidengebüsch nördlich der Deeke (Deich-km 0+955 bis 1+020) 

•  Grassaum zwischen der Straße „Zur Querfahrt“ und dem unbenannten Graben (Deich-km 1+362 

bis 1+372) 

•  Feldgehölz südlich der Auffahrt zur Scheitdammbrücke (Deich-km 1+376 bis 1+435) 

•  Strauchweidengebüsch, Schilfbereiche und Feldgehölz nördlich der Auffahrt zur Scheitdamm-

brücke (in Höhe der Deich-km 1+395 bis 1+560) 

•  in den Frischwiesenbereichen auf den Schöpfwerkgelände beidseitig des Baufeldes (Bau-km 

1+885 bis 2+020) 

 

Zusätzlich ist ein Reptilienschutzzaun um den Lagerplatz an der Schwedter Querfahrt vorzuse-

hen, da sich die Tiere gern in Ablagerungen wie Stein- oder Sandhaufen ansiedeln. Dabei sind Be-

reiche, welche aktuell eine Habitateignung für die Art darstellen, wie der bewachsene Grashügel 

westlich des Lagerplatzes und der Grassaum entlang des Ufers der Schwedter Querfahrt (inkl. der 

Sandhügel nahe dem Ufer) nicht als Lagerplatz nutzbar und auszuzäunen (vgl. Foto 30). 

Die genauen Bereiche, für welche das Aufstellen eines temporären Reptilienschutzzauns vorge-

sehen ist, sind auch der Anlage 2 zum ASB zu entnehmen. 

 

  

Foto 30: potenzielle Habitatstrukturen der Zauneidechse auf dem Lagerplatz an der Schwedter 

Querfahrt 

Analog zu den Leit- und Sperreinrichtungen für Amphibien und Kleintiere (MAQ 2022) sollten 

die erforderlichen Schutzeinrichtungen für die Zauneidechsen eine Höhe von 40 cm aufweisen. Zu-

sätzlich benötigt die Schutzeinrichtung für Reptilien einen ca. 10 cm breiten Übersteigschutz. Be-

währt hat sich eine Schutzzäunung aus glattem Material (UV-beständige Folie). Lücken am Boden 

sind durch Eingraben des Zaunes (ca. 10 cm. tief) zu vermeiden, sodass sich die Tiere nicht an der 

Unterkante durchzwängen können. Aufgrund der guten Klettereigenschaften der Reptilien sowie der 
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schnellen Vegetationsentwicklung sollten die Zäune im Regelfall beidseits freistehen, sodass regel-

mäßige Freihalteschnitte durchgeführt werden können.  

Um Einzeltieren die Flucht aus dem abgezäunten Baufeld in die Schutzzonen zu ermöglichen, 

werden sogenannte selbstleerende Fangeimer vorgesehen. Diese Eimer sind eine spezielle Vorrich-

tung zum Abfangen von Kleintieren an Schutzzäunen. Sie ermöglichen den Tieren das selbständige 

und stressfreie Verlassen des Baufeldes und gewährleisten ein Durchwandern des Schutzzaunes von 

der einen auf die andere Seite (vgl. Abbildung 6). Dadurch wird sichergestellt, dass keine Tiere in 

den Fangeimern einer Gefährdung durch Austrocknung oder Prädatoren unterlegen sind. Die Eimer 

werden in Abhängigkeit von den angrenzenden Habitatstrukturen ca. aller 50 m innerhalb des Bau-

feldes mit Ausstieg in die angrenzenden Habitate gesetzt. 

 

             

 

Abbildung 6: Selbstleerende Fangeimer mit Ausstiegshilfe, verändert nach ORTHAB (2019) 

  

Foto 20: Ausstieghilfe eines selbstleerenden 

Fangeimers 

Foto 21: Selbstleerender Fangeimer mit artge-

rechter Schutzzäunung 

 

Der Einsatz der selbstleerenden Fangeimer setzt jedoch voraus, dass der Untergrund grabfähig 

ist. Besteht nicht die Möglichkeit des Einbaus von selbstleerenden Fangeimern werden im Abstand 

von 30 bis 50 m sogenannte Einstiegshilfen geschüttet (vgl. Abbildung 7). 
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Abbildung 7: Prinzipskizze Einstiegshilfe für Reptilien in angrenzende Habitate 

Die Nutzung von selbstleerenden Fangeimer bzw. Einstiegshilfen ist für die Reptilienschutzzäu-

ne in den folgenden Bereichen nicht notwendig: 

•  Grassaum zwischen der Straße „Zur Querfahrt“ und dem unbenannten Graben (Deich-km 1+362 

bis 1+372) 

•  am Reptilienschutzzaun um den Lagerplatz an der Schwedter Querfahrt 

 

V 18 (kvM 10) Vermeidung der spontanen Wiederbesiedlung des geräumten Baufeldes und 

dessen Umfeld (Vergrämungsmaßnahme) 

Findet der Baubeginn nicht unmittelbar im Anschluss an die Baufeldräumung statt und fällt auf 

den Brutzeitraum von 1. März bis 15. September, ist nicht auszuschließen, dass sich einige Vogelar-

ten zwischenzeitlich wieder im Baufeld ansiedeln. Dies trifft besonders für Bodenbrüter zu. Da die 

Deichsanierung in 200 m-Abschnitten stattfindet, bedeutet der Beginn der Bautätigkeiten nicht 

gleichzeitig Baubetrieb im gesamten Baufeld, welches aufgrund der Bauzeitenregelung zuvor bereits 

vollständig beräumt wurde.  

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sind demnach aktive Vergrämungsmaßnahmen not-

wendig. Hierdurch wird sichergestellt, dass auf den Bauflächen, Lagerflächen oder Zuwegungen 

keine Brutplätze anlegt werden (LBV-SH 2016). 

Wird auf Vergrämungsmaßnahmen verzichtet, muss bei einer Brutansiedlung mit der Wieder-

aufnahme der Bautätigkeiten bis zur Beendigung der Brutzeit gewartet werden. Anderenfalls würde 

der Verbotstatbestand der Tötung ausgelöst werden (LBV-SH 2016). 

Zu beachten ist außerdem, dass bereits Bauunterbrechungen ab einer Dauer von 5 Tagen für 

Brutvögel von Bedeutung sein können. Nach einer 5 Tage anhaltenden Baupause sind Vergrä-

mungsmaßnahmen auch im aktuellen Bauabschnitt erforderlich. Erfolgen keine Vergrämungsmaß-

nahmen ist nach einer Baupause von 5 Tagen das Baufeld durch die Umweltbaubegleitung nach 

Brutvorkommen abzusuchen. Wenn brütende Vögel festgestellt werden, dürfen die Tätigkeiten erst 

nach Abschluss des Brutgeschäftes fortgesetzt werden (LBV-SH 2016). 

Die Vergrämungsmaßnahmen sind nur innerhalb des Baufeldes (sowie der Baustraßen und Zu-

fahrten) durchzuführen, da die Scheuchwirkungen der Maßnahme über das Baufeld hinausstrahlen 

(LBV-SH 2016). Folglich wird durch die Maßnahme zusätzlich die Ansiedlung von Brutvögel im 

Umfeld des Baustellenbereichs verhindert, welche durch das Baugeschehen ansonsten ggf. dem Stö-

rungstatbestand unterliegen. 

Gemäß den obigen Angaben ist die Maßnahme für alle Bereiche durchzuführen, in welchen nach 

Baufeldräumung nicht unmittelbar mit dem Bau begonnen wird und wo der Baubeginn folglich in 

den Brutzeitraum von 1. März bis 15. September fällt. Ebenso wie in aktuellen Bauabschnitten, in 

welchen eine Bauunterbrechung von mehr als 5 Tagen stattfindet. 

Als typische Vergrämungsmaßnahme im Offenland sind vor Beginn der Brutsaison Pflöcke mit 

langen rot-weißen Flatterbändern anzubringen (s. Foto 31). Die Flatterbänder sorgen für eine Bewe-

gungsunruhe, so dass eine Verhinderung der Brutansiedlung stattfinden wird. Im Rahmen der akti-

ven Vergrämung werden ca. 2 m hohe Stangen (über Geländeoberfläche) mit daran befestigten und 

im Wind flatternden Absperrbändern (ca. 1,5 m lang) auf dem Deich sowie im Deichvorland, wel-

ches zum Baufeld zählt und nicht bestockt ist, errichtet. Die Stangen werden in regelmäßigen Ab-

ständen von ca. 20 m angebracht. Zwischen dem aktuell baulich beanspruchten 200 m-Abschnitt und 

den Pflöcken sollte eine maximale Entfernung von 30 m bestehen. Ergänzend zur visuellen Vergrä-

mung bietet sich auch eine akustische Vergrämung (u. a. durch Knistertüten) an. 

© Plan T 
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Diese Vergrämungsmaßnahme wird im Jarssumer Polder u. a. für Kiebitz und Uferschnepfe vom 

Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz bereits seit einigen 

Jahren erfolgreich durchgeführt (NLWKN 2012). 

 

  
Foto 31: Vergrämung von Bodenbrütern aus einem Kleiabbaugebiet (Quelle: NLWKN 2012) 

 

V 19 (kvM 11) Umweltbaubegleitung 

Zielkonzeption der Maßnahme:  

• Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

• Sicherstellung der fachgerechten Durchführung aller Vermeidungs- und Artenschutzmaßnahmen 

• Sicherstellung der Vermeidung / Minimierung von Auswirkungen auf Boden, Wasser, Biotope 

bzw. Biotopstrukturen und Artengruppen 

• Sicherstellung der Realisierung aller Gestaltungs- und Kompensationsmaßnahmen des Land-

schaftspflegerischen Begleitplanes, die vor und während der Bauphase realisiert werden sollen 

 

Aufgabe der UBB ist es, die Vorbereitung und Durchführung der Bauarbeiten hinsichtlich der 

umwelt- und naturschutzfachlichen Aspekte beratend zu begleiten. Sie verfolgt somit einen präven-

tiven Ansatz. Leistungen der Umweltbaubegleitung dienen der Vermeidung von ökologischen und 

ökonomischen Schäden und unterstützen den Auftraggeber beim Umgang in allen umweltrelevanten 

Fragen. 

Das Ziel der UBB ist die Beachtung aller gesetzlichen Umweltvorschriften, Normen und Regel-

werke, die Einhaltung der naturschutzrechtlichen Vorgaben aus der Baurechtserlangung sowie die 

Vermeidung von Umweltschäden und den dadurch entstehenden Kosten und Zeitverzögerungen (UI 

2018).  

Die Umweltbaubegleitung hat somit Sorge zu tragen, dass die Belange des Umwelt- und insbe-

sondere des Naturschutzes im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens beachtet und vermeidbare Be-

einträchtigungen vermieden werden.  

Dabei hat die Umweltbaubegleitung eine Pflicht zur Beweissicherung und zur Dokumentation 

der zulässigen Baudurchführung. Somit kontrolliert und dokumentiert die UBB den Bauablauf, die 

Bauarbeiten sowie die Fachfirmen.  

Die UBB umfasst neben der umweltfachlichen Begleitung bei der Errichtung des eigentlichen 

Vorhabens auch die Begleitung der Umsetzung naturschutzfachlicher Maßnahmen (NUL 2014).  

Im Rahmen der UBB erfolgt auch die Überprüfung der Umsetzung der mengenmäßigen und 

zeitlichen Erfordernisse aller CEF- und kvM-Maßnahmen. 

Die Umweltbaubegleitung übernimmt Abstimmungen und Beratungen mit der Oberbauleitung 

bzgl. Umweltfragen. Sie kann damit gezielt Einfluss auf einzelne Lebensräume bzw. Lebensraum-
strukturen und Artengruppen nehmen. Dadurch werden die Auswirkungen der Baumaßnahmen auf 

einzelne Lebensräume bzw. Lebensraumstrukturen und Artengruppen vermieden bzw. minimiert.  
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Die Umweltbaubegleitung ist durch die Oberbauleitung über alle das Tätigkeitsfeld betreffende 

Maßnahmen frühzeitig zu unterrichten und in die Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. 

 

5.2 Schutzmaßnahmen 

S 1 Schutz vorhandener Gehölzvegetation während der Bauphase - Einzelbaumschutz und 

Baumgruppenschutz 

Zum Schutz der zu erhaltenden Bäume vor Beeinträchtigungen während der Bauphase sind 

Baumschutzmaßnahmen zu ergreifen. Die Baumschutzmaßnahmen erfolgen nach DIN 18 920 und 

RAS-LP 4. Zum Schutz gegen mechanische Schäden (z.B. Anfahrschäden, Beschädigungen des 

Stammes und der Rinde) durch Fahrzeuge, Baumaschinen und sonstige Bauvorgänge sind die poten-

ziell gefährdeten Einzelbäume oder Baumgruppen mit einem mindestens 2,00 m hohen Stammschutz 

zu umgeben. Diese Schutzvorrichtung besteht aus einer gegen den Stamm abgepolsterten Bohle-

nummantelung, die ohne Beschädigung der Bäume anzubringen ist. Sie darf nicht unmittelbar auf 

die Wurzelanläufe aufgesetzt werden.  

Die Krone ist vor Beschädigung durch Geräte und Fahrzeuge zu schützen, ggf. sind gefährdete 

Äste hochzubinden. Die Bindestellen sind ebenfalls abzupolstern. 

Nach Beendigung der Baumaßnahme entfällt der Gehölzschutz. Es kann ggf. eine Pflege durch 

behutsame Bodenlockerung der Baumscheibe und Bewässern anschließen. Bei Bedarf sind Pflege-

schnitte vorzunehmen, d.h. dass gebrochene bzw. geschädigte Äste ab- oder nachgeschnitten wer-

den, um saubere Wundflächen zu erhalten. Eine Behandlung mit dauerplastischem Wundverschluss 

ist ggf. durchzuführen. Weitere Baumwunden sind entsprechend der Ausbildung des Schadens zu 

behandeln. 

 

S 2 Ausweisung von naturschutzfachlichen Ausschlussflächen / Bautabuzonen zum Schutz von 

Lebensstätten 

Zum Schutz von ausgleichspflichtigen Biotopstrukturen, gesetzlich geschützten Biotopen und 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie, die an das Baufeld angrenzen und zum Schutz 

von Lebensstätten sind diese Biotopkomplexe oder Biotoptypen zur Vermeidung von erheblichen 

Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes (z. B. durch Verdichtung, Entfernen von Vegetationsbe-

ständen) von jeglicher Art von Baustelleneinrichtung freizuhalten. Entsprechende Biotopstrukturen 

werden als naturschutzfachliche Ausschlussfläche (Bautabuzone) ausgewiesen. Es sind Baustellensi-

cherheitszäune oder Bretterwände aufzustellen. Die Bautabuzonen dürfen während der gesamten 

Bauphase weder kurzzeitig noch dauerhaft als Baufeld, Baustraße oder Materiallager genutzt wer-

den. 

 

5.3 CEF-Maßnahmen 

Neben den erforderlichen konfliktvermeidenden Maßnahmen werden zur Sicherung der dauer-

haften ökologischen Funktion i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG zeitlich vorgezogene CEF-

Maßnahmen erforderlich: 

 

CEF 1 Bereitstellung von Ausweichquartieren für Fledermäuse bei Verlust von nachgewiese-

nen oder potenziellen Sommerquartieren in Bäumen 

(Darstellung in der Anlage 3 des LBP) 

 

Für Baumhöhlen nutzende Fledermäuse sind bei Rodung von günstigen Quartierbäumen inner-

halb des Baufeldes neue Quartierstandorte bereitzustellen. Nachweise über genutzte Fledermaus-

quartiere liegen für das Baufeld nicht vor. Der Gesamtbedarf an Ersatzquartieren begründet sich mit 

dem Verlust an potenziellen Quartierstrukturen. Bei Verlust quartiergeeigneter Gehölzstrukturen oh-

ne sicheren Artnachweis an den gefällten Bäumen sind je nachgewiesener, geeigneter Struktur Er-
satz-Quartierhilfen anzubringen (Verhältnis 1:1).  

Das Anbringen von Ausweichquartieren in Form von Fledermauskästen sichert den Erhalt eines 

ausreichenden Netzes nutzbarer Quartiere. Der Ausgleichsbedarf für sommerliche Fledermaushöhlen 
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orientiert sich an den zerstörten Quartiertypen (Rund- oder Flachkästen, vgl. auch CEF 2). Die Käs-

ten sollten möglichst nahe zu den verlorenen Quartierstrukturen aufgehängt werden. In jedem Fall 

sind die artspezifischen Aktionsradien zu beachten. Bei der Anbringung sind u.a. folgende Punkte zu 

beachten (vgl. ZAHN et al. 2021b): 

•  zeitlich vorgezogene Anbringung (vor Beginn der aktiven Jahreszeit) 

•  Anbringung nur an Bäumen, deren Überleben für einen Zeitraum von mind. 20 Jahre gesichert 

ist, 

•  Einhaltung einer ausreichenden Entfernung zu Stör- und Gefahrenquellen  

•  Anbringung im räumlich engen Kontakt zu den Spaltenquartieren (vgl. CEF 2) 

•  Anbringung in unterschiedlichen Höhen (3 bis 5 Meter) sowie in unterschiedlicher Exposition, 

•  Anbringung von Gruppen (zusammen mit den CEF 2-3) aus 5 bis 10 Quartierhilfen (auf jeweils 

ca. 500 m²), Abstand zwischen der Kastengruppen von mind. 100 m, 

•  je Kastengruppe Anbringung mind. eines Vogelkastens zur Verringerung der Konkurrenz (vgl. 

CEF 4) 

 

Fledermäuse sind auf einen bewährten Quartierverbund geprägt und finden neue Quartiere nicht 

immer leicht. Um die Wahrscheinlichkeit der Annahme durch Fledermäuse zu erhöhen, erfolgt daher 

die Anbringung der Quartiere im Kastenverbund. Die entsprechenden Suchräume, welche für die 

Anbringung der Kastengruppen vorgesehen sind, sind der Anlage 2 zum ASB zu entnehmen. Insge-

samt sind 4 Kastengruppen vorgesehen, in welche jeweils 9 bis 10 Fledermausquartiere/Vogelkästen 

kombiniert aufgehangen werden (Kombination von CEF 1-4). 

Im vorliegenden Fall erfolgte bereits im Zuge der Ortsbegehung eine detaillierte Begutachtung 

der zu fällenden Gehölze. Bei den meisten verlorengehenden Strukturen handelt es sich um sog. 

Spaltenstrukturen (vgl. CEF 2). Im Ergebnis der Höhlenbegutachtung konnte festgelegt werden, dass 

5 Fledermaushöhlen (sommerliche Quartierstätteneignung) anzubringen sind.   

Um die Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten langfristig zu sichern, werden 

die Fledermauskästen an geeigneten, möglichst alten Bäumen angebracht. Die Bäume sind als solche 

rechtlich zu sichern und sorgen im Zuge des natürlichen Alterungsprozesses für die Entstehung na-

türlicher Quartiere. Die Ersatz-Quartiere sind für die Dauer von mindestens 25 Jahren zu unterhalten 

und bei Bedarf gleichwertig zu ersetzen. 

Es erfolgt eine jährliche Wartung und Reinigung der Kastenquartiere. Dies gilt auch für unten 

offene Quartiertypen. Defekte und abgängige Kästen sind zu ersetzen. Es ist eine jährliche Kontrolle 

ab Mitte Julis bis Anfang September durch eine fledermauskundliche Fachkraft durchzuführen 

(ZAHN et al. 2021b). 

Die Maßnahme ist in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde durchzuführen. 

 

 
Foto 32:  Fledermaushöh-

le mit doppelter Vorderwand 

(Quelle: Schwegler o.D.) 
 

Foto 33: Kleinfledermaus-
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höhle u. a. für Mückenfleder-

mäuse (Quelle: Schwegler o.D.) 

CEF 2 Bereitstellung von Ausweichquartieren für spaltenbewohnende Fledermausarten bei 

Verlust von nachgewiesenen oder potenziellen Spaltenquartieren in Bäumen  

(Darstellung in der Anlage 3 des LBP) 

 

Bei vorhabenbedingtem Verlust von günstigen Spaltenquartieren sind neue Quartierstrukturen 

für die spaltenquartierbewohnende Fledermäuse bereitzustellen. U.a. Mückenfledermaus suchen be-

vorzugt ihre Baumquartiere hinter abgeplatzter Rinde (s. Foto 35) oder in Stammanrissen. Klassische 

Fledermaushöhlen (vgl. CEF 1) werden nicht mit ausreichender Sicherheit angenommen, vielmehr 

ist bei der Wahl der künstlichen Ersatzquartiere eine spezielle „spaltenquartierfreundliche“ Kon-

struktion (Fledermausflachkasten) zu wählen. 

Da im Baufeld eine hohe Anzahl an typischen Spaltenstrukturen verloren geht, sind Flachkästen 

mit Großraumeignung bereitzustellen. Großraum-Flachkästen mit Eignung als Wochenstubenquar-

tiere kombinieren das von spaltenbewohnenden Arten (speziell Mückenfledermaus) häufig aufge-

suchte Spaltenquartier mit einem zusätzlichen, größeren Hangraum (u.a. für Abendsegler). Dieser 

ermöglichen einen internen Wechsel zwischen den Hangzonen, um z. B. witterungsbedingte Ände-

rungen auszugleichen.  

Der Bedarf orientiert sich an den Spaltenquartierstrukturen, welche mit der Rodung wegfallen. 

Dabei handelt es sich bei den meisten verlorengehenden Strukturen im Baufeld um sog. Spalten-

strukturen. Im Ergebnis der Kontrolle konnte festgelegt werden, dass 10 Spaltenquartiere anzubrin-

gen sind.   

Die notwendigen Ausweichquartiere müssen nach dem Verlust durch Rodung im Zuge der Bau-

feldfreimachung, jedoch vor Beendigung der Winterruhe zur Verfügung gestellt werden. Damit wird 

durchgehend eine ausreichende Zahl möglicher sommerlicher Spaltenquartiere angeboten.  

Beim Anbringen der Spaltenquartiere, sind die Punkte entsprechend den Angaben zu CEF 1 zu 

beachten. Ebenso sind die notwendige Unterhaltungsarbeiten und -zeiträume analog den Angaben 

bezüglich der CEF 1 zu gewährleisten. Die Maßnahme ist in Abstimmung mit der Naturschutzbe-

hörde durchzuführen. 

 

 

Foto 34:  Großraum-Flachkasten mit 

Inspektionsluke (Quelle: Schwegler 

o.D.) 

 

Foto 35:  Abgeplatzte Borke mit 

Spaltenquartiereignung  

 

CEF 3 Bereitstellung von Ausweichquartieren für Fledermäuse bei Verlust von nachgewiese-

nen oder potenziellen Winterquartieren in Bäumen 

(Darstellung in der Anlage 3 des LBP) 
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Für in Baumhöhlen oder -spalten überwinternde Fledermausarten sind bei vorhabenbedingtem 

Verlust von günstigen Quartierbäumen Fledermaus-Großraum- und Überwinterungshöhlen bereitzu-

stellen. Dabei handelt es sich um Höhlen mit einer speziellen Innengestaltung (gute Isoliereigen-

schaften durch Doppelwandsystem verbunden mit Dämmmaterialien). Die Großraumhöhlen können 

zusätzlich im Sommer als Wochenstube oder zur Koloniebildung dienen. 

Die Kompensation beim Verlust winterquartiergeeigneter Gehölzstrukturen ohne sicheren Art-

nachweis an den gefällten Bäumen (Durchmesser i.d.R. über 45 - 50 cm) erfolgt im Verhältnis 1:1. 

Die wintergeeigneten Quartierhilfen müssen den betroffenen Populationen möglichst vor Beginn der 

Winterruhe zur Verfügung stehen. Im Zuge des Vorhabens sind zwei Fledermaus-Großraum- und 

Überwinterungshöhlen bereitzustellen. 

Die Großraumquartiere werden sehr gerne für große Koloniebildungen, speziell durch den Gro-

ßen Abendsegler oder die Rauhautfledermaus, beansprucht. Im Gegensatz zu Fledermausflachkäs-

ten, weisen die Fledermaus-Großraum- und Überwinterungs-höhlen ein deutlich höheres Gewicht 

auf (ca. 30 kg). Bei der Anbringung ist daher auf ausreichend mächtige, jedoch nicht morsche Bäu-

me zu achten. Die Quartiere sind in Kombination mit anderen Fledermausquartieren sowie Nisthil-

fen für Vögel gruppenweise entsprechenden den Angaben zu CEF 1 anzubringen (Kombination aus 

CEF 1-4). 

Es erfolgt eine jährliche Wartung und Reinigung der Kastenquartiere. Dies gilt auch für unten 

offene Quartiertypen. Defekte und abgängige Kästen sind zu ersetzen. Mindestens eine jährliche 

Kontrolle ab Mitte Juli bis Anfang September durch eine fledermauskundliche Fachkraft ist angera-

ten (ZAHN et al. 2021b). Die Ersatz-Quartiere sind für die Dauer von mindestens 25 Jahren zu unter-

halten und bei Bedarf gleichwertig zu ersetzen. 

Die Maßnahme ist in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde durchzuführen. 

 

 

Foto 36: Fledermaus-Großraum- und Überwinterungshöhle  

 

CEF 4 Bereitstellung von Nistgelegenheiten für Höhlenbrüter 

(Darstellung in der Anlage 3 des LBP) 

 

Mit der Rodung von Bäumen im Bereich des Baufeldes gehen unter anderem auch potenzielle 

Bruthöhlen der Avifauna verloren. Einige der im Planungsraum vorkommenden Vogelarten sind 

aufgrund ihrer Artspezifik nicht in der Lage, eigenständig Bruthöhlen anzulegen. Darüber hinaus ist 

auch von einem limitierten Höhlenangebot auszugehen. Um einer Vergrämung betroffener Arten 

entgegenzuwirken, sind künstliche Nisthilfen anzubringen. Diese werden nachweislich durch die Ar-

ten angenommen.  

Nach Absprache mit der Fachbehörde sind die Nisthilfen für die Höhlenbrüter ohne ei-genen 

Höhlenbau vor Baubeginn aufzuhängen. Für Höhlenbrüter ohne eigenen Höhlenbau sind nach Ab-

sprache mit der Fachbehörde vor Baubeginn Nisthilfen aufzuhängen. Die Anzahl dieser künstlichen 

Bruthöhlen orientiert sich an der Anzahl der durch Rodung betroffenen Höhlenbäume. Im Rahmen 

des Baumgutachtens aus dem Jahr 2020 (MEP PLAN GMBH 2020) sowie einer weiteren Höhlen-

baumkartierung zur Prüfung und Aktualisierung der Ergebnisse im Februar 2023 wurden im Baufeld 

insgesamt 7 Höhlenbäume mit Eignung für Höhlenbrüter festgestellt. 

Einige der im Planungsraum vorkommenden Vogelarten sind aufgrund ihrer Artspezifik nicht in 

der Lage, eigenständig Bruthöhlen anzulegen. Darüber hinaus ist auch von einem limitierten Höh-
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lenangebot auszugehen. Um einer Vergrämung betroffener Arten entgegenzuwirken, sind künstliche 

Nisthilfen anzubringen. Diese werden nachweislich durch die Arten an-genommen.  

Für jeden im Trassenkorridor festgestellten Höhlenbaum sind im räumlichen und funktionalen 

Zusammenhang somit 3 künstliche Nisthilfen anzubringen. Gemäß dem 2020 ermittelten Artenspek-

trum im Untersuchungsgebiet (MEP PLAN GMBH 2020) sind 3 Starenhöhlen, 4 Nischenbrüterhöhlen 

für Halbhöhlenbrüter (u.a. Zaunkönig, Rotkehlchen, Bachstelze) und 14 Nisthöhlen für Höhlenbrüter 

(u.a. Feldsperling, Haussperling, Kohlmeise) vorgesehen. Die Nistkästen sind für die Dauer von 

mindestens 10 Jahren zu unterhalten und bei Bedarf gleichwertig zu ersetzen.  

Die Suchbereiche, in welchen die Nistkästen angebracht werden, sind der Anlage 2 zum ASB zu 

entnehmen. Insgesamt sind 4 Kastengruppen vorgesehen. Pro Gruppe sind 5 - 6 Nistkästen (auf je-

weils ca. 500 m²) anzubringen, sie werden kombiniert mit Fledermausquartieren aufgehangen. Pro 

Kastengruppe sind in Summe 9 bis 10 Nistkästen/Fledermausquartiere angedacht (Kombination von 

CEF 1-4). Der Abstand zwischen den Kastengruppen beträgt mindestens 100 m (vgl. auch Angaben 

CEF 1). Die Maßnahme ist vor Beginn der Brutzeit durchzuführen. 

 

5.4 FCS-Maßnahmen 

Da im Falle der Zauneidechse weder durch Vermeidungs- noch durch CEF-Maßnahmen eine 

Verletzung der artenschutzrechtlichen Verbote verhindert werden kann, muss geprüft werden, ob ei-

ne artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG genehmigt werden darf (vgl. Unter-

lage Artenschutzrechtliche Ausnahmeprüfung). Dafür müssen folgende Voraussetzungen vorliegen: 

• Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer 

oder wirtschaftlicher Art und 

• keine zumutbaren Alternativen und  

• keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Populationen der Zauneidechse 

 

Im Zuge der dritten Anforderung an die Zulassung einer Ausnahme wird der Erhaltungszustand 

der betroffenen Population der Zauneidechse beurteilt. Nach § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG darf eine 

Ausnahme nur dann erteilt werden, wenn sich hierdurch „der Erhaltungszustand der Populationen 

einer Art nicht verschlechtert“. Dies wäre der Fall, wenn sich die Größe oder das Verbreitungsgebiet 

der Population verringert, wenn die Größe oder Qualität der Habitate deutlich abnimmt oder wenn 

sich die Zukunftsaussichten deutlich verschlechtern würden (SCHNEEWEIß et al. 2014). 

Während gemäß den Verbotstatbestand des § 44 Abs 1 Nr. 2 BNatSchG der Erhaltungszustand 

der durch das Vorhaben beeinträchtigten lokalen Population zu beurteilen ist, ist im Rahmen der 

Ausnahmeprüfung eine gebietsbezogene Gesamtbetrachtung entscheidend, welche auch die ande-

ren  

(Teil-)Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet in den Blick nimmt (BVERWG, 

Urteil vom 09.06.2010 – 9 A 25.09). Dabei ist die Population in der biogeografischen Region (d.h. in 

der Vollzugspraxis in der Regel das jeweilige Bundesland) zu beurteilen (SCHNEEWEIß et al. 2004). 

In Brandenburg ist die Zauneidechse in fast allen Teilen des Landes zu finden und damit die am 

weitesten verbreitete Eidechsenart des Bundeslandes. Auch wenn individuenreiche Vorkommen der 

Art Großteils fehlen (SCHNEEWEIß et al. 2004), kann in Brandenburg angesichts des Bestandes und 

der weiten Verbreitung davon ausgegangen werden, dass die Betroffenheit durch den Deichbau nicht 

dazu beiträgt, den Erhaltungszustand der Population auf Landesebene zu verschlechtern. 

Mit Umsetzung des Vorhabens geht ein einzelner Siedlungsraum der Art verloren. Großräumig 

betrachtet ist davon auszugehen, dass die Population als solche in ihrem natürlichen Verbreitungsge-

biet als lebensfähiges Element erhalten bleibt. Um den Verlust der Lebensstätte auszugleichen und 

den Erhaltungszustand der betroffenen Art zu stabilisieren, ist es demnach nicht zwingend erforder-

lich, dass die entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen, die sog. FCS-Maßnahmen (FCS = favourable 

conservation status), am Ort des Eingriffs stattfinden (BVERWG, Urteil vom 09.06.2010 – 9 A 

25.09). Dies unterscheidet sie von den CEF-Maßnahmen, welche direkt an der betroffenen Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätte ansetzen (SCHNEEWEIß et al. 2014). Die anzustellende gebietsbezogene 

Betrachtung im Zuge der Ausnahmenprüfung erlaubt es das natürliche Verbreitungsgebiet der be-

troffenen Art großräumiger in den Blick zu nehmen und auch solche Orte für Ausgleichsmaßnahmen 

zu wählen, die keine unmittelbaren Rückwirkungen auf den durch das Vorhaben betroffenen Sied-
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lungsraum erwarten lassen. Es ist von daher jeder Standort innerhalb des natürlichen Verbreitungs-

gebietes der Art, welcher einen Kompensationserfolg herbeiführen kann, als geeignet anzusehen. 

Begrenzend wirkt hierbei lediglich der jeweilige Zuständigkeitsbereich der Planfeststellungsbehörde, 

welche für die Umsetzung der Maßnahme zuständig ist (BVERWG, Urteil vom 09.06.2010 – 9 A 

25.09). 

 

Geeignete FCS-Maßnahmen sind u. a. (SCHNEEWEIß et al. 2014): 

• Anlage einer neuen Lebensstätte ohne direkte funktionale Verbindung zur betroffenen Lebens-

stätte, 

• Umsiedlung einer lokalen Population. 

 

Auch FCS-Maßnahmen sollten bereits vor dem Eingriff realisiert und wirksam sein. Um 

sicherzustellen, dass es zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen 

Zauneidechsenpopulation kommen wird, ist folgende FCS-Maßnahme vorgesehen: 

 

FCS 1: Anlage eines Zauneidechsenhabitates 

(Darstellung in der Anlage 4.1 des LBP) 

 

Baubedingt kommt es zu einer Inanspruchnahme von Lebensraumstrukturen der Zauneidechse. 

Zum Schutz vor Verletzung und Tötung der Individuen werden diese vor Baubeginn aus dem Bau-

feld abgesammelt und in neu geschaffene Lebensräume umgesiedelt (vgl. kvM 7). Um die Ersatzle-

bensstätten für die betroffenen Zauneidechsen in optimaler Qualität bereitzustellen, findet eine zeit-

lich vorgezogene Entwicklung der neuen Lebensraumstrukturen statt.  

Im Bereich des Untersuchungsgebietes bzw. angrenzend an das Baufeld besteht aufgrund der 

räumlichen Gegebenheiten (Feuchtgrünland, Hochwasserschutzeinrichtungen, Siedlungslage etc.) 

nicht die Möglichkeit der Aufwertung oder Entwicklung von Zauneidechsenhabitaten. Folglich sind 

die Tiere vollständig in einen neuen Ganzjahreslebensraum in einiger Entfernung zum Vorhaben 

umzusiedeln. Zur Kompensation des in Anspruch genommenen Lebensraums ist ein Ersatzhabitat 

mit einer Größe von 3 ha bereitzustellen, wobei es sich um ein Optimalhabitat für die Zauneidechse 

handeln sollte. 

 

Bestand  

Die dafür vorgesehene Maßnahmenfläche befindet sich im NSG „Piepergrund“, im Eigentum 

der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe. Dort liegt ein verbuschter Trockenhang, für welchen eine 

zeitnahe Entbuschung durch den Naturschutzfond zur Freilegung des Trockenrasens geplant ist. An-

schließend ist eine Beweidung der Fläche mit Schafen vorgesehen. Der Trockenhang besitzt eine 

Flächengröße von knapp 2 ha, weshalb für die Entwicklung des Zauneidechsenhabitats noch etwa 1 

ha des angrenzenden Grünlandes in Anspruch genommen werden. Das Grünland befindet sich im 

Südosten des Trockenhangs und liegt ebenso im Eigentum der NABU-Stiftung Nationales Naturer-

be. Auch für das Grünland ist eine Beweidung durch die Schafe sowie Mahd angedacht. 

 

Zur Entwicklung eines Optimalhabitats der Zauneidechse muss die Fläche Eiablageplätze, Son-

nenplätze, Tagesverstecke und Winterquartiere umfassen. Die Zauneidechse bevorzugt mosaikartige 

Habitatstrukturen mit einer unterschiedlich hohen Vegetation, aber einer weitgehend geschlossenen 

Krautschicht und mit eingestreuten Freiflächen. Eingestreute Gehölze, deren Verbuschungsgrad 

nicht mehr als 25% beträgt, sind als positive Habitatrequisiten zu werten. Eine hohe Anzahl an Ver-

stecken ist von großer Bedeutung für die Habitateignung (MUGV 2014). Folglich ist das Anlegen 

von punkt- und linienförmigen Zauneidechsenhabitatelementen, bestehend aus Totholz (Sonnen-

platz, Tagesversteck), Steinen (Sonnenplatz, Tagesversteck, Winterquartier) und/oder Sandlinsen 

(Eiablageplatz), vorgesehen (siehe auch Abbildung 8 und Abbildung 9). 

 

Folgende Hinweise sind dabei u.a. zu beachten (Vorgaben entnommen aus Karch 2011a/b, 
2012): 
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•  Für das Einbringen der Sandlinsen sind ca. 20 cm des Oberbodens abzutragen. Die Sandlinsen 

sind reliefartig einzubauen. 

•  Totholzhaufen sollten eine Größe von 3 m³ nicht unterschreiten. Als Material sind Totholzbe-

stände aller Art geeignet, jedoch muss beachtet werden, dass einige Hölzer sich sehr schnell zer-

setzen und daher der Aufwand der Neuaufschichtung entsprechend hoch ist. Vor allem dickere 

und dünnere Äste, aber auch größere Holzscheite, Teile von Stämmen oder Wurzelteller sind zu 

verwenden. 

•  Rund 80 % des Volumens des verwendeten Steinmaterials muss einen Durchmesser von 20 - 40 

cm aufweisen, der Rest kann fein oder gröber sein. 

•  Es sind keine gebietsfremden Materialien in die Fläche einzubringen 

•  Durch die Kombination der verschiedenen Strukturen wird eine regelmäßige Kontrolle und ggf. 

Pflege erforderlich, da sonst die Habitateignung durch Verbuschung/Verfilzung verloren gehen 

kann. Die Totholzhaufen und Sandlinsen sind bei Bedarf nachzuschichten. 

 

Je nach Lage der einzelnen Elemente kann der Aufbau variieren. Am Trockenhang wird auf den 

Einbau von Sandlinsen verzichtet, da dort grabbares Material für die Eiablage bereits vorhanden ist. 

 

 

Abbildung 8: Linienförmige Ausbildung der Strukturelemente für die Zauneidechse auf dem Grün-

land 

 

Abbildung 9:  Schnitt Zauneidechsenhabitatstruktur  

 

In Bezug auf die Eignung als Winterquartier ist darauf zu achten, dass die Kleinstrukturen für 

eine Frostsicherheit genügend tief ins Erdreich eingelassen werden müssen. Zudem ist eine ausrei-

chende Mächtigkeit der Steinhaufen und Holzbeigen wichtig. Um als Winterquartier geeignet zu 

sein, muss die minimale Tiefe der Steinhaufenmulden 80 bis 100 cm betragen (vgl. Abbildung 7). 

Auch die Mulden der Holzhaufen sind entsprechend tief einzubringen. Zusätzlich ist auf eine Abde-

ckung durch eine Grasnarbe zu achten (vgl. Abbildung 9).  
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Die Anlage 2 zum ASB zeigt den angedachten Aufbau des Zauneidechsenhabitats. Bei der Dar-

stellung handelt es sich jedoch nicht um fixe Standorte der Habitatelemente. Im Bereich des Tro-

ckenhangs und Grünlands befinden sich stellenweise noch wertvolle Trockenrasenstrukturen, welche 

zu erhalten sind. Die Platzierung der Habitatelemente erfolgt somit mit Rücksicht auf die Trockenra-

senbereiche abseits dieser. Nach Möglichkeit sind die Habitatelemente in der Nähe von bestehenden 

Gehölzen und Sträucher anzulegen, damit diese den Zauneidechsen gerade im Hochsommer Schat-

ten spenden und für Deckung sorgen. Zwischen den Strukturelementen ist ein maximaler Abstand 

von 30 m einzuhalten. Die punktförmigen Elemente nehmen eine Fläche von ca. 25 m² ein. 

Die einzelnen Habitatelemente müssen nicht ausgekoppelt werden, da durch die Schafe nicht 

von Trittschäden auszugehen ist. Jedoch ist das Habitat vorübergehend reptiliensicher einzuzäunen, 

um das Abwandern der ausgesetzten Tiere zu verhindern. Dabei ist die Lage des Reptilienschutz-

zauns außerhalb des Weidezauns der Schafe vorzusehen. Um Zugang für die Schafe zu gewährleis-

ten, besteht die Möglichkeit bei Bedarf ein bis zwei Öffnungen im Reptilienschutzzaun vorzusehen, 

die bei Nichtgebrauch wieder geschlossen werden können. Die Dauer der Zäunung richtet sich nach 

dem Zeitraum der Umsiedlung. Die temporären Schutzzäune sind etwa einen Monat nach dem Ein-

setzen der letzten Tiere wieder rückzubauen (SCHNEEWEIß et al. 2014). 

Für den dauerhaften Erhalt des Ausgleichhabitats ist im Zuge der regelmäßigen Kontrolle und 

Pflege der Strukturelemente auch der Gebüschaufwuchs, der durch die Schafe ggf. nicht verbissen 

wurde, auf der gesamten Habitatfläche zu entfernen. 

 

Von den Planungen sind folgende Flurstücke betroffen: 

 

Gemarkung Flur Flurstück Eigentümer 

Luckow-Petershagen 003 246/2 NABU-Stiftung 

Luckow-Petershagen 003 246/3 NABU-Stiftung 

Luckow-Petershagen 003 246/4 NABU-Stiftung 

Luckow-Petershagen 003 383 NABU-Stiftung 

Luckow-Petershagen 003 384 NABU-Stiftung 

Luckow-Petershagen 003 385 NABU-Stiftung 

Luckow-Petershagen 003 386 NABU-Stiftung 

Luckow-Petershagen 003 387 NABU-Stiftung 

Luckow-Petershagen 003 388 NABU-Stiftung 

Luckow-Petershagen 003 389 NABU-Stiftung 

 

Planung 

Der Trockenhang und das anschließende Grünland werden mit Schafen beweidet. Eine Einzäunung 

der Habitatelemente ist nicht erforderlich. Die Totholzhaufen sind in regelmäßigen Abständen (ca. 

alle 5 Jahre) bedarfsweise nachzuschichten. Steinhaufen benötigen i. d. R. keine dauerhafte Pflege. 

Sandlinsen sind bedarfsweise von dichtem Bewuchs freizustellen bzw. nachzuschichten. Eine Kon-

trolle 1x im Jahr (Oktober) ist erforderlich, um ggf. Eingreifen z. B. durch Freistellen/Mahd etc. zu 

ermöglichen. 

Eingriffszuordnung 

Mit dem Einbringen von Zauneidechsenhabitatelementen auf dem Trockenhang und der angren-

zenden Grünlandfläche ist eine Habitateignung für die umzusiedelnden Zauneidechsen gewährleis-

tet. Die Maßnahme stellt somit eine geeignete FCS-Maßnahme für den Verlust der Deichhabitate 

dar.  
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Foto 37: der westliche Teil des Trockenhanges 

(Acker angrenzend) 

Foto 38: der östliche Teil des Trockenhanges 

(Grünland angrenzend) 
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6 Eingriffsregelung 

Der § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) bezeichnet Eingriffe in Natur und Land-

schaft als Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen im besiedelten wie im unbe-

siedelten Bereich, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Landschaftsbild oder den Er-

holungswert der Landschaft erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. Die geplante bauliche 

Hochwasserschutzmaßnahme ist entsprechend der Ergebnisse der UVS sowie der Eingriffsanalyse 

des LBP (siehe nachfolgende Kapitel) als erheblicher und nachhaltiger Eingriff in Natur und Land-

schaft zu definieren. 

Entsprechend § 17 des BNatSchG ist die Aufgabe des vorliegenden Landschaftspflegerischen 

Begleitplanes, die Darstellung und Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen und -

veränderungen sowie die Ausarbeitung von Maßnahmenvorschlägen zur Vermeidung, Minimierung 

(bereits unter Kapitel 5 erfolgt) und Kompensation der durch die Eingriffe bedingten Beeinträchti-

gungen von Natur und Landschaft. 

 

 

6.1 Eingriffsermittlung Biotopfunktion 

 

(Darstellung in der Anlage 2.1) 

 

Tabelle 24: Baubedingte Auswirkungen auf die Biotop- und Nutzungstypen 

Biotop- und Nutzungstyp Schutz § 18 / 
LRT 

Flächeninanspruchnahme durch Baustel-
leneinrichtungsfläche/Lagerfläche 

Code Bezeichnung  

GFWA Feuchtweiden, verarmte Ausprägung  § 4.513 m² 

BLFS Strauchweidengebüsche  § 59 m² 

Summe: 4.572 m² 
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Tabelle 25: Anlagebedingte Auswirkungen auf die Biotop- und Nutzungstypen 

Biotop- und Nutzungstyp Schutz 
§ 18 / 
LRT 

Flächeninanspruchnahme durch 

Code Bezeichnung  Anlage eines Deich-
schutzstreifens   

 

Überformung 
durch Deicher-
höhung  

Teilversieg.  

(Bankett, Wege-
zufahrten, Ra-
sengittersteine 
auf Deichkrone) 

Vollversieg. (Deichver-
teidigungsweg) 

Neuanlage 
Graben 

Einbau einer 
Steinpackung 
in das Ufer der 
Ho-Fri-Wa 
(Rückbau der 
Panzerabfahrt) 

Rodung 
(darüber 
hinaus 
kein 
Eingriff)  

Summe 

FGU naturnahe, unbeschatte-
te Gräben 

 633 m² - - - 953 m² - - 1.586 
m² 

FKU Kanäle, Hafenbecken, 
unbeschattet 

 - - - - - 11 m² - 11 m² 

FNM Tausendblatt-
Teichrosengesellschaft 

§ - 36 m² - - - 86 m² - 122 m² 

FRGP Schilf-Röhricht an Fließ-
gewässern 

§ 55 m² 66 m² - - 1 m² - - 122 m² 

RRS vegetationsfreie und -
arme Sandflächen 

 - 104 m² 5 m² - - - - 109 m² 

RS ruderale Pionier-, Gras- 
und Staudenfluren 

 - 24 m² 139 m² 17 m² - - - 180 m² 

GFRA Feuchtwiesen nährstoff-
reicher Standorte, ver-
armte Ausprägung 

 - 53 m² 52 m² 32 m² - - - 137 m² 

GFWA Feuchtweiden, verarmte 
Ausprägung 

§ 171 m²  34 m² 11 m² 21 m² 881 m² - - 1.118 
m² 

GMFR Frischwiesen, artenrei-
che Ausprägung 

6510 4.508 m² 5.689 m² 

(davon 2.580 m² 
auf dem Deich) 

463 m² 684 m² 1 m² - - 11.345 
m² 

GMFA Frischwiesen, verarmte 
Ausprägung 

 1.487 m² 2.552 m² 

(davon 2.306 m² 

243 m² 319 m² - - - 4.601 
m² 
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Biotop- und Nutzungstyp Schutz 
§ 18 / 
LRT 

Flächeninanspruchnahme durch 

Code Bezeichnung  Anlage eines Deich-
schutzstreifens   

 

Überformung 
durch Deicher-
höhung  

Teilversieg.  

(Bankett, Wege-
zufahrten, Ra-
sengittersteine 
auf Deichkrone) 

Vollversieg. (Deichver-
teidigungsweg) 

Neuanlage 
Graben 

Einbau einer 
Steinpackung 
in das Ufer der 
Ho-Fri-Wa 
(Rückbau der 
Panzerabfahrt) 

Rodung 
(darüber 
hinaus 
kein 
Eingriff)  

Summe 

auf dem Deich) 

GMRR ruderale Wiesen, arten-
reiche Ausprägung 

 - 7.591 m² 

 

245 m² 12 m² - - 28 m² 7.876 
m² 

GTSADO Heidenelken-
Grasnelkenflur; weitge-
hend ohne spontanen 
Gehölzbewuchs (< 10% 
Gehölzdeckung) 

auf dem bestehenden 
Deich 

§, 
6120* 

- 22.352 m² 1.398 m² 2.395 m² - - - 26.145 
m² 

GAFP Grünlandbrachen feuch-
ter Standorte, von Schilf 
dominiert 

§ 145 m² 37 m² - - - - - 182 m² 

GAFR Grünlandbrachen feuch-
ter Standorte, von rasi-
gen Großseggen domi-
niert 

§ - 27 m² 11 m² 23 m² - - - 61 m² 

GAMR Grünlandbrachen fri-
scher Standorte, arten-
reich (typische Grün-
landarten) 

 256 m² 251 m² 35 m² 40 m² - - - 582 m² 

GSFFO gewässerbegleitende 
Hochstaudenfluren; 
weitgehend ohne spon-
tanen Gehölzbewuchs 

§, 
6430 

- 499 m² - - - 58 m² 19 m² 576 m² 
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Biotop- und Nutzungstyp Schutz 
§ 18 / 
LRT 

Flächeninanspruchnahme durch 

Code Bezeichnung  Anlage eines Deich-
schutzstreifens   

 

Überformung 
durch Deicher-
höhung  

Teilversieg.  

(Bankett, Wege-
zufahrten, Ra-
sengittersteine 
auf Deichkrone) 

Vollversieg. (Deichver-
teidigungsweg) 

Neuanlage 
Graben 

Einbau einer 
Steinpackung 
in das Ufer der 
Ho-Fri-Wa 
(Rückbau der 
Panzerabfahrt) 

Rodung 
(darüber 
hinaus 
kein 
Eingriff)  

Summe 

(< 10% Gehölzdeckung) 

GSFFG gewässerbegleitende 
Hochstaudenfluren; mit 
spontanen Gehölzbe-
wuchs (10 - 30 % Ge-
hölzdeckung) 

§, 
6430 

- 75 m² 7 m² - - - - 82 m² 

GSFU Brennnesselfluren 
feuchter bis nasser 
Standorte 

 20 m² - - - - - - 20 m² 

GSMA Staudenfluren (Säume) 
frischer, nährstoffreicher 
Standorte verarmte oder 
ruderalisierte Ausprä-
gung 

§ - 34 m² 17 m² 96 m² - - - 147 m² 

BLFS Strauchweidengebüsche § 146 m² 82 m² - - - -  228 m² 

BLFA Strauchweidengebüsche 
der Flussauen 

§ 181 m² 17 m² - - 1 m² - - 199 m² 

BFFH Feldgehölze nasser 
oder feuchter Standorte; 
überwiegend heimische 
Gehölzarten 

§ 10 m² 105 m² 9 m² 11 m² - - 31 m² 166 m² 

BG standorttypischer Ge-
hölzsaum an Gewäs-
sern 

§ 12 m² 58 m² - - - - 453 m² 523 m² 

WWB Fahlweiden-Auenwald §, 818 m² 681 m² 86 m² 244 m² - - - 1.829 
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Biotop- und Nutzungstyp Schutz 
§ 18 / 
LRT 

Flächeninanspruchnahme durch 

Code Bezeichnung  Anlage eines Deich-
schutzstreifens   

 

Überformung 
durch Deicher-
höhung  

Teilversieg.  

(Bankett, Wege-
zufahrten, Ra-
sengittersteine 
auf Deichkrone) 

Vollversieg. (Deichver-
teidigungsweg) 

Neuanlage 
Graben 

Einbau einer 
Steinpackung 
in das Ufer der 
Ho-Fri-Wa 
(Rückbau der 
Panzerabfahrt) 

Rodung 
(darüber 
hinaus 
kein 
Eingriff)  

Summe 

91E0* m² 

PK Kleingartenanlagen  41 m² 4 m² 291 m² 2 m² - - - 338 m² 

OTW Wasserwerke  8 m² - - - - - - 8 m² 

OVPO Parkplätze, nicht versie-
gelt 

 11 m² 46 m² 151 m² - - - - 208 m² 

OVWT teilversiegelter Weg 
(inkl. Pflaster) 

 87 m² 768 m² 436 m² 1.773 m² - - - 3.064 
m² 

OVWV versiegelter Weg  - 1.888 m² 797 m² 2.281 m² - - - 4.966 
m² 

OAL Lagerflächen  46 m² - - - - - - 46 m² 

Summe: ohne 
gelb/grün/hellblau/orange markierte 
Flächen 

 8.502 m² 40.417 m² 3.012 3.896 1.837 m² 155 m² 531 m²  

Gesamtsumme:  8.635 m² 43.073 m² 4.396 7.950 1.837 m² 155 m² 531 m² 66.577 
m² 

 Vollversiegelung von Flächen, die aktuell unversiegelt sind (geht zusätzlich zum Biotopverlust in die Bilanzierung ein (insgesamt 3.896 m² ) 

 Vollversiegelung von Flächen, die aktuell teilversiegelt sind (1.773 m²) (die zusätzliche Versiegelung geht im Verhältnis von 1:0,5 in die Bilanzierung des Ver-
lustes der Bodenfunktion ein, d.h. mit einer Fläche von 887 m²) 

 Voll- und Teilversiegelung von Flächen, die aktuell bereits versiegelt oder teilversiegelt sind, wie z.B. Wege, Parkplätze (werden bei der Bilanzierung nicht be-
rücksichtigt) (3.665 m²) 

 Entsiegelung von vollversiegelten Flächen im Bereich des zukünftigen Deichschutzstreifens und des zukünftigen Deichkörpers (insgesamt 1.888 m²) 



Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpolder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Landschaftspflegerischer Begleitplan  

Stand: 08. November 2023  

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt • Wichernstraße 1b • 01445 Radebeul • Telefon: 0351.892 007-0 96 D 

Biotop- und Nutzungstyp Schutz 
§ 18 / 
LRT 

Flächeninanspruchnahme durch 

Code Bezeichnung  Anlage eines Deich-
schutzstreifens   

 

Überformung 
durch Deicher-
höhung  

Teilversieg.  

(Bankett, Wege-
zufahrten, Ra-
sengittersteine 
auf Deichkrone) 

Vollversieg. (Deichver-
teidigungsweg) 

Neuanlage 
Graben 

Einbau einer 
Steinpackung 
in das Ufer der 
Ho-Fri-Wa 
(Rückbau der 
Panzerabfahrt) 

Rodung 
(darüber 
hinaus 
kein 
Eingriff)  

Summe 

 Entsiegelung von teilversiegelten Flächen im Bereich des zukünftigen Deichschutzstreifens und des zukünftigen Deichkörpers (insgesamt 901 m²) 

 

Flächengrößen in der Tabelle fettgedruckt: mit der Flächeninanspruchnahme einhergehender Verlust der Bodenfunktion  

Flächengrößen in der Tabelle kursiv: Biotope im Baustreifen/Deichschutzstreifen, die wieder hergestellt werden können: 6.251 m² (vgl. Maßnahme M 3)  
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Die Flächengrößen wurden digital aus der Verschneidung zwischen den Biotoptypen und der 

Deichplanung ermittelt.  

Die bau- und anlagebedingten Auswirkungen durch Überschüttung, Teil- und Vollversiegelung 

sowie die Beseitigung vorhandener Gehölze, Verlegung eines Grabens im Arbeits- und Deichschutz-

streifen und der Rückbau der Panzerzufahrt und Befestigung der Uferböschung der Ho-Fri-Wa in 

diesem Abschnitt führen zu einem Verlust unterschiedlicher Biotoptypen.  

 

Zusammenfassend lassen sich folgende vorhabensbedingte Auswirkungen feststellen (vgl. auch 

Tabelle 25):   

  

•  das Vorhaben führt auf insgesamt 31.500 m² zu einem Verlust von gesetzlich geschützten Bio-

topen gemäß § 18 BbgNatSchAG, davon entsprechen §-Biotope auf einer Fläche von 28.632 m² 

außerdem einem FFH-Lebensraumtyp (außerhalb von Schutzgebieten). Auf weiteren 11.345 m² 

geht der LRT 6510 verloren (der kein gesetzlich geschütztes Biotop ist) (vgl. Tabelle 25: Summe 

der Flächeninanspruchnahme von in Spalte 3 gekennzeichneten Biotopen) 

• Insgesamt werden infolge der Überbauung von Biotop- und Nutzungstypen durch den verstärk-

ten Deichkörper, Einrichtung von Deichschutzstreifen einschließlich der versiegelten und teil-

versiegelten Bereiche 66.577 m² in Anspruch genommen (vgl. Tabelle 25).  

• Für die baubedingte Herstellung einer Baueinrichtungsfläche/Lagerfläche werden insgesamt 

4.572 m² in Anspruch genommen, vgl. Tabelle 24.  

• Versiegelung bisher unversiegelter Böden erfolgt infolge der Befestigung des Deichverteidi-

gungsweges auf einer Fläche von 3.896 m² (in Tabelle 25 lila markierte Flächen).  

• Versiegelung bereits teilversiegelter Flächen erfolgt auf einer Fläche von 1.773 m² (in Tabelle 

25 orange markierte Fläche). Die Vollversiegelung dieser Fläche wird aufgrund der bereits vor-

handenen Teilversiegelung nur im Verhältnis von 1:0,5 angerechnet. Das heißt die Fläche von 

1.773 m² geht mit 887 m² in die Bilanz ein (Summe: 4.783 m²) 

• Bereits versiegelte Flächen mit einer Größe von 1.888 m² werden im Zuge des Vorhabens ent-

siegelt (OVWV). Die Netto-Neuversiegelung beträgt daher: 2.895 m². 

• Teilversiegelung bisher unversiegelter Böden erfolgt im Zuge des Baus von Banketten, Wegezu-

fahrten (Schotterrasen) und Rasengittersteinen auf der Deichkrone auf einer Fläche von 3.012 

m². Bereits teilversiegelte Flächen mit einer Größe von 901 m² werden im Zuge des Vorhabens 

entsiegelt. Die Netto-Teilversiegelung beträgt daher: 2.111 m². 

• Eine Bodenüberformung durch die Erweiterung der Deichaufstandsfläche findet auf einer Fläche 

von insgesamt 5.542 m² statt.  

• Durch den Oberbodenabtrag im Bereich des Deiches kommt es zu einem Verlust von Trockenra-

senstandorten mit Arten wie der Heide-Nelke (Dianthus deltoides), der Sand-Strohblume (He-

lichrysium arenarium), der Gras-Nelke (Armeria maritima ssp. elongata) sowie der Stengellosen 

Kratzdistel (Cirsium acaule).  

• Der Baustreifen ist lagegleich mit dem zukünftigen Deichschutzstreifen. Ein Teil der Biotope 

geht allerdings nicht nur bauzeitlich verloren, da sie im Deichschutzstreifen auch nicht wieder-

hergestellt werden können. Bei den Biotoptypen wechselfeuchter bis nasser Standorte (Feucht-

grünland und feuchte Grünlandbrachen), bei schilfbestandenen Biotopen, bei Gewässerbiotopen 

sowie bei den gehölzbestandenen Biotoptypen ist daher von einem vollständigen Flächenverlust 

auszugehen, da zur Gewährleistung eines durchgängig befahrbaren Deichschutzstreifens diese 

Biotoptypen entfernt werden müssen und eine Wiederherstellung nach Bauende nur einge-

schränkt oder zeitverzögert erfolgt bzw. aufgrund langer Regenerationszeiten oder den Nut-

zungsbedingungen nicht möglich ist. Eine Wiederherstellung der Frischwiesen ist allerdings 

möglich (Biotoptypen GMFR, GAMR, GFWA). 

• Darüber hinaus ist der Rückbau der Panzerabfahrt von der Deichkrone in die Ho-Fri-Wa geplant 

sowie die anschließende Befestigung des Ufers mit einer Steinpackung analog der bereits beste-

henden Uferbefestigung beidseits der Panzerabfahrt. 

• Außerdem ist im Abschnitt Bau-km 0+060 bis Bau-km 0+162 die Rodung der dort am Bö-

schungsfuß des bestehenden Deiches Gehölze erforderlich: 484 m²  
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• Das Setzen einer Spundwand zwischen km 1+450 und 1+700 hat keine Auswirkungen auf Bio-

toptypen, die von austretendem Grundwasser abhängig sind. Auch das Einbringen eines Biber-

schutzgitters unterhalb der Mutterbodenandeckung führt zu keiner Beeinträchtigung der Bio-

topfunktion. 

 

Insgesamt führt das Vorhaben zu erheblichen Beeinträchtigungen der Biotopfunktion, insbeson-

dere da sich dauerhafte Verluste von gesetzlich geschützten Biotopen und FFH-Lebensraumtypen 

außerhalb von Schutzgebieten ergeben.   

Beschreibung der Konfliktschwerpunkte 

KÜ – Konflikt Überschüttung durch den Deich, Rodung, Grabenumverlegung und Rückfahrt 

Panzerabfahrt/Einbau Steinpackung in das Ufer der Ho-Fri-Wa: Deich-km 0+000 – 2+044 

Vollständiger Funktionsverlust infolge der Überbauung von Biotop- und Nutzungstypen durch 

den verstärkten Deichkörper einschließlich der versiegelten und teilversiegelten Bereiche und erfor-

derliche Rodungen von Gehölzen am Deichfuß in einem Gesamtumfang von 57.942 m².  

 

Betroffen davon sind:  

Fließ- und Standgewässer (1.153 m²)  

Feuchtwiesen- bzw. Feuchtweiden (1.084 m²)  

Frischwiesen (17.827 m²)  

Trockenrasen (26.145 m²)  

Grünlandbrachen (424 m²)  

Laubgebüsche (100 m²)  

Feldgehölze und gewässerbegleitende Gehölze (667 m²)  

Waldflächen (1.011 m²)  

Bebaute Gebiete, Verkehrs- und Sonderflächen (8.140 m²)  

Staudenfluren (805 m²) 

Grünanlagen der Siedlungsbereiche (297 m²) 

Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren (289 m²) 

 

KV – Konflikt Versiegelung und Teilversiegelung: Deich-km 0+000 bis 2+044 

 

• Vollständiger Verlust der Bodenfunktionen durch Versiegelung des Deichverteidigungsweges 

sowie der landseitigen Deichabfahrten, landseitigen Deichrampen und der Wendehammer auf 

einer Gesamtfläche von ca. 4.783 m² (abzüglich bereits vollversiegelter Flächen). 

• Teilverlust der Bodenfunktionen durch Bankette, Wegezufahrten und Rasengittersteine auf der 

Deichkrone auf einer Fläche von 3.012 m² (abzüglich bereits voll- oder teilversiegelter Flächen) 

• Flächen, die eine aktuelle Versiegelung aufweisen und zukünftig im Deichschutzstreifen liegen 

oder durch den Deich überbaut werden, werden im Zusammenhang mit der Baumaßnahme ent-

siegelt. Es erfolgt somit eine Entsiegelung versiegelter Wege (OVWV) auf einer Fläche von 

1.888 m². Die damit verbundene Entsiegelung wird der Versiegelung angerechnet. Die Netto-

Neuversiegelung beträgt daher 2.895 m². 

• Flächen, die eine aktuelle Teilversiegelung aufweisen und zukünftig durch den Deich überbaut 

werden, werden im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entsiegelt. Es erfolgt somit eine Ent-

siegelung von derzeit teilversiegelten Flächen (OVWT, OAL) auf einer Fläche von 901 m². Die 

damit verbundene Entsiegelung wird der Teilversiegelung angerechnet. Die Netto-

Teilversiegelung beträgt daher 2.111 m². 

 

KD - Konflikt Deichschutz- und Baustreifen: Deich-km 0+000 – 2+044 

 

Verlust von Biotop- und Nutzungstypen vorrangig feuchter bis nasser bzw. extensiv oder unge-

nutzter Standorte sowie gehölzgeprägter Biotopstrukturen, die sich im Bereich des Deichschutzstrei-
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fens nicht wieder herstellen lassen auf einer Gesamtfläche von 2.251 m². Wiederherstellbare Biotope 

– die Frischwiesen und Grünlandbrachen sind kursiv gekennzeichnet und belaufen sich auf eine Flä-

chengröße von 6.251 m². 

Der baubedingte Gesamteingriff nicht wiederherstellbarer und wiederherstellbarer Biotop- und 

Nutzungsstrukturen auf dem Deichschutz-/Baustreifen vollzieht sich auf einer Fläche von 8.635 m².  

 

Betroffen sind: 

• Fließ- und Standgewässer (633 m²)  

• Schilfröhricht (55 m²) 

• Feuchtweiden (171 m²)  

• Frischwiesen (5.995 m²) – wiederherstellbar, keine Kompensation erforderlich  

• Grünlandbrachen (256 m²) – wiederherstellbar, keine Kompensation erforderlich 

• Grünlandbrachen feuchter Standorte (145 m²) 

• Laubgebüsche (327 m²)  

• Feldgehölze und gewässerbegleitende Gehölze (22 m²)  

• Waldflächen (818 m²)  

• Bebaute Gebiete, Verkehrs- und Sonderflächen (152 m²)  

• Staudenfluren (20 m²)  

• Grünanlagen der Siedlungsbereiche (41 m²) 

 

KB - Konflikt Baustelleneinrichtungsfläche: im Schlosswiesenpolder südlich des Weges Zur 

Querfahrt 

Baubedingter Verlust von Feuchtweiden und Strauchweidengebüschen auf einer Gesamtfläche 

von 4.572 m². 

 

K 1: Deich-km 0+760 – 2+000  

Überschüttung der in Brandenburg bzw. Deutschland gefährdeten bzw. stark gefährdete Arten 

Heide-Nelke (Dianthus deltoides), Gemeine Grasnelke (Armeria maritima ssp. elongata), Sand-

Strohblume (Helichrysum arenarium) und Stengellose Kratzdistel (Cirsium acaule). 

 

6.2 Eingriffsermittlung gemäß Landeswaldgesetz 

Durch das Vorhaben kommt es zu sehr geringfügigen Eingriffen in Wald nach Landeswaldge-

setz. Aus diesem Grunde sind nach Aussage des Amtes für Forstwirtschaft Eberswalde, Oberförste-

rei Schwedt, Herrn Kabelitz, keine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Landeswaldgesetz er-

forderlich (siehe Kap. 12.4).   

 

6.3 Ermittlung von Eingriffen in Einzelbäume 

Im Zuge der Deichsanierungsmaßnahmen kommt es zwecks Freistellung des zukünftigen Deich-

körpers und des Deichschutz- und Arbeitsstreifens zur Rodung von Einzelbäumen an nachfolgend 

aufgeführten Standorten. Die Rodung von Flächengehölzen ist bereits im Konflikt KÜ enthalten. 

Entsprechend des Erlasses „Naturschutzrechtliche Kompensation bei der Unterhaltung und dem 

Ausbau von Deichen und Deichschutzstreifen“ (nachfolgend kurz Deicherlass) vom 14.04.2005 be-

trägt das erforderliche Kompensationsverhältnis bei Baumverlusten: Ersatzpflanzungen 1:1. 

 

Tabelle 26: Vorhabensbedingte Verluste an Einzelbäumen einschließlich Ersatzerfordernis  

Deich-km Nr. (MEP Plan 
GmbH) 

Baumart Anmerkungen Anzahl Ersatzbäume 

1+063 B42 Eiche Wasserseite 1 

1+486 B32 Weide 2-stämmig, Wasserseite 2 
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Deich-km Nr. (MEP Plan 
GmbH) 

Baumart Anmerkungen Anzahl Ersatzbäume 

1+515 B31 Weide Wasserseite 1 

1+531 B30 Weide 2-stämmig, Wasserseite 2 

1+557 B29 Weide 8-stämmig, Wasserseite 8 

1+581 B28 Eiche Wasserseite 1 

1+822 B19 Birke 2-stämmig, Wasserseite 2 

Gesamt 17 Stck. 

 

6.4 Eingriffsermittlung aufgrund beeinträchtigter faunistischer Funktio-
nen 

Wurden die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen oder auch nur potenziell vorkommenden 

Arten bereits einer artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 und § 45 BNatSchG bzw. einer FFH-

Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG unterzogen, ist eine Doppelprüfung im Zuge der Ein-

griffsregelung nicht erforderlich. So werden die Regelungsinhalte der Eingriffsregelung im Rahmen 

o. g. Planungen bereits umfassend berücksichtigt. Dies betrifft konkret die Artengruppe Säugetiere 

und Vögel sowie die Art Großer Feuerfalter. 

Sowohl die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung für das FFH-Gebiet „Unteres Odertal“ (PLAN T 

2023a) als auch die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung für das Europäische Vogelschutzgebiet „Un-

teres Odertal“ (PLAN T 2023b) kommen zu dem Schluss, dass vorhabensbedingt keine erheblichen 

Beeinträchtigungen der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie bzw. der Vogelarten des Anhanges 

1 bzw. des Art. 4 (2) der EU-Vogelschutzrichtlinie zu erwarten sind. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung bezüglich der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und 

der europäischen Vogelarten entsprechend Art. 1 EU-VRL (PLAN T 2023c) ergab das Erfordernis ei-

ner Prüfung der artenschutzrechtlichen Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG für die Zauneidechse 

(vgl. Unterlage Artenschutzrechtliche Ausnahmeprüfung). Weder durch Konflikt vermeidende Maß-

nahmen noch durch CEF-Maßnahmen kann eine Verletzung der artenschutzrechtlichen Verbote ver-

hindert werden.  

Für alle anderen betroffenen Arten konnte aufgezeigt werden, dass unter Berücksichtigung der 

Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen keines der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG erfüllt wird. 

Die im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages entwickelten Vermeidungs- oder CEF-

Maßnahmen wurden in Kap. 5 bereits dargestellt. 

 

Im Folgenden werden also ausschließlich alle besonders und streng geschützten Arten gemäß § 7 

Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG sowie Arten der Roten Liste (1 - 3) berücksichtigt, die nicht europa-

rechtlich geschützt sind, also nicht zugleich auch Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder eu-

ropäische Vogelarten nach Art. 1 EU-Vogelschutzrichtlinie sind. Dies sind konkret Arten der Arten-

gruppe Reptilien, Amphibien, Fische, Libellen, Heuschrecken und Wassermollusken. 

 

Durch das Vorhaben sind folgende Auswirkungen auf das Schutzgut Fauna zu erwarten: 

 

baubedingte Auswirkungen 

•  Störung, Beunruhigung und Vergrämung der Tierwelt durch visuelle Unruhe, Erschütterungen 

und Lärmemissionen 

•  temporäre Blockierung und Entzug wichtiger Brut-, Laich-, Rast- und Nahrungshabitate  

•  baubedingter Standortverlust der Fauna durch die Zerstörung von Lebensräumen sowie des be-

lebten Oberbodens (Arbeitsstreifen) 
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anlagebedingte Auswirkungen 

•  irreversible Vernichtung wertvoller faunistischer Habitate (z.B. Röhrichte, Kleingewässer, 

Grünland, Wald- und Gehölzflächen) durch Überschüttung, Versiegelung und Anlage des 

Deichschutzstreifens 

•  Veränderung und Verschiebung des faunistischen Artenspektrums am verstärkten Deichkörper  

• Verstärkung der Trenn- und Barrierewirkungen durch den Deichkörper und Beeinträchtigung 

von Austauschbeziehungen zwischen benachbarten Lebensräumen 

 

6.4.1 Auswirkungen auf Reptilien 

Die Ringelnatter (Natrix natrix) kommt im Untersuchungsgebiet in hoher Abundanz v. a. an der 

Uferbefestigung der „Alten Oder“ vor. Mehrere Tiere befanden sich direkt auf der Steinschüttung 

des Kanals. Dies scheint für die Art ein optimales Habitat zu sein (Unterschlupf, Sonnenplatz). Auf-

grund des geplanten Rückbaus der Panzerabfahrt und anschließenden Einbau einer Uferbefestigung 

analog der bestehenden Uferbefestigung kann es im Zuge der Baudurchführung zu einer baubeding-

ten Beeinträchtigung der Art kommen. Darüber hinaus erfolgt durch die Umverlegung des Grabens 

ein Eingriff in ein weiteres Habitat. Es bleiben aber wesentliche Habitatelemente der Art durch das 

Vorhaben unberührt und können als Rückzugsraum während der Bauarbeiten genutzt werden. Eine 

erhebliche Beeinträchtigung der Art wird ausgeschlossen.  

Die Waldeidechse (Lacerta vivipara) wurde 2007 im UG nur viermal nachgewiesen. Im Zuge 

der faunistischen Erfassungen 2020 wurden keine Waldeidechsen mehr festgestellt. Insgesamt stellt 

das Untersuchungsgebiet kein optimal geeignetes Habitat der Art dar. Vorhabensbedingte Eingriffe 

werden daher als nicht erheblich eingestuft. Neu in 2020 erfasst wurde die Blindschleiche mit vier 

Individuen, 2 am Deichverteidigungsweg im nördlichen Teil des UG und 2 am Ufer der Ho-Fri-Wa. 

Für sie gilt analog zur Ringelnatter, dass ausreichend geeignete Habitatelemente der Art verbleiben 

und als Rückzugsraum während der Bauarbeiten genutzt werden können. 

 

6.4.2 Auswirkungen auf Amphibien 

Die Erdkröte (Bufo bufo) besiedelte entsprechend der Erfassungen von 2007 das gesamte Unter-

suchungsgebiet. Insbesondere die Deeke scheint ein gut geeignetes Laichhabitat der Art darzustellen. 

Einzelne Funde entlang der Ho-Fri-Wa lassen darauf schließen, dass es auch zu einer Wanderung 

der Art in Richtung „Vorland“ kommt. Die faunistischen Erfassungen von 2020 erbrachten lediglich 

zwei Funde der Erdkröte an der Deeke und damit einen starken Rückgang. Die Gründe sind nicht 

bekannt, ein Wiedererstarken der Population ist aber nicht ausgeschlossen. Baubedingte Beeinträch-

tigungen einzelner Individuen sind zwar nicht auszuschließen, dennoch ist von keiner erheblichen 

Beeinträchtigung der Art auszugehen, da in keine nachgewiesenen Laichhabitate eingegriffen wird 

und keine vorrangig genutzten Wanderungswege bauzeitlich durchschnitten werden. 

 

Der Grasfrosch (Rana temporaria) wurde 2007 mit 4 Individuen am deichparallelen, zu verle-

genden Graben festgestellt. Auch im Jahr 2020 gelangen nur wenige Nachweise von Grasfröschen 

im UG. Da der Grasfrosch waldähnliche Landhabitate bevorzugt, stellt das UG insgesamt einen un-

günstigen Lebensraum der Art dar. Ausgeprägte Wanderkorridore wurden nicht nachgewiesen. Be-

einträchtigungen einzelner Individuen können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Eine erhebli-

che Beeinträchtigung des Grasfrosches aufgrund der Sanierungsmaßnahmen ist aber nicht zu erwar-

ten.  

 

Der Wasserfrosch (Rana spec.) war 2007 mit ca. 300 Rufern die häufigste Art des UG. Der See-

frosch (Rana ridibunda), der ebenfalls zur Gruppe der Wasserfrösche gehört und anhand seiner 

Stimme eindeutig im UG nachgewiesen werden konnte, besiedelt sowohl das Altwasser als auch die 

Ho-Fri-Wa. Auch im Jahr 2020 wurden Seefrösche in großer Stückzahl an der Deeke festgestellt. 

Weitere Funde liegen für das Schöpfwerk vor. Die Art ist allerdings stark an das Gewässer gebunden 

und wandert seltener über Land. Auch seine Überwinterung erfolgt fast ausschließlich am Gewäs-

serboden. Eine vorhabensbedingte Beeinträchtigung einzelner Individuen z. B. beim Rückbau der 

Panzerabfahrt ist nicht auszuschließen. Da jedoch keine Eingriffe in die Deeke als Hauptlebensraum 
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der Wasserfrösche erfolgt und die Wasserfrösche wenig wanderfreudig sind, werden sie durch die 

geplante Deichsanierung nicht erheblich beeinträchtigt. 

 

Der Teichmolch (Triturus vulgaris) wurde im Zuge der Kartierung 2007 nur zweimal im Alt-

wasser nachgewiesen werden. Im Jahr 2020 wurde der Teichmolch nicht nachgewiesen. Die Art 

scheint im Gebiet keine optimalen Habitatbedingungen vorzufinden. Hier sind es vor allem die tro-

ckenen Laubmischwälder, die im UG als geeignetes Landhabitat fehlen. Da der Teichmolch seine 

Landhabitate in laichplatznahen Wäldern sucht, findet er im Grünland des UG nur in wenigen Berei-

chen geeignete Sommerlebensräume. Demzufolge kann eine intensive Wanderung im Gebiet ausge-

schlossen werden. Auch eine Wanderung über den Deich ist eher unwahrscheinlich. Erhebliche Be-

einträchtigungen der Art im Gebiet können insgesamt also ausgeschlossen werden. 

 

Die faunistischen Erfassungen 2020 erbrachten zusätzlich 24 Nachweise von Teichfröschen (Pe-
lophylax esculentus) am Altgewässer Deeke, an den Ufern der Ho-Fri-Wa, im Schöpfwerk und ent-

lang von Entwässerungsgräben. Der Teichfrosch ist zwar ganzjährig relativ eng an Gewässer gebun-

den, aber er unternimmt auch längere Landgänge. Insbesondere die Jungfrösche können auf der Su-

che nach neuen Gewässern auch kilometerweit wandern. Aus diesem Grund ist das Baufeld im Be-

reich des Schöpfwerkes mit einem Amphibienschutzzaun gegen Einwanderung (und damit Gefahr 

der Tötung) abzusperren (vgl. V 11). Vor Verlegung des Grabens bzw. der Verfüllung des Grabens 

muss dieser auf Teichfrösche untersucht werden. Die Tiere sind abzukechern/abzusammeln und in 

andere Gewässer (Deeke oder Kleingewässer nördlich der Deeke) zu bringen (V 4).  

 

Die Auswirkungen der Sanierungsarbeiten sind aus herpetofaunistischer Sicht aufgrund der ge-

ringen Eingriffsintensität sowie der geringen bis mittleren Bedeutung des deichnahen Hinterlandes 

für Amphibien vernachlässigbar. Lediglich die Eingriffe im Zuge des Rückbaus der Panzerabfahrt 

und die Rodung von Gehölzen innerhalb des landseitigen Deichschutzstreifens als Bestandteil ihres 

Lebensraumes sind als Eingriffsparameter zu nennen. Des Weiteren ist die Verlegung und somit 

Verfüllung des Grabens entlang des Deichverteidigungsweges als Eingriff zu werten. Darüber hinaus 

gehende Eingriffe in wertvolle Laichhabitaten werden durch das Vorhaben nicht hervorgerufen. Ein-

griffsminimierend wirkt das im Rahmen der Kompensationsmaßnahmen anzulegende neue Laich-

gewässer östlich der Deeke. Zur Schaffung von neuen Überwinterungsplätzen ist das im Zuge der 

Baufeldberäumung gewonnenes Totholz nördlich des Kleingewässers abzulagern (M 2). 

 

6.4.3 Auswirkungen auf Fische 

Der Hecht (Esox lucius) sowie die Karausche (Carassius carassius) sind v. a. im Bereich der 

Deeke zu vermuten, während das Moderlieschen (Leucaspius delineatus) auch in dem zu verfüllen-

den Graben angetroffen werden könnte. Da es im Zuge der Deichsanierung ausschließlich zu Ein-

griffen in den deichparallelen Graben kommt, ist baubedingt also lediglich mit einer Beeinträchti-

gung des Moderlieschens zu rechnen. Zur Eingriffsminimierung hat der Grabenaushub vor der Teil-

verfüllung zu erfolgen und ist mit den Arbeiten am nördlichen Ende zu beginnen, so dass die Tiere 

die Möglichkeit haben, in die Deeke auszuweichen (M 4). Da der Graben wieder hergestellt wird, ist 

anlagebedingt keine Beeinträchtigung der Fischfauna zu erwarten. Eine Schädigung einzelner Indi-

viduen kann insgesamt nicht ausgeschlossen werden. Unter Berücksichtigung der Minimierungs-

maßnahmen ist jedoch eine erhebliche Beeinträchtigung der Art auszuschließen. 

 

Neben der Grabenumverlegung sind weitere Eingriffe in Gewässer vorgesehen: Mit dem Rück-

bau der Panzerabfahrt und der anschließenden Uferbefestigung kommt es zu Eingriffen in den Ufer-

bereich der Ho-Fri-Wa. Damit verbundene Wirkungen wie Lärm, Erschütterung, Gewässertrübung 

werden aber zu keinen erheblichen Wirkungen auf die Fischfauna führen, da die Fische in der Lage 

sind in andere störungsarme Abschnitte der Ho-Fri-Wa zu flüchten. 

 

Darüber hinaus ist es geplant auf einer Länge von 134 m eine Spundwand einzubringen. Hierfür 

sind i. d. R. Rammarbeiten erforderlich. Rammarbeiten können auch dann eine Quelle von Unter-

wasserschall sein, wenn die Rammungen auf dem Land in Wassernähe stattfinden. Unterwasser-

schall kann bei höherer Intensität eine Vielzahl von Auswirkungen auf Arten der Gewässerfauna ha-
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ben. Dazu gehören Tod, Gehörschäden, Schäden an anatomischen Strukturen und Veränderungen in 

der Physiologie, der Nervenfunktion, dem Verhalten und der Entwicklung (KNIGHT & SWADDLE 

2011 in POPPER et al. 2014). Durch Rammungen in und am Gewässer hervorgerufener, starker im-

pulshafter Lärm und die dabei entstehende Druckwelle kann die Schwimmblase oder andere luftge-

füllte Körperhöhlen verletzen. Arten mit einer Schwimmblase und anderen mit Gas gefüllten Orga-

nen haben ein größeres Gefährdungspotenzial, ein physiologisches Trauma (Barotrauma) zu erleiden 

als solche ohne derartige Organe. Plötzliche Druckänderungen, sei es hydrostatischer Druck oder 

Schalldruck, können dazu führen, dass Schäden an nahegelegenen Geweben wie Nieren und Keim-

drüsen auftreten. Weitere Auswirkungen ergeben sich aus der Bewegung kleiner Blasen, die im 

Kreislaufsystem als Folge eines Traumas auftreten können (POPPER et al. 2014). Weiterhin sind Ein-

flüsse auf das Gehör möglich, mit denen Verhaltensveränderungen verbunden sein können (POPPER 

et al. 2014).  

Um erhebliche Beeinträchtigungen der Fischfauna zu vermeiden sind Vibrationsrammen, statt 

Schlagrammen einzusetzen (V 10). 

 

6.4.4 Auswirkungen auf Libellen 

Sämtliche im Jahr 2007 erfassten Libellen wurden im Bereich der Deeke nachgewiesen. Da kein 

Eingriff in das Altwasser erfolgt, können Schädigungen der genannten Arten ausgeschlossen wer-

den. Im Zuge der Erfassungen im Jahr 2020 wurden planungsrelevante Libellenarten auch am Ufer 

der Ho-Fri-Wa festgestellt. Ausschließlich auf einem ca. 50 m langen Uferabschnitt wird durch die 

geplante Böschungsbefestigung nach Rückbau der Panzerabfahrt baubedingt eingegriffen. Der 

überwiegende Teil der Ufer der Ho-Fri-Wa bleibt allerdings durch das Vorhaben unbeeinträchtigt, so 

dass eine erhebliche bau- oder anlagebedingte Beeinträchtigung von naturschutzfachlich bedeutsa-

men Libellen insgesamt nicht zu erwarten ist.    

 

6.4.5 Auswirkungen auf Heuschrecken 

Durch die Deichverstärkung kommt es zum Überbau von Grünlandbereichen, die einen geeigne-

ten Lebensraum für die in Kap. 4.3.4.6 genannten Heuschrecken darstellen.  

So wurden insbesondere im Bereich der Feuchtwiesen, Feuchtbrachen und Auengrünländer die 

Sumpfschrecke (Stethophyma grossum), der Sumpfgrashüpfer (Chorthippus montanus), die Kurz-

flüglige Schwertschrecke (Conocephalus dorsalis) und die Zwitscherschrecke (Tettigonia cantans) 

festgestellt. Während auf den eher frischen bis trockenen Standorten der Warzenbeißer (Decticus 

verruci-vorus) (Trockenrasen) und das Östliche Heupferd (Tettigonia caudata) (Staudenfluren) an-

zutreffen waren.  

Da durch das Vorhaben nur ein sehr kleiner Bereich der im Untersuchungsgebiet entwickelten 

Feuchtgrünländer und Staudenfluren überschüttet wird, kann eine Beeinträchtigung der an diese Bio-

tope gebundenen Arten ausgeschlossen werden. Zwar ist ein Verlust einzelner Individuen möglich, 

es stehen jedoch ausreichend Ersatzhabitate für die Arten zur Verfügung.   

Der Warzenbeißer, welcher an Trockenrasengesellschaften gebunden ist, findet ausschließlich 

auf den angrenzenden Deichabschnitten potenzielle Ersatzhabitate. Da die Art in Brandenburg ver-

breitet ist und der Deich nach Beendigung der Sanierung wieder als Lebensraum für den Warzenbei-

ßer zur Verfügung steht, ist eine erhebliche Beeinträchtigung der Art auszuschließen. 

 

6.4.6 Auswirkungen auf Weichtiere 

Durch die Verlegung des Grabens kann es zu einem Individuenverlust der Gemeinen Teichmu-

schel (Anodonta anatina) sowie der Großen Teichmuschel (Anodonta cygnea) kommen. Es sind da-

her vor Verfüllung die Muscheln aus dem Graben aufzunehmen und in ein anderes geeignetes Ge-

wässer zu verbringen (z.B. Schöpfwerksgewässer, Kleingewässer nördlich der Deeke) (V 4). Der 

neu geschaffene Graben steht nach Beendigung der Sanierungsarbeiten als Ausbreitungs- und Le-

bensraum der Arten wieder zur Verfügung steht. Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnah-

me V 4, ist mit keiner erheblichen Beeinträchtigung der Wassermollusken im Gebiet zu rechnen. 
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6.4.7 Beschreibung der Konflikte Tiere und Pflanzen 

In der Anlage 2.1 sind die Bereiche hervorgehoben, in denen sich die baulichen Eingriffe durch 

die Deichsanierung am schwerwiegendsten auf die faunistischen Funktionsbeziehungen auswirken. 

In der nachfolgenden Tabelle 27 sind Konflikte für das Schutzgut Tiere und Pflanzen dargestellt, da-

runter auch die Beeinträchtigungen von europarechtlich geschützten Arten, die im Artenschutzrecht-

lichen Fachbeitrag erläutert werden. Gegenübergestellt wurden die abgeleiteten Vermeidungsmaß-

nahmen, Konflikt vermeidenden Maßnahmen bzw. CEF-Maßnahmen sowie FCS-Maßnahmen.
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Tabelle 27: Gegenüberstellung von Konflikten des Schutzgutes Tiere und Pflanzen mit den Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen  

Konflikt-Nr. 

(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträchtigun-
gen  
der betroffenen Funktionen und Werte ge-
gliedert nach bau- und anlagebedingten 
Wirkungen 

Eingriffsdimension  Schutzmaßnahmen und Vermeidungsmaßnah-
men  

Verbleibende erhebliche und nachhaltige Beein-
trächtigungen, Einschätzung der Ausgleichbarkeit 

K 1:  

Deich-km 0+760 – 
2+000 

Überschüttung der in Brandenburg bzw. 
Deutschland gefährdeten bzw. stark gefährdete 
Arten Heide-Nelke (Dianthus deltoides), Ge-
meine Grasnelke (Armeria maritima ssp. 
elongata), Sand-Strohblume (Helichrysum are-
narium) und Stengellose Kratzdistel (Cirsium 
acaule). 

Nicht quantifizierbar V 5 Wiederverwendung des zwischengelagerten 
Oberbodens 

Durch das Wiederaufbringen des abgetragenen und 
zwischengelagerten Oberbodens auf die neu ausgebil-
deten Deichböschungen besteht infolge des 
Diasporenvorrates das Potenzial für eine standortge-
rechte, vielfältige Besiedlung mit Arten des Altdeiches. 
Erhebliche Beeinträchtigungen können ausgeschlossen 
werden. 

K 2:  

Deich-km 1+000 bis 
1+360 

 

Gefahr der Tötung von Fischen, Amphibien und 
Mollusken in einem Graben durch baubedingte 
Verfüllung  

Nicht quantifizierbar V 4 Vermeidung von Tötungen von Fischen, Am-
phibien und Mollusken bei Verfüllung des Grabens 
Verfüllung des Grabens durch vorherige Bergung 

V 19 (kvM 11) Umweltbaubegleitung 

Mit Umsetzung der Maßnahme verbleiben keine erheb-
lichen Beeinträchtigungen. 

K 3  

Deich-km 1+800 bis 
Bauende (Schöpf-
werk) 

Herstellung der 
Maßnahme M 2 
zwischen Deich-km 
0+300 – 0+400 

Baubedingte Störung des Bibers während der 
Jungenaufzuchtsphase – Gefahr der Aufgabe 
des Biberbaus/der Jungtiere 

Nicht quantifizierbar V 11 (kvM 1) Baubeginn im Bereich bekannter Bi-
berburgen außerhalb der Jungenaufzuchtszeit (1. 
April bis 31. Juli) der Biber  

Bei Baubeginn außerhalb der Jungenaufzuchtszeit 
kann eine Gefahr des Zurücklassens der Jungtiere 
ausgeschlossen werden. Es verbleiben keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen. 

K 4 

Deich-km 1+800 bis 
Bauende (Schöpf-
werk) 

Baubedingte Vergrämung von Biber und Fisch-
otter aus bevorzugten Habitaten durch Lichte-
missionen (Baustellenbeleuchtung) 

Nicht quantifizierbar V 12 (kvM 2) Verzicht auf nächtliche Baumaßnah-
men / Störungsarme Baustellenbeleuchtung 

Mit der Maßnahme kann eine baubedingte Vergrämung 
weitestgehend minimiert werden. Erhebliche Beein-
trächtigungen können ausgeschlossen werden. 

K 5 

gesamte Deich-
trasse 

Gefahr der Verunfallung von Biber und Fischot-
ter auf der Baustelle, insbesondere im Bereich 
von Baugruben 

Nicht quantifizierbar V 13 (kvM 3) Sicherung von Baugruben für Biber 
und Fischotter/ Bereitstellung von Ausstiegshilfen 

Mit der Maßnahme kann sichergestellt werden, dass 
Fischotter und Biber durch Stürze in Baugruben gefan-
gen werden. Es verbleiben keine erheblichen Beein-
trächtigungen. 

K 6 Gefahr der baubedingten Tötung von Zau- Nicht quantifizierbar V 15 (kvM 6) Bodenschonende Baufeldberäumung Mit den Maßnahmen lassen sich baubedingte Tötungen 



Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpolder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Landschaftspflegerischer Begleitplan  

Stand: 08. November 2023  

 

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt • Wichernstraße 1b • 01445 Radebeul • Telefon: 0351.892 007-0 106 D 

Konflikt-Nr. 

(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträchtigun-
gen  
der betroffenen Funktionen und Werte ge-
gliedert nach bau- und anlagebedingten 
Wirkungen 

Eingriffsdimension  Schutzmaßnahmen und Vermeidungsmaßnah-
men  

Verbleibende erhebliche und nachhaltige Beein-
trächtigungen, Einschätzung der Ausgleichbarkeit 

gesamte Deich-
trasse 

neidechsen / Verlust des Zauneidechsenhabita-
tes 

in Lebensraumstrukturen der Zauneidechse / Fäll-
arbeiten ohne Entnahme der Wurzelstubben 

V 16 (kvM 7) Absuchen und Absammeln von Repti-
lien innerhalb des Baufeldes im Frühjahr vor Bau-
beginn (April/ ca. Sept.) und Umsetzen abgesam-
melter Exemplare in vorbereitete Ausweichlebens-
räume 

V 17 (kvM 8) Aufstellen von temporären Reptilien-
schutzzäunen im Bereich der an das Baufeld an-
grenzenden potenziellen Habitatflächen zur Verhin-
derung von Tierverlusten während der Bauzeit 
durch das Einwandern ins Baufeld 

V 19 (kvM 11) Umweltbaubegleitung 

der Zauneidechse vermeiden. Eine Verletzung der ar-
tenschutzrechtlichen Verbote lässt sich dennoch nicht 
verhindern, da durch das Vorhaben 6 ha Zau-
neidechsenhabitat verloren gehen und eine Umsied-
lung der Tiere in angrenzende Bereiche aufgrund der 
räumlichen Gegebenheiten nicht möglich ist. Es muss 
daher geprüft werden, ob eine artenschutzrechtliche 
Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG genehmigt 
werden darf. Zur Sicherung des Erhaltungszustandes 
der Population ist eine FCS-Maßnahme vorzusehen, 
vgl. FCS 1. Es handelt sich dabei um die Herstellung 
eines Ausweichlebensraumes, in den die abgesammel-
ten Individuen zu verbringen sind. 

K 7 

Deich-km 0+905 
und 1+022, 1+685 
bis zum Bauende 
auf der Westseite, 
1+978 bis Bauende 
auf der Ostseite 

Gefahr der Einwanderung von Amphibien in 
das Baufeld und damit verbundene Verlet-
zung/Tötung 

Nicht quantifizierbar V 9 Aufstellen eines bauzeitlichen Amphibien-
schutzzaunes in Höhe des Schöpfwerkes sowie in 
Höhe des Kleintümpels unmittelbar nördlich der 
Deeke zur Vermeidung von Einwanderungen von 
Amphibien in das Baufeld 

Der bauzeitliche Amphibienschutzzaun verhindert die 
Einwanderung von Amphibien in das Baufeld. Erhebli-
che Beeinträchtigungen können ausgeschlossen wer-
den. 

K 8 

Zwischen Deich-km 
1+450 und 1+700 

Gefahr der Beeinträchtigung der Gewässerfau-
na durch Unterwasserschall bei Rammarbeiten 
für die Einbringung einer Spundwand 

Nicht quantifizierbar V 10 Einsatz von Vibrationsrammen statt Schlag-
rammen 

Mit dem Einsatz von Vibrationsrammen können erheb-
liche Beeinträchtigungen der Fischfauna vermieden. 

K 9 

gesamte Deich-
trasse 

Gefahr bauzeitlicher Störwirkungen verbunden 
mit einem Verlust von Individuen und Brutstät-
ten der Avifauna 

Nicht quantifizierbar V 1 (kvM 9) Bauzeitenregelung, Baufeldfreima-
chung/Rodung von Gehölzen außerhalb der Brut- 
und Fortpflanzungszeit der Avifauna 

V 18 (kvM 10) Vermeidung der spontanen Wieder-
besiedlung des geräumten Baufeldes und dessen 
Umfeld (Vergrämungsmaßnahme) 

V 19 (kvM 1) Umweltbaubegleitung 

Bei Vorhandensein von Nestern gewährleistet die Bau-
feldfreimachung außerhalb der Brutzeit, dass keine 
Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von in Funk-
tion befindlichen, also besetzten Nestern erfolgt. Die 
betroffenen Arten nutzen teilweise bestehende Nester, 
legen jedoch auch neue Nester bzw. Bruthöhlen an.  

Durch die Bauzeitenregelung und den Baubeginn au-
ßerhalb der Brutzeiten der Vogelarten sowie die Ver-
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Konflikt-Nr. 

(Lage) 

Art und Beschreibung der Beeinträchtigun-
gen  
der betroffenen Funktionen und Werte ge-
gliedert nach bau- und anlagebedingten 
Wirkungen 

Eingriffsdimension  Schutzmaßnahmen und Vermeidungsmaßnah-
men  

Verbleibende erhebliche und nachhaltige Beein-
trächtigungen, Einschätzung der Ausgleichbarkeit 

grämungsmaßnahmen, werden an das Baufeld an-
grenzende Habitatflächen bereits vor Ankunft der Brut-
vogelarten Störwirkungen ausgesetzt. Infolgedessen ist 
eine Brutansiedlung der Vogelarten in dem beeinträch-
tigten Raum ausgeschlossen. 

Die Rodung von Nistgelegenheiten für Höhlenbrüter 
wird durch die Bereitstellung von neuen Brutmöglichkei-
ten kompensiert (vgl. CEF 4). 

Unter Berücksichtigung der o. g. Maßnahmen verblei-
ben keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

K 10 

gesamte Deich-
trasse 

Gefahr bauzeitlicher Störwirkungen und der 
Gefahr des Verlustes von Fledermausquartie-
ren (Baumhöhlen, abgeplatzte Rinde oder 
Stammanrisse) im Zuge der anlagebedingten 
Inanspruchnahme von Gehölzbeständen / Ge-
fahr der Tötung oder Verletzung von Individuen 

Nicht quantifizierbar V 2 (kvM 4) Fällzeitenregelung / Fachliche Beglei-
tung bei Fällung von (potenziellen) Quartierstruktu-
ren in Bäumen (Fledermäuse) 

V 14 (kvM 5) Einwegverschlüsse an Baumhöhlen 
und Spalten in Bäumen (Fledermäuse) 

V 19 (kvM 11) Umweltbaubegleitung 

Durch die Bauzeitenregelung wird gewährleistet, dass 
keine aktuell besetzten Fortpflanzungsstätten während 
der empfindlichen Wochenstubenzeit verloren gehen. 
Durch den Verschluss oder die Entwertung unbesetzter 
Quartiere wird ein möglicher Wiedereinflug unterbun-
den.  

Durch die Bereitstellung von Ausweichquartieren kann 
sichergestellt werden, dass sich das Quartierstättenan-
gebot innerhalb des räumlichen Zusammenhangs nicht 
verschlechtert (vgl. CEF 1, CEF 2, CEF 3). Der Aus-
gleichsbedarf orientiert sich an dem Verlust voraus-
sichtlich geeigneter Quartierstrukturen. 

Unter Berücksichtigung der o. g. Maßnahmen verblei-
ben keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

K 11 

gesamte Trasse 

 

Baubedingte Beeinträchtigungen von Lebens-
räumen der Ringelnatter, der Erdkröte, des 
Teichfrosches, des Seefrosches und der kurz-
flügeligen Schwertschrecke als Bewohner der 
feuchten Uferbereiche der Ho-Fri-Wa. 

Nicht quantifizierbar S 2 Ausweisung von naturschutzfachlichen Aus-
schlussflächen / Bautabuzonen zum Schutz von 
Lebensstätten 

 

Mit der Ausweisung von naturschutzfachlichen Aus-
schlussflächen ist sichergestellt, dass eine Beeinträch-
tigung der Lebensräume auf das Mindestmaß reduziert 
wird. Es verbleiben ausreichend geeignete Lebensstät-
ten in räumlicher Nähe zum Eingriff, so dass bei Um-
setzung der Maßnahme S 2 keine erheblichen Auswir-
kungen auf die genannten Arten zu erwarten sind. 
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6.5 Auswirkungen auf abiotische Schutzgüter 

6.5.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden 

Durch das Vorhaben sind folgende Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten: 

 

baubedingte Auswirkungen 

• Gefügeschäden durch Bodenverdichtung und Zerstörung der Bodenstruktur infolge des Befah-

rens der Arbeitsstreifen (Deichschutzstreifen) mit Baumaschinen und der Anlage von Baustel-

leneinrichtungen bzw. Lagerplätze  

• potenzieller Schadstoffeintrag während der Bautätigkeiten 

anlagebedingte Auswirkungen 

• Zerstörung des gewachsenen Bodengefüges und des Bodenlebens infolge der Überschüttung und 

Verdichtung durch den verstärkten bzw. neuen Deichkörper 

• Verlust von landwirtschaftlich genutzten Flächen bzw. Brachflächen 

 

Im Bereich der Lagerflächen kommt es durch das Befahren mit Baumaschinen und der Lagerung 

von Boden zur Verdichtung des Bodengefüges und damit zu Beeinträchtigungen der Bodenfunktio-

nen.  

 

Der Baubetrieb zum Bau des neuen Deichkörpers wird innerhalb des 5 m breiten landseitigen 

Deichschutzstreifens (Arbeitsstreifen) ab dem zukünftigen Deichfuß erfolgen und ist damit räumlich 

bereits eingriffsmindernd eingegrenzt. Innerhalb des Arbeitsstreifens können bei entsprechender 

Bauablaufkoordinierung neben den eigentlichen Lagerplätzen auch temporäre Materialzwischenla-

gerungen erfolgen. 

Betroffen von den baubedingten Beeinträchtigungen sind im Schlosswiesenpolder vorrangig 

Pseudogley-Gleye und Niedermoorböden mit einer hohen Speicher- und Reglerfunktion und einer 

hohen biotischen Lebensraumfunktion. Gleichzeitig sind diese Böden empfindlich gegenüber Ver-

dichtungen. Diese Böden stellen aufgrund ihrer Merkmalskombinationen Wert- und Funktionsele-

mente mit besonderer Bedeutung für den Naturhauhalt dar. 

 

Im Bereich des zu verstärkenden Deichkörpers kommt es zu Überschüttungen von natürlich ge-

wachsenen, aber stark entwässerten, großenteils organischen Böden und damit zum Funktionsverlust 

der vorhandenen Bodenfunktionen auf etwa 1,3 ha infolge der Zerstörung des Bodengefüges und der 

Horizontabfolge (vgl. Tab. 11: fettgedruckte Flächengrößen). Im Bereich des bestehenden Deich-

grünlandes, der Grabenbiotope sowie der bebauten Siedlungs- und Verkehrsflächen ist von einer be-

reits stark gestörten Bodenfunktion auszugehen. 

Neuartige versiegelungsbedingte Eingriffe, die zu einem Totalverlust der Böden führen, erfolgen 

auf 3.781 m² (Gesamtverlust durch Neuversieglung, d.h. Neuversiegelung abzüglich Entsiegelung 

im Bereich des Deichschutzstreifens). Auf einer Fläche von 2.111 m² erfolgt zudem eine Teilversie-

gelung. 

 

Aufgrund der relativ hohen Neuversiegelung und der Betroffenheit von Moorboden bzw. Böden 

mit einer hohen Speicher- und Regelungs- sowie Lebensraumfunktion muss von einer vorhabens-

bedingten erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden ausgegangen werden. 

 

 

6.5.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Durch das Vorhaben sind folgende Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten: 
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baubedingte Auswirkungen 

• Beeinträchtigungen der Oberflächenwasserqualität durch Sedimentaufwirbelungen und Ein-

schwemmen von Boden während der Bautätigkeit in Bereichen angrenzender Gewässer 

• Kontaminationsgefährdungen des Grund- und Oberflächenwassers im Falle einer Havarie bei 

Nichteinhaltung der Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit Öl- und Treibstoffen 

• temporär verminderte Filtrationsleistungen durch die Verdichtung des Bodengefüges 

 

anlagebedingte Auswirkungen 

• Beeinträchtigungen des Uferbereiches der Ho-Fri-Wa durch eine Böschungsbefestigung einer 

ehemaligen Panzerabfahrt auf ca. 50 m Länge  

• lokale Beeinträchtigung der Grundwasserneubildung durch Flächenüberschüttung 

• Verminderung der Dränagewasserbildung u. a. durch Setzen einer ca. 250 m langen Spundwand 

 

Im Havariefall und bei unsachgemäßem Umgang mit den Baumaschinen kann es zu Schadstoff-

einträgen in Oberflächengewässer sowie das flurnahe Grundwasser kommen. 

 

Das Risiko von Grundwasserbeeinträchtigungen ist aufgrund der Lage des Projektgebietes in der 

Trinkwasserschutzzone II des Trinkwasserschutzgebietes „Schwedt Schlosswiesenpolder“ von sehr 

hoher Bedeutung. Nach jetzigem Kenntnisstand werden unter Berücksichtigung der Minimierungs-

maßnahmen durch das Vorhaben jedoch keine der in Kap. 4.5.1 dargestellten Verbote bzw. Nut-

zungsbeschränkungen erfüllt. Durch den Einsatz moderner Technik ist das Risikopotenzial des bau-

bedingten Schadstoffeintrags in das Grundwasser zudem gering. 

 

Während der Bauphase kann es insbes. im Zuge der Grabenverlegung zu randlichen Sedi-

mentaufwirbelungen und Erdstoffeinträgen in Oberflächengewässer kommen. Dieses Risiko kann 

auch während der Bauphase entlang von anlagebedingt unbeeinträchtigten Gewässerbiotopen auftre-

ten.  

Abschnitte mit potenziell hoher Konfliktdichte betreffen dabei den deichparallelen Entwässe-

rungsgraben sowie punktuell den 50 m langen Uferbereich der Ho-Fri-Wa. Die Konfliktintensität ist 

insgesamt als gering einzuschätzen. 

 

Bei den Bauarbeiten kommt es im Bereich der Deichverstärkung bzw. der Anlage eines Deich-

schutzstreifens zu einer Grabenverlegung bzw. kleinflächigen Uferbefestigung und damit zu einer 

Teilverfüllung von Gewässern. Beeinträchtigt werden dabei ein Schilf bestandener Grabenabschnitt 

(633 m²), das Kanalgewässer (11 m²) und zusätzlich eine Schwimmblattflur auf einer Fläche von 

122 m². Da der Graben ausschließlich verlegt wird und in gleicher Größe wiederhergestellt werden 

soll, ergeben sich dadurch keine anlagebedingten Beeinträchtigungen. Die anlagebedingten Beein-

trächtigungen durch die Uferbefestigung im Bereich einer ehemaligen Panzerabfahrt betrifft ein be-

gradigtes Gewässer mit naturfernem Uferverbau. 

 

Insgesamt finden demnach dauerhafte Beeinträchtigungen von Oberflächengewässern in äußerst 

geringem Umfang statt. 

 

Zusätzliche Verluste von Infiltrationsflächen durch eine Erhöhung des Versiegelungsgrades er-

geben sich auf 3.781 m² (bituminös befestigter Deichverteidigungsweg in ausreichender Breite). Ei-

ne wesentliche Verringerung der Grundwasserneubildungsrate im Gebiet ist dadurch nicht zu erwar-

ten.  

 

Durch das Errichten einer Spundwand auf 250 m Länge (1+450 bis 1+700) wird ein durchgängi-

ger Dichtungsschluss geschaffen. Durch die Maßnahme kommt es zu keiner Beeinträchtigung von 

Biotopen, die vom Dränagewasseraustritt abhängig sind. Auch für die Trinkwassergewinnung ist da-

raus kein Nachteil ersichtlich, zumal der für die Trinkwassergewinnung genutzte Grundwasserleiter 
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von den Odertalhängen, d. h. aus Richtung Westen gespeist wird (mdl. Aussage Herr Dumaschefski, 

ZOWA). 

 

Da es nur zu einer unwesentlichen dauerhaften Verfüllung eines künstlich begradigten Gewäs-

sers mit naturfernem Uferverbau kommt, von keiner wesentlichen Reduzierung der Grundwasser-

neubildungsrate im Gebiet durch Versiegelung auszugehen ist und durch das Setzen einer Spund-

wand keine nachteiligen Auswirkungen für Biotope und Lebensgemeinschaften sowie für die 

Trinkwassergewinnung im Gebiet zu erwarten sind, wird von keiner erheblichen vorhabensbe-

dingten Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ausgegangen. 

 

6.5.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima 

Durch das Vorhaben sind folgende Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/ Luft zu erwarten: 

 

baubedingte Auswirkungen 

• Verkehrsemissionen der Baumaschinen und Transportfahrzeuge 

• Staubemissionen bei Erdmassentransport und -einbau 

anlagebedingte Auswirkungen 

• lokalklimatische Auswirkungen durch die Beseitigung von Gehölzbiotopen als frischluftprodu-

zierende Elemente 

• Überbauung kaltluftproduzierender Flächen hoher klimatischer Wirksamkeit 

 

Die baubedingten Belastungen sind nicht quantifizierbar, sie lassen sich bei ordnungsgemäßer 

Bauabwicklung verringern. Durch den potenziellen Massentransport auf dem Wasserweg sind Be-

einträchtigungen angrenzender Siedlungen, Flächen und Biotope durch Staubverwehungen nicht zu 

erwarten. 

Durch die Beseitigung von Gehölzen im Bereich der Deichtrasse sowie des Arbeits- und Deich-

schutzstreifens auf einer Fläche von etwa 0,2 ha gehen auch ihre hohen klimatischen Funktionen 

(Frischluftproduktion, Staubfilter, Windschutz, etc.) verloren.  

Diese Eingriffe wurden durch Gehölzschutzmaßnahmen (S1) minimiert. 

Weitere Beeinträchtigungen ergeben sich durch den Funktionsverlust von Flächen hoher klimati-

scher Wirksamkeit infolge der Überschüttung und die Verluste von grundwassernahen, feuchten bis 

nassen Grünlandgesellschaften bzw. Grünlandbrachen auf insgesamt ca. 0,9 ha (einschließlich Ar-

beits-/ Deichschutzstreifen). 

Die durch das Vorhaben prognostizierten nachteiligen Auswirkungen auf das Klima bzw. die 

Lufthygiene sind vernachlässigbar, da: 

 

•  vorhabensbedingt keine neuartigen Abfluss- und Austauschhindernisse entstehen 

•  durch das Vorhaben keine dauerhaften betriebsbedingten Emissionen erzeugt werden. 

 

Insgesamt ist von keiner vorhabensbedingten erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgu-

tes Klima/Luft auszugehen. 

 

6.5.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft/Erholung 

Durch das Vorhaben sind folgende Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaftsbild und Na-

türliche Erholungseignung sowie Kultur- und Sachgüter zu erwarten: 

 

baubedingte Auswirkungen 

•  temporäre Beeinträchtigungen der landschaftsgebundenen Erholungseignung (Radfahren, Wan-

dern) innerhalb des Vorhabensgebietes  
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•  zeitweise Blockierung der Durchgängigkeit des überregionalen Radfernweges auf der Deichkro-

ne  

•  Störung des Naturerlebnisses und der Erholungsfunktion durch Lärmbelästigungen infolge des 

Baustellenverkehres und der Bauarbeiten (akustische Störungen und visuelle Unruhe) 

 

anlagebedingte Auswirkungen 

•  Veränderung charakteristischer Landschaftsbereiche und Erhöhung der visuellen Trenn- und 

Barrierewirkung durch randliche Deichverstärkung 

•  Verlust bzw. Beeinträchtigungen landschaftsbildprägender Gehölz- sowie Strukturelemente 

 

Der verstärkte Deichkörper beeinträchtigt während der Bauzeit aufgrund fehlender Vegetations-

bedeckung visuell das Landschaftsbild. Der Deichkörper wirkt insbesondere in dieser Zeit als land-

schaftsbildstörendes Element und ist aufgrund mangelnder Einbindung und der relativ hohen Trans-

parenz weiter Teile der Landschaft deutlich erkennbar. Die baubedingten Lärmemissionen, potenzi-

elle Staub- und Schadstoffbelastungen sowie die allgemeine visuelle Unruhe führen zu indirekten 

Landschaftsbildverlusten während der Bauphase. 

 

Beschreibung der Konfliktschwerpunkte 

 

KL – Konflikt Landschaftsbild: Deich-km 0+60 – 0+160, 1+350 bis 1+360, 1+700 bis 1+900 

 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes infolge des vorhabenbedingten Verlustes von charakte-

ristischen Gehölzstrukturen am Deich sowie durch den leicht verstärkten Deichkörpers. 

 

Während der Bauphase kommt es zu Beeinträchtigungen der landschaftsgebundenen Erholungs-

nutzung durch Lärm und visuelle Beunruhigung. Dies betrifft insbesondere die Nutzer anliegender 

Kleingartenanlagen und Radfahrer. Im Zuge der weiteren Ausführung sind geeignete Umleitungs-

strecken für Nutzer des Oder-Neiße-Fernradweges auszuweisen. Da die Beeinträchtigungen zeitlich 

befristet sind, wirken sie sich nicht nachhaltig auf die natürliche Erholungseignung aus. 

Einschränkungen des Landschaftserlebens resultieren aus den Rodungen von positiv Land-

schaftsbild prägenden Gehölzstrukturen. Im Zuge der Deichverstärkung sowie der Einrichtungen ei-

nes gehölzfreien Deichschutzstreifens sind Gehölzverluste zu erwarten, die sich jedoch nicht erheb-

lich auf das Landschaftsbild auswirken. Gehölzschutzmaßnahmen sind eingriffsmindernd vorgese-

hen. 

 

Da der Deichschutzstreifen bzw. der Deichverteidigungsweg bis in die Parzellen der anliegenden 

Kleingartensiedler reicht, sind die Gehölze in diesem Bereich voraussichtlich zu entfernen. Eine Be-

einträchtigung des Landschaftserlebens und des Erholungswertes der Landschaft ist daraus jedoch 

nicht abzuleiten. Eingriffsminimierend wird in diesem Bereich ein Trapezprofil vorgesehen, so dass 

sich die Flächeninanspruchnahme auf ein Minimum beschränkt wird.   

 

Im Zuge der Bauarbeiten werden sich Eingriffe im Sinne der Bodendenkmalpflege ergeben, die 

zu Beeinträchtigungen bzw. zum Totalverlust von Bodendenkmalen führen können. Veränderungen 

oder Zerstörungen von Bodendenkmalen durch Bau- und Erdarbeiten bedürfen einer vorherigen 

denkmalschutzbehördlichen Erlaubnis bzw. einer Erlaubnis durch Planfeststellung und im Falle ei-

ner Erlaubnis eine vorherige fachgerechte Bergung und Dokumentation (§§ 7,9 und 11 BbgDSchG). 

Eine ausführliche Darstellung zum Thema Boden- und Baudenkmale ist der UVS zum Vorhaben zu 

entnehmen (PÖYRY 2013b). 

 

Insgesamt ist eine erhebliche vorhabensbedingte Beeinträchtigung des Schutzgutes „Land-

schaftsbild“, der natürliche Erholungseignung des Gebietes sowie von Kultur- und Sachgütern 

nicht zu erwarten. 
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7 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Sanierung des linken Deiches der Hohensaaten-

Friedrichsthaler Wasserstraße im Bereich des Schlosswiesenpolders zu erheblichen Beeinträchtigun-

gen des Naturhaushaltes führen wird.  

Wie in Kap. 6 dargestellt, kommt es im Zuge des Vorhabens voraussichtlich zu einer erheblichen 

bzw. nachhaltigen Beeinträchtigung der Biotop- und Bodenfunktion. Keine erheblichen Beeinträch-

tigungen sind dagegen unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich der 

Schutzgüter Fauna, Wasser, Klima und Landschaft zu erwarten. 

Die nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Eingriffsminimierung verbleibenden unver-

meidbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind gemäß § 15 BNatSchG ausreichend 

zu kompensieren. Ziel der Kompensationsmaßnahmen ist es, die beeinträchtigten Werte und Funkti-

onen wiederherzustellen.  

 

7.1 Ziele des landschaftspflegerischen Ausgleichskonzeptes 

Zielstellung der Kompensationsmaßnahmen ist die gleichartige und insgesamt gleichwertige 

Wiederherstellung beeinträchtigter Lebensraumfunktionen nach Durchführung sämtlicher möglicher 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen. Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes gelten als 

ausgeglichen, wenn die betroffenen Wert- und Funktionselemente 

 

• in gleichartiger Weise, 

• in angemessener Zeit und 

• im räumlich-funktionalen Zusammenhang 

 

wiederhergestellt werden können.  

 

Zudem sind die Maßnahmen auf Übereinstimmung mit dem naturschutzfachlichen Leitbild der 

übergeordneten Naturschutzfachplanungen zu überprüfen. Dieses ergibt sich zum einen aus dem 

Pflege- und Entwicklungsplan „Unteres Odertal“ (IUS, 1999). Zum anderen enthält auch der Ent-

wurf des Nationalparkplanes (Stand 08/2012), welcher zugleich die Erhaltungsziele sowie die 

Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für die im Nationalpark liegenden Natura 2000-

Gebiete festlegt, Aussagen zum naturschutzfachlichen Leitbild. Das vorliegende Maßnahmenkon-

zept wurde auf Übereinstimmung mit den Zielen des Nationalparkplanes geprüft. Zudem erfolgte ei-

ne mündliche Abstimmung der Maßnahmen mit der Nationalparkverwaltung (vgl. Kap. 12.5). 

 

Im Zuge der Überarbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes unter der Berücksichti-

gung der Stellungnahme von N1 sowie aufgrund eines Maßnahmenentfalls (M3: Aufwertung und 

dauerhafte Sicherung von Trockenrasenflächen im Bereich des Tulpenberges) erfolgte 2023 eine er-

neute Abfrage von geeigneten Maßnahmenflächen bei der Nationalparkverwaltung, beim Verein der 

Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks Unteres Odertal e. V., bei der unteren Natur-

schutzbehörde Landkreis Uckermark sowie bei der Stadt Schwedt/Oder. In das Maßnahmenkonzept 

wurden aktuelle Vorschläge der Nationalparkverwaltung, des Nationalparkvereins, der UNB Land-

kreis Uckermark und der Stadt Schwedt aufgenommen (vgl. Kap. 12.6).  

 

7.2 Beschreibung der Kompensationsmaßnahmen 

Nachfolgend werden die in der Karten-Anlage 3 dargestellten trassennahen sowie die in den An-

lagen 4.0 bis 4.7 dargestellten trassenfernen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erläutert. Eine Zu-

sammenfassung der Maßnahmen ist dem Maßnahmenverzeichnis zu entnehmen (Kap. 10). 

 

7.2.1 Kompensationsmaßnahmen M1: Entwicklung von standorttypischem Deich-
grünland 

(Darstellung in der Anlage 3 des LBP) 
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Als Ausgleichsmaßnahme für den Verlust der artenreichen Frischwiesen und des Trockenrasens 

(Heidenelken-Grasnelkenflur) auf dem vorhandenen Deich (GMFR, GTSADO) sowie anderer Grün-

landverluste (GMRR, GMFA) dient die Entwicklung standorttypischer Deichvegetation auf den 

neuen Deichböschungen des sanierten Deiches und dem bauzeitbedingt in Anspruch genommenen 

Arbeitsstreifen. Zielstellung ist kurz- bis mittelfristig die Entwicklung artenreicher Wiesengesell-

schaften trockener Standorte, die geeignete Lebensräume u. a. für die Avi- und Heuschreckenfauna 

bieten. 

Wichtige Voraussetzung dieser Maßnahme ist die Wiederverwendung des zwischengelagerten 

Oberbodens der alten Deichböschungen (vgl. Minimierungsmaßnahme V5) zur Nutzung des im ab-

getragenen Oberboden vorhandenen Diasporenvorrates. Durch das Wiederaufbringen des abgetrage-

nen und zwischengelagerten Oberbodens auf die neu ausgebildeten Deichböschungen ist in Abhän-

gigkeit von den Nährstoff- und Wasserverhältnissen mittelfristig wieder eine standortgerechte, viel-

fältige Besiedlung mit Arten des Altdeiches möglich, die durch Neuansaat von standortgerechten 

Saatgutmischungen unterstützt wird.  

 

Zur Erreichung eines Dichteschlusses der Grasnarbe des Deichrasens wird eine Gräser-Kräuter-

Saatgutmischung eingesetzt: Neben den Gräsern Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca ovina agg., 

Anthoxanthum odorathum, Poa pratensis, Poa compressa, Alopecurus pratensis hat die Saatgutmi-

schung zu 10% aus Kräutern zu bestehen. Zum Einsatz gelangen Achillea millefolium, Agrimonia 

eupatoria, Armeria maritima ssp. elongata, Centaurea scabiosa, Cirsium acaule, Dianthus carthusi-

anorum, Dianthus deltoides, Galium verum, Galium album, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, 

Lotus corniculatus, Origanum vulgare, Plantago media, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Silene 

vulgaris, Tripleurospermum maritimum subsp. inodorum. Von den aufgeführten Arten sind mindes-

tens 10 Arten auszubringen. Das Saatgut muss von Wildformen aus gesicherten gebietsheimischen 

Herkünften des nordostdeutschen Tieflandes stammen (Regio-Saatgut-Mischung) (zum Beispiel zu 

erwerben bei: Wildsamen-Insel (Brandenburg), Saaten-Zeller (Brandenburg/Bayern), Rieger & 

Hoffmann GmbH (Baden-Württemberg), NagolaRe (Brandenburg), Saale-Saaten (Sachsen-Anhalt) 

u. a.). Ein Herkunftsnachweis mit Angaben zu Anbaubetrieb und Anbaufläche ist erforderlich. Die 

Rasenansaat erfolgt nach DIN 18 917. Die Aussaatmenge sollte 25 g/ m² betragen. 

 

Für die Begrünung des sanierten Deiches erfolgt eine Fertigstellungspflege (nach ZTV-La-StB 

05, DIN 18916, DIN 18918, DIN 18919). Die angesäte Fläche wird 2x im Jahr gemäht. Das Mahd-

gut ist zu entfernen. Die Schnitthöhe beträgt mind. 12 cm. Für die Mahd sind Balkenmäher einzuset-

zen. Es dürfen keine Kreisel- bzw. Rotationsmäher eingesetzt werden.  

Bei Wuchshöhen unter 20 cm kann ggf. das Schnittgut auf der Fläche belassen werden (Mul-

chen) oder der Pflegedurchgang komplett entfallen. Dies erfolgt in Absprache mit dem Landesamt 

für Umwelt und der Bauüberwachung. Die Entscheidung wird im Rahmen einer Begehung kurz vor 

Beginn der Mahd getroffen. 

Die Unterhaltungspflege umfasst eine zweischürige Mahd (Juni, September) unter Verwendung 

von Balkenmähern mit einer Schnitthöhe von mind. 12 cm oder eine extensive Schafbeweidung 

(kurzer, hoher Besatz, max. 2 Weidegänge pro Jahr, um starken selektiven Verbiss und das Nieder-

treten des Aufwuchses zu vermeiden). Dabei ist ggf. eine Nachmahd erforderlich, um Weidereste zu 

entfernen. Auch eine Kombination von Mahd und Beweidung (Weidegang zum 2. Termin) kann 

vorgesehen werden. 

 

Die Fläche der Maßnahme M1 beträgt 43.075 m².  

 

 

7.2.2 Kompensationsmaßnahme M2: Anlage eines Kleingewässers im Schlosswie-
senpolder 

(Darstellung in der Anlage 3 des LBP) 

 

Bestandteil der Maßnahme ist die Anlage eines Kleingewässers von ca. 2.000 m² sowie die Ein-

richtung eines Zaunschutzes für einen Teil des Gewässers und seiner Umgebung auf ca. 1.400 m² 

sowie die Ablage von Totholz. Die Ausgleichsmaßnahme dient der Kompensation von vorhabensbe-
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dingten Eingriffen in den deichparallelen Graben, welcher Lebensraum für Fische, Amphibien und 

Makrozoobenthos darstellt.    

 

Von den Planungen ist folgendes Flurstück betroffen.  

  

Gemarkung Flur (Teil-)Flurstück Eigentümer 

Schwedt 14 194 Land Brandenburg 

 

Die Maßnahmenfläche liegt im Schlosswiesenpolder in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsort, 

d. h. außerhalb des Nationalparkes. Sie befindet sich im Eigentum des Landes Brandenburg und wird 

aktuell durch Beweidung genutzt.  

Der Flächennutzungsplan der Stadt Schwedt weist für die Kompensationsmaßnahmenfläche ei-

nen Bereich zum „Schutz, zum Erhalt und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§5 Abs. 2 Nr. 

10 BauGB)“ aus. Insbesondere sind hier Feuchtwiesen und Feuchtbrachen sowie Röhrichte als Ziel-

biotope genannt. Damit entspricht die Maßnahme den Zielen der übergeordneten Raumplanung.    

 

Bestand 

Der beplante Bereich wird derzeit von einer Feuchtweide, verarmter Ausprägung eingenommen 

(GFWA) und stellt eine Geländesenke dar, die durch die ehemaligen auendynamischen Prozesse in-

nerhalb des UG entstanden ist. Eine ehemalige Verbindung mit der Deeke ist anzunehmen. Die 

Grundwasserflurabstände werden hier bei ca. 0 bis 1,5 m unter Flur vermutet.  

Planung 

Geplant ist die Anlage eines Gewässers auf insgesamt 2.000 m² (Flächengröße Böschungsober-

kante) insbesondere als Laichhabitat für die Amphibienfauna sowie die Entwicklung eines Gewäs-

serrandstreifens entlang der nördlichen Seite des Gewässers auf 1.245 m². Aktuell stellen sich die 

Lebensraumverhältnisse der Amphibien aufgrund des Fischbesatzes innerhalb der Deeke als subop-

timal dar. Das Gewässer soll eine maximale Wassertiefe von 1,0 m erhalten. Je nach Grundwasser-

stand ist das Gelände demnach bis ca. 2,0 m unter Gelände abzutragen. Das Aushubmaterial ist ab-

zufahren und sachgerecht zu entsorgen. Das Kleingewässer ist mit stark geschwungenen Uferlinien 

und einer Böschungsneigung von 1:8 anzulegen. Auf diese Weise entstehen große Flachwasserzo-

nen, die den Amphibien als Laichplatz und Libellenlarven als Lebensraum dienen können. Ein pha-

senweises Austrocknen oder Durchfrieren des Gewässers ist durchaus erwünscht, da die potenziell in 

das Gewässer gelangenden Fische als Lebensraumkonkurrenten der Amphibien so auf natürliche 

Weise reduziert werden können. Damit wird das neu angelegte Gewässer ein geeignetes Ausweich-

habitat für die Amphibienpopulationen des UG darstellen und es besteht die Möglichkeit, dass sich 

z.B. die Kammmolchpopulation des Untersuchungsgebietes erholt. Um das schnelle Einwachsen von 

Schilf in das Biotop zu vermeiden, ist das Gewässer möglichst innerhalb einer rohrglanzgrasreichen 

Ausbildung des Ausgangsbiotops anzulegen. Da nicht auszuschließen ist, dass sich an der Deeke 

bzw. im Schilf insbesondere in dem Schilfgebiet westlich des Altgewässers Deeke Biberburgen be-

finden, sollen die Aushubarbeiten am Tage außerhalb der Dämmerung und innerhalb kürzester Zeit, 

möglichst innerhalb eines Tages, erfolgen. Die Bautätigkeiten zur Herstellung des Gewässers dürfen 

außerdem nur außerhalb der Jungenaufzuchtszeit (1. April bis 31. Juli) stattfinden.  

Die Sanierungsarbeiten im Bereich des Deiches und die Arbeiten zur Schaffung des Kleingewäs-

sers sind zeitgleich auszuführen. Auf diese Weise konzentrieren sich die vorhabensbedingten Um-

weltauswirkungen. Im Gewässerrandstreifen auf der Nordseite des Gewässers ist das im Zuge der 

Baufeldberäumung angefallene Totholz als Überwinterungsplatz für Amphibien zu lagern. Hierzu ist 

das Totholz entsprechend Anlage 3 in ca. 10 m Entfernung vom Gewässer dammförmig auf insges. 

ca. 30 m Länge und 5 m Breite aufzuschichten. Die Höhe sollte jedoch 1,5 m in der Regel nicht 

überschreiten. 

Aufgrund der Beweidung der angrenzenden Flächen ist der nördliche Teil des Gewässers (ca. 

500 m²) sowie der Gewässerrandstreifen (ca. 1.300 m²) vor Viehtritt bzw. Mahd zu schützen. Dies 

kann durch eine Auszäunung gewährleistet werden (Zaunlänge ca. 180 m). Dabei sollte der Zaun so 

weit in das Gewässer reichen, dass Weidetiere den geschützten Bereich auch von der Wasserseite 
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nicht erreichen können. Ggf. ist durch das Gewässer hindurch zu zäunen. Durch den Viehtritt bzw. 

die Mahd im südlichen Teil des Gewässers können die besonnten Flachwasserbereiche dauerhaft er-

halten bleiben. Zudem wird einer Verbuschung entgegengewirkt. Im geschützten, nördlich an das 

Gewässer grenzenden Bereich, in den auch die Totholzablage zu integrieren ist, finden die Amphi-

bien und Vögel dagegen ungestörten Rückzugsraum und ggf. einen Überwinterungsplatz. Über freie 

Sukzession ist innerhalb des Zaunes Gehölzaufwuchs erwünscht.  

Ein Fischbesatz des Gewässers ist auf jeden Fall zu vermeiden. 

Die konkrete Ausgestaltung und Lage des Gewässers wird im Rahmen der Landschaftspflegeri-

schen Ausführungsplanung festgelegt und den Ergebnissen der Baugrunduntersuchung angepasst. 

Eingriffszuordnung 

Die Anlage eines Kleingewässers auf 0,2 ha stellt eine geeignete Kompensationsmaßnahme für 

die vorhabensbedingten Eingriffe in Gewässerbiotope auf 693 m² dar. Auch für die Eingriffe in 

Feuchtwiesen/-weiden (1.883 m²) wird die Neuanlage des Gewässers zzgl. Gewässerrandstreifen 

herangezogen. Zudem hat die Maßnahme auch positive Aspekte für das Schutzgut Fauna. So soll das 

neue Gewässer insbesondere als fischfreier Amphibienlaichplatz dienen, hat aber auch als Brutplatz 

für die Avifauna eine Bedeutung. Die Maßnahme kompensiert sämtliche vorhabensbedingten Ein-

griffe in Gewässer.   

 

 
Foto 39: Blick vom Deich in den Schlosswiesenpolder in Richtung Deeke – ungefähre Lage 

des geplanten Gewässers 

 

7.2.3 Kompensationsmaßnahme M 3: Wiederherstellung bzw. Neuanlage von arten-
reichen Frischwiesen im Arbeitsstreifen bzw. zukünftigen Deichschutzstreifen 

(Darstellung in der Anlage 3 des LBP) 

 

Die im Arbeitsstreifen bzw. zukünftigen Deichschutzstreifen baubedingt in Anspruch genomme-

nen artenreichen Frischwiesen sind nach Beendigung der Bautätigkeiten wiederherzustellen (6.251 

m²). Zu dieser Maßnahme gehören außerdem die Flächen der Biotope, die aufgrund der Funktion als 

Deichschutzstreifen nicht wiederhergestellt werden können (Gewässer-, Gehölzbiotope). Es handelt 

sich dabei um eine Fläche von 2.386 m². Insgesamt umfasst die Maßnahme damit eine Fläche von 

8.637 m².  

Nach der Aufhebung der Bodenverdichtungen (vgl. Maßnahme V 8) erfolgt die Ansaat einer 

Gräser-Kräuter-Saatgutmischung: Neben den Gräsern Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca ovina 

agg., Anthoxanthum odorathum, Poa pratensis, Poa compressa, Alopecurus pratensis hat die Saat-
gutmischung zu 10% aus Kräutern zu bestehen. Zum Einsatz gelangen Achillea millefolium, Agri-

monia eupatoria, Armeria maritima ssp. elongata, Centaurea scabiosa, Cirsium acaule, Dianthus 



Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpolder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Landschaftspflegerischer Begleitplan  

Stand: 08. November 2023  

 

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt • Wichernstraße 1b • 01445 Radebeul • Telefon: 0351.892 007-0 

116 D 

carthusianorum, Dianthus deltoides, Galium verum, Galium album, Hieracium pilosella, Knautia 

arvensis, Lotus corniculatus, Origanum vulgare, Plantago media, Salvia pratensis, Sanguisorba mi-

nor, Silene vulgaris, Tripleurospermum maritimum subsp. inodorum. Von den aufgeführten Arten 

sind mindestens 10 Arten auszubringen. Das Saatgut muss von Wildformen aus gesicherten gebiets-

heimischen Herkünften des nordostdeutschen Tieflandes stammen (Regio-Saatgut-Mischung) (zum 

Beispiel zu erwerben bei: Wildsamen-Insel (Brandenburg), Saaten-Zeller (Brandenburg/Bayern), 

Rieger & Hoffmann GmbH (Baden-Württemberg), NagolaRe (Brandenburg), Saale-Saaten (Sach-

sen-Anhalt) u. a.). Ein Herkunftsnachweis mit Angaben zu Anbaubetrieb und Anbaufläche ist erfor-

derlich. Die Rasenansaat erfolgt nach DIN 18 917. Die Aussaatmenge sollte 25 g/m² betragen. 

Auf der Fläche erfolgt eine Fertigstellungspflege (nach ZTV-La-StB 05, DIN 18916, DIN 

18918, DIN 18919). Die angesäte Fläche wird 2x im Jahr gemäht. Das Mahdgut ist zu entfernen. Die 

Schnitthöhe beträgt mind. 12 cm. Für die Mahd sind Balkenmäher einzusetzen. Es dürfen keine 

Kreisel- bzw. Rotationsmäher eingesetzt werden.  

Die Unterhaltungspflege umfasst eine zweischürige Mahd (Juni, September) unter Verwendung 

von Balkenmähern mit einer Schnitthöhe von mind. 12 cm oder eine extensive Schafbeweidung 

(kurzer, hoher Besatz, max. 2 Weidegänge pro Jahr, um starken selektiven Verbiss und das Nieder-

treten des Aufwuchses zu vermeiden). Dabei ist ggf. eine Nachmahd erforderlich, um Weidereste zu 

entfernen. Auch eine Kombination von Mahd und Beweidung (Weidegang zum 2. Termin) kann 

vorgesehen werden.  

Die Fläche der Maßnahme M 3 beträgt 8.583 m². Die Anlage artenreicher Frischwiesen auf den 

Flächen der nicht wieder herstellbaren Gewässer-, Gehölzbiotope (2.386 m²) kann zur Eingriffskom-

pensation herangezogen werden. 

 

7.2.4 Kompensationsmaßnahme M 4: Entwicklung einer Weichholzaue im Schwed-
ter Polder (Polder B) 

(Darstellung in der Anlage 4.2 des LBP) 

 

Die Ausgleichsmaßnahme beinhaltet die Entwicklung von Weichholzaue auf einer Fläche von 

1,57 ha im Bereich einer Grünlandfläche des Schwedter Polders (Polder B). Die Maßnahme dient 

v. a. der Kompensation von Eingriffen in Auenwälder, Gebüsche, Baumgruppen und Feldgehölzen 

im Untersuchungsgebiet. Die Auswahl der Fläche für die Auwaldinitialisierung erfolgte in Abstim-

mung mit der Nationalparkverwaltung und dem „Verein der Freunde des Deutsch-Polnischen Euro-

pa-Nationalparks Unteres Odertal“ auf Grundlage des Nationalparkplanentwurfes (Fläche PB 4). 

 

Bestand 

Die Maßnahme wird auf folgenden Flurstücken durchgeführt: 

 

Gemarkung Flur Flurstück Eigentümer 

Schwedt 21 50 bis 52, 56 bis 61 Land Brandenburg 

Schwedt 21 55 Land Brandenburg 

 

Die Flächen befinden sich im Eigentum des Landes Brandenburg. Sie liegen in der Schutzzone 1 

des Nationalparkes. Eine Nutzung erfolgt seit dem Jahr 2013 nicht mehr. 

 

Die Maßnahmenfläche befindet sich ca. 800 m südwestlich der Kanalbrücke über die Hohensaa-

ten-Friedrichsthaler Wasserstraße und ca. 500 m südöstlich des Schöpfwerkes 1 am sog. Eichen-

wehr. Entsprechend der Kartierungen des Pflege- und Entwicklungsplanes „Unteres Odertal“ (IUS, 

1999) handelt es sich bei dem überwiegenden Teil der Maßnahmenfläche um ein wechselfeuchtes 

Auen-grünland. 

Naturschutzfachliches Leitbild 

Der Nationalparkplanentwurf sieht die Maßnahmenfläche als Auwald-Initialisierungsfläche vor 

(Planungsfläche PB_4 im Nationalparkplanentwurf). Entwickelt werden sollen Pappel-Weiden-
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Weichholzauenwälder. Die Beplanung der Fläche im Rahmen des Vorhabens wurde mit der Natio-

nalparkverwaltung abgestimmt. 

 

Planung 

Die Pflanzung entspricht den Vorgaben der „Behandlungsrichtlinie des Ministeriums für Land-

wirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung für den Nationalpark Unteres Odertal – Projektkom-

plex. Initialisierung von Auwäldern im Nationalpark Unteres Odertal“ (Amtsblatt für Brandenburg – 

Nr. 18 vom 07.03.2003). Auf der Maßnahmenfläche ist unter Anpassung an die Bestandssituation 

und die standörtlichen Gegebenheiten geplant, auf 15.714 m² einen Weichholzauwald zu initialisie-

ren. Dadurch kann sich innerhalb des ehemaligen Überschwemmungsgebietes der Oder ein prioritä-

rer Lebensraumtyp entwickeln, der im Unteren Odertal nur noch in geringen Flächenanteilen vor-

kommt. Zwar fehlt dieser Gehölzentwicklungsfläche infolge der bestehenden Deiche an Oder und 

der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße das charakteristische Merkmal von Auenwäldern, 

nämlich die natürliche periodische Überflutung. Dafür erfolgt aber durch die Lage im Flutungspol-

der eine gesteuerte Überflutung zwischen den Monaten November bis April. 

Die Weichholzauenwaldinitialisierung sollte dabei hinsichtlich der Gehölzartenzusammenset-

zung differenziert durchgeführt werden. Grundlage v. a. der Artenwahl bildet die Behandlungsricht-

linie des MLUR für den Nationalpark „Unteres Odertal - Projektkomplex Initialisierung von Auwäl-

dern (MLUR, 2003b). Folgende Gehölzarten sollten Verwendung finden: 

 

•  Silberweide (Salix alba) 

•  Bruchweide (Salix fragilis) 

•  Lorbeerweide (Salix pentandra) 

•  Fahlweide, Silberweide x Bruchweide (Salix x rubens) 

•  Fahlweide, Silberform (Salix x rubens f. superalba) 

•  Silberweide x Bruchweide x Lorbeerweide (Salix x hexandra) 

•  Bruchweide x Lorbeerweide (Salix x meyeriana) 

•  Mandelweide (Salix triandra) 

•  Korbweide (Salix viminalis) 

•  Purpurweide (Salix purpurea) 

•  Grauweide (Salix cinerea) 

•  Schwarzpappel (Populus nigra). 

 

Zur Erreichung einer auetypisch hohen Struktur- und Artenvielfalt sind die Mischungsform und 

die Anteile der jeweiligen Arten vielfältig entsprechend der zu initialisierenden Waldgesellschaft zu 

gestalten. 

 

Folgende Anforderungen gelten für die Anpflanzungen: 

 

Pflanzqualitäten: • 2j. Setzstangen, Höhe etwa 2 m (Baumweiden) 

• 1j Steckhölzer, Höhe 0,8 – 1,2 m (Strauchweiden) 

• 1j.Setzruten, Höhe etwa 0,8 - 2,5 m (Schwarzpappel) 

• 1j. Steckhölzer, Höhe 0,8 - 1,2 m (Schwarzpappel) 

Herkunft: • Verwendung von autochthonem Pflanzmaterial des Auengebietes des Unteren Odertals, 
Werbung des Pflanzmaterials von verschiedenen Mutterbäumen, bei der Schwarzpappel ist 
darauf zu achten, dass es sich bei den Mutterbäumen um artreine Schwarzpappeln handelt 
(Nachweis z. B. über Isoenzymanalyse) 

Pflanzabstände: • trupp- und gruppenweise Pflanzung mit anteiligen Sukzessionsflächen, Verhältnis Pflanz-
fläche - Sukzessionsfläche etwa 30 : 70 

• Einhaltung unregelmäßiger, wechselnder Pflanzabstände zwischen 0,5 und 4 m in Abhän-
gigkeit vom Mesorelief 



Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpolder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Landschaftspflegerischer Begleitplan  

Stand: 08. November 2023  

 

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt • Wichernstraße 1b • 01445 Radebeul • Telefon: 0351.892 007-0 

118 D 

Pflege: • trupp- und gruppenweise Pflanzung  

• Einhaltung unregelmäßiger, wechselnder Pflanzabstände zwischen 0,5 und 4 m in Abhän-
gigkeit vom Mesorelief 

Pflegedauer: • 1 Jahr Fertigstellungspflege, max. 5 Jahre Entwicklungspflege 

Sonstiges: • oberflächige Bodenvorbereitung, Mahd des Aufwuchses 

• wildsichere Einzäunung der Pflanztrupps/ der Pflanzfläche 

 

Das Pflanzgut ist von autochthonen Mutterbäumen der Flussaue, welche nach Möglichkeit re-

gelmäßig überflutet werden, zu werben, wobei eine hohe Zahl verschiedener Mutterbäume zu nutzen 

ist. Die Pflanzungen werden mit einem Zaunschutz umgeben (Vorgabe Nationalparkplanentwurf) 

und max. 5 Jahre gepflegt. 

 

Es ist erforderlich einen großflächigen Abtrag des Mutterbodens in den Randbereichen bzw. in 

unmittelbarer Nähe zu den Pflanzungen vorzunehmen. Auf sandigen und offenen Böden keimen 

Pappeln und Weiden durch Samenanflug am besten. Die Details sind im Rahmen der Ausführungs-

planung mit der Nationalparkverwaltung abzustimmen. 

 

Eingriffszuordnung 

Die Umwandlung von genutztem Frischgrünland in einen Weichholzauwaldkomplex mit Bezug 

zu einem Altwasser (Eichenwehr) stellt eine geeignete Kompensationsmaßnahme für die beeinträch-

tigten Landschaftspotenziale Vegetation dar. 

 

So wird sich aus einem landwirtschaftlich genutzten Biotoptyp mit einer mittleren Bedeutung für 

den Arten- und Biotopschutz bzw. den Gesamtnaturhaushalt mittel- bis langfristig auf insgesamt 1,6 

ha ein hochwertiger Waldbiotop mit besonderer Bedeutung entwickeln. Bei dem Weichholzauen-

wald handelt es sich um den prioritären Lebensraumtyp 91E0 (Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Subtyp Weichholzauenwald), der 

im Unteren Odertal nur noch in geringen Flächenanteilen vorkommt. 

 

Durch die Umwandlung von Grünland in Wald kommt es zudem zu einer Reduzierung von Stof-

feinträgen in Boden und Grundwasser. Zudem erfolgt unter Wald auch langfristig kein Bodenum-

bruch bzw. keine Bodenerosion mehr und ist somit die eigendynamische Bodengenese und die damit 

einhergehenden Ausbildung einer standortspezifischen Bodenfauna und -flora gesichert.  

Wie bereits dargestellt führt die Maßnahme auch zu einer Aufwertung des Landschaftspotenzials 

Wasser. Des Weiteren ergeben sich zudem positive Aspekte für die klimatischen Funktionen, so 

fungieren Waldflächen z. B. als Frischluftproduktionsgebiete oder CO2-Senke. Die Weichholzaue 

stellt zudem einen wichtigen Lebensraum für verschiedene Vogelarten wie z. B. Weiden- und Beu-

telmeise, Eisvogel, Schlagschwirl, Gänsesäger dar. Durch die Vergrößerung von Waldflächen wird 

zudem der Lebensraum störungsempfindlicher Waldvogelarten langfristig erweitert. Durch die Ein-

bindung der Waldinitiale über Sukzessionsflächen entstehen wertvolle Kontaktzonen als Lebens-

raum u. a. für Fledermäuse und Insekten, aber auch für Vogelarten der halboffenen, strukturierten 

Landschaft. Die Maßnahme führt des Weiteren zu einer Lebensraumaufwertung für die semiaquati-

schen Tierarten Fischotter und Biber, die in der Weichholzauwaldfläche mittel- bis langfristig Re-

produktionshabitate sowie Unterschlupfmöglichkeiten finden können.  

Wichtige Zielstellung ist die sich im Klimaxstadium einstellende standortgerechte Waldentwick-

lung und damit Auenwaldmehrung sowie der in der Sukzessionsdynamik ruhende Strukturwandel 

und die Sicherung des ökologischen Prozessschutzes. Das Ablaufen von ungestörten natürlichen 

Prozessen führt dabei zur Erhöhung der Strukturvielfalt und des Nischenreichtums. Gerade die Dul-

dung und Förderung von Entwicklungsphasen und -strukturen, die in unserer heutigen Kulturland-

schaft stark unterrepräsentiert erscheinen, sind Leitziel dieses Maßnahmenkomplexes. Gleichzeitig 

besitzt auch die ungestörte Sukzession auf Nutzstandorten vor der Dominanz der Gehölze und ihres 

Dichteschlusses einen hohen ökologischen Stellenwert.  

Insgesamt kompensiert die Schaffung von Auwaldflächen auf 1,6 ha die vorhabensbedingten 

Eingriffe in Gehölze von insgesamt 1,3 ha vollständig. (vgl. Kap. 7.3).  
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Es ist erforderlich einen großflächigen Abtrag des Mutterbodens in den Randbereichen bzw. in 

unmittelbarer Nähe zu den Pflanzungen vorzunehmen. Auf sandigen und offenen Böden keimen 

Pappeln und Weiden durch Samenanflug am besten. Die Details sind im Rahmen der Ausführungs-

planung mit der Nationalparkverwaltung abzustimmen. Auch die Zuwegung auf die Pflanzfläche ist 

mit der Nationalparkverwaltung abzustimmen. Aktuell ist die Fläche zur Eindämmung der Afrikani-

schen Schweinepest eingezäunt. 

 
 

 
Foto 40: Blick in den Schwedter Polder (Polder B) 

 

7.2.5 Kompensationsmaßnahme M 5: Rückbau und Entsiegelung eines Melkstan-
des südlich von Schwedt 

(Darstellung in der Anlage 4.3 des LBP) 

 

Die nachfolgend genannte Entsiegelungsmaßnahme dient dem teilweisen Ausgleich der vorha-

bensbedingten Versiegelung durch Anlage eines bituminös befestigten Deichverteidigungsweges.  

Geplant ist die Entsiegelung eines ehemaligen Melkstandes mit Umzäunung ca. 300 m östlich 

des Schöpfwerkes 1 sowie die Entsiegelung der dem Melkstand vorgelagerten versiegelten Lagerflä-

chen.  

 

Die Maßnahme wird auf folgenden Flurstücken durchgeführt: 

 

Gemarkung Flur Flurstück Eigentümer 

Schwedt 3 54/2 Land Brandenburg 

Schwedt 21 64 Land Brandenburg 

Schwedt 21 65 privat 

 

Die Fläche befindet sich teilweise im Eigentum des Landes Brandenburg sowie teilweise im Pri-

vatbesitz. Entsprechend neuer Besitzeinweisung zum Unternehmensflurbereinigungsverfahren Unte-

res Odertal zum 01.08.2013 wird der neue Eigentümer ausschließlich das Land Brandenburg. Die 

Flächen sind nach Entsiegelung der freien Sukzession zu überlassen (Schutzzone 1). Der Melkstand 

befindet sich im Nationalpark „Unteres Odertal“ sowie im bauplanungsrechtlichen Außenbereich. 

Die Entsiegelung entspricht zudem den Zielen der Landschaftsplanung. 
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Planung 

Die Maßnahme umfasst die vollständige Entfernung des Melkstandes inklusive der Eisenumzäu-

nung, den Rückbau der dem Melkstand vorgelagert Lagerfläche aus Betonbodenplatten sowie die 

fachgerechte Entsorgung der rückgebauten Materialien (insgesamt ca. 550 m²). Zudem umfasst die 

Maßnahme auch den Rückbau eines teilversiegelten Bereiches von 50 m² (geht mit 25 m² in die Bi-

lanz ein). Nach Abschluss der Maßnahme ist der Boden der Entsieglungsflächen aufzulockern und 

einzuebnen. Der Plattenweg in Richtung Süden ist in einer Spurbreite von ca. 3 m zu erhalten. Zu-

dem wird aufgrund der Nähe der Entsiegelungsfläche zu einem slawischen Burgwall mit einer ar-

chäologischen Begleitung der Maßnahmenumsetzung gerechnet. 

 

Eingriffszuordnung 

Die Entsiegelung von Böden mit allgemeiner Funktionsausprägung im Bereich des Melkstandes 

auf insgesamt 575 m² kompensieren die vorhabenbedingten Neuversiegelungen nur zum Teil. Eine 

weitere Entsiegelungsmaßnahme stellt die Maßnahme M 7 dar. 

 

 
Foto 41: zurückzubauender Melkstand 

 

7.2.6 Kompensationsmaßnahme M 6: Anlage einer Baumreihe im Trockenpolder 
Lunow-Stolpe 

(Darstellung in der Anlage 4.4 des LBP) 

 

Die Maßnahme umfasst die Anlage einer Baumreihe entlang eines Weges im Trockenpolder 

Lunow-Stolpe zwischen der Melkstallanlage Schöneberg und der Oder bestehend aus 17 Laubbäu-

men. Die Ersatzmaßnahme dient der Kompensation von vorhabensbedingten Verlusten von Einzel-

bäumen.  

 

Von den Planungen sind folgende Flurstücke betroffen.   

  

Gemarkung Flur (Teil-)Flurstück Eigentümer 

Schöneberg 005 19 Land Brandenburg 

Schöneberg 005 21 Land Brandenburg 

Schöneberg 005 24 Land Brandenburg 

Schöneberg 005 25 Land Brandenburg 
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Gemarkung Flur (Teil-)Flurstück Eigentümer 

Schöneberg 005 43 Land Brandenburg 

Bestand 

Die Maßnahmenfläche liegt im Trockenpolder Lunow-Stolpe im Nationalpark „Unteres Odertal“ 

und in einer Entfernung von ca. 15 km vom Eingriffsort. Die an den Weg angrenzenden Flächen sind 

im Eigentum des Landes Brandenburg. Sie werden aktuell durch extensive Grünlandbewirtschaftung 

genutzt. Die Baumpflanzungen schließen an bestehende Baumbestände aus Weiden an, die sich süd-

lich der Melkstallanlage abschnittsweise auf der Westseite bzw. Ostseite des Weges erstrecken.  

 

Planung 

Geplant ist die Pflanzung von 17 Laubbäumen. Der Standort wird von Vega-Gley-Pseudogleyen 

überwiegend aus Auenton über tiefem Auensand oder -lehmsand geprägt. Als hpnV wird Flatterul-

men-Stieleichen-Hainbuchenwald der regulierten Stromauen durch Eindeichung nicht mehr überflu-

teter Aue (nährstoffkräftig) ausgewiesen. Entsprechend der kennzeichnenden Baumarten erfolgt die 

Pflanzung von Flatter-Ulme (Ulmus laevis), Stiel-Eiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus be-

tulus) und Winter-Linde (Tilia cordata). Der Herkunftsnachweis „Ostdeutsches Tiefland“ ist zu er-

bringen. Für die Pflanzungen ist autochthones Pflanzmaterial zu verwenden. 

 

Die Bäume werden wechselseitig auf beiden Seiten des Weges platziert. Es sind regelmäßig Lü-

cken von 30 m für die landwirtschaftlichen Maschinen vorzusehen. Die Bäume werden in das Grün-

land gepflanzt. Es erfolgt keine Ansaat der 2x2 m breiten Baumscheibe, die Flächen werden der 

Sukzession überlassen. Die Baumscheiben sind während der Fertigstellungs- und Entwicklungspfle-

ge 1 x jährlich zu mähen. Das Mahdgut kann zum Mulchen der Baumscheiben verwendet werden.  

 

Die Hochstämme werden mit einer Baumverankerung (Pfahlbock aus vier Pfählen mit Bindung) 

und einer Drahthose gegen Wildverbiss versehen, die Baumverankerung und Drahthose sind nach 

Ende der Entwicklungspflege zurückzubauen und von der Maßnahmenfläche zu entfernen. Für die 

Baumpflanzung erfolgt eine Fertigstellungs- und Entwicklungspflege von 3 Jahren (nach ZTV La-

StB 05, DIN 18916, DIN 18917, DIN 18919 und der ELA).  

Die Unterhaltungspflege (nach ZTV Baumpflege 01) enthält den Schnitt zur Sicherstellung der 

Kronenentwicklung sowie, wenn notwendig, das Nachpflanzen. Die Schnittarbeiten sind zwischen 

dem 01.10. und dem 28.02. durchzuführen. 

 

 
Foto 42: Weg im Trockenpolder Lunow-Stolpe 
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Eingriffszuordnung 

Die Anlage einer Baumreihe stellt eine geeignete Kompensationsmaßnahme für die vorhabens-

bedingten Verluste von Bäumen dar. 

 

7.2.7 Kompensationsmaßnahme M 7: Rückbau und Entsiegelung der Kleingarten-
lage Wiesengrund in Schwedt/Oder 

(Darstellung in der Anlage 4.5 des LBP) 

 

Die Maßnahme umfasst den Rückbau von Lauben, eingemauerten Pumpenhäuser, Kompost-

Ummauerungen sowie Zaunelementen und die Entsiegelung von Laubenfundamenten, Terrassen 

sowie Wegeplatten auf 160 Parzellen des ehemaligen Wiesengrund e.V. in Schwedt/Oder. 

 

Von den Planungen sind folgende Flurstücke betroffen:   

  

Gemarkung Flur Flurstück Eigentümer 

Schwedt 056 132 Stadt Schwedt/Oder 

Schwedt 056 140 Stadt Schwedt/Oder 

Schwedt 056 145 Stadt Schwedt/Oder 

Schwedt 056 146 Stadt Schwedt/Oder 

Schwedt 065 7 Stadt Schwedt/Oder 

Schwedt 056 133 Privateigentum 

Schwedt 056 136 Privateigentum 

Schwedt 056 138 Privateigentum 

Schwedt 056 139 Privateigentum 

Schwedt 056 144 Privateigentum 

 

Bestand 

Die Kleingartenanlage Wiesengrund e.V. befindet sich am südlichen Stadtrand von 

Schwedt/Oder in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsort. Die Parzellen werden aufgrund zu hoher 

Grundwasserstände teilweise bereits seit 5 Jahren nicht mehr genutzt. Teilweise sind die Lauben be-

reits sehr stark eingewachsen. Es erfolgte daher eine Begutachtung von einer Auswahl der Lauben 

durch einen Fachgutachter für Fledermäuse und Avifauna hinsichtlich Quartierpotenzial für Fleder-

mäuse oder Gebäudebrüter. Im Ergebnis wurden in keiner der 39 untersuchten Gartenlauben Fle-

dermäuse oder Vogelnester nachgewiesen. Aus naturschutzfachlicher Sicht spricht daher nichts ge-

gen den Rückbau der Kleingartenanlage. Der Rückbau kann daher ausschließlich im Zeitraum 1.10. 

– 28.2. (d. h. außerhalb der Vogelbrutzeit) erfolgen. Der Rückbau sollte unter Rücksichtnahme des 

Baumbestandes erfolgen. 

 

Es handelt sich um insgesamt 160 Parzellen. Davon liegen 115 auf den Flurstücken der Stadt 

Schwedt und 45 auf den privaten Flurstücken. Die Lauben haben i. d. R. eine Größe von 24 m², dazu 

kommt noch eine Terrasse (geschätzt 10 m²) und ein befestigter Weg zur Laube (geschätzt 5 m²). 

Dazu kommen noch Parzelleneinfassungen, Zäune und Zaunpfosten, die mit 2 m² je Parzelle ange-

rechnet werden. Das wäre in Summe ein ungefähres Entsiegelungspotenzial von 41 m² je Parzelle. 

Der Rückbau des Vereinsgebäudes geht mit einer Fläche von 60 m² in die Bilanz ein. Das Gesam-

tentsiegelungspotenzial ist somit auf den städtischen Flächen: 4.775 m² und auf den privaten Flä-

chen: 1.845 m². Insgesamt besteht ein Entsiegelungspotenzial von 6.620 m². 
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Planung 

Erfolgt der Rückbau als Ausgleichsmaßnahme für das o. g. Vorhaben ist eine Nachnutzung der 

Fläche (Bebauung etc.) nicht möglich. Für die Flurstücke erfolgt ein Eintrag einer Grunddienstbar-

keit. 

Eine Folgemaßnahme ist derzeit nicht vorgesehen. Die Fläche wird zunächst der Sukzession 

über-lassen. 

 

Eingriffszuordnung 

Der Rückbau der Kleingartenanlage und die damit verbundene Flächenentsiegelung stellt eine 

geeignete Kompensationsmaßnahme für die mit dem Vorhaben verbundene Neuversiegelung dar.  

 

 
Foto 43: aufgegebene Kleingartenanlage Wiesengrund bei Schwedt/Oder 

 

7.2.8 Kompensationsmaßnahme M 8: Entbuschung eines Trockenrasens südlich 
von Gellmersdorf durch Entnahme des Schlehenaufwuchses 

(Darstellung in der Anlage 4.6 des LBP) 

 

Die Maßnahme beinhaltet die Aufwertung und Sicherung von Trockenrasenflächen südlich von 

Gellmersdorf auf einer anrechenbaren Fläche von 1,678 ha und dient dem Ausgleich der vorhabens-

bedingten Verluste von Trockenrasenbiotopen auf dem Deichkörper. Die Maßnahme geht auf einen 

Vorschlag des „Vereins der Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks Unteres Oder-

tal“ zurück. Die Fläche befindet sich im Nationalpark „Unteres Odertal“ sowie im SPA- und FFH-

Gebiet „Unteres Odertal“. Die Zustimmung der Nationalparkverwaltung zur Umsetzung der Maß-

nahme liegt vor. 

 

Von den Planungen sind folgende Flurstücke betroffen: 

 

Gemarkung Flur Flurstück Eigentümer 

Stolzenhagen b. Oderberg 003 1 Nationalparkverein 

Stolzenhagen b. Oderberg 003 2 Nationalparkverein 

Stolzenhagen b. Oderberg 003 3 Nationalparkverein 

Stolzenhagen b. Oderberg 003 5 Nationalparkverein 

Stolzenhagen b. Oderberg 003 6 Nationalparkverein 
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Gemarkung Flur Flurstück Eigentümer 

Stolzenhagen b. Oderberg 003 7 Nationalparkverein 

Stolzenhagen b. Oderberg 003 8 Nationalparkverein 

Stolzenhagen b. Oderberg 003 9 Nationalparkverein 

 

Bestand  

Es handelt sich um eine insgesamt 9,23 ha große Trockenrasenfläche. Das Flurstück befindet 

sich vollständig im Eigentum des Nationalparkvereins. Die Fläche ist an die Öko Agrar GmbH ver-

pachtet und wird ganzjährig mit 3 Koniks (Pferden) beweidet. Die Koniks verbeißen die aufwach-

senden Schlehen nicht. Für den Erhalt des Trockenrasens ist es erforderlich die Schlehen zu entfer-

nen. Auf der Fläche wurden sieben Teilflächen, die von Schlehenaufwuchs gekennzeichnet sind, 

identifiziert.  

Von der westlich gelegenen großen Fläche mit einer Flächengröße von 16.835 m² (1,68 ha) wer-

den 60 % angerechnet, da in der Fläche auch mehrere Baumgruppen stehen, die von der Maßnahme 

auszunehmen sind. Bei den übrigen Flächen (in Summe: 6.680 m²) erfolgt eine Anrechnung von 

100 %, da dort ein nahezu geschlossener Aufwuchs der Schlehe festgestellt wurde. Insgesamt erfolgt 

daher eine anrechenbare Entbuschung des Trockenrasens auf einer Fläche von 16.781 m² (1,678 ha). 

Die Entbuschung erfolgt auf manuelle Weise durch den Einsatz von Motorsägen bzw. Sensen 

zwischen Oktober und Februar. Der Gehölzschnitt ist von der Trockenrasenfläche zu entfernen. 

Planung 

Die Entbuschungsmaßnahme ist in Abstimmung mit dem Nationalparkverein in regelmäßigen 

Abständen in Abhängigkeit vom nachgewachsenen Schlehenaufwuchs - ca. aller 5 Jahre - über einen 

Zeitraum von 25 Jahren zu wiederholen. 

Eingriffszuordnung 

Die Entbuschung des Trockenrasens südlich von Gellmersdorf stellt eine geeignete Kompensati-

onsmaßnahme für den anlagebedingten Verlust von Trockenrasen dar.  

 

 
Foto 44: Schlehenaufwuchs auf einer Trockenrasenfläche südlich von Gellmersdorf 

 

7.2.9 Kompensationsmaßnahme M 9: Entbuschung eines Trockenrasens bei Pin-
now durch Entnahme des Schlehen- und Weißdornaufwuchses 

(Darstellung in der Anlage 4.7 des LBP) 
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Die Maßnahme beinhaltet die Aufwertung und Sicherung von Trockenrasenflächen bei Pinnow 

auf einer anrechenbaren Fläche von 2,165 ha und dient dem Ausgleich der vorhabensbedingten Ver-

luste von Trockenrasenbiotopen auf dem Deichkörper. Die Maßnahme geht auf einen Vorschlag des 

„Vereins der Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks Unteres Odertal“ zurück.  

 

Von den Planungen ist folgendes Flurstück betroffen: 

 

Gemarkung Flur Flurstück Eigentümer 

Pinnow 002 617 Nationalparkverein 

 

Bestand  

Die Fläche eines ehemaligen Truppenübungsplatzes umfasst insgesamt 27 ha und liegt sich im 

Naturschutzgebiet „Felchowseegebiet“, im FFH-Gebiet sowie im SPA-Gebiet „Unteres Odertal“. 

Die Fläche befindet sich vollständig im Eigentum des Nationalparkvereins. Sie ist verpachtet und 

wird zweimal jährlich mit Schafen beweidet. Da die Schafe die aufwachsenden Schlehen und Weiß-

dornbüsche nicht verbeißen, hat sich auf der Fläche eine Verbuschung eingestellt.  

Auf einer 3,6 ha großen Teilfläche erfolgt eine Kombination aus Entbuschung von Schlehen- 

und Weißdornsträuchern sowie von Mahd der verstrauchten Grasschicht. Ausgespart werden eine 

Senke (geplantes Amphibienlaichgewässer) und eine Gehölzgruppe. Aufgrund der auszusparenden 

Bereiche und der noch nicht flächendeckenden Verbuschung erfolgt die Anrechnung der Fläche mit 

60 %. Dies ergibt eine anrechenbare Fläche von 2,165 ha. 

Die Entbuschung erfolgt auf manuelle Weise durch den Einsatz von Motorsägen bzw. Sensen 

zwischen Oktober und Februar. Der Gehölzschnitt ist von der Trockenrasenfläche zu entfernen. 

 

Planung 

Die Entbuschungsmaßnahme ist in Abstimmung mit dem Nationalparkverein in regelmäßigen 

Abständen in Abhängigkeit vom nachgewachsenen Schlehen- und Weißdornaufwuchs - ca. aller 5 

Jahre - über einen Zeitraum von 25 Jahren zu wiederholen. 

 

Eingriffszuordnung 

Die Entbuschung des Trockenrasens bei Pinnow stellt eine geeignete Kompensationsmaßnahme 

für den anlagebedingten Verlust von Trockenrasen dar.  

 

 
Foto 45: Weißdornaufwuchs auf einer Trockenrasenfläche bei Pinnow 
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7.3 Ersatz von Einzelbäumen 

Im Rahmen der Eingriffsermittlung (vgl. Kapitels 6.3 „Eingriffsermittlung in Einzelbäume“) 

wurde die Ersatzerfordernis von insgesamt 17 zu pflanzenden Bäumen bilanziert. 

 

7.4 Zusammenfassende Gegenüberstellung der Eingriffe und Maßnah-
men zum Ausgleich und Ersatz 

In der nachfolgenden Tabelle 28 werden den Eingriffen entsprechend des Erlasses „Naturschutz-

rechtliche Kompensation bei der Unterhaltung und dem Ausbau von Deichen und Deichschutzstrei-

fen“ (MLUV, 2005) die geplanten funktionalen Kompensationsmaßnahmen zugeordnet.
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Tabelle 28: Ermittlung des funktionalen Kompensationsbedarfs für den Verlust von Biotoptypen 

Biotop- und Nutzungstyp Eingriffsfläche funktionelle Kompensationsmaßnahme ge-
mäß Deicherlass 

funktionelle Kompensationsmaßnahme ge-
mäß HVE (2009) 

geplante Kompensationsmaßnahme 

Kompensa-
tionserfordernis 

= 
Flächenbedarf in 
m² gesamt  

 

Inanspruch-
nahme für An-
lage Deich-
schutzstreifen  

Inanspruch-
nahme durch 
Überbau von 
Flächen 

Fließ- und Standgewässer    keine Kompensationsbeispiele 

z.B. Anlage von Kleingewässern in artenarmen 
Feuchtgrünland oder naturnahe Gestaltung von 
Gräben 

Neuanlage eines Gewässerbiotopes im 
Schlosswiesenpolder (Kompensationsmaßnah-
me M2) (2.090 m²)  

 

  

FGU naturnahe, unbeschattete Gräben  1.586 m² 633 m² 953 m² Der Graben wird verlegt, d. h. wieder 
hergestellt – daher wird die Inanspruch-
nahme des FGU nicht kompensiert. 

FKU Kanal, unbeschattet  11 m² - 11 m² 2 22 m² 

FNM Tausendblatt-Teichrosengesellschaft (§) 122 m² - 122 m² 3,5 427 m2 

FRGP Schilfröhricht an Fließgewässern (§) 122 m² 55 m² 66 m² 2 244 m² 

Gesamtbedarf       693 m2 

Feuchtwiesen und Feuchtweiden    Auwaldanpflanzung, Extensivierung von Acker-
flächen, Anlage Kleingewässer, Extensivierung 
von Graben- und Gewässersäumen 

Entwicklung artenreicher Feuchtwiesen auf ar-
tenarmen Wiesen (mit Hilfe aushagernder Maß-
nahmen) 

10 m breiter Gewässerrandstreifen um die Maß-
nahme M 2 (1.245 m²)  

   

GFRA Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung 137 m² - 137 m² 1,5 206 m² 

GFWA Feuchtweiden, verarmte Ausprägung (§) 1.118 m² 171 m² 947 m² 1,5 1.677 m² 

Gesamtbedarf   1.883 m2 

Frischwiesen und Frischweiden    u. a. Wiederherstellung von Deichrasen auf dem 
neuen Deich  

Entwicklung artenreicher Wiesen auf artenar-
men Wiesen, Neuanlage von artenreichen Wie-
sen auf Acker 

Neuanlage von standorttypischem Deichgrün-
land (Kompensationsmaßnahme M1) 
(43.075 m², Restfläche: 25.248 m²)  

  

GMFA - Frischwiesen, verarmte Ausprägung  3.114 m² 1.487 m²*) 3.114 m²  1 3.114 m² 

GMFR - Frischwiesen, artenreiche Ausprägung (6510) 6.837 m² 4.508 m²*) 6.837 m² 1 6.837 m² 

GMRR - ruderale Wiesen, artenreiche Ausprägung 7.876 m² - 7.876 m² 

1 

7.876 m² 

Gesamtbedarf   17.827 m2 
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Biotop- und Nutzungstyp Eingriffsfläche funktionelle Kompensationsmaßnahme ge-
mäß Deicherlass 

funktionelle Kompensationsmaßnahme ge-
mäß HVE (2009) 

geplante Kompensationsmaßnahme 

Kompensa-
tionserfordernis 

= 
Flächenbedarf in 
m² gesamt  

 

Inanspruch-
nahme für An-
lage Deich-
schutzstreifen  

Inanspruch-
nahme durch 
Überbau von 
Flächen 

Grünlandbrachen    Ackerflächen, Anlage Kleingewässer, Extensi-
vierung von Graben- und Gewässersäumen 

Entwicklung artenreicher Feuchtwiesen auf ar-
tenarmen Wiesen (mit Hilfe aushagernder Maß-
nahmen) 

Neuanlage von artenreichen Frischwiesen im 
Arbeitsstreifen bzw. zukünftigen Deichschutz-
streifen (Kompensationsmaßnahme M 3) (2.386 
m², Restfläche: 1.695 m²) 

  

GAFP - Grünlandbrachen feuchter Standorte, von Schilf dominiert (§) 182 m² 145 m² 37 m² 1,5 273 m² 

GAFR - Grünlandbrachen feuchter Standorte, von rasigen Großseggen domi-
niert (§) 

61 m² - 61 m² 
1,5 92 m² 

GAMR - Grünlandbrachen frischer Standorte, artenreich (typische Grünlandar-
ten) 

326 m² 256 m²*) 326 m² 1 326 m² 

Gesamtbedarf      691 m² 

Trockenrasen    u. a. Wiederherstellung von Deichrasen auf dem 
neuen Deich  

Entwicklung von Trockenrasen bzw. Magerwie-
sen auf armen Standorten 

Neuanlage von standorttypischem Deichgrün-
land (Kompensationsmaßnahme M 1) 
(25.248 m²) 

Neuanlage von artenreichen Frischwiesen im 
Arbeitsstreifen bzw. zukünftigen Deichschutz-
streifen (Kompensationsmaßnahme M 3) (1.695 
m²) 

Wiederherstellung und dauerhafte Sicherung 
von Trockenrasen südlich von Gellmersdorf 
durch Entnahme des Schlehenaufwuchses 
(Kompensationsmaßnahme M 8) (16.775 m²) 

Wiederherstellung und dauerhafte Sicherung 
von Trockenrasen bei Pinnow durch Entnahme 
des Schlehen- und Weißdornaufwuchses (Kom-
pensationsmaßnahme M 9) (21.650 m²) 

  

GTSADO - Heidenelken-Grasnelkenflur; weitgehend ohne spontanen Gehölz-
bewuchs (< 10% Gehölzdeckung) (§, 6120*) 

26.145 m² - 26.145 m² 2,5 65.365 m² 

Gesamtbedarf   65.368 m² 
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Biotop- und Nutzungstyp Eingriffsfläche funktionelle Kompensationsmaßnahme ge-
mäß Deicherlass 

funktionelle Kompensationsmaßnahme ge-
mäß HVE (2009) 

geplante Kompensationsmaßnahme 

Kompensa-
tionserfordernis 

= 
Flächenbedarf in 
m² gesamt  

 

Inanspruch-
nahme für An-
lage Deich-
schutzstreifen  

Inanspruch-
nahme durch 
Überbau von 
Flächen 

Staudenfluren u. a. Wiederherstellung von Deichrasen auf dem 
neuen Deich  

Entwicklung von Trockenrasen bzw. Magerwie-
sen auf armen Standorten 

Entwicklung von Weichholzauenwald (Kompen-
sationsmaßnahme M 4) (15.714 m², Restfläche: 
14.889 m²) 

 

  

GSFFO - gewässerbegleitende Hochstaudenfluren; weitgehend ohne spontanen 
Gehölzbewuchs (< 10% Gehölzdeckung) (§, 6430) 

576 m² - 576 m² 1 576 m² 

GSFFG - gewässerbegleitende Hochstaudenfluren; mit spontanen Gehölzbe-
wuchs (10 - 30 % Gehölzdeckung) (§, 6430) 

82 m² - 82 m² 1 82 m² 

GSFU - Brennnesselfluren feuchter bis nasser Standorte 20 m² 20 m² - 1 20 m² 

GSMA - Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte verarmte 
oder ruderalisierte Ausprägung (§) 

147 m² - 147 m² 1 147 m² 

Gesamtbedarf   825 m² 

Laubgebüsche, Feldgehölze und gewässerbegleitende Gehölze, Wälder Gehölzanpflanzungen, Aufforstung Laubmisch-
wald, Auwaldanpflanzung/ -initialisierung  

 

Entwicklung von Weichholzauenwald (Kompen-
sationsmaßnahme M 4) (14.889 m², Restfläche: 
3.085 m²) 

 

 

  

Laubgebüsche   

BLFS – Strauchweidengebüsche (§) 228 m² 146 m² 82 m² 3 684 m² 

BLFA – Strauchweidengebüsche der Flussauen (§) 199 m² 181 m² 18 m² 3 597 m² 

Feldgehölze und gewässerbegleitende Gehölze      

BFFH – Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte; überwiegend heimische 
Gehölzarten (§) 

166 m² 

 

10 m² 156 m² 2 332 m² 

 

BG – standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern (§) 523 m² 12 m² 511 m² 2 1.046 m² 

Wälder      

WWB – Fahlweiden-Auenwald (§, 91E0*) 1.829 m² 818 m² 1.011 m² 5 9.145 m2 

Gesamtbedarf      11.804 m2 
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Biotop- und Nutzungstyp Eingriffsfläche funktionelle Kompensationsmaßnahme ge-
mäß Deicherlass 

funktionelle Kompensationsmaßnahme ge-
mäß HVE (2009) 

geplante Kompensationsmaßnahme 

Kompensa-
tionserfordernis 

= 
Flächenbedarf in 
m² gesamt  

 

Inanspruch-
nahme für An-
lage Deich-
schutzstreifen  

Inanspruch-
nahme durch 
Überbau von 
Flächen 

Grünanlagen der Siedlungsbereiche    Neuanlage von Baumhecken / Waldrändern 
(heimische Arten) auf Acker, Neuanlage von 
Laubwald aus heimischen Arten 

Entwicklung von Weichholzauenwald (Kompen-
sationsmaßnahme M 4) (3.085 m², Restfläche: 
2.747 m²) 

  

Kleingartenanlage (PK) 338 m² 41 m² 297 m² 1 338 m² 

 

Gesamtbedarf      338 m² 

Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren Grundwasseranhebung extensives Grünland, 
Auwaldpflanzung, Extensivierung Grünland 

Entwicklung von Weichholzauenwald (Kompen-
sationsmaßnahme M 4) (2.747 m², Restfläche: 
2.458 m²) 

  

RRS – vegetationsfreie und -arme Sandflächen 109 m² - 109 m² 1 109 m² 

RS – ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren 
180 m² - 180 m² 1 180 m² 

Gesamtbedarf      289 m2 

Bebaute Gebiete, Verkehrs- und Sonderflächen 

OTW – Wasserwerke 8 m² 8 m² -  0 0 m² 

OVPO – Parkplätze, nicht versiegelt 208 m² 11 m² 197 m²  0 0 m² 

OVWT – teilversiegelter Weg (inkl. Pflaster) 3.064 m² 87 m² 2.977 m²  0 0 m² 

OVWV – versiegelter Weg 4.966 m² - 4.966 m²  0 0 m² 

OAL – Lagerflächen 46 m² 46 m²   0 0 m² 

Gesamtbedarf      0 m2 

Gesamt 60.385 m² 8.635 m² 58.000 m²   99.715 m2 
 

*) als vorübergehender Verlust zu werten, da sich Biotoptypen nach Abschluss der Bauarbeiten im Bereich der Deichschutzstreifen / Lagerflächen schon innerhalb kurzer Zeit erneut bzw. in gleicher Wertigkeit 

entwickeln können. Geht somit nicht als zu kompensierende Fläche in die Bilanz mit ein.
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Erläuterungen zur Tabelle 28: 

Spalten 1 und 2  Biotop- und Nutzungstyp und Eingriffsfläche: 

• Auflistung der vorhabensbedingt in Anspruch genommenen Biotoptypen einschließlich der Ge-

samteingriffsfläche 

 

Spalten 3 und 4  Eingriffsfläche, davon DSS/ AS und Verlust: 

• Aufgliederung der Eingriffsfläche entsprechend der Inanspruchnahme für den Deichschutzstrei-

fen (DSS, landseitig überwiegend auch als Arbeitsstreifen bzw. bauzeitbefristet als Lagerplatz 

beansprucht) sowie aus dem überbauten Bereich (Verlust) 

 

Spalte 5  funktionelle Kompensationsmaßnahme gemäß Deicherlass: 

• Vorschläge für funktionale Kompensationsmaßnahmen in Anlehnung an den Deicherlass des 

MLUV Brandenburg (04/ 2005) und Auflistung der dem jeweiligen Eingriff zugeordneten Kom-

pensationsmaßnahme 

 

Spalte 6  Kompensationserfordernis: 

• Übernahme bzw. Ableitung potenzieller Kompensationsverhältnisse gemäß o. g. Deicherlass 

• es wurde sich aufgrund der hohen landschaftsökologischen Bedeutung und Sensibilität des Vor-

habensgebietes an der oberen Bemessungsspanne orientiert 

 

Gibt der Deicherlass keine Kompensationsverhältnisse vor, gelangen die Anhaltswerte des An-

hang 1 der „Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung HVE (MLUR, 2009) zur Anwendung 

 

Spalte 7 - Flächenbedarf: 

• Produkt aus Fläche x Kompensationsfaktor 

• Zuordnung zu den funktionalen Kompensationsmaßnahmen. 

Die Vollversiegelung geht zusätzlich zum Biotopverlust in die Bilanzierung ein. 

 

In der nachfolgenden Tabelle 29 werden die bilanzierten Eingriffe in das Schutzgut Flä-

che/Boden und der erforderliche Kompensationsumfang dargestellt. In Summe ergibt sich eine 

Kompensationsumfang, d. h. Entsiegelungsbedarf von 5.060 m². 

 

Tabelle 29: Ermittlung des funktionalen Kompensationsbedarfs für Eingriffe in das Schutzgut 

Fläche/Boden 

Eingriff Eingriffsumfang Kompensations-
verhältnis  

Kompensationsumfang 

Versiegelung (Deichverteidigungs-
weg) 

2.895 m² 1:1 2.895 m² 

Teilversiegelung (Bankett, Wege-
zufahrten, Rasengittersteine auf 
Deichkrone) 

2.111 m² 1:0,5 1.056 m² 

Bodenüberformung (Umlagerung 
und Verdichtung) (Deichaufstands-
fläche) 

5.542 m² 1:0,2 1.109 m² 

Summe 5.060 m² 

 

Zusammenfassend ergibt sich aus der Deichsanierung im Schlosswiesenpolder entsprechend der 

tabellarischen Auflistung folgender Maßnahmenbedarf für die Kompensation der erheblichen Ein-

griffe in die Biotop- und Bodenfunktion: 
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Tabelle 30: Zusammenfassende Darstellung der Eingriffe und Kompensationsmaßnahmen 

Eingriffskomplex Flächenbedarf geplante Kompensationsmaßnahme  Fläche Kompensations-
maßnahme 

Differenz 

Gewässer- bzw. Feuchtbiotope 

Eingriffe in Gewäs-
serbiotope 

693 m² Kompensationsmaßnahme M 2 (2.090 
m²) 

Neuanlage eines Gewässerbiotopes 
im Schlosswiesenpolder 

2.090 m² + 1.397 m² 

Eingriffe in Feucht-
wiesen und Feucht-
weiden 

1.883 m² Kompensationsmaßnahme M 2 

Schaffung eines Gewässerrandstrei-
fens um das geplante Gewässer 

1.245 m² - 638 m² 

Im Zusammenhang mit dem Überhang bei den Eingriffen in Gewässerbiotope gelten die Eingriffe in die Gewässer- bzw. Feucht-
biotope als kompensiert. 

Eingriffe in Frisch-
wiesen und Frisch-
weiden 

17.827 m2 Kompensationsmaßnahme M 1 
(43.075 m²) 

Neuanlage von standorttypischem 
Deichgrünland  

43.075 m² 

 

 

+ 25.248 
m² 

Eingriffe in Grün-
landbrachen 

691 m² Kompensationsmaßnahme M 3 (2.386 
m²) 

Neuanlage von artenreichen Frisch-
wiesen im Arbeitsstreifen bzw. zukünf-
tigen Deichschutz-streifen 

2.386 m² + 1.695 m² 

Eingriffe in Trocken-
rasen 

65.365 m² Kompensationsmaßnahme M 1 

Neuanlage von standorttypischem 
Deichgrünland 

Kompensationsmaßnahme M 3  

Anlage von artenreichen Frischwiesen 
auf dem Deichschutzstreifen 

Kompensationsmaßnahme M 8 
(16.775 m²) 

Wiederherstellung und dauerhafte Si-
cherung von Trockenrasen südlich von 
Gellmersdorf durch Entnahme des 
Schlehenaufwuchses  

Kompensationsmaßnahme M 9 
(21.650 m²) 

Wiederherstellung und dauerhafte Si-
cherung von Trockenrasen bei Pinnow 
durch Entnahme des Schlehen- und 
Weißdornaufwuchses  

25.248 m² 

 
 

1.695 m² 

 

  
16.775 m² 

 
 
 
21.650 m² 

 

= 65.368 m² 

 

Eingriff ist 
kompensiert. 

Eingriffe in Stauden-
fluren 

825 m² Kompensationsmaßnahme M 4 Ent-
wicklung von Weichholzauenwald 
(15.714 m²) 

15.714 m² + 14.889 
m² 

Eingriffe in Grünan-
lagen der Siedlungs-
bereiche 

338 m² Kompensationsmaßnahme M 4 Ent-
wicklung von Weichholzauenwald 

 

14.889 m² + 14.551 
m² 

Eingriffe in Anthro-
pogene Rohboden-
standorte und Ru-
deralfluren 

289 m² Kompensationsmaßnahme M 4 Ent-
wicklung von Weichholzauenwald 

 

14.551 m² + 14.262 
m² 

Eingriffe in Laubge-
büsche, Feldgehölze 
und gewässerbeglei-
tende Gehölze, Wäl-

11.681 m² Kompensationsmaßnahme M 4 Ent-
wicklung von Weichholzauenwald 

 

14.262 m² + 2.581 m² 
(Puffer) 
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Eingriffskomplex Flächenbedarf geplante Kompensationsmaßnahme  Fläche Kompensations-
maßnahme 

Differenz 

der 

Verlust von 17 Ein-
zelbäumen 

17 Stk. Kompensationsmaßnahme M 6 Anlage 
einer Laubbaumreihe (17 Stk.) 

17 Stk. - 

Versiegelungen  

Teilversiegelungen 

Bodenüberformung 

2.895 m² 

1.056 m² 

1.109 m² 

= 5.060 m² 

Kompensationsmaßnahme M 5 (575 
m²) 

Entsiegelung eines Melkstandes 

Kompensationsmaßnahme M 7 (6.620 
m²) 

Rückbau und Entsiegelung der Klein-
gartenlage Wiesengrund 

575 m² 

 

6.620 m² 

- 5.290 m² 

 

+ 1.330 m² 
(Puffer) 

Gesamt 10,46 ha  10,88 ha +0,79  

 

Aus dieser Gegenüberstellung wird deutlich, dass mit den gewählten Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen die erheblichen Eingriffe in die Biotop- und Bodenfunktion durch das Vorhaben „Oder-

deichsanierung, Teilobjekt 15, Baulos 66, Schlosswiesenpolder, Deich-km 0+000 - 2+044“ kompen-

siert werden können.  

Die Erläuterung zur Eignung der Maßnahmen, einen in Ort, Art und Umfang ausreichenden 

Ausgleich bzw. Ersatz für die vorhabensbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft zu leisten, er-

folgte bereits in Kap. 7.2 „Eingriffszuordnung“.
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8 Kostenschätzung 
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Erläuterungen:

KBK - NR. Einheit Menge Kosten je 

Einheit €

Einzelkosten

2. 

2.000

2.000.0

pschl. in Kosten der Deichplanung enthalten

pschl. in Kosten der Deichplanung enthalten

pschl. in Kosten der Deichplanung enthalten

pschl. in Kosten der Deichplanung enthalten

pschl. in Kosten der Deichplanung enthalten

pschl. in Kosten der Deichplanung enthalten

pschl. in Kosten der Deichplanung enthalten

pschl. in Kosten der Deichplanung enthalten

pschl. in Kosten der Deichplanung enthalten

pschl. in Kosten der Deichplanung enthalten

Beschreibung 

2.000.0.001

Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

V 3 - Sachgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen während des 

Baubetriebes

Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

V 6 Ausbildung von Lagerplätzen

Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

V 1 (kvM 9) - Bauzeitenregelung, Baufeldfreimachung/Rodung von Gehölzen 

außerhalb der Brut- und Fortpflanzungszeit der Avifauna

V 7 Ausschließliche Nutzung des vorhandenen Deichverteidungsweges für 

Materialtransporte 

V 11 (kvM 1) Baubeginn im Bereich von bekannten Biberburgen außerhalb der 

Jungenaufzuchtszeit (1. April bis 31. Juli) der Biber

V 10 Einsatz von Vibrationsrammen statt Schlagrammen 

V 13 (kvM 3) Sicherung von Baugruben für Biber und Fischotter/ Bereitstellung 

von Ausstiegshilfen 

V 15 (kvM 6) Bodenschonende Baufeldberäumung in Lebensraumstrukturen der 

Zauneidechse / Fällarbeiten ohne Entnahme der Wurzelstubben

Bezeichnung des Projektes Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpolder, Baulos 66 

Stationierung Deich-km 0+000 – 2+044

Landesamt für Umwelt BrandenburgTräger der Baumaßnahme:

Berechnung der Einzelkosten

V 12 (kvM 2) Verzicht auf nächtliche Baumaßnahmen / Störungsarme 

Baustellenbeleuchtung 

V 2 (kvM 4) - Fällzeitenregelung / Fachliche Begleitung bei Fällung von 

(potenziellen) Quartierstrukturen in Bäumen (Fledermäuse)

1
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KBK - NR. Einheit Menge Kosten je 

Einheit €

EinzelkostenBeschreibung 

4. 

4.106

4.106.1

4.106.1.010 - 

Oberboden 

abtragen, 

seitlich lagern 

und Ober-

bodenmiete 

unterhalten

pschl. in Kosten der Deichplanung enthalten

7.

7.104

7.104.0

Stk. 1.000 5,00 € 5.000,00 €

Stk. 7.500 2,50 € 18.750,00 €

Stk. 100 7,00 € 700,00 €

Stk. 400 4,00 € 1.600,00 €

7.104.0.020 - 

Hochstämme 

liefern

M 6 Anlage einer Baumreihe im Trockenpolder Lunow-Stolpe

M 4 Entwicklung von Weichholzaue im Schwedter Polder (Polder 10) (Lieferung 

und Pflanzung von Setzstangen (Länge ca. 2 m, Baumweiden), für ca. 20% der 

Pflanzfläche)

Pflanzenlieferung

V 5 Wiederverwendung des zwischengelagerten Oberbodens

Erdbau (Untergund, Unterbau, Entwässerung von Straßen), Bodenerkundung, Entsorgung

Pflanzenlieferung

Oberboden

Erdbau

Landschaftsbauarbeiten

7.104.0.010 - 

strauchartige 

Gehölze 

liefern

M 4 Entwicklung von Weichholzaue im Schwedter Polder (Polder 10) Lieferung 

und Pflanzung von Steckhölzern (Höhe 80 – 120 cm, Strauchweiden) für ca. 75 

% der Pflanzflächen 

M 4 Entwicklung von Weichholzaue im Schwedter Polder (Polder 10) Lieferung 

und Pflanzung von Schwarzpappel-Setzruten (Länge ca. 1,2 – 2,5 m) für ca. 1% 

der Pflanzfläche

M 4 Entwicklung von Weichholzaue im Schwedter Polder (Polder 10) Lieferung 

und Pflanzung von Schwarzpappel-Steckhölzer (Länge ca. 0,8 – 1,2m) für ca. 4% 

der Pflanzfläche

2



Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpolder, Baulos 66, 

Deich-km 0+000 – 2+044, Landschaftspflegerischer Begleitplan 
Kostenschätzung Stand: 08. November 2023 

KBK - NR. Einheit Menge Kosten je 

Einheit €

EinzelkostenBeschreibung 

Stk.             17   180,00 € 3.060,00 €

7.107

7.107.0

Std. 32 65,00 € 2.080,00 €

Std. 8 65,00 € 520,00 €

lfd. m 2.326 6,50 € 15.119,00 €

Std. 24 65,00 € 1.560,00 €

Std. 192 65,00 € 12.480,00 €

7.107.1

m² 15.714 0,20 € 3.142,80 €

m² 13.210 in Kosten der Deichplanung enthalten

pschl. 1.000,00 €

7.104.0.020 - 

Hochstämme 

liefern

M 4 Entwicklung von Weichholzaue im Schwedter Polder (Polder 10) 

(Vorarbeiten und Vorbereitung der Pflanzfläche)

V 16 (kvM 7) Absuchen und Absammeln von Reptilien innerhalb des Baufeldes 

im Frühjahr vor Baubeginn (April/ ca. Sept.) und Umsetzen abgesammelter 

Exemplare in vorbereitete Ausweichlebensräume (22,5 Tage x 8 Stunden) 

Landschaftsbauarbeiten

Vorarbeiten, Baufeldvorbereitung

V 4 Vermeidung von Tötungen von Fischen, Amphibien und Mollusken bei 

Verfüllung des Grabens durch vorherige Bergung (4 Tage x 8 Stunden)

Bodenvorbereitung, Düngung

7.107.0.010 - 

Vorarbeiten, 

Baufeld-

vorbereitung

V 18 (kvM 10) Vermeidung der spontanen Wiederbesiedlung des geräumten 

Baufeldes und dessen Umfeld (Vergrämungsmaßnahme) (3 Tage x 8 Stunden)

V 8 Bodenlockerung im Bereich der Baustraßen bzw. Arbeitsstreifen und 

Lagerflächen

M 5 Rückbau und Entsiegelung eines Melkstandes bei Schwedt (Schöpfwerk 1) 

archäologische Begleitung (Eventualposition)

Laubbäume

S 2 Ausweisung von naturschutzfachlichen Ausschlussflächen / Bautabuzonen 

zum Schutz von Lebensstätten

V 14 (kvM 5) Einwegverschlüsse an Baumhöhlen und Spalten in Bäumen 

(Fledermäuse) (1 Tag x 8 Stunden)

7.107.1.010 - 

Bodenvor-

bereitung, 

Düngung

3
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Einheit €

EinzelkostenBeschreibung 

pschl. 500,00 €

7.107.2

m² 43.075 1,00 € 43.075,00 €

m² 8.637 1,00 € 8.637,00 €

7.107.3

Stk. 17 150,00 € 2.550,00 €

7.107.4

lfd. m 212 20,00 € 4.240,00 €

lfd. m 1.228 20,00 € 24.560,00 €

m² 1.120 40,00 € 44.800,00 €

Stk. 23 800,00 € 18.400,00 €

7.107.2.010 - 

Rasen-, 

Saatarbeiten

M 1 Entwicklung von standorttypischem Deichgrünland 

M 3 Wiederherstellung bzw. Neuanlage von artenreichen Frischwiesen im 

Arbeitsstreifen bzw. zukünftigen Deichschutzstreifen 

Rasen-, Saatarbeiten

7.107.4.020 - 

Biotop-

strukturen 

herstellen

M 6 Anlage einer Baumreihe im Trockenpolder Lunow-Stolpe7.107.3.010 - 

Pflanzung von 

Hochstämmen 

und 

Großgehölzen 

einschließlich 

Pflege

Laubbäume

V 17 (kvM 8) Aufstellen von temporären Reptilienschutzzäunen im Bereich der an 

das Baufeld angrenzenden potenziellen Habitatflächen zur Verhinderung von 

Tierverlusten während der Bauzeit durch das Einwandern ins Baufeld (dient 

teilweise auch dem Amphibienschutz)

FCS 1 Anlage eines Zauneidechsenhabitates (Anlage von Habitatelementen, 

Kombinationen aus Totholz-, Steinhaufen und Sandlinsen

Amphibienschutz, Reptilienschutz, Biotopstrukturen

7.107.4.010 - 

Amphibienleite

inrichtung / 

Reptilien-

schutzzäune 

herstellen

M 5 Rückbau und Entsiegelung eines Melkstandes bei Schwedt (Schöpfwerk 1) 

(Auflockerung und Einebnung der Entsiegelungsfläche)

V 9 Aufstellen eines bauzeitlichen Amphibienschutzzaunes in Höhe des 

Schöpfwerkes sowie in Höhe des Kleintümpels unmittelbar nördlich der Deeke 

zur Vermeidung von Einwanderungen von Amphibien in das Baufeld

FCS 1 Anlage eines Zauneidechsenhabitates (Anlage von Reptilienwällen)

Pflanzarbeiten

7.107.1.010 -

Bodenvor-

bereitung,

Düngung

4
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KBK - NR. Einheit Menge Kosten je 

Einheit €

EinzelkostenBeschreibung 

lfd. m 1.230 12,00 € 14.760,00 €

m² 2.090 25,00 € 52.250,00 €

Stk. 2 200,00 € 400,00 €

Stk. 5 80,00 € 400,00 €

Stk. 10 150,00 € 1.500,00 €

Stk. 2 350,00 € 700,00 €

Stk. 14 40,00 € 560,00 €

7.107.6

m² 15.714 7,50 € 117.855,00 €

m² 16.781 0,70 € 11.746,70 €

m² 21.650 0,70 € 15.155,00 €

7.107.7

CEF 2 Bereitstellung von Ausweichquartieren für spaltenbewohnende 

Fledermausarten bei Verlust von nachgewiesenen oder potenziellen 

Spaltenquartieren in Bäumen 

CEF 4 Bereitstellung von Nistgelegenheiten für Höhlenbrüter

FCS 1 Anlage eines Zauneidechsenhabitates (Schutzzaun um die Fläche herum 

bis 4 Wochen nach dem letzten Einsetzen umgesiedelter Zauneidechsen)

CEF 3 Bereitstellung von Ausweichquartieren für Fledermäuse bei Verlust von 

nachgewiesenen oder potenziellen Winterquartieren in Bäumen

CEF 1	Bereitstellung von Ausweichquartieren für Fledermäuse bei Verlust von 

nachgewiesenen oder potenziellen Sommerquartieren in Bäumen

7.107.6.010 - 

Pflegemaß-

nahmen

Schutz- und Pflegemaßnahmen an Bäumen

M 4 Entwicklung von Weichholzaue im Schwedter Polder (Polder 10) (5-jährige 

Gehölzflächenpflege mit jeweils 5 Pflegegängen im Jahr (einschließlich 

Bewässerung 5 Gänge im Jahr))

M 8 Entbuschung eines Trockenrasens südlich von Gellmersdorf durch 

Entnahme des Schlehenaufwuchses

M 9: Entbuschung eines Trockenrasens bei Pinnow durch Entnahme des 

Schlehen- und Weißdornaufwuchses

7.107.4.020 - 

Biotop-

strukturen 

herstellen

Pflegemaßnahmen

M 2 Anlage eines Kleingewässers im Schlosswiesenpolder (Abtrag und 

Abtransport von Erdstoff)

7.107.4.040 - 

Nisthilfen, 

Kästen, 

Stangen

M 2 Anlage eines Kleingewässers im Schlosswiesenpolder (Errichtung von 

Totholzstapeln im Gewässerrandstreifen)

5
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Einheit €

EinzelkostenBeschreibung 

7.107.7.010 - 

Schutz-

und Pflege- 

maßnahmen 

an Bäumen

Stck. 14 20,00 € 280,00 €S 1 Schutz vorhandener Gehölzvegetation während der Bauphase - 

Einzelbaumschutz und Baumgruppenschutz

6
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KBK - NR. Einheit Menge Kosten je 

Einheit €

EinzelkostenBeschreibung 

8.

8.128

8.128.2.

lfd. m 800 15,00 € 12.000,00 €

lfd. m 180 15,00 € 2.700,00 €

9.

9.200

9.200.3

m² 575 25,00 € 14.375,00 €

m² 6.620 40,00 € 264.800,00 €

pschl. 75.000,00 €

Gesamtsumme LBP-Maßnahmen 796.255,50 €

zzgl. Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten, Hilfsleistg.5 % 39.812,78 €

Kosten LBP-Maßnahmen gesamt netto 836.068,28 €

Mwst. 19 % 158.852,97 €

Kosten LBP-Maßnahmen gesamt brutto 994.921,25 €

M 2 Anlage eines Kleingewässers im Schlosswiesenpolder (Errichtung eines 

permanenten Weidezaunes (Holzpfähle mit 2 Drahtlitzen))

M 5 Entsiegelung eines Melkstandes bei Schwedt (Schöpfwerk 1) (Vollständige 

Entfernung der Bodenplatten des Melkstandes und der vorgelagerten Lagerfläche 

sowie der Fundamente  und Eisenumzäunungen auf  600 m² und fachgerechte 

Entsorgung)

M 4 Entwicklung von Weichholzaue im Schwedter Polder (Polder 10) 

(Wildverbissschutzzaun liefern und herstellen)

9.200.3.010 - 

Sonstige 

besondere 

Kosten

V 19 (kvM 11) Umweltbaubegleitung (3 Jahre)

Sonstige besondere Kosten

Sonstige besondere Anlagen und Kosten

Sonstige besondere Anlagen und Kosten

8.128.2.010

Ausstattung

M 7 Rückbau und Entsiegelung der Kleingartenlage Wiesengrund in 

Schwedt/Oder 

Zaun herstellen

Zäune, Holzgeländer

7
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9 Zusammenfassung 

Nach dem Extremhochwasser im Sommer 1997 brachte die Landesregierung das Programm „Si-

cherheit und Zukunft für die Oderregion“ auf den Weg. Ziel ist die Wiederherstellung und Ertüchti-

gung der Hochwasserschutzanlagen entlang der Oder. Das Landesamt für Umwelt Brandenburg, Ab-

teilung W2 Flussgebietsmanagement, Referat W21 Hochwasserschutz plant daher im Teilobjekt 15, 

BL 66 die Ertüchtigung des ca. 2 km langen linksseitigen Deiches der Hohensaaten-Friedrichsthaler 

Wasserstraße (Ho-Fri-Wa) im Bereich des Schlosswiesenpolders nordöstlich von Schwedt.  

 

Die geplante bauliche Hochwasserschutzmaßnahme stellt einen erheblichen Eingriff in Natur 

und Landschaft im Sinne des § 14 BNatSchG dar. Dementsprechend wurden im Rahmen des vorlie-

genden Landschaftspflegerischen Begleitplanes die erwartenden Umweltauswirkungen und -

veränderungen dargestellt und bewertet sowie Maßnahmenvorschlägen zur Vermeidung, Minimie-

rung und Kompensation der durch die Eingriffe bedingten Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft ausgearbeitet.  

Im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wurde zudem untersucht, ob das Vorhaben zu einem 

Verstoß gegen „Zugriffsverbote“ entsprechend § 44 Abs. 1 BNatSchG führt. 

 

Die Auswirkungsprognose ergab, dass es im Zuge des Vorhabens voraussichtlich zu einer erheb-

lichen Beeinträchtigung der Biotop- und Bodenfunktion kommt. Keine erheblichen Beeinträchtigun-

gen sind dagegen unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich der Schutzgüter 

Fauna (mit Ausnahme der Zauneidechse), Wasser, Klima/Luft und Landschaft zu erwarten. Durch 

die dargestellten Kompensationsmaßnahmen können die betroffenen Funktionen jedoch vollständig 

kompensiert werden.  

 

Die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung für das FFH-Gebiet „Unteres Odertal“ und die FFH-

Verträglichkeitsuntersuchung für das Europäische Vogelschutzgebiet „Unteres Odertal“ kommen zu 

dem Schluss, dass vorhabensbedingt keine erheblichen Beeinträchtigungen der Arten des Anhangs II 

der FFH-Richtlinie bzw. der Vogelarten des Anhanges 1 bzw. des Art. 4 (2) der EU-

Vogelschutzrichtlinie zu erwarten sind. 

 

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag ergab, dass unter Berücksichtigung von Vermeidungs- 

und CEF-Maßnahmen mit Ausnahme der Zauneidechse keines der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG erfüllt wird. Für die Zauneidechse hingegen ist für das Vorhaben eine artenschutzrechtli-

che Ausnahmegenehmigung nach § 45 BNatSchG Abs. 7 erforderlich.  
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10 Maßnahmenverzeichnis 

Das nachfolgende Maßnahmenverzeichnis enthält die Maßnahmenblätter der Vermeidungs-, 

Schutz-, Kompensations- und CEF-Maßnahmen sowie FCS-Maßnahmen. In der nachfolgenden Ta-

belle 31 sind alle Maßnahmen zusammengefasst dargestellt. 

 

Tabelle 31: Übersicht über alle geplanten Maßnahmen 

Maßnahmen-
Nr. 

Maßnahmenbezeichnung Flächengröße / Anzahl 

 

Vermeidungsmaßnahmen, Konflikt vermeidende Maßnahmen 

V 1  (kvM 9) Bauzeitenregelung, Baufeldfreimachung/Rodung von Gehölzen außerhalb 
der Brut- und Fortpflanzungszeit der Avifauna 

bezieht sich auf den gesamten 
zu sanierenden Deichabschnitt 

V 2  (kvM 4) Fällzeitenregelung / Fachliche Begleitung bei Fällung von (potenziellen) 
Quartierstrukturen in Bäumen (Fledermäuse) 

bezieht sich auf den gesamten 
zu sanierenden Deichabschnitt 

V 3 Sachgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen während des 
Baubetriebes 

bezieht sich auf den gesamten 
zu sanierenden Deichabschnitt 

V 4 Vermeidung von Tötungen von Fischen, Amphibien und Mollusken bei 
Verfüllung des Grabens 

bezieht sich auf den Graben pa-
rallel zum aktuellen Deichvertei-
digungsweg der verlegt werden 
muss 

V 5 Wiederverwendung des zwischengelagerten Oberbodens bezieht sich auf den gesamten 
zu sanierenden Deichabschnitt 

V 6 Ausbildung von Lagerplätzen bezieht sich auf den gesamten 
zu sanierenden Deichabschnitt 

V 8 Bodenlockerung im Bereich der Baustraßen bzw. Arbeitsstreifen und La-
gerflächen 

bezieht sich auf den gesamten 
zu sanierenden Deichabschnitt 

V 9 Aufstellen eines bauzeitlichen Amphibienschutzzaunes in Höhe des 
Schöpfwerkes sowie in Höhe des Kleintümpels unmittelbar nördlich der 
Deeke zur Vermeidung von Einwanderungen von Amphibien in das Bau-
feld 

212 lfd. Meter 

V 10 Einsatz von Vibrationsrammen statt Schlagrammen bezieht sich auf den gesamten 
zu sanierenden Deichabschnitt 

V 11   
(kvM 1) 

 

Baubeginn im Bereich vom Schöpfwerk außerhalb der Jungenaufzuchts-
zeit (1. April bis 31. Juli) der Biber (Deich-km 1+800 bis Bau-ende) 

- 

V 12   

(kvM 2) 

Verzicht auf nächtliche Baumaßnahmen / Störungsarme Baustellenbe-
leuchtung 

bezieht sich auf den gesamten 
zu sanierenden Deichabschnitt 

V 13  
(kvM 3) 

Sicherung von Baugruben für Biber und Fischotter/ Bereitstellung von 
Ausstiegshilfen 

bezieht sich auf den gesamten 
zu sanierenden Deichabschnitt 

V 14  
(kvM 5) 

Einwegverschlüsse an Baumhöhlen und Spalten in Bäumen (Fledermäu-
se) 

7 Höhlen an 5 Bäumen lt. Baum-
höhlenkartierung (Feb. 2023) 
zzgl. ggf. weiterer durch den Fle-
dermausgutachter (siehe kvM 4) 
erfasster und bisher nicht festge-
stellter Höhlen 

V 15  
(kvM 6) 

Bodenschonende Baufeldberäumung in Lebensraumstrukturen der Zau-
neidechse / Fällarbeiten ohne Entnahme der Wurzelstubben 

bezieht sich auf den gesamten 
zu sanierenden Deichabschnitt 

V 16  
(kvM 7) 

Absuchen und Absammeln von Reptilien innerhalb des Baufeldes im Früh-
jahr vor Baubeginn (April/ ca. Sept.) und Umsetzen abgesammelter 
Exemplare in vorbereitete Ausweichlebensräume 

bezieht sich auf den gesamten 
zu sanierenden Deichabschnitt 

V 17  Aufstellen von temporären Reptilienschutzzäunen im Bereich der an das 
Baufeld angrenzenden potenziellen Habitatflächen zur Verhinderung von 

1.228 lfd. Meter 
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Maßnahmen-
Nr. 

Maßnahmenbezeichnung Flächengröße / Anzahl 

 

(kvM 8) Tierverlusten während der Bauzeit durch das Einwandern ins Baufeld 

V 18  
(kvM 10) 

Vermeidung der spontanen Wiederbesiedlung des geräumten Baufeldes 
und dessen Umfeld (Vergrämungsmaßnahme) 

bezieht sich auf den gesamten 
zu sanierenden Deichabschnitt 

V 19  
(kvM 11) 

Umweltbaubegleitung bezieht sich auf den gesamten 
zu sanierenden Deichabschnitt 

Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion (continuous ecological functionality) - vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen 

CEF 1 Bereitstellung von Ausweichquartieren für Fledermäuse bei Verlust von 
nachgewiesenen oder potenziellen Sommerquartieren in Bäumen 

5 Quartiere 

 

CEF 2 Bereitstellung von Ausweichquartieren für spaltenbewohnende Fleder-
mausarten bei Verlust von nachgewiesenen oder potenziellen Spalten-
quartieren in Bäumen 

10 Quartiere 

 

CEF 3 Bereitstellung von Ausweichquartieren für Fledermäuse bei Verlust von 
nachgewiesenen oder potenziellen Winterquartieren in Bäumen 

2 Quartiere 

 

CEF 4 Bereitstellung von Nistgelegenheiten für Höhlenbrüter 14 Nistkästen 

Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes 

FCS 1 Anlage eines Zauneidechsenhabitates 3 ha 

Schutzmaßnahmen 

S 1 Schutz vorhandener Gehölzvegetation während der Bauphase - Einzel-
baumschutz und Baumgruppenschutz 

14 Bäume 

S 2 Ausweisung von naturschutzfachlichen Ausschlussflächen / Bautabuzonen 
zum Schutz von Lebensstätten 

2.326 lfd. m 

 

Ausgleichsmaßnahmen 

M 1 Entwicklung von standorttypischem Deichgrünland 43.075 m² 

M 2 Anlage eines Kleingewässers im Schlosswiesenpolder 3.335 m² 

M 3 Wiederherstellung bzw. Neuanlage von artenreichen Frischwiesen im Ar-
beitsstreifen bzw. zukünftigen Deichschutzstreifen 

8.637 m² 

M 4 Entwicklung von Weichholzaue im Schwedter Polder (Polder 10) 15.714 m² 

M 5 Rückbau und Entsiegelung eines Melkstandes bei Schwedt (Schöpfwerk 
1) 

575 m² 

M 6 Anlage einer Baumreihe im Trockenpolder Lunow-Stolpe 575 m² 

M 7 Rückbau und Entsiegelung der Kleingartenlage Wiesengrund in 
Schwedt/Oder 

Gesamtfläche: 92.183 m² 
anrechenbare Flächenentsiege-
lung 6.620 m²  

M 8 Entbuschung eines Trockenrasens südlich von Gellmersdorf durch Ent-
nahme des Schlehenaufwuchses 

Gesamtfläche: 23.515 m²  
anrechenbare Fläche: 16.781 m²  

M 9 Entbuschung eines Trockenrasens bei Pinnow durch Entnahme des 
Schlehen- und Weißdornaufwuchses 

Gesamtfläche: 3,6 ha (anrechen-
bare Größe: 2,165 ha) 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
V 1   

(kvM 9) 
  

MASSNAHME: Bauzeitenregelung, Baufeldfreimachung/Rodung von Gehölzen außer-

halb der Brut- und Fortpflanzungszeit der Avifauna 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Deich-km 0+000 bis 2+044 

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Die Baufeldberäumung im Bereich der Grünlandflächen erfolgt im, für die im Planungsraum vorkommen-

den Arten unkritischem Zeitraum, von 15. September bis 28. Februar. Entsprechend der Verbote des § 39 Abs. 

5 Nr. 2 und 3 BNatSchG erfolgt keine Fällung, Schnitt, Rodung von Gehölzen und/oder Hecken und Röhrich-

ten in der Zeit vom 01. März bis 30. September. Die Baufeldberäumung von Gehölzen, Röhrichten und krauti-

ger Vegetation muss folglich außerhalb der Brutzeit, d. h. im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar durch-

geführt werden. Durch die Maßnahme wird sowohl die Inanspruchnahme besetzter Nester verhindert als auch 

eine Brutansiedlungen von u. a. Gehölzbrütern im Baufeld vermieden. 

Sollte eine Baufeldfreimachung während der Brutzeit (außerhalb der oben genannten Zeiträume) erforder-

lich werden, so ist im Rahmen einer Vorortbegehung nachzuweisen, dass keine aktuellen Nester von der Bau-

feldfreimachung betroffen sind. Bei Vorhandensein aktueller Nachweise hat die Baufeldfreimachung (Baube-

ginn) außerhalb der Brutzeiten zu erfolgen. 

Erfolgt der Baubeginn im direkten Anschluss an die Baufeldfreimachung bzw. außerhalb der Brutzeit von 

15. September bis 28. Februar (gemäß den im Planungsraum vorkommenden Brutvogelarten), wird die Ansied-

lung von Bodenbrütern im Baufeld sowie von Brutvögeln innerhalb der Störreichweite der Bautätigkeit ver-

hindert. Da der Deich jedoch in 200 m-Abschnitten stückweise saniert wird, findet mit Baubeginn nicht sofort 

im gesamten Baufeld Baubetrieb statt. Um eine Brutansiedlung von Vögeln in dem vom Baubetrieb entfernte-

ren Bereichen zu vermeiden, sind Vergrämungsmaßnahmen vorzusehen (vgl. V 17 (kvM 10)). 
Ziel / Begründung der Maßnahme:  

Vermeidung von Verletzungen bzw. Tötungen von Arten der Avifauna  

Flächengröße:  

 Grunderwerb erforderlich Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
V 2   

(kvM 4) 
  

MASSNAHME: Fällzeitenregelung / Fachliche Begleitung bei Fällung von (potenziellen) 

Quartierstrukturen in Bäumen (Fledermäuse) 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Deich-km 0+000 bis 2+044 

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Die Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote im Zuge der vorhabensbedingten Inanspruch-

nahme von Baumquartieren ist weitestgehend der Fachliteratur ZAHN et al. (2021b) entnommen: 

Fällzeitenregelung: 

Zum Schutz der Fledermäuse sind Baumfällungen in den Zeiträumen September bis Oktober (vorrangig) 

oder März bis April (nachrangig und unter Berücksichtigung der Nistaktivitäten von Brutvögeln) durchzufüh-

ren. Durch die zeitliche Einschränkung lassen sich Beeinträchtigungen einschließlich erheblicher Störungen 

während der besonders kritischen Phasen der Jungenaufzucht und des Winterschlafes vermeiden. Entsprechend 

der Verbote des § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG (Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) erfolgt 

jedoch nur nach erteilter Befreiung gem. § 67 BNatSchG eine Fällung, Schnitt, Rodung von Gehölzen und/oder 

Hecken in der Zeit vom 01. März bis 30. September. Somit sind bauvorbereitende Fällungen im Zeitraum zwi-

schen dem 01.10. und dem 28.02. der Regelfall (vgl. kvM 9). Es werden daher weitere Maßnahmen erforder-

lich: 

Fledermauskundliche Vorkontrolle: 

Vor der Fällung ist stets eine Kontrolle potenzieller Quartierbäume und nachgewiesener Baumquar-

tierstrukturen durch eine fledermauskundliche Fachkraft durchzuführen. Überprüft werden alle erfassten besie-

delten oder als Quartier geeigneten Gehölzstrukturen im Baufeld. Bei der Vorkontrolle ist die witterungsbe-

dingte Aktivität der Fledermäuse zu berücksichtigen. Kriterien dafür sind vor allem Temperatur, Regen und 

Wind. Fledermäuse verlassen ihre Baumquartiere von Mitte April bis Mitte Oktober. Dabei sollte die Tempera-

tur mindestens 12°C betragen und weder Regen noch starker Wind auftreten. Die Vorkontrolle kann durch 

Ausflugsbeobachtungen und/ oder der Suche nach am Quartier schwärmender Tiere in der Dämmerung durch-

geführt werden. Auch das Verhören von Sozialrufen ist möglich. Mittels automatischer Lautaufzeichnungen 

lassen sich Schwärmaktivitäten, Aktivitäten zur Ausflugszeit oder Sozialrufe feststellen. Grundsätzlich ist je-

doch zu beachten, dass sich die Abwesenheit von Federmäusen in einem Quartier mittels automatischer 

Lautaufzeichnung nur bei Platzierung des Mikrofons in unmittelbarer Nähe (< 1 m) des Quartiereingangs und 

mind. 2-tägiger Erfassung bei geeigneter Witterung belegen lässt. Auch optische Kontrollen von Baumhöhlen 

(z. B. mittels Endoskops oder Kamera an einer Teleskopstange) oder Rindenplatten kommen zum Einsatz. 

Auch dieses Vorgehen ermöglicht jedoch nicht immer einen Negativnachweis. Wird jedoch zweifelsfrei fest-

gestellt, dass Höhlen unbesetzt sind, dann sind diese bis zur Fällung zu verschließen bzw. können lockere Rin-

denplatten entfernt werden.  

Alle Bäume mit potenziellen Quartierstrukturen werden gekennzeichnet. Diese Bäume sind fachlich durch 

einen Fledermauskundigen während der Fällung zu begleiten (s. Fachliche Begleitung der Fällung).  

Einwegeverschluss von Höhlen: 

Werden im Ergebnis der fledermauskundlichen Vorkontrolle potenzielle Quartierstrukturen festgestellt, so 

kann bei geeigneter Witterung (s. Punkt Vorkontrolle) und unter Berücksichtigung sensibler Fortpflanzungs- 

und Ruhezeiten ein Einwegverschluss angebracht werden (vgl. kvM 5).  
Verschiebung der Fällung bei aktuellem Besatz: 

Wird im Zuge der Vorkontrolle bzw. unmittelbar vor dem Fällvorgang (s. Punkt Fachliche Begleitung der 

Fällung) festgestellt, dass ein Quartier doch besetzt ist, muss sich der Zeitpunkt der Fällung verschieben bis ein 

geeignetes Zeitfenster aus Sicht der Fledermäuse erreicht worden ist (s. Unterpunkt Fällzeitenregelung). Eine 

Verschiebung ist erforderlich: 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
V 2 (kvM 

4) 
  

MASSNAHME: Fällzeitenregelung / Fachliche Begleitung bei Fällung von (potenziellen) 

Quartierstrukturen in Bäumen (Fledermäuse) 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Fortsetzung Beschreibung:  

• während des Winterschlafes (November bis März) betrifft vor allem die kältetoleranten Arten (Abendseg-

ler, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus) 

•  solange unselbständige Junge auftreten können (Mai bis August) 

 

Können Fällungen aufgrund gewichtiger Gründe nicht verschoben werden, ist als Alternative zur Ver-

schiebung des Fällzeitraumes die Bergung der Individuen vorzunehmen. Eine weitere Möglichkeit ist der Wur-

zelhalsschnitt mit Stehend-Lagerung im räumlichen Umfeld (s. Punkt Bergung von Quartierstrukturen). 

Grundsätzlich sind alle Maßnahme zur Bergung der Tiere oder Quartierstrukturen durch einen Fachgutachter 

unter Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde durchzuführen.   

 

Fachliche Begleitung der Fällung: 

Die Fällarbeiten der im Rahmen der Vorkontrolle gekennzeichneten Bäume (ohne sichere Quartiernach-

weise) sind zwingend von Fachgutachtern zu begleiten. Der Fachgutachter kontrolliert die zu fällenden Bäume 

auf besetzte Quartierstrukturen. Es besteht vor allem die Gefahr, dass die Arten Abendsegler, Mücken-, Rau-

haut- oder Wasserfledermaus auch während der winterlichen Fällarbeiten in Baumquartieren vorkommen 

könnten. Es sind geeignete Hilfsmittel (u. a. Hubsteiger) anzuwenden, um mit größtmöglicher Sicherheit be-

setzte Quartierstrukturen vor den Fällarbeiten zu lokalisieren. 

Der Umfang der fachlichen Begleitung reduziert sich nur dann, wenn bereits im Vorfeld durch Verschluss 

alle potenziellen Quartierstrukturen unbrauchbar gemacht worden sind (vgl. kvM 5). Grundsätzlich muss der 

kurzfristige Einsatz einer Fachkraft bei spontan auftretenden artenschutzrechtlichen Fragen sichergestellt wer-

den.  

 

Bergung von Quartierstrukturen bei der Fällung: 

Erfolgt im Ausnahmefall die Fällung von besiedelten Quartierstrukturen darf dies nur unter fachlicher 

Kontrolle eines Fledermausexperten und unter Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde durchgeführt 

werden. Erreichbare Höhlen sind vorab mit Stoff zu verschließen. Der Baum ist möglichst erschütterungsarm 

zu bergen und abzulegen. Das abschnittsweise Abtragen des Quartierbaumes birgt ein erhöhtes Verletzungsri-

siko und sollte daher sofern möglich vermieden werden. Die geborgenen Quartierstrukturen sind senkrecht an 

bestehende Altbäume zu fixieren. 

 

Ziel / Begründung der Maßnahme: Vermeidung des Verlustes von besetzten Fortpflanzungsstätten der Fle-

dermäuse während der empfindlichen Wochenstubenzeit 

Flächengröße:  

 Grunderwerb erforderlich Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
V 3 

  

MASSNAHME: Sachgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen während des 

Baubetriebes 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: gesamte Sanierungstrasse, Deich-km 0+000 bis 2+044 

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Um den Eintrag von Schadstoffen in die angrenzenden Gewässer (Grabensysteme, Deeke, Ho-Fri-Wa) zu 

vermeiden und damit eine Verschlechterung der Wasserqualität und der Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 

Biber, Fischotter, Kammmolch und Moorfrosch sowie das Eindringen von Schadstoffen in das Grundwasser 

(Trinkwasserschutzzone II) zu verhindern, sind besondere Anforderungen an den Baubetrieb zu stellen. Es ist 

darauf zu achten, dass eingesetzte Maschinen und LKWs technisch einwandfrei sind. Während der Baudurch-

führung dürfen wassergefährdende Stoffe (Mineralölprodukte, Bauchemikalien u. ä.) weder versickern noch in 

Gewässer gelangen. Es sind entsprechende Auffangwannen für Schmier- und Kraftstoffe unter die Baufahr-

zeuge zu platzieren, sobald diese längere Zeit, insbesondere über Nacht, abgestellt werden. Möglich ist auch 

die Errichtung eines befestigten, gedichteten Parkplatzes mit Ölabscheidern. Die Baumaschinen sind außerhalb 

des Trinkwasserschutzgebietes zu betanken. Während der gesamten Bauzeit ist eine ausreichende Menge Öl-

bindemittel auf der Baustelle vorzuhalten. Verunreinigtes Erdreich ist unverzüglich auszubaggern und ord-

nungsgemäß zu behandeln bzw. zu entsorgen. Bei sachgerechtem Umgang mit den Baumaschinen und Fahr-

zeugen können Havariefälle vermieden werden. Die Unbedenklichkeit des aufzubringenden Bodenmaterials 

bzw. des evtl. für die vorübergehende Befestigung von z. B. Lagerplätzen verwendeten Recyclingmaterials ist 

nach TR-LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall – Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mine-

ralischen Abfällen, Technische Regeln) durch den Zuordnungswert Z0 nachzuweisen. Die Unbedenklichkeit 

der Asphaltdecke des Deichverteidigungsweges ist nach RuVA-StB 01 (Richtlinie für die umweltverträgliche 

Verwertung von Ausbaustoffen mit teer- / pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbau-

asphalt im Straßenbau (RuVA-StB 01)) durch die Verwertungsgruppe A nachzuweisen. Die Bauleitung sowie 

der Baubetrieb haben sich vor Aufnahme der Arbeiten mit den Schutzbestimmungen des Trinkwasserschutzge-

bietes vertraut zu machen (vgl. Kap. 4.5.1 und Kap. 12.3). Bei absehbaren Verstößen gegen die Verbote des 

Trinkwasserschutzgebietes oder bei eintretenden Havarien sind unverzüglich die zuständigen Behörden (Unte-

re Wasserbehörde LK Uckermark in Prenzlau) sowie der für das Trinkwasserschutzgebiet zuständige „Zweck-

verband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung“ (ZOWA) in Schwedt zu informie-

ren. 

Staubemissionen sind zumindest beim Transport und Einbau von angeliefertem Material denkbar. Tritt 

dies auf, sollen geeignete Mittel zur Befeuchtung vorhanden sein. 
Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung von Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser 

Flächengröße:  

 Grunderwerb: -  Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung: -  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
V 4 

  

MASSNAHME: Vermeidung von Tötungen von Fischen, Amphibien und Mollusken bei 

Verfüllung des Grabens 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Graben zwischen Deich-km 1+000 bis 1+360 

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Zur Vermeidung der Tötung von Teichfröschen (und ggf. anderen Amphibienarten) ist der Graben vor 

Verfüllung abzukechern und die abgesammelten Tiere in die Deeke, das Kleingewässer nördlich der Deeke 

oder das Schöpfwerksgewässer zu verbringen. Der Graben ist außerdem auf Vorkommen von Muscheln (Ge-

meine Teichmuschel, Große Teichmuschel o. a.) zu untersuchen. Vorhandene Muscheln sind aufzunehmen und 

in ein anderes geeignetes Gewässer zu verbringen. 

Die mit der Grabenverfüllung verbundenen bzw. im Vorfeld vorzunehmenden Entfernung des Vegetati-

onsbestandes im Graben darf aufgrund der Verbote des § 39 Abs. 5 Nr. 2 und 3 BNatSchG nicht in der Zeit 

vom 01. März bis 30. September erfolgen. 

Die Muschelbergung muss vor dem Beginn von Nachtfrösten erfolgen. Laut PÖYRY 2007, vgl. Tabelle 14 

sind auch Fischvorkommen in dem Graben nicht ausgeschlossen, darunter auch der Bitterling und der 

Schlammpeitzger, die in Brandenburg ganzjährig geschützt sind, sowie Arten des Anhangs II der FFH-

Richtlinie. Es wird daher empfohlen, den Graben im Vorfeld auf Fischbesatz zu prüfen und in Folge entspre-

chende Maßnahmen abzuleiten oder mit der UBB abzustimmen, ob eine Elektrobefischung erforderlich wird. 

Ein möglicher zeitlicher Ablauf wäre: Rückschnitt des Röhrichts im alten Graben ab 1.10., danach Muschel-

bergung, Abkechern der Amphibien und ggf. Elektrobefischung und Bergung der Fische. 

 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung der Tötung von Fischen, Amphibien und Muscheln im Graben zwischen Bau-km 1+000 und 

1+360 im Zuge der Verfüllung 

Flächengröße:  

 Grunderwerb: - Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung: - Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
V 5 

  

MASSNAHME: Wiederverwendung des zwischengelagerten Oberbodens 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Deich-km 0+000 bis 2+044 

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Durch das Wiederaufbringen des abgetragenen und zwischengelagerten Oberbodens auf die neu ausgebil-

deten Deichböschungen besteht infolge des Diasporenvorrates das Potenzial für eine standortgerechte, vielfäl-

tige Besiedlung mit Arten des Altdeiches.  

Zusätzlich dazu wird eine Ansaat der im Zuge der Deichsanierung bearbeiteten Deichflächen (v. a. landsei-

tig) mit einer kräuterreichen Landschaftsrasenmischung durchgeführt, um kurzfristig den erforderlichen Dich-

teschluss innerhalb der Grasnarbe zu erreichen (vgl. Maßnahme M 1). Der abgetragene Oberboden ist in ord-

nungsgemäßen Mieten mit max. Höhe von 2 m zu lagern. Keine Zwischenbegrünung (Florenverfäschung!). 

Zum Schutz vor Wind- und Wassererosion erfolgt die Abdeckung mit einer Plane o. ä. Die DIN 19731 Boden-

beschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und Baggergut gibt Hinweise zum sachgerechten Umgang mit 

Bodenmaterial und ist zu beachten. 
Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• standortgerechte, vielfältige Besiedlung mit Arten des Altdeiches 

Flächengröße:  

 Grunderwerb: - Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung: -  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
V 6 

  

MASSNAHME: Ausbildung von Lagerplätzen 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: bauzeit-befristete Lagerfläche südlich der Zufahrtsstraße „Zur Querfahrt“ auf Höhe Deich-km ca. 1+350 

und Lagerfläche im Bereich des Anlegers an der Schwedter Querfahrt 

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Zur Gewährleistung eines reibungslosen Bauablaufes ist geplant, eine bauzeit-befristete Lagerfläche süd-

lich der Zufahrtsstraße „Zur Querfahrt“ auf Höhe Deich-km ca. 1+350 anzulegen. Des Weiteren soll ein La-

gerplatz im Bereich des Anlegers an der Schwedter Querfahrt genutzt werden. Der Anleger sowie der zugehö-

rige Lagerplatz werden zu Baubeginn bereits im Zuge der Sanierung des rechten Deiches der Ho-Fri-Wa ge-

genüber der Papierfabrik (Los 63) eingerichtet sein.   

Generell ist die Errichtung der bauzeitbefristeten Lagerplätze ohne Eingriffe in angrenzende Gehölzbe-

stände vorzunehmen. Im Zuge der Bauarbeiten sind die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 

und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ sowie die RAS-LP 4 “Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen 

und Tieren bei Baumaßnahmen“ anzuwenden. 
Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung von Bodenmieten oder anderer Materiallagerungen parallel/auf dem Deich (Wanderungshin-

dernisse für Amphibien) 

Flächengröße:  

 Grunderwerb: - Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung: -  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
V 8 

  

MASSNAHME: Bodenlockerung im Bereich der Baustraßen bzw. Arbeitsstreifen und 

Lagerflächen 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: gesamte Sanierungstrasse, Deich-km 0+000 bis 2+044 

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Nach Beendigung der Baumaßnahmen ist eine Bodenlockerung im Bereich des Arbeitsstreifens und der Lager-

flächen erforderlich, um Verdichtungen der Bodenstruktur zumindest in Teilen wieder aufzuheben Erwar-

tungsgemäß werden sich in den Biotop- und Nutzungstypen allgemeiner Ausprägung (z. B. Grünlandbiotopty-

pen) kurz- bis mittelfristig wieder die ursprünglichen vertikalen Austauschprozesse (Bodenluft, Wasser, Tem-

peratur) einstellen und ein ungehindertes Wurzelwachstum sowie Bodenleben ermöglicht, ohne dass nachhalti-

ge oder erhebliche Bodenbeeinträchtigungen zurückbleiben. Nach der Bodenlockerung erfolgt auf der Lager-

fläche an der Zur Querfahrt eine Ansaat mit Regiosaatgut entsprechend des feuchtegeprägten Standortes. Auf 

dem Arbeitsstreifen bzw. zukünftigen Deichverteidigungsweg ist die Entwicklung von artenreichen Frischwie-

sen, vgl. Maßnahme M 3. 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung dauerhafter Bodenverdichtungen im Bereich der Arbeitsstreifen und Lagerflächen 

Flächengröße:  

 Grunderwerb: - Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung: -  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
V 9 

  

MASSNAHME: Aufstellen eines bauzeitlichen Amphibienschutzzaunes in Höhe des 

Schöpfwerkes sowie in Höhe des Kleintümpels unmittelbar nördlich der 

Deeke zur Vermeidung von Einwanderungen von Amphibien in das 

Baufeld 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Deich-km: 0+905 – 1+022, 1+685 – Bauende auf der Westseite und 1+978 bis Bauende auf der Ostseite 

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Das Schöpfwerksgewässer und der Kleintümpel nördlich der Deeke stellen Laichgewässer für Teich- und 

Seefrösche dar. Die Bautätigkeiten finden in unmittelbarer Nähe zu den Gewässern statt. Um eine Einwande-

rung von Teichfröschen (u. a. Arten) in das Baufeld zu vermeiden, ist daher im Bereich des Kleintümpels zwi-

schen 0+905 und 1+022 und im Bereich des Schöpfwerkes von 1+685 bis zum Bauende auf der Westseite und 

zwischen 1+978 bis Bauende auf der Ostseite ein Amphibienschutzzaun an der Baufeldgrenze aufzustellen.  

Um eine Einwanderung von Amphibien in das Baufeld zu verhindern, sind temporäre Schutzzäunungen 

während der gesamten Bauphase vorzusehen. Dies betrifft alle Bereiche, in denen das Baufeld an nachgewie-

sene Lebensräume der Amphibien angrenzt. Die Zäune sind in Abhängigkeit der Bauphasen in Abstimmung 

mit der UBB an die Örtlichkeit anzupassen. Mit den Zäunen werden die Amphibien am Einwandern in das 

Baufeld gehindert. Schädigungen von Individuen durch Baufahrzeuge und Maschinen können so vermieden 

werden. Die Schutzelemente sind gemäß den Vorgaben des Merkblatts zur Anlage von Querungshilfen (FGSV 

Entwurf 2022) herzustellen. Die Schutzzäune können an bestehenden Bauzäunen angebracht oder auch freiste-

hend gestellt werden. Die Bereiche, in welchen eine temporäre Amphibienschutzzäunung vorgesehen ist, ist 

den Anlagen 2.1 - 2.2 „Bestands- und Konfliktplan“ zu entnehmen. Lücken am Boden sind durch Eingraben 

des Zaunes zu vermeiden.  

 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung der Verletzung / Tötung von Amphibien bei Einwanderung ins Baufeld 

Flächengröße:  

 Grunderwerb: - Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung: -  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
V 10 

  

MASSNAHME: Einsatz von Vibrationsrammen statt Schlagrammen 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Abschnitt in dem eine Spundwand erforderlich wird: 1+450 und 1+700  

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Es sind Vibrationsrammen statt Schlagrammen einzusetzen. Die Schallfrequenz ist langsam zu erhöhen. 

Im Zuge möglicher Rammungen im Bereich der Gewässerufer kann es zur Entstehung von Unterwasserschall 

kommen, der sich negativ auf die Gewässerfauna auswirken kann. Es sind daher schonende Verfahren wie 

bspw. die Ausführung der Rammarbeiten unter vorsorglich langsamer Erhöhung der Schallfrequenz, Vibrati-

onsrammverfahren oder schwächeres Anrammen anzuwenden. Dazu zählen sämtliche erforderlichen Ram-

mungen im Umfeld bis 50 m von Gewässern. Um eine Barrierewirkung für nachts wandernde Fische zu ver-

meiden sind von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang Rammarbeiten zu unterlassen. 

 

Die detaillierte Vorgehensweise ist im Rahmen der Bauausführung festzulegen. 

 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung von Beeinträchtigungen der Gewässerfauna durch Unterwasserschall 

Flächengröße:  

 Grunderwerb: - Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung: -  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswie-

senpolder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
V 11   

(kvM 1) 
  

MASSNAHME: Baubeginn im Bereich vom Schöpfwerk außerhalb der Jungenauf-

zuchtszeit (1. April bis 31. Juli) der Biber (Deich-km 1+800 bis Bauende) 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: gesamte Sanierungstrasse, Deich-km 0+000 bis 2+044 

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Mit der Festlegung des Baubeginns auf einen Zeitraum außerhalb der Jungenaufzucht des Bibers, die sich 

von April bis Juli erstreckt, kann sichergestellt werden, dass im Baustellenbereich keine Biberbaue genutzt 

werden, die nach Baubeginn störungsbedingt aufgegeben und ggf. Jungtiere zurückgelassen werden. Damit 

kann ein Töten von Tieren vermieden werden. Findet trotz den laufenden Bautätigkeiten keine räumliche Ver-

lagerung der Biberburgen in Baufeldnähe statt, kann davon ausgegangen werden, dass die Störtoleranz des je-

weiligen Biberpaares nicht überschritten wird. 

Die Maßnahme bezieht sich insbesondere auf die bekannte Biberburg auf dem Schöpfwerkgelände und 

folglich auf den Bereich von Deich-km 1+800 bis Bauende. Ebenso ist jedoch auch bei der Umsetzung der 

Maßnahme 2 auf einen Baubeginn außerhalb der Jungenaufzucht des Bibers von 1. April bis 31. Juli zu achten, 

da in unmittelbarer Nähe ein Altnachweis einer Biberburg für das Ufer der Deeke vorliegt. 

 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

• Bauzeitliche Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz von essenziellen Lebensstätten des Bibers 
 

Flächengröße:  

 Grunderwerb: - Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung: -  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswie-

senpolder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
V 12   

(kvM 2) 
  

MASSNAHME: Verzicht auf nächtliche Baumaßnahmen / Störungsarme Baustellenbe-

leuchtung 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: gesamte Sanierungstrasse, Deich-km 0+000 bis 2+044 

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Lichtemissionen können eine Scheuchwirkung auf Säugetiere haben. Störungen in der Biorhythmik, Ver-

haltensänderungen bei der Nahrungssuche und -aufnahme, bei den Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten sowie 

Ruhe- und Schlafphasen sind möglich und können zu einer mindestens temporären Vergrämung aus bevorzug-

ten Habitaten führen (RUNGE et al. 2021). 

Zur Vermeidung bzw. Minimierung bauzeitlicher Störungen von Fischotter und Biber findet daher ein Verzicht 

von nächtlichen Bautätigkeiten statt. Die tägliche Bauzeit beschränkt sich daher ganzjährig auf den Zeit-

raum von 1 h nach Sonnenaufgang bis zum Zeitpunkt von 1 h vor Sonnenuntergang. Die Passierbarkeit 

entlang aller Gewässerstrukturen im UG ist während der gesamten Bauzeit zu gewährleisten. Dazu ist eine 

nächtliche Beleuchtung der Baustelle auf das Nötigste zu reduzieren bzw. am Bauende auf Höhe des Schöpf-

werkes vollständig zu vermeiden. 

 

Bei der Installation der Baustellenbeleuchtung sind folgende Vorgaben zu Lichtsteuerung und Lichtlenkung zu 

beachten (RUNGE et al. 2021): 

 

Unnötig störende Lichtemissionen in die Umgebung sollten auch bei zeitlich begrenzten Baustellen mög-

lichst vermieden werden (LANUV 2018). 

• Ist eine Baustellenbeleuchtung unvermeidlich, dann ist diese so niedrig wie möglich auf-zustellen. Die 

Lichtpunkthöhe und die Lichtstärke in Richtung oberer Halbraum ist durch Ausrichtung oder Abschirmung 

zu vermeiden, um Himmelsaufhellungen zu vermeiden (LAI 2012). Eine Beleuchtung in geringer Höhe 

und mit geringer Leistung ist gegenüber einer Beleuchtung in großer Höhe, mit großer Leistung, vorzuzie-

hen, auch wenn dadurch mehr Lichtquellen erforderlich werden (LAI 2012). 

• Die Ausleuchtung einer Baustelle ist gezielt auf den Arbeitsbereich auszurichten. Dabei sollte eine seitli-

che Lichtabstrahlung oberhalb von 70 Grad zur Vertikalen nicht überschritten werden (LANUV 2018). 

Der direkte Einblick in die Lichtaustrittsfläche von Arbeitsleuchten kann durch den Einsatz von Sicht-

schutzwänden oder einer Abschirmung unterbunden werden. 

•  Es sind umweltfreundliche Leuchtmittel mit hoher Leuchtdichte und möglichst geringen Ultraviolett- und 

Blauanteilen (z. B. Entladungslampen mit Quarzbrenner, Natriumniederdrucklampen oder Hochleistungs-

LED-Lampen 3000 K) zu verwenden. Auf Halogen-Metalldampflampen und Quecksilberdampflampen ist 

zu verzichten.  

•  Ein Einsatz von Zeitschaltuhren führt zu einer Begrenzung der Beleuchtungszeiten. Bewegungssensoren 

können die Dauer der Beleuchtung auf das tatsächlich erforderliche Maß reduzieren. Bei Engstellen und 

Knotenpunkten erforderlichen Lichtsignalanlagen mit LED-Technik ist eine Nachtabsenkung zu empfeh-

len (Dimming) (LANUV 2018). 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswie-

senpolder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
V 12  

(kvM 2) 
  

MASSNAHME: Verzicht auf nächtliche Baumaßnahmen / Störungsarme Baustellenbe-

leuchtung 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Fortsetzung Beschreibung:  

 
Abbildung 10: Maßnahmen zur punktuellen Beleuchtung von Baustellen (aus SCHMID et al. 2012) (die je-

weils rechten Darstellungen entsprechen den Empfehlungen) 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

• Vermeidung der Vergrämung von Biber und Fischotter aus bevorzugten Habitaten durch Lichtemissionen 

(Baustellenbeleuchtung) 

 

Flächengröße:  

 Grunderwerb: - Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung: -  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswie-

senpolder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
V 13  

(kvM 3) 
  

MASSNAHME: Sicherung von Baugruben für Biber und Fischotter/ Bereitstellung von 

Ausstiegshilfen 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: gesamte Sanierungstrasse, Deich-km 0+000 bis 2+044 

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Um für den Biber und den Fischotter eine Fallenwirkung durch Baugruben zu verhindern, sind diese tem-

porär durch Schutzzäune oder ein nächtliches Abdecken zu sichern. Um eine Beeinträchtigung des Baubetrie-

bes zu vermeiden, sind transportable Schutzzäune/ Abdeckungen zu verwenden. Diese können innerhalb des 

Baubetriebes (tagsüber) abgebaut werden und sind beim Verlassen der Baustelle (nachts) zur Sicherung der 

Baugruben aufzustellen. 

Alternativ können die Ausstiegshilfen, z. B. in Form von schräg stehenden Brettern als Ausstiegsrampe 

vorgesehen werden. Sollte dies z. B. aufgrund der Tiefe der Baugruben nicht möglich sein, muss eine transpor-

table Schutzzäunung vorgesehen werden. Folglich lässt sich eine sichere Migrationszone für die beiden Arten 

im Bereich der Revierstrukturen gewährleisten. 
 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

• Vermeidung von Verunfallung von Biber und Fischotter auf der Baustelle, insbesondere im Bereich von 

Baugruben  

 

Flächengröße:  

 Grunderwerb: - Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung: -  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswie-

senpolder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
V 14  

(kvM 5) 
  

MASSNAHME: Einwegverschlüsse an Baumhöhlen und Spalten in Bäumen (Fledermäu-

se) 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: gesamte Sanierungstrasse, Deich-km 0+000 bis 2+044 

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Generell lässt sich die Abwesenheit von Fledermäusen in einem Quartier nicht immer zweifelsfrei belegen. 

Auch optische Kontrollen von Baumhöhlen, z. B. mittels Endoskops oder Kamera an einer Teleskopstange, er-

lauben nicht immer zweifelsfreie Negativnachweise, insbesondere bei komplexer Innenstruktur (Spalten und 

Winkel) mit guten Versteckmöglichkeiten. Im Zusammenhang mit der Fällung von Biotopbäumen ist es jedoch 

erforderlich, dass alle Fledermäuse aus ihren Quartieren ausgeschlossen werden, um das Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko zu verhindern. Bei zugänglichen Höhlen mit abgrenzbarem Einflugbereich, wie Spechthöhlen oder 

Ausfaulungen, bietet sich die Anbringung eines Einwegverschlusses am Höhleneingang an. Der Verschluss des 

Quartiers erfolgt durch je eine Folie bzw. eine Kunststoffröhre, die Fledermäusen das Verlassen des Quartiers 

gestatten, beim Anflug jedoch die Landung am oder im Höhleneingang verhindern. Das Vorgehen eines Foli-

enverschlusses an Bäumen wird durch folgende Bilderserie verdeutlicht. Im ersten Arbeitsschritt wird die Folie 

mit einem randlichen Überhang von ca. 15 cm über der Höhle angebracht (Bild: B). Damit die Tiere ohne 

Energieeinsatz herausklettern können wird das Ausflugsloch freigeschnitten (Bild: C). Wichtig ist, dass die Fo-

lie straff sitzt (Bild: D), damit kein Anlanden und Weiterkrabbeln ermöglicht wird. Auch dürfen die Tiere nicht 

zwischen die Folie und den Stamm gelangen. Abschließend wird eine zweite Folie (hier blau) über und neben 

der Öffnung angebracht (Bild: E). Diese Folie muss so locker sein, dass die Tiere sie anheben und wegfliegen 

können. Der erneute Wiedereinflug wird nach dem Reusenprinzip unterbunden. 

 
Foto 15:  Funktionsaufbau eines Einwegverschlusses mit doppelter Folie (Bildquelle: KOORDINATI-

ONSSTELLE FÜR FLEDERMAUSSCHUTZ IN BAYERN 2021) 

Nach Einschätzung der Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Bayern sind Einwegverschlüsse im 

Zeitraum zwischen dem April und dem Mai sowie zwischen dem August und dem Oktober vorzusehen. Zeiten, 

in denen unselbständige Junge vorhanden sein können (Mai bis August) oder während des Winterhalbjahres 

(Oktober bis April) sind dagegen von der Maßnahme ausgeschlossen. Des Weiteren ist der Einwegverschluss 

nur bei für Fledermausjagdaktivitäten günstigen Witterungsbedingungen vorzunehmen, d. h. Temperatur bei 

Sonnenuntergang mindestens 12°C, kein Regen, kein starker Wind. Die Wirksamkeit der Verschlüsse muss 

über einen Zeitraum von mind. 3 Nächten hinweg funktionsfähig sein. 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswie-

senpolder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
V 14  

(kvM 5) 
  

MASSNAHME: Einwegverschlüsse an Baumhöhlen und Spalten in Bäumen (Fledermäu-

se) 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Fortsetzung Beschreibung:  

Die Maßnahme eignet sich nicht bei Bäumen mit sehr rauer Borke oder an langen Blitzrinnen am Stamm. 

Die Durchführung erfolgt durch einen Fledermausfachgutachter. Bei den Maßnahmen ist auf brütende Vögel 

zu achten; ggf. sind die genannten Zeiten anzupassen. Alternativ kann der Einwegverschluss durch eine glatte 

Röhre (gewinkeltes Plastikrohr) erfolgen (vgl. hierzu STARRACH et al. 2016). 

  

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

• Vermeidung von Tötung oder Verletzung von Individuen durch Ausschluss der Fledermäuse aus ihren 

Quartieren. 

 

Flächengröße: 7 Höhlen an 5 Bäumen lt. Baumhöhlenkartierung (Feb. 2023) zzgl. ggf. weiterer durch den 

Fledermausgutachter (siehe kvM 4) erfasster und bisher nicht festgestellter Höhlen  

 Grunderwerb: - Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung: -  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesen-

polder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maß-

nahmen-

Nr.: 

V 15  
(kvM 6) 

  

MASSNAHME: Bodenschonende Baufeldberäumung in Lebensraumstrukturen der 

Zauneidechse / Fällarbeiten ohne Entnahme der Wurzelstubben 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: gesamte Sanierungstrasse, Deich-km 0+000 bis 2+044 

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Innerhalb des Baufeldes befinden sich nachgewiesene Lebensraumstrukturen der Zauneidechse. Daher sind 

Gehölzrodungen im Zuge der Baufeldfreimachung (welche zum Schutz der Avifauna im Winter stattfinden – 

vgl. kvM 9) innerhalb der ausgewiesenen Habitatflächen der Zauneidechse nur oberirdisch durch Wurzelhals-

schnitt vorzunehmen. Die Wurzelstubben sind bis nach dem vollständigen Absammeln der Tiere im Baufeld zu 

belassen und zeitnah nach Beendigung der Zauneidechsenabsammlung (vgl. kvM 7) zu entfernen. Die Wurzel-

stubben sind bis nach dem vollständigen Absammeln der Tiere im Baufeld zu belassen. Ebenso sind die Fällar-

beiten bodenschonend ohne Einsatz von schwerer Technik durchzuführen. Erst nach dem Absammeln der Tie-

re aus dem Baufeld (vgl. kvM 7) erfolgt die vollständige Beseitigung der Krautschicht bzw. Entnahme der 

Wurzelstöcke. 

 

Die Maßnahme bezieht sich auf folgende Bereiche im Baufeld: 

• vollständiger Deich von Bauanfang bis Bauende 

• Zuwegung auf Höhe der Straße „Zur Querfahrt“ 

• Deichhinterland bis an den Baufeldgrenze bzw. bis an den Graben nördlich der Deeke von Bau-km 0+ 

900 bis 1+430 

• Deichhinterland bis an den Baufeldgrenze bzw. bis an den Auenwald von Bau-km 1+470 bis Bauende 

• Deichvorland von Bau-km 1+950 bis Bauende 

 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

• Vermeidung baubedingter Tötungen der Zauneidechse 

 

Flächengröße:  

 Grunderwerb: - Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung: -  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesen-

polder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maß-

nahmen-

Nr.: 

V 16  
(kvM 7) 

  

MASSNAHME: Absuchen und Absammeln von Reptilien innerhalb des Baufeldes im 

Frühjahr vor Baubeginn (April/ ca. Sept.) und Umsetzen abgesammelter 

Exemplare in vorbereitete Ausweichlebensräume 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: gesamte Sanierungstrasse, Deich-km 0+000 bis 2+044 

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Angrenzend an das Baufeld und die sich darin befindenden temporär beeinträchtigten Zauneidechsenhabi-

tate befinden sich keine geeigneten Bereiche zur Schaffung von Ausweichlebensräumen (Feuchtgrünländer, 

Waldbereiche, Hochwasserschutzanlagen). Eine Vergrämung der Zauneidechsen ist demnach nicht möglich. 

Zur Vermeidung der Tötung von Individuen im Eingriffsbereich müssen die Zauneidechsen folglich abgefan-

gen und in neu geschaffene Habitatstrukturen umgesiedelt werden. Die gefangenen Tiere werden umgehend in 

entsprechend zusätzlich geschaffene Habitatflächen verbracht (vgl. FCS 1). 

Ziel ist es, so viele Tiere wie möglich umzusiedeln. Da alle Altersklassen und Geschlechter in repräsenta-

tiven Anteilen vertreten sein müssen, kann dies nur erreicht werden, wenn sich die Abfangperiode vom Früh-

jahr (d. h. der Paarungszeit) bis nach dem Schlupf der Jungtiere in den Herbst hinein erstreckt. Dadurch werden 

die unterschiedlichen Aktivitätsgipfel aller Gruppen einer Population erfasst (s. Abbildung 11). Im zeitigen 

Frühjahr sollte aufgrund der Nahrungsknappheit noch nicht gefangen werden, vielmehr hat der Fangbeginn mit 

oder kurz vor der Paarung zu beginnen. Zauneidechsen können an wetterbedingt geeigneten Zeitpunkten ab 

Mitte April abgesammelt werden. Zwischenzeitlich abnehmende Fangzahlen bzw. fehlende Sichtnachweise 

sind kein zwingender Hinweis darauf, dass die Population weitestgehend abgefangen worden ist. Der Erfolg 

der Fangaktion bzw. dessen Ende ist durch ausgewiesene Fachleute einzuschätzen und zu dokumentieren. Erst 

nach erfolgreichem Abfangen kann das Baufeld freigeräumt werden (SCHNEEWEIß et al. 2014). 

 

Abbildung 11: Phänologie der Zauneidechse (SCHNEEWEIß et al. 2014) 

Vor dem Absammeln kann Vegetation im Baufeld gezielt entfernt werden. Dies dient dazu, dass die Zau-

neidechsen keine oberirdischen Verstecke z. B. in Altgrasfilzen oder Streuauflagen als Rückzugsort vorfinden 

und somit leichter gefangen werden können. Schlingenfänge gelten als die schonendste Fangmethode; sie wer-

den typischerweise durch Handfänge ergänzt. Da jedoch vor allem beim Kescher- und Handfang für die Ei-

dechsen eine Verletzungsgefahr besteht, ist der Schlingenfang vorzuziehen.  

Regelmäßig fallen Eidechsen auch in Fangeimer. Daher bieten sich Fangzäune (ggf. auch als Kreuzzäune) 

an, um die Reptilien gezielt in die Eimer zu treiben (vgl. Foto 18).  
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesen-

polder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maß-

nahmen-

Nr.: 

V 16  
(kvM 7) 

  

MASSNAHME: Absuchen und Absammeln von Reptilien innerhalb des Baufeldes im 

Frühjahr vor Baubeginn (April/ ca. Sept.) und Umsetzen abgesammelter 

Exemplare in vorbereitete Ausweichlebensräume 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Fortsetzung Beschreibung:  

In besonders schwer begehbaren Bereichen können Eidechsenfallen mit automatischem Schließmechanis-

mus eingesetzt werden (vgl. Foto 19). Aus kleineren Gestrüppansammlungen, wo der Handfang extrem schwer 

möglich ist, können mittels Überstülpeimer die Tiere aus ihrer Deckung entnommen werden (vgl. Foto 20). 

Generell ist eine Kombination verschiedener Fangmethoden vorzusehen. 

 

Foto 46: Fangeimer im Bereich eines Fangzaunes (links) und Eidechsenfalle mit automatischem 

Schließmechanismus (rechts) 

 

Foto 47: Überstülpeimer als schonende Fanghilfe 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesen-

polder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maß-

nahmen-

Nr.: 

V 16  
(kvM 7) 

  

MASSNAHME: Absuchen und Absammeln von Reptilien innerhalb des Baufeldes im 

Frühjahr vor Baubeginn (April/ ca. Sept.) und Umsetzen abgesammelter 

Exemplare in vorbereitete Ausweichlebensräume 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Fortsetzung Beschreibung:  

Grundsätzlich darf das Fangen und Umsiedeln der Tiere nur von ausgewiesenen Feldherpetologen mit ein-

schlägiger Erfahrung am Eidechsenfang durchgeführt werden (SCHNEEWEIß et al. 2014). Nach § 44 Abs. 5 (2) 

BNatSchG liegt das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere (…) dann nicht vor, wenn die 

Tiere (…) im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verlet-

zung (…) gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind. 

Die Maßnahme bezieht sich auf den gesamten Deichbereich, welcher laut den Kartierungen 2020 (MEP 

PLAN GMBH 2020) mit hohem Habitatpotenzial für die Zauneidechse bewertet wurde. Zudem ist das Deichvor-

land hin zur Ho-Fri-Wa vom Baubeginn bis Bau-km 1+980 abzusammeln, da dieser Bereich während der Bau-

durchführung nicht extra abgezäunt wird (vgl. kvM 8). Im weiteren Deichverlauf bis zum Bauende ist im 

Deichvorland nur noch der Bereich bis zur Baufeldgrenze/ zum vorgesehenem Reptilienschutzzaun abzusu-

chen. Ab Deich-km 0+900 ist auch das Deichhinterland bis zur Baufeldgrenze bzw. bis zum Reptilienschutz-

zaun (inkl. der Zuwegung) abzusammeln. Ausgenommen davon ist das Feuchtgrünland deichabgewandt vom 

Graben nördlich der Deeke, sowie der bewaldete Bereich südlich des Schöpfwerksgeländes. Diese Angaben 

lassen sich der Anlage 2 zum ASB noch genauer entnehmen. Insgesamt ist eine Fläche von ca. 6,43 ha abzu-

sammeln. Der Fang ist in Tagesprotokollen zu dokumentieren. 
 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

• Vermeidung baubedingter Tötungen der Zauneidechse 

Flächengröße:  

 Grunderwerb: - Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung: -  Künftige Unterhaltung: - 

 Nutzungsbeschränkung: -  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesen-

polder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maß-

nahmen-

Nr.: 

V 17  
(kvM 8)  

  

MASSNAHME: Aufstellen von temporären Reptilienschutzzäunen im Bereich der an das 

Baufeld angrenzenden potenziellen Habitatflächen zur Verhinderung von 

Tierverlusten während der Bauzeit durch das Einwandern ins Baufeld 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: 

• über den Deich am Bauanfang 

•  entlang der Kleingartenanlage „Sonnenschein“ (Deich-km 0+005 bis 0+126) 

•  Strauchweidengebüsch nördlich der Deeke (Deich-km 0+955 bis 1+020) 

•  Grassaum zwischen der Straße „Zur Querfahrt“ und dem unbenannten Graben (Deich-km 1+362 bis 

1+372) 

•  Feldgehölz südlich der Auffahrt zur Scheitdammbrücke (Deich-km 1+376 bis 1+435) 

•  Strauchweidengebüsch, Schilfbereiche und Feldgehölz nördlich der Auffahrt zur Scheitdammbrücke (in 

Höhe der Deich-km 1+395 bis 1+560) 

 

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Um nach der Umsiedlung der Zauneidechsen das Einwandern von neuen Individuen in das Baufeld und 

damit eine Schädigung durch Baufahrzeuge oder Maschinen zu verhindern, sind temporäre Schutzzäune für 

Reptilien während der Bauphase zu errichten. Dabei sind die Zäune in den Bereichen aufzustellen, wo potenzi-

elle Zauneidechsenlebensräume an das Baufeld angrenzen (siehe „Lage“). 

 Zusätzlich ist ein Reptilienschutzzaun um den Lagerplatz an der Schwedter Querfahrt vorzusehen, da 

sich die Tiere gern in Ablagerungen wie Stein- oder Sandhaufen ansiedeln. Dabei sind Bereiche, welche aktu-

ell eine Habitateignung für die Art darstellen, wie der bewachsene Grashügel westlich des Lagerplatzes und der 

Grassaum entlang des Ufers der Schwedter Querfahrt (inkl. der Sandhügel nahe dem Ufer) nicht als Lagerplatz 

nutzbar und auszuzäunen (vgl. Foto 48). 

Die genauen Bereiche, für welche das Aufstellen eines temporären Reptilienschutzzauns vorgesehen ist, 

sind auch der Anlage 2 zum ASB zu entnehmen. 

 

  

Foto 48: potenzielle Habitatstrukturen der Zauneidechse auf dem Lagerplatz an der Schwedter Quer-

fahrt 

Analog zu den Leit- und Sperreinrichtungen für Amphibien und Kleintiere (MAQ 2022) sollten die erfor-

derlichen Schutzeinrichtungen für die Zauneidechsen eine Höhe von 40 cm aufweisen. Zusätzlich benötigt die 

Schutzeinrichtung für Reptilien einen ca. 10 cm breiten Übersteigschutz. Bewährt hat sich eine  
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesen-

polder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maß-

nahmen-

Nr.: 

V 17  
(kvM 8)  

  

MASSNAHME: Aufstellen von temporären Reptilienschutzzäunen im Bereich der an das 

Baufeld angrenzen-den potenziellen Habitatflächen zur Verhinderung von 

Tierverlusten während der Bauzeit durch das Einwandern ins Baufeld 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Fortsetzung Beschreibung:  

Schutzzäunung aus glattem Material (UV-beständige Folie). Lücken am Boden sind durch Eingraben des 

Zaunes (ca. 10 cm. tief) zu vermeiden, sodass sich die Tiere nicht an der Unterkante durchzwängen können. 

Aufgrund der guten Klettereigenschaften der Reptilien sowie der schnellen Vegetationsentwicklung sollten die 

Zäune im Regelfall beidseits freistehen, sodass regelmäßige Freihalteschnitte durchgeführt werden können.  

Um Einzeltieren die Flucht aus dem abgezäunten Baufeld in die Schutzzonen zu ermöglichen, werden so-

genannte selbstleerende Fangeimer vorgesehen. Diese Eimer sind eine spezielle Vorrichtung zum Abfangen 

von Kleintieren an Schutzzäunen. Sie ermöglichen den Tieren das selbständige und stressfreie Verlassen des 

Baufeldes und gewährleisten ein Durchwandern des Schutzzaunes von der einen auf die andere Seite (vgl. Ab-

bildung 12). Dadurch wird sichergestellt, dass keine Tiere in den Fangeimern einer Gefährdung durch Aus-

trocknung oder Prädatoren unterlegen sind. Die Eimer werden in Abhängigkeit von den angrenzenden Habi-

tatstrukturen ca. aller 50 m innerhalb des Baufeldes mit Ausstieg in die angrenzenden Habitate gesetzt. 

 

 

Abbildung 12: Selbstleerende Fangeimer mit Ausstiegshilfe, verändert nach ORTHAB (2019) 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesen-

polder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maß-

nahmen-

Nr.: 

V 17 
(kvM 8)  

  

MASSNAHME: Aufstellen von temporären Reptilienschutzzäunen im Bereich der an das 

Baufeld angrenzenden potenziellen Habitatflächen zur Verhinderung von 

Tierverlusten während der Bauzeit durch das Einwandern ins Baufeld 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Fortsetzung Beschreibung:  

 

 
Foto 20: Ausstieghilfe eines selbstleerenden Fangeimers (links) und Selbstleerender Fangeimer mit artgerech-

ter Schutzzäunung (rechts) 

Der Einsatz der selbstleerenden Fangeimer setzt jedoch voraus, dass der Untergrund grabfähig ist. Besteht 

nicht die Möglichkeit des Einbaus von selbstleerenden Fangeimern werden im Abstand von 30 bis 50 m soge-

nannte Einstiegshilfen geschüttet (vgl. Abbildung 13). 

 
Abbildung 13: Prinzipskizze Einstiegshilfe für Reptilien in angrenzende Habitate 

Die Nutzung von selbstleerenden Fangeimer bzw. Einstiegshilfen ist für die Reptilienschutzzäune in den 

folgenden Bereichen nicht notwendig: 

•  Grassaum zwischen der Straße „Zur Querfahrt“ und dem unbenannten Graben (Deich-km 1+362 bis 

1+372) 

•  am Reptilienschutzzaun um den Lagerplatz an der Schwedter Querfahrt 

 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

• Vermeidung baubedingter Tötungen der Zauneidechse 

Flächengröße:  

 Grunderwerb: - Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung: -  Künftige Unterhaltung: - 

© Plan T 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesen-

polder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maß-

nahmen-

Nr.: 

V 18  
(kvM 10) 

  

MASSNAHME: Vermeidung der spontanen Wiederbesiedlung des geräumten Baufeldes 

und dessen Umfeld (Vergrämungsmaßnahme) 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: gesamte Sanierungstrasse, Deich-km 0+000 bis 2+044 

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Findet der Baubeginn nicht unmittelbar im Anschluss an die Baufeldräumung statt und fällt auf den Brut-

zeitraum von 1. März bis 15. September, ist nicht auszuschließen, dass sich einige Vogelarten zwischenzeitlich 

wieder im Baufeld ansiedeln. Dies trifft besonders für Bodenbrüter zu. Da die Deichsanierung in 200 m-

Abschnitten stattfindet, bedeutet der Beginn der Bautätigkeiten nicht gleichzeitig Baubetreib im gesamten Bau-

feld, welches aufgrund der Bauzeitenregelung zuvor bereits vollständig beräumt wurde.  

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sind demnach aktive Vergrämungsmaßnahmen notwendig. Hier-

durch wird sichergestellt, dass auf den Bauflächen, Lagerflächen oder Zuwegungen keine Brutplätze anlegt 

werden. 

Wird auf Vergrämungsmaßnahmen verzichtet, muss bei einer Brutansiedlung mit der Wiederaufnahme der 

Bautätigkeiten bis zur Beendigung der Brutzeit gewartet werden. Anderenfalls würde der Verbotstatbestand 

der Tötung ausgelöst werden. 

Zu beachten ist außerdem, dass bereits Bauunterbrechungen ab einer Dauer von 5 Tagen für Brutvögel von 

Bedeutung sein können. Nach einer 5 Tage anhaltenden Baupause sind Vergrämungsmaßnahmen auch im ak-

tuellen Bauabschnitt erforderlich. Erfolgen keine Vergrämungsmaßnahmen ist nach einer Baupause von 5 Ta-

gen das Baufeld durch die Umweltbaubegleitung nach Brutvorkommen abzusuchen. Wenn brütende Vögel 

festgestellt werden, dürfen die Tätigkeiten erst nach Abschluss des Brutgeschäftes fortgesetzt werden. Die 

Vergrämungsmaßnahmen sind nur innerhalb des Baufeldes (sowie der Baustraßen und Zufahrten) durchzufüh-

ren, da die Scheuchwirkungen der Maßnahme über das Baufeld hinausstrahlen (LBV-SH 2016). Folglich wird 

durch die Maßnahme zusätzlich die Ansiedlung von Brutvögel im Umfeld des Baustellenbereichs verhindert, 

welche durch das Baugeschehen ansonsten ggf. dem Störungstatbestand unterliegen. Gemäß den obigen Anga-

ben ist die Maßnahme für alle Bereiche durchzuführen, in welchen nach Baufeldräumung nicht unmittelbar mit 

dem Bau begonnen wird und wo der Baubeginn folglich in den Brutzeitraum von 1. März bis 15. September 

fällt. Ebenso wie in aktuellen Bauabschnitten, in welchen eine Bauunterbrechung von mehr als 5 Tagen statt-

findet. 

Als typische Vergrämungsmaßnahme im Offenland sind vor Beginn der Brutsaison Pflöcke mit langen rot-

weißen Flatterbändern anzubringen (s. Foto 31). Die Flatterbänder sorgen für eine Bewegungsunruhe, so dass 

eine Verhinderung der Brutansiedlung stattfinden wird. Im Rahmen der aktiven Vergrämung werden ca. 2 m 

hohe Stangen (über Geländeoberfläche) mit daran befestigten und im Wind flatternden Absperrbändern (ca. 1,5 

m lang) auf dem Deich sowie im Deichvorland, welches zum Baufeld zählt und nicht bestockt ist, errichtet. Die 

Stangen werden in regelmäßigen Abständen von ca. 20 m angebracht. Zwischen dem aktuell baulich bean-

spruchten 200 m-Abschnitt und den Pflöcken sollte eine maximale Entfernung von 30 m bestehen. Ergänzend 

zur visuellen Vergrämung bietet sich auch eine akustische Vergrämung (u. a. durch Knistertüten) an. 

 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

• Vermeidung von Brutansiedlungen im Baufeld und damit Vermeidung von Beschädigung oder Zerstörung 

von in Funktion befindlichen Nestern 

Flächengröße:  

 Grunderwerb: - Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung: -  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesen-

polder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maß-

nahmen-

Nr.: 

V 19  
(kvM 11) 

  

MASSNAHME: Umweltbaubegleitung 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: gesamte Sanierungstrasse, Deich-km 0+000 bis 2+044 

Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Aufgabe der UBB ist es, die Vorbereitung und Durchführung der Bauarbeiten hinsichtlich der umwelt- und 

naturschutzfachlichen Aspekte beratend zu begleiten. Sie verfolgt somit einen präventiven Ansatz. Leistungen 

der Umweltbaubegleitung dienen der Vermeidung von ökologischen und ökonomischen Schäden und unter-

stützen den Auftraggeber beim Umgang in allen umweltrelevanten Fragen. 

Das Ziel der UBB ist die Beachtung aller gesetzlichen Umweltvorschriften, Normen und Regelwerke, die 

Einhaltung der naturschutzrechtlichen Vorgaben aus der Baurechtserlangung sowie die Vermeidung von Um-

weltschäden und den dadurch entstehenden Kosten und Zeitverzögerungen (UI 2018).  

Die Umweltbaubegleitung hat somit Sorge zu tragen, dass die Belange des Umwelt- und insbesondere des 

Naturschutzes im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens beachtet und vermeidbare Beeinträchtigungen ver-

mieden werden.  

Dabei hat die Umweltbaubegleitung eine Pflicht zur Beweissicherung und zur Dokumentation der zulässi-

gen Baudurchführung. Somit kontrolliert und dokumentiert die UBB den Bauablauf, die Bauarbeiten sowie die 

Fachfirmen.  

Die UBB umfasst neben der umweltfachlichen Begleitung bei der Errichtung des eigentlichen Vorhabens 

auch die Begleitung der Umsetzung naturschutzfachlicher Maßnahmen (NUL 2014).  

Im Rahmen der UBB erfolgt auch die Überprüfung der Umsetzung der mengenmäßigen und zeitlichen Er-

fordernisse aller CEF- und kvM-Maßnahmen einschließlich aller Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen. 

Die Umweltbaubegleitung übernimmt Abstimmungen und Beratungen mit der Oberbauleitung bzgl. Um-

weltfragen. Sie kann damit gezielt Einfluss auf einzelne Lebensräume bzw. Lebensraumstrukturen und Arten-

gruppen nehmen. Dadurch werden die Auswirkungen der Baumaßnahmen auf einzelne Lebensräume bzw. Le-

bensraumstrukturen und Artengruppen vermieden bzw. minimiert.  

Die Umweltbaubegleitung ist durch die Oberbauleitung über alle das Tätigkeitsfeld betreffende Maßnah-

men frühzeitig zu unterrichten und in die Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. 
Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

• Sicherstellung der fachgerechten Durchführung aller Vermeidungs- und Artenschutzmaßnahmen 

• Sicherstellung der Vermeidung / Minimierung von Auswirkungen auf Boden, Wasser, Biotope bzw. Bio-

topstrukturen und Artengruppen 

• Sicherstellung der Realisierung aller Gestaltungs- und Kompensationsmaßnahmen des Landschaftspflege-

rischen Begleitplanes, die vor und während der Bauphase realisiert werden sollen 

Flächengröße:  

 Grunderwerb: - Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung: -  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesen-
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Maß-

nahmen-

Nr.: 

CEF 1 

  

MASSNAHME: Bereitstellung von Ausweichquartieren für Fledermäuse bei Verlust von 

nachgewiesenen oder potenziellen Sommerquartieren in Bäumen 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Quartierbäume in Höhe Bau-km 1+382, 1+531, 1+557, 2+021 

Ausweichquartiere in Waldbeständen der Flurstücke: 13, 14, 214, 216 Gemarkung Schwedt 
Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Beschreibung:  

Für Baumhöhlen nutzende Fledermäuse sind bei Rodung von günstigen Quartierbäumen innerhalb des 

Baufeldes neue Quartierstandorte bereitzustellen. Nachweise über genutzte Fledermausquartiere liegen für das 

Baufeld nicht vor. Der Gesamtbedarf an Ersatzquartieren begründet sich mit dem Verlust an potenziellen Quar-

tierstrukturen. Bei Verlust quartiergeeigneter Gehölzstrukturen ohne sicheren Artnachweis an den gefällten 

Bäumen sind je nachgewiesener, geeigneter Struktur Ersatz-Quartierhilfen anzubringen (Verhältnis 1:1). Das 

Anbringen von Ausweichquartieren in Form von Fledermauskästen sichert den Erhalt eines ausreichenden 

Netzes nutzbarer Quartiere. Der Ausgleichsbedarf für sommerliche Fledermaushöhlen orientiert sich an den 

zerstörten Quartiertypen (Rund- oder Flachkästen, vgl. auch CEF 2). Die Kästen sollten möglichst nahe zu den 

verlorenen Quartierstrukturen aufgehängt werden. In jedem Fall sind die artspezifischen Aktionsradien zu be-

achten. Bei der Anbringung sind u. a. folgende Punkte zu beachten: 

• zeitlich vorgezogene Anbringung (vor Beginn der aktiven Jahreszeit) 

•  Anbringung nur an Bäumen, deren Überleben für einen Zeitraum von mind. 20 Jahre gesichert ist, 

•  Einhaltung einer ausreichenden Entfernung zu Stör- und Gefahrenquellen  

•  Anbringung im räumlich engen Kontakt zu den Spaltenquartieren (vgl. CEF 2) 

•  Anbringung in unterschiedlichen Höhen (3 bis 5 Meter) sowie in unterschiedlicher Exposition, 

•  Anbringung von Gruppen (zusammen mit den CEF 2-3) aus 5 bis 10 Quartierhilfen (auf jeweils ca. 500 

m²), Abstand zwischen der Kastengruppen von mind. 100 m, 

•  je Kastengruppe Anbringung mind. eines Vogelkastens zur Verringerung der Konkurrenz (vgl. CEF 4) 

 

Fledermäuse sind auf einen bewährten Quartierverbund geprägt und finden neue Quartiere nicht immer 

leicht. Um die Wahrscheinlichkeit der Annahme durch Fledermäuse zu erhöhen, erfolgt daher die Anbringung 

der Quartiere im Kastenverbund. Die entsprechenden Suchräume, welche für die Anbringung der Kastengrup-

pen vorgesehen sind, sind der Anlage 2 zum ASB zu entnehmen. Insgesamt sind 4 Kastengruppen vorgesehen, 

in welche jeweils 9 bis 10 Fledermausquartiere/Vogelkästen kombiniert aufgehangen werden (Kombination 

von CEF 1-4). 

Im vorliegenden Fall erfolgte bereits im Zuge der Ortsbegehung eine detaillierte Begutachtung der zu fäl-

lenden Gehölze. Bei den meisten verlorengehenden Strukturen handelt es sich um sog. Spaltenstrukturen (vgl. 

CEF 2). Im Ergebnis der Höhlenbegutachtung konnte festgelegt werden, dass 5 Fledermaushöhlen (sommerli-

che Quartierstätteneignung) anzubringen sind.   

Um die Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten langfristig zu sichern, werden die Fleder-

mauskästen an geeigneten, möglichst alten Bäumen angebracht. Die Bäume sind als solche rechtlich zu sichern 

und sorgen im Zuge des natürlichen Alterungsprozesses für die Entstehung natürlicher Quartiere.  

Die Maßnahme ist in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde durchzuführen. 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
CEF 1 

  

MASSNAHME: Bereitstellung von Ausweichquartieren für Fledermäuse bei Verlust von 

nachgewiesenen oder potenziellen Sommerquartieren in Bäumen 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Fortsetzung Beschreibung:  

 

 
Foto 49:  Fledermaushöhle mit doppelter Vorderwand (links) und Foto 50: Kleinfledermaushöhle u. a. 

für Mückenfledermäuse (rechts) 

 

 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

• Um das Quartierstättenangebot im räumlichen Zusammenhang nicht zu verschlechtern, werden bei Verlust 

nachgewiesener oder potenzieller Quartiere künstliche Fledermausquartiere bereitgestellt.  

• Die Bereitstellung von Quartierhilfen verhindert eine quantitative Verschlechterung des Quartierstättenan-

gebotes und wahrt die ökologische Funktionsfähigkeit zeitlich und räumlich. 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept 

Die Ersatz-Quartiere sind für die Dauer von mindestens 25 Jahren zu unterhalten und bei Bedarf gleichwertig 

zu ersetzen. Es erfolgt eine jährliche Wartung und Reinigung der Kastenquartiere. Dies gilt auch für unten of-

fene Quartiertypen. Defekte und abgängige Kästen sind zu ersetzen. Es ist eine jährliche Kontrolle ab Mitte Ju-

li bis Anfang September durch eine fledermauskundliche Fachkraft durchzuführen. 

 

Flächengröße: 5 Quartiere 

 Grunderwerb erforderlich Künftiger Eigentümer: 

 Nutzungsbeschränkung: Die Bäume 

sind als solche rechtlich zu sichern.  

Künftige Unterhaltung: Vorhabenträger 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
CEF 2 

  

MASSNAHME: Bereitstellung von Ausweichquartieren für spaltenbewohnende Fleder-

mausarten bei Verlust von nachgewiesenen oder potenziellen Spalten-

quartieren in Bäumen  

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Quartierbäume in Höhe Bau-km 1+382, 1+387, 1+486, 1+789, 1+795, 1+800 (2x) 

Ausweichquartiere in Waldbeständen der Flurstücke: 13, 14, 214, 216 Gemarkung Schwedt 
Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Beschreibung:  

Bei vorhabenbedingtem Verlust von günstigen Spaltenquartieren sind neue Quartierstrukturen für die spal-

tenquartierbewohnende Fledermäuse bereitzustellen. U.a. Mückenfledermaus suchen bevorzugt Baumquartiere 

hinter abgeplatzter Rinde oder in Stammanrissen. Klassische Fledermaushöhlen (vgl. CEF 1) werden nicht mit 

ausreichender Sicherheit angenommen, vielmehr ist bei der Wahl der künstlichen Ersatzquartiere eine spezielle 

„spaltenquartierfreundliche“ Konstruktion (Fledermausflachkästen) zu wählen. Da im Baufeld eine hohe An-

zahl an typischen Spaltenstrukturen verloren geht, sind Flachkästen mit Großraumeignung bereitzustellen. 

Großraum-Flachkästen mit Eignung als Wochenstubenquartiere kombinieren das von spaltenbewohnenden Ar-

ten (speziell Mückenfledermaus) häufig aufgesuchte Spaltenquartier mit einem zusätzlichen, größeren Hang-

raum (u.a. für Abendsegler). Dieser ermöglichen einen internen Wechsel zwischen den Hangzonen, um z. B. 

witterungsbedingte Änderungen auszugleichen. Der Bedarf orientiert sich an den Spaltenquartierstrukturen, 

welche mit der Rodung wegfallen. Dabei handelt es sich bei den meisten verlorengehenden Strukturen im Bau-

feld um sog. Spaltenstrukturen (vgl. Anlage 3, Tabelle 30). Im Ergebnis der Kontrolle konnte festgelegt wer-

den, dass 10 Spaltenquartiere anzubringen sind.  Notwendige Ausweichquartiere müssen nach dem Verlust 

durch Rodung im Zuge der Baufeldfreimachung, jedoch vor Beendigung der Winterruhe zur Verfügung ge-

stellt werden. Damit wird durchgehend eine ausreichende Zahl möglicher sommerlicher Spaltenquartiere ange-

boten.  

Beim Anbringen der Spaltenquartiere sind die Punkte entsprechend den Angaben zu CEF 1 zu beachten. 

Ebenso sind die notwendige Unterhaltungsarbeiten und -zeiträume analog den Angaben bezüglich der CEF 1 

zu gewährleisten.  

Die Maßnahme ist in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde durchzuführen. 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
CEF 2 

  

MASSNAHME: Bereitstellung von Ausweichquartieren für Fledermäuse bei Verlust von 

nachgewiesenen oder potenziellen Sommerquartieren in Bäumen 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Fortsetzung Beschreibung:  

 

Foto 51:  Großraum-Flachkasten mit 

Inspektionsluke (Quelle: Schwegler 

o.D.) 

 

Foto 52:  Abgeplatzte Borke mit 

Spaltenquartiereignung  

 

 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

• Um das Quartierstättenangebot im räumlichen Zusammenhang nicht zu verschlechtern, werden bei Verlust 

nachgewiesener oder potenzieller Quartiere künstliche Fledermausquartiere bereitgestellt.  

• Die Bereitstellung von Quartierhilfen verhindert eine quantitative Verschlechterung des Quartierstättenan-

gebotes und wahrt die ökologische Funktionsfähigkeit zeitlich und räumlich. 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept 

Die Ersatz-Quartiere sind für die Dauer von mindestens 25 Jahren zu unterhalten und bei Bedarf gleichwertig 

zu ersetzen. Es erfolgt eine jährliche Wartung und Reinigung der Kastenquartiere. Dies gilt auch für unten of-

fene Quartiertypen. Defekte und abgängige Kästen sind zu ersetzen. Es ist eine jährliche Kontrolle ab Mitte Ju-

li bis Anfang September durch eine fledermauskundliche Fachkraft durchzuführen. 

 

Flächengröße: 10 Quartiere 

 Grunderwerb erforderlich Künftiger Eigentümer: 

 Nutzungsbeschränkung: Die Bäume 

sind als solche rechtlich zu sichern.  

Künftige Unterhaltung: Vorhabenträger 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
CEF 3 

  

MASSNAHME: Bereitstellung von Ausweichquartieren für Fledermäuse bei Verlust von 

nachgewiesenen oder potenziellen Winterquartieren in Bäumen 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Quartierbaum in Höhe Bau-km 1+515 

Ausweichquartiere in Waldbeständen der Flurstücke: 13, 14, 214, 216 Gemarkung Schwedt 
Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Beschreibung:  

Für in Baumhöhlen oder -spalten überwinternde Fledermausarten sind bei vorhabenbedingtem Verlust von 

günstigen Quartierbäumen Fledermaus-Großraum- und Überwinterungshöhlen bereitzustellen. Dabei handelt 

es sich um Höhlen mit einer speziellen Innengestaltung (gute Isoliereigenschaften durch Doppelwandsystem 

verbunden mit Dämmmaterialien). Die Großraumhöhlen können zusätzlich im Sommer als Wochenstube oder 

zur Koloniebildung dienen. 

Die Kompensation beim Verlust winterquartiergeeigneter Gehölzstrukturen ohne sicheren Artnachweis an 

den gefällten Bäumen (Durchmesser i. d. R. über 45 - 50 cm) erfolgt im Verhältnis 1:1. Die wintergeeigneten 

Quartierhilfen müssen den betroffenen Populationen möglichst vor Beginn der Winterruhe zur Verfügung ste-

hen. Im Zuge des Vorhabens sind zwei Fledermaus-Großraum- und Überwinterungshöhlen bereitzustellen. 

Die Großraumquartiere werden sehr gerne für große Koloniebildungen, speziell durch den Großen Abend-

segler oder die Rauhautfledermaus, beansprucht. Im Gegensatz zu Fledermausflachkästen, weisen die Fleder-

maus-Großraum- und Überwinterungshöhlen ein deutlich höheres Gewicht auf (ca. 30 kg). Bei der Anbringung 

ist daher auf ausreichend mächtige, jedoch nicht morsche Bäume zu achten. 

Die Maßnahme ist in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde durchzuführen. 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
CEF 3 

  

MASSNAHME: Bereitstellung von Ausweichquartieren für Fledermäuse bei Verlust von 

nachgewiesenen oder potenziellen Winterquartieren in Bäumen 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Fortsetzung Beschreibung:  

 
Foto 53:  Fledermaus Großraum- und 

Überwinterungshöhle 
  

 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

• Um das Quartierstättenangebot im räumlichen Zusammenhang nicht zu verschlechtern, werden bei Verlust 

nachgewiesener oder potenzieller Quartiere künstliche Fledermausquartiere bereitgestellt.  

• Die Bereitstellung von Quartierhilfen verhindert eine quantitative Verschlechterung des Quartierstättenan-

gebotes und wahrt die ökologische Funktionsfähigkeit zeitlich und räumlich. 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept 

Die Ersatz-Quartiere sind für die Dauer von mindestens 25 Jahren zu unterhalten und bei Bedarf gleichwertig 

zu ersetzen. Es erfolgt eine jährliche Wartung und Reinigung der Kastenquartiere. Dies gilt auch für unten of-

fene Quartiertypen. Defekte und abgängige Kästen sind zu ersetzen. Es ist eine jährliche Kontrolle ab Mitte Ju-

li bis Anfang September durch eine fledermauskundliche Fachkraft durchzuführen. 

 

Flächengröße: 2 Quartiere 

 Grunderwerb erforderlich Künftiger Eigentümer: 

 Nutzungsbeschränkung: Die Bäume 

sind als solche rechtlich zu sichern.  

Künftige Unterhaltung: Vorhabenträger 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
CEF 4 

  

MASSNAHME: Bereitstellung von Nistgelegenheiten für Höhlenbrüter 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Quartierbäume in Höhe Bau-km 1+382, 1+531, 1+557, 2+021 

Ausweichquartiere in Waldbeständen der Flurstücke: 13, 14, 214, 216 Gemarkung Schwedt 
Darstellung: Anlage 3 – Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Beschreibung:  

Mit der Rodung von Bäumen im Bereich des Baufeldes gehen unter anderem auch potenzielle Bruthöhlen 

der Avifauna verloren. Einige der im Planungsraum vorkommenden Vogelarten sind aufgrund ihrer Artspezifik 

nicht in der Lage, eigenständig Bruthöhlen anzulegen. Darüber hinaus ist auch von einem limitierten Höhlen-

angebot auszugehen. Um einer Vergrämung betroffener Arten entgegenzuwirken, sind künstliche Nisthilfen 

anzubringen. Diese werden nachweislich durch die Arten angenommen. 

Nach Absprache mit der Fachbehörde sind die Nisthilfen für die Höhlenbrüter ohne eigenen Höhlenbau 

vor Baubeginn aufzuhängen. Die Anzahl dieser künstlichen Bruthöhlen orientiert sich an der Anzahl der durch 

Rodung betroffenen Höhlenbäume. Im Rahmen des Baumgutachtens aus dem Jahr 2020 (MEP PLAN GMBH 

2020) sowie einer weiteren Höhlenbaumkartierung zur Prüfung und Aktualisierung der Ergebnisse im Februar 

2023 wurden im Baufeld insgesamt 7 Höhlenbäume mit Eignung für Höhlenbrüter festgestellt. 

Einige der im Planungsraum vorkommenden Vogelarten sind aufgrund ihrer Artspezifik nicht in der Lage, 

eigenständig Bruthöhlen anzulegen. Darüber hinaus ist auch von einem limitierten Höhlenangebot auszugehen. 

Um einer Vergrämung betroffener Arten entgegenzuwirken, sind künstliche Nisthilfen anzubringen. Diese 

werden nachweislich durch die Arten angenommen.  

Für jeden im Trassenkorridor festgestellten Höhlenbaum sind im räumlichen und funktionalen Zusammen-

hang somit 3 künstliche Nisthilfen anzubringen. Gemäß dem 2020 ermittelten Artenspektrum im Untersu-

chungsgebiet (MEP PLAN GMBH 2020) sind 3 Starenhöhlen, 4 Nischenbrüterhöhlen für Halbhöhlenbrüter (u. a. 

Zaunkönig, Rotkehlchen, Bachstelze) und 14 Nisthöhlen für Höhlenbrüter (u. a. Feldsperling, Haussperling, 

Kohlmeise) vorgesehen.  

Die Suchbereiche, in welchen die Nistkästen angebracht werden, sind der Anlage 2 zum ASB zu entneh-

men. Insgesamt sind 4 Kastengruppen vorgesehen. Pro Gruppe sind 5 - 6 Nistkästen (auf jeweils ca. 500 m²) 

anzubringen, sie werden kombiniert mit Fledermausquartieren aufgehangen. Pro Kastengruppe sind in Summe 

9 bis 10 Nistkästen/Fledermausquartiere angedacht (Kombination von CEF 1-4). Der Abstand zwischen den 

Kastengruppen beträgt mindestens 100 m (vgl. auch Angaben CEF 1). Die Maßnahme ist vor Beginn der Brut-

zeit durchzuführen. 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 

• Um das Brutstättenangebot im räumlichen Zusammenhang nicht zu verschlechtern, werden bei Verlust 

nachgewiesener oder potenzieller Brutstätten von Vogelarten künstliche Ersatzniststätten bereitgestellt.  

• Die Bereitstellung von Nisthilfen verhindert eine quantitative Verschlechterung des Niststättenangebotes 

und wahrt die ökologische Funktionsfähigkeit zeitlich und räumlich. 

 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept 

Die Nistkästen sind für die Dauer von mindestens 10 Jahren zu unterhalten und bei Bedarf gleichwertig zu er-

setzen.  

Flächengröße: 14 Nistkästen 

 Grunderwerb erforderlich Künftiger Eigentümer: 
 Nutzungsbeschränkung: Die Bäume 

sind als solche rechtlich zu sichern.  
Künftige Unterhaltung: Vorhabenträger 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesen-

polder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
FCS 1 

  

MASSNAHME: Anlage eines Zauneidechsenhabitates 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Gemarkung Luckow-Petershagen, Flur 003, Flurstücke: 246/2, 246/3, 246/4, 383, 384, 385, 386, 387, 

388, 389 

Darstellung: Anlage 4.1 des LBP  

Beschreibung:  

Baubedingt kommt es zu einer Inanspruchnahme von Lebensraumstrukturen der  

Zauneidechse. Zum Schutz vor Verletzung und Tötung der Individuen werden diese vor Baubeginn aus dem 

Baufeld abgesammelt und in neu geschaffene Lebensräume umgesiedelt (vgl. kvM 7). Um die Ersatzlebens-

stätten für die betroffenen Zauneidechsen in optimaler Qualität bereitzustellen, findet eine zeitlich vorgezogene 

Entwicklung der neuen Lebensraumstrukturen statt.  

Im Bereich des Untersuchungsgebietes bzw. angrenzend an das Baufeld besteht aufgrund der räumlichen 

Gegebenheiten (Feuchtgrünland, Hochwasserschutzeinrichtungen, Siedlungslage etc.) nicht die Möglichkeit 

der Aufwertung oder Entwicklung von Zauneidechsenhabitaten. Folglich sind die Tiere vollständig in einen 

neuen Ganzjahreslebensraum in einiger Entfernung zum Vorhaben umzusiedeln. Zur Kompensation des in An-

spruch genommenen Lebensraums ist ein Ersatzhabitat mit einer Größe von 3 ha bereitzustellen, wobei es sich 

um ein Optimalhabitat für die Zauneidechse handeln sollte. 

Die dafür vorgesehene Maßnahmenfläche befindet sich im NSG „Piepergrund“, im Eigentum der NABU-

Stiftung Nationales Naturerbe. Dort liegt ein verbuschter Trockenhang, für welchen eine zeitnahe Entbuschung 

durch den Naturschutzfond zur Freilegung des Trockenrasens geplant ist. Anschließend ist eine Beweidung der 

Fläche mit Schafen vorgesehen. Der Trockenhang besitzt eine Flächengröße von knapp 2 ha, weshalb für die 

Entwicklung des Zauneidechsenhabitats noch etwa 1 ha des angrenzenden Grünlandes in Anspruch genommen 

werden. Das Grünland befindet sich im Südosten des Trockenhangs und liegt ebenso im Eigentum der NABU-

Stiftung Nationales Naturerbe. Auch für das Grünland ist eine Beweidung durch die Schafe sowie Mahd ange-

dacht. 

Zur Entwicklung eines Optimalhabitats der Zauneidechse muss die Fläche Eiablageplätze, Sonnenplätze, 

Tagesverstecke und Winterquartiere umfassen. Die Zauneidechse bevorzugt mosaikartige Habitatstrukturen 

mit einer unterschiedlich hohen Vegetation, aber einer weitgehend geschlossenen Krautschicht und mit einge-

streuten Freiflächen. Eingestreute Gehölze, deren Verbuschungsgrad nicht mehr als 25% beträgt, sind als posi-

tive Habitatrequisiten zu werten. Eine hohe Anzahl an Verstecken ist von großer Bedeutung für die Habitateig-

nung (MUGV 2014). Folglich ist das Anlegen von punkt- und linienförmigen Zauneidechsenhabitatelementen, 

bestehend aus Totholz (Sonnenplatz, Tagesversteck), Steinen (Sonnenplatz, Tagesversteck, Winterquartier) 

und/oder Sandlinsen (Eiablageplatz), vorgesehen (siehe auch Abbildung 14 und Abbildung 15). 

Folgende Hinweise sind dabei u. a. zu beachten (Vorgaben entnommen aus KARCH 2011a/b, 2012): 

• Für das Einbringen der Sandlinsen sind ca. 20 cm des Oberbodens abzutragen. Die Sandlinsen sind re-

liefartig einzubauen. 

• Totholzhaufen sollten eine Größe von 3 m³ nicht unterschreiten. Als Material sind Totholzbestände al-

ler Art geeignet, jedoch muss beachtet werden, dass einige Hölzer sich sehr schnell zersetzen und da-

her der Aufwand der Neuaufschichtung entsprechend hoch ist. Vor allem dickere und dünnere Äste, 

aber auch größere Holzscheite, Teile von Stämmen oder Wurzelteller sind zu verwenden. 

• Rund 80 % des Volumens des verwendeten Steinmaterials muss einen Durchmesser von 20 – 40 cm 

aufweisen, der Rest kann fein oder gröber sein. 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesen-

polder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
FCS 1 

  

MASSNAHME: Anlage eines Zauneidechsenhabitates 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Fortsetzung Beschreibung:  

• Es sind keine gebietsfremden Materialien in die Fläche einzubringen 

• Durch die Kombination der verschiedenen Strukturen wird eine regelmäßige Kontrolle und ggf. Pfle-

ge erforderlich, da sonst die Habitateignung durch Verbuschung/Verfilzung verloren gehen kann. Die 

Totholzhaufen und Sandlinsen sind bei Bedarf nachzuschichten. 

Je nach Lage der einzelnen Elemente kann der Aufbau variieren. So sind Pflanzungen dort vorgesehen, wo 

sich keine schattenspendenden Gehölze in der Nähe befinden. Es besteht auch die Möglichkeit einige der sich 

aktuell auf dem Hang befindlichen Büsche zu erhalten und im Rahmen der vorgesehenen Entbuschung nicht zu 

entfernen. Am Trockenhang wird auf den Einbau von Sandlinsen verzichtet, da dort grabbares Material für die 

Eiablage bereits vorhanden ist. 

 

Abbildung 14: Linienförmige Ausbildung der Strukturelemente für die Zauneidechse auf dem Grünland  

 

Abbildung 15: Schnitt Zauneidechsenhabitatstruktur  

Die Anlage 2 zum ASB zeigt den angedachten Aufbau des Zauneidechsenhabitats. Bei der Darstellung 

handelt es sich jedoch nicht um feste Standorte der Habitatelemente. Im Bereich des Trockenhangs und Grün-

lands befinden sich stellenweise noch wertvolle Trockenrasenstrukturen, welche zu erhalten sind. Die Platzie-

rung der Habitatelemente erfolgt somit mit Rücksicht auf die Trockenrasenbereiche abseits dieser.  
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesen-

polder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-

Nr.: 
FCS 1 

  

MASSNAHME: Anlage eines Zauneidechsenhabitates 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Fortsetzung Beschreibung:  

Nach Möglichkeit sind die Habitatelemente in der Nähe von bestehenden Gehölzen und Sträucher anzule-

gen, damit diese den Zauneidechsen gerade im Hochsommer Schatten spenden und für Deckung sorgen. Zwi-

schen den Strukturelementen ist ein maximaler Abstand von 30 m einzuhalten. Die punktförmigen Elemente 

nehmen eine Fläche von ca. 20 m² ein. 

In Bezug auf die Eignung als Winterquartier ist darauf zu achten, dass die Kleinstrukturen für eine Frostsi-

cherheit genügend tief ins Erdreich eingelassen werden müssen. Zudem ist eine ausreichende Mächtigkeit der 

Steinhaufen und Holzbeigen wichtig. Um als Winterquartier geeignet zu sein, muss die minimale Tiefe der 

Steinhaufenmulden 80 bis 100 cm betragen (vgl. Abbildung 15). Auch die Mulden der Holzhaufen sind ent-

sprechend tief einzubringen. Zusätzlich ist auf eine Abdeckung durch eine Grasnarbe zu achten (vgl. Abbil-

dung 15). 

Die einzelnen Habitatelemente müssen nicht ausgekoppelt werden, da durch die Schafe nicht von Tritt-

schäden auszugehen ist. Jedoch ist das Habitat vorübergehend reptiliensicher einzuzäunen, um das Abwandern 

der ausgesetzten Tiere zu verhindern. Dabei ist die Lage des Reptilienschutzzauns außerhalb des Weidezauns 

der Schafe vorzusehen. Um Zugang für die Schafe zu gewährleisten, besteht die Möglichkeit bei Bedarf ein bis 

zwei Öffnungen im Reptilienschutzzaun vorzusehen, die bei Nichtgebrauch wieder geschlossen werden kön-

nen. Die Dauer der Zäunung richtet sich nach dem Zeitraum der Umsiedlung. Die temporären Schutzzäune 

sind etwa einen Monat nach dem Einsetzen der letzten Tiere wieder rückzubauen (SCHNEEWEIß et al. 2014). 

Für den dauerhaften Erhalt des Ausgleichhabitats ist im Zuge der regelmäßigen Kontrolle und Pflege der 

Strukturelemente auch der Gebüschaufwuchs, der durch die Schafe ggf. nicht verbissen wurde, auf der gesam-

ten Habitatfläche zu entfernen. 

Ziel/ Begründung der Maßnahme:  

• Vermeidung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG,  

• FCS-Maßnahme zur Sicherung des Erhaltungszustandes der Population,  

• Ausgleich für bau- und anlagebedingte Habitatverluste der Zauneidechse 

 
Räumlich-funktionaler Bezug zum Eingriffsraum:  

Die Maßnahme liegt im Naturraum Uckermark, der Eingriff erfolgt im Naturraum Odertal. Da im Odertal kei-

ne geeigneten Zauneidechsenhabitatflächen zur Verfügung standen, war es erforderlich in den benachbarten 

Naturraum auszuweichen. Die Maßnahmenfläche befindet sich in einer Entfernung von ca. 21 km Luftlinie 

zum Vorhaben.  

 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept 

Der Trockenhang und das anschließende Grünland werden mit Schafen beweidet. Eine Einzäunung der Habi-

tatelemente ist nicht erforderlich. Die Totholzhaufen sind in regelmäßigen Abständen (ca. alle 5 Jahre) be-

darfsweise nachzuschichten. Steinhaufen benötigen i. d. R. keine dauerhafte Pflege. Sandlinsen sind bedarfs-

weise von dichtem Bewuchs freizustellen bzw. nachzuschichten. Eine Kontrolle 1x im Jahr (Oktober) ist erfor-

derlich, um ggf. Eingreifen z. B. durch Freistellen/Mahd etc. zu ermöglichen.  

Flächengröße: 3 ha 

 Grunderwerb erforderlich Künftiger Eigentümer: NABU-Stiftung 

 Nutzungsbeschränkung  Künftige Unterhaltung: Schafbeweidung: NABU-Stiftung, Habi-

tatelemente: Vorhabenträger 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-Nr.: S 1 

  

MASSNAHME: Schutz vorhandener Gehölzvegetation während der Bauphase - Einzel-

baumschutz und Baumgruppenschutz  

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Deich-km 0+202, 0+210, 0+700, 0+937, 1+032, 1+275, 1+580, 1+698, 1+715, 1+787, 1+940, 1+972, 

1+982, 1+985 

Darstellung: Anlage 2.2 „Bestands- und Konfliktplan: Biotoptypen und Pflanzen“ 

Beschreibung:  

Die Baumschutzmaßnahmen erfolgen nach DIN 18 920 und RAS-LP 4. Zum Schutz gegen mechanische 

Schäden (z. B. Anfahrschäden, Beschädigungen des Stammes und der Rinde) durch Fahrzeuge, Baumaschinen 

und sonstige Bauvorgänge sind die potenziell gefährdeten Einzelbäume oder Baumgruppen mit einem mindes-

tens 2,00 m hohen Stammschutz zu umgeben. Diese Schutzvorrichtung besteht aus einer gegen den Stamm ab-

gepolsterten Bohlenummantelung, die ohne Beschädigung der Bäume anzubringen ist. Sie darf nicht unmittel-

bar auf die Wurzelanläufe aufgesetzt werden.  

Die Krone ist vor Beschädigung durch Geräte und Fahrzeuge zu schützen, ggf. sind gefährdete Äste hoch-

zubinden. Die Bindestellen sind ebenfalls abzupolstern. 
Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Schutz der zu erhaltenden Bäume vor Beeinträchtigungen während der Bauphase. 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept 

Nach Beendigung der Baumaßnahme entfällt der Gehölzschutz. Es kann ggf. eine Pflege durch behutsame Bo-

denlockerung der Baumscheibe und Bewässern anschließen. Bei Bedarf sind Pflegeschnitte vorzunehmen, d. h. 

dass gebrochene bzw. geschädigte Äste ab- oder nachgeschnitten werden, um saubere Wundflächen zu erhal-

ten. Eine Behandlung mit dauerplastischem Wundverschluss ist ggf. durchzuführen. Weitere Baumwunden 

sind entsprechend der Ausbildung des Schadens zu behandeln. 

Flächengröße: 14 Bäume 

 Grunderwerb erforderlich Künftiger Eigentümer: - 
 Nutzungsbeschränkung  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-Nr.: S 2 

  

MASSNAHME: Ausweisung von naturschutzfachlichen Ausschlussflächen / Bautabuzo-

nen zum Schutz von Lebensstätten 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: östlich des Deiches: 0+160 – 1+278, 1+320 – 1+430, 1+470 – 1+985, westlich des Deiches: 1+356 – 

1+400, 1+490 – 1+562, 1+705 – 1+885, 1+970 – 2+012 

Darstellung: Anlagen 2.1 „Bestands- und Konfliktplan: Biotoptypen und Tiere“ und 2.2 „Bestands- und Kon-

fliktplan: Biotoptypen und Pflanzen“ 

Beschreibung:  

Gegenüber Standortveränderungen besonders empfindliche Biotopkomplexe oder Biotoptypen (flächige 

Gehölzstrukturen, Waldflächen und gewässerbegleitenden Hochstaudenfluren) sind zur Vermeidung von er-

heblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes (z. B. durch Verdichtung, Entfernen von Vegetationsbe-

ständen) von jeglicher Art von Baustelleneinrichtungen freizuhalten.  

Entsprechende Biotopstrukturen werden als naturschutzfachliche Ausschlussfläche (Bautabuzone) ausge-

wiesen. Sie sind zu kennzeichnen. Wasserseitig können dafür aus Hochwasserschutzgründen nur Metallpflöcke 

und Flatterband zum Einsatz kommen. Landseitig ist Baustellensicherheitszaun zu verwenden (z.B. abrollbarer 

orangefarbener PVC-Zaun). Die Tabuzone darf während der gesamten Bauphase weder kurzzeitig noch dauer-

haft als Baufeld, Baustraße oder Materiallager genutzt werden. 
Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Schutz vor bau- und anlagebedingten Verlusten von ausgleichspflichtigen Biotopstrukturen, gesetzlich ge-

schützten Biotopen und Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie auf das unbedingt notwendi-

ge Maß 

Flächengröße: 2.326 m 

 Grunderwerb: - Künftiger Eigentümer: - 

 Nutzungsbeschränkung: -  Künftige Unterhaltung: - 

 



Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpolder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Landschaftspflegerischer Begleitplan  

Stand: 08. November 2023  

 

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt • Wichernstraße 1b • 01445 Radebeul • Telefon: 0351.892 007-0 

175 D 

Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-Nr.: M 1 

  

MASSNAHME: Entwicklung von standorttypischem Deichgrünland  

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: gesamte Sanierungstrasse, Deich-km 0+000 bis 2+044 

Darstellung: Anlage 3 Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Beschreibung:  

Die Maßnahme umfasst die Entwicklung von standorttypischem Grünland auf dem Deich.  

Auf allen Böschungsflächen, Rampen und Bankettstreifen des sanierten Deiches erfolgt nach Beendigung 

der Bautätigkeiten das Wiederaufbringen des vom Altdeich abgetragenen und zwischengelagerten, diasporen-

reichen Oberbodens.  

Im Anschluss erfolgt zur Erreichung eines Dichteschlusses der Grasnarbe auf allen Flächen die Ansaat ei-

ner Gräser-Kräuter-Saatgutmischung: Neben den Gräsern Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca ovina agg., 

Anthoxanthum odorathum, Poa pratensis, Poa compressa, Alopecurus pratensis hat die Saatgutmischung zu 

10% aus Kräutern zu bestehen. Zum Einsatz gelangen Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Armeria ma-

ritima ssp.elongata, Centaurea scabiosa, Cirsium acaule, Dianthus carthusianorum, Dianthus deltoides, Gali-

um verum, Galium album, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Origanum vulgare, Plan-

tago media, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Silene vulgaris, Tripleurospermum maritimum subsp. inodo-

rum. Von den aufgeführten Arten sind mindestens 10 Arten auszubringen. Die Festlegung der Inhalte der Saat-

gutmischung erfolgt durch den Vorhabenträger. Das Saatgut muss von Wildformen aus gesicherten gebiets-

heimischen Herkünften des nordostdeutschen Tieflandes stammen (Regio-Saatgut-Mischung). Ein Herkunfts-

nachweis ist erforderlich. Die Rasenansaat erfolgt nach DIN 18 917. 

 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Deichkörper: Eingrünung und Befestigung sowie die landschaftsgerechte Einbindung des Deichkörpers 

und dadurch Minimierung der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. Zielstellung ist die Entwicklung 

artenreicher Wiesengesellschaften mittlerer Standorte, die geeignete Lebensräume u. a. für die Avi- und 

Heuschreckenfauna bieten können.  

• Deichschutzstreifen (Arbeitsstreifen): Wiederherstellung baubedingt in Anspruch genommener artenrei-

cher Frischwiesen 
Entwicklungsdauer:  

5 Jahre 

 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept 

Für die Begrünung des sanierten Deiches erfolgt eine einjährige Fertigstellungspflege (nach ZTV-La-StB 05, 

DIN 18916, DIN 18918, DIN 18919). Die vierjährige Entwicklungspflege und die Unterhaltungspflege erfolgt 

über das Unterhaltungsreferat des LfU. Die angesäte Fläche wird 2x im Jahr (Juni, September) gemäht. Die 

Schnitthöhe beträgt mind. 10 cm. Das Mähgerät ist mit einer Scheuchvorrichtung auszustatten. Diese Vorrich-

tung sorgt dafür, dass Insekten flüchten können. 

Flächengröße: 43.075 m²  

 Grunderwerb erforderlich Künftiger Eigentümer: Land Brandenburg 
 Nutzungsbeschränkung  Künftige Unterhaltung: Land Brandenburg 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-Nr.: M 2 

  

MASSNAHME: Anlage eines Kleingewässers im Schlosswiesenpolder 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Gemarkung Schwedt, Flur 14, Flurstück 194 

Darstellung: Anlage 3.1  

Beschreibung:  

Anlage eines Gewässers auf insgesamt 2.090 m2 (Flächengröße Böschungsoberkante). Das Gewässer soll 

eine maximale Tiefe von 1,0 m erhalten. Je nach Grundwasserstand ist das Gelände demnach bis ca. 2,0 m un-

ter Gelände abzutragen. Das Kleingewässer ist mit stark geschwungenen Uferlinien und einer Böschungsnei-

gung von 1:8 anzulegen. Auf diese Weise entstehen große Flachwasserzonen, die den Amphibien als Laich-

platz und Libellenlarven als Lebensraum dienen können. Da das Kleingewässer in der Nähe der Deeke ange-

legt wird, in deren Uferbereich sich ggf. Biberburgen befinden, sollen die Aushubarbeiten am Tage außerhalb 

der Dämmerung und innerhalb kürzester Zeit, möglichst innerhalb eines Tages erfolgen. Die Arbeiten zur Her-

stellung des Gewässers müssen außerhalb der Jungenaufzuchtszeit des Bibers (1. April bis 31. Juli) erfolgen. 

Die derzeitige Nutzung des umgebenden Feuchtgrünlandes durch extensive Beweidung, ist fortzusetzen. 

Der nördliche Teil des Gewässers (ca. 500 m²) erhält einen 10-15 m breiten Gewässerrandstreifen. Er wird 

durch Sukzession entwickelt. Der Gewässerrandstreifen wird durch Auszäunung vor Viehtritt bzw. Mahd ge-

schützt. Dabei sollte der Zaun so weit in das Gewässer reichen, dass Weidetiere den geschützten Bereich auch 

von der Wasserseite nicht erreichen können. Ggf. ist durch das Gewässer hindurch zu zäunen. Die Zaunlänge 

beträgt max. 180 m. Durch den Viehtritt am südlichen Teil des Gewässers können die besonnten Flachwasser-

bereiche dauerhaft erhalten bleiben. Zudem wird einer Verbuschung entgegengewirkt. Teile der im Baufeld zu 

fällenden Gehölze sind in einem Abstand von 10 m vom Gewässerrand als zwei ca. 30 m lange und 5 m breite 

Totholzstapel im Gewässerrandstreifen abzulagern. Damit werden neue Überwinterungsplätze als teilweiser 

Ersatz für gefällte Gehölze geschaffen und es steigt die Qualität des anzulegenden Gewässers in seiner Funkti-

on als Laichgewässer für Amphibien. Eine Unterhaltungspflege im Gewässerrandstreifen erfolgt nicht. Hier 

finden die Amphibien und Vögel einen ungestörten Rückzugsraum und ggf. einen Überwinterungsplatz. Kon-

trolle der Entwicklung im Gewässerrandstreifen aller 2 Jahre und Festlegung ggf. erforderlicher Maßnahmen 

z.B. Rückschnitt. 
Ziel/Begründung der Maßnahme:  

• Kompensation für den Verlust von Gewässerbiotopen,  

• Förderung kleingewässertypischer Bio- und Zoozönosen insbesondere der suboptimal ausgeprägten Am-

phibien-Populationen des Gebietes.  
 

Entwicklungsdauer:   

wenige Tage bis zu einem Jahr 

 

Räumlich-funktionaler Bezug zum Eingriffsraum:  

Die Maßnahmenfläche befindet sich innerhalb des Schlosswiesenpolders in einem Abstand von 40 bis 100 m 

zum zu sanierenden Deich. 

 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept 

Kontrolle der Entwicklung im Gewässerrandstreifen aller 2 Jahre und Festlegung ggf. erforderlicher Maßnah-

men z.B. Rückschnitt, kein Fischbesatz im Gewässer 

Flächengröße: ca. 3.335 m2 

  Grunderwerb erforderlich Künftiger Eigentümer: wie bisher (Land Brandenburg) 

 Nutzungsbeschränkung  Künftige Unterhaltung: Vorhabenträger 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-Nr.: M 3 

  

MASSNAHME: Wiederherstellung bzw. Neuanlage von artenreichen Frischwiesen im 

Arbeitsstreifen bzw. zukünftigen Deichschutzstreifen  

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: zukünftiger Deichschutzstreifen 

Darstellung: Anlage 3 

Beschreibung:  

Die im Arbeitsstreifen bzw. zukünftigen Deichschutzstreifen baubedingt in Anspruch genommenen arten-

reichen Frischwiesen sind nach Beendigung der Bautätigkeiten wiederherzustellen (6.251 m²). Zu dieser Maß-

nahme gehören außerdem die Flächen der Biotope, die aufgrund der Funktion als Deichschutzstreifen nicht 

wiederhergestellt werden können (Gewässer-, Gehölzbiotope). Es handelt sich dabei um eine Fläche von 2.386 

m². Insgesamt umfasst die Maßnahme damit eine Fläche von 8.637 m². Auf den bauzeitbedingt temporär in 

Anspruch genommenen Flächen erfolgt zunächst die Aufhebung der Bodenverdichtungen (vgl. Maßnahme V 

8). und im Anschluss die Ansaat einer Gräser-Kräuter-Saatgutmischung: Neben den Gräsern Lolium perenne, 

Festuca rubra, Festuca ovina agg., Anthoxanthum odorathum, Poa pratensis, Poa compressa, Alopecurus pra-

tensis hat die Saatgutmischung zu 10% aus Kräutern zu bestehen. Zum Einsatz gelangen Achillea millefolium, 

Agrimonia eupatoria, Armeria maritima ssp.elongata, Centaurea scabiosa, Cirsium acaule, Dianthus carthu-

sianorum, Dianthus deltoides, Galium verum, Galium album, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, Lotus 

corniculatus, Origanum vulgare, Plantago media, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Silene vulgaris, 

Tripleurospermum maritimum subsp. inodorum. Von den aufgeführten Arten sind mindestens 10 Arten auszu-

bringen. Das Saatgut muss von Wildformen aus gesicherten gebietsheimischen Herkünften des nordostdeut-

schen Tieflandes stammen (Regio-Saatgut-Mischung). Ein Herkunftsnachweis ist erforderlich. Die Rasenan-

saat erfolgt nach DIN 18 917. 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Wiederherstellung von baubedingt in Anspruch genommener artenreichen Frischwiesen im Arbeitsstreifen 

bzw. zukünftigen Deichschutzstreifen 

Entwicklungsdauer: 5 Jahre 

 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept 

Für die Begrünung des Arbeitsstreifens erfolgt eine einjährige Fertigstellungspflege (nach ZTV-La-StB 05, 

DIN 18916, DIN 18918, DIN 18919). Die vierjährige Entwicklungspflege und die Unterhaltungspflege erfolgt 

über das Unterhaltungsreferat des LfU. Die angesäte Fläche wird 2x im Jahr (Juni, September) gemäht. Die 

Schnitthöhe beträgt mind. 10 cm. Das Mähgerät ist mit einer Scheuchvorrichtung auszustatten. Diese Vorrich-

tung sorgt dafür, dass Insekten flüchten können. 

Flächengröße: 8.637 m² 

 Grunderwerb erforderlich Künftiger Eigentümer: Land Brandenburg 
 Nutzungsbeschränkung  Künftige Unterhaltung: Land Brandenburg 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-Nr.: M 4 

  

MASSNAHME: Entwicklung von Weichholzaue im Schwedter Polder (Polder 10) 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Schwedt, Flur 21, Flurstücke: 50 bis 52 und 55 bis 61 
Darstellung: Anlage 4.2 des LBP  

Beschreibung:  

Die Pflanzung entspricht den Vorgaben der „Behandlungsrichtlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, 

Umweltschutz und Raumordnung für den Nationalpark Unteres Odertal – Projektkomplex. Initialisierung von 

Auwäldern im Nationalpark Unteres Odertal“ (Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 18 vom 07.03.2003). Auf der 

Maßnahmenfläche ist unter Anpassung an die Bestandssituation und die standörtlichen Gegebenheiten geplant, 

auf maximal 15.714 m² einen Weichholzauwald zu initialisieren. Auswahl der Fläche für die Auwaldinitialisie-

rung erfolgte auf Grundlage des Nationalparkplanentwurfes (Fläche PB_4).  

Die Setzstangen, Setzruten und Steckhölzer der verschiedenen Weidenarten (u.a. Salix alba, Salix fragilis, 

Salix pentandra, Salix x rubens, Salix triandra, Salix viminalis) und Schwarzpappeln sind von autochthonen 

Mutterbäumen der Flussaue, welche möglichst regelmäßig überflutet werden, zu werben, wobei eine hohe Zahl 

verschiedener Mutterbäume zu nutzen ist. Die Pflanzungen werden mit einem Zaunschutz umgeben (Vorgabe 

Nationalparkplanentwurf) und max. 5 Jahre gepflegt. Eine ausreichende Bewässerung ist vorzusehen, ebenso 

eine wildsichere Umzäunung, die nach ca. 10 Jahren rückzubauen ist. 

 
Es ist erforderlich einen großflächigen Abtrag des Mutterbodens in den Randbereichen bzw. in unmittelba-

rer Nähe zu den Pflanzungen vorzunehmen. Auf sandigen und offenen Böden keimen Pappeln und Weiden 

durch Samenanflug am besten. Die Details sind im Rahmen der Ausführungsplanung mit der Nationalparkver-

waltung abzustimmen. 

Ziel/ Begründung der Maßnahme:  

• Zielstellung der Maßnahme ist die Initialisierung eines naturnahen Waldbestandes der Weichholzaue. Die 

Flächen werden anschließend als Totalreservat einer eigendynamischen Entwicklung überlassen. 

• Die Maßnahme kompensiert die vorhabensbedingten Eingriffe in Gehölze vollständig, dient also auch dem 

Ersatz vorhabensbedingt gerodeter Einzelbäume. Durch die Umwandlung in Wald kommt es zudem zu ei-

ner Reduzierung von Stoffeinträgen in Boden und Grundwasser. Des Weiteren haben Wälder eine wichtige 

klimatische Funktion und wirken positiv für das Landschaftsbild.  
 

Entwicklungsdauer:  

25 bis 80 Jahre 

 

Räumlich-funktionaler Bezug zum Eingriffsraum:  

Die Auwaldentwicklung wird analog des Eingriffsvorhabens innerhalb der naturräumlichen Region Odertal 

durchgeführt. Die Maßnahmenfläche befindet sich in einer Entfernung von ca. 2,5 km Luftlinie zum Vorhaben.  

 

Aussagen zum multifunktionalen Ausgleich:  

Die Maßnahme ist geeignet, Beeinträchtigungen der Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima 

und Landschaftsbild multifunktional auszugleichen.  

 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept 

Fertigstellungspflege 1 Jahr, Entwicklungspflege: max. 5 Jahre, anschließend: Auflassung  

 

Flächengröße: 15.714 m² 

 Grunderwerb erforderlich Künftiger Eigentümer: Land Brandenburg (Naturschutzflächenver-

waltung) 

 Nutzungsbeschränkung  künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-Nr.: M 5 

  

MASSNAHME: Rückbau und Entsiegelung eines Melkstandes bei Schwedt (Schöpfwerk 1) 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Schwedt, Flur 3, Flurstück 54/2, Flur 21, Flurstück 64, 65 
Darstellung: Anlage 4.3 des LBP  

Beschreibung:  

Die Maßnahme umfasst die vollständige Entfernung des Melkstandes inklusive der Eisenumzäunung, den 

Rückbau der dem Melkstand vorgelagerten Lagerfläche aus Betonbodenplatten sowie die fachgerechte Entsor-

gung der rückgebauten Materialien (insgesamt ca. 575 m2). Zudem umfasst die Maßnahme auch den Rückbau 

eines Teilversiegelten Bereiches von 50 m2 (geht mit 25 m2 in die Bilanz ein). Nach Abschluss der Maßnahme 

ist der Boden der Entsieglungsflächen aufzulockern und einzuebnen. Der Plattenweg in Richtung Süden ist in 

einer Spurbreite von ca. 3 m zu erhalten.   

 

Ziel/ Begründung der Maßnahme:  

• Kleinflächige Entsiegelungsmaßnahme als Ausgleich vorhabensbedingter Versiegelungen durch An-

lage des Deichverteidigungsweges  
Entwicklungsdauer:  

< 1 Jahr 

 

Räumlich-funktionaler Bezug zum Eingriffsraum:  

Die Maßnahme wird analog des Eingriffsvorhabens innerhalb der naturräumlichen Region Odertal durchge-

führt. Die Maßnahmenfläche befindet sich in einer Entfernung von ca. 2,5 km Luftlinie zum Vorhaben.  

 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept 

Auflassung 

 

Flächengröße: 575 m2 

 Grunderwerb erforderlich Künftiger Eigentümer: Land Brandenburg (Naturschutzflächenver-

waltung) 

 Nutzungsbeschränkung  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-Nr.: M 6 

  

MASSNAHME: Anlage einer Baumreihe im Trockenpolder Lunow-Stolpe 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Schöneberg, Flur 005, Flurstück 12, 19, 24, 25, 43 
Darstellung: Anlage 4.4 des LBP  

Beschreibung:  

Die Maßnahme umfasst die Anlage einer Baumreihe entlang eines Weges im Trockenpolder Lunow-Stolpe 

zwischen der Melkstallanlage Schöneberg und der Oder bestehend aus 17 Laubbäumen. 

 

Ziel/ Begründung der Maßnahme:  

• Die Ersatzmaßnahme dient der Kompensation von vorhabensbedingten Verlusten von Einzelbäumen. Es 

erfolgt die Pflanzung von Flatter-Ulme (Ulmus laevis), Stiel-Eiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus 

betulus) und Winter-Linde (Tilia cordata). Der Herkunftsnachweis „Ostdeutsches Tiefland“ ist zu erbrin-

gen. Für die Pflanzungen ist autochthones Pflanzmaterial zu verwenden. 

• Die Bäume werden wechselseitig auf beiden Seiten des Weges platziert. Es sind regelmäßig Lücken von 

30 m für die landwirtschaftlichen Maschinen vorzusehen. Die Bäume werden in das Grünland gepflanzt. 

Es erfolgt keine Ansaat der 2x2 m breiten Baumscheibe, die Flächen werden der Sukzession überlassen. 

Die Baumscheiben sind während der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 1 x jährlich zu mähen. Das 

Mahdgut kann zum Mulchen der Baumscheiben verwendet werden.  

• Die Hochstämme werden mit einer Baumverankerung (Pfahlbock aus vier Pfählen mit Bindung) und einer 

Drahthose gegen Wildverbiss versehen, die Baumverankerung und Drahthose sind nach Ende der Entwick-

lungspflege zurückzubauen und von der Maßnahmenfläche zu entfernen. Für die Baumpflanzung erfolgt 

eine Fertigstellungs- und Entwicklungspflege von 3 Jahren (nach ZTV La-StB 05, DIN 18916, DIN 18917, 

DIN 18919 und der ELA).  

• Die Unterhaltungspflege (nach ZTV Baumpflege 01) enthält den Schnitt zur Sicherstellung der Kronen-

entwicklung sowie, wenn notwendig, das Nachpflanzen. Die Schnittarbeiten sind zwischen dem 01.10. und 

dem 28.02. durchzuführen. 
 

Entwicklungsdauer:  

3 Jahre  

 

Räumlich-funktionaler Bezug zum Eingriffsraum:  

Die Maßnahme wird analog des Eingriffsvorhabens innerhalb der naturräumlichen Region Odertal durchge-

führt. Die Maßnahmenfläche befindet sich in einer Entfernung von ca. 15 km Luftlinie zum Vorhaben.  

 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept 

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre, Unterhaltungspflege: 15 Jahre 

Flächengröße: 575 m2 

 Grunderwerb erforderlich Künftiger Eigentümer: Land Brandenburg (Naturschutzflächenver-

waltung) 

 Nutzungsbeschränkung  Künftige Unterhaltung: Vorhabenträger 

 

  



Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpolder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Landschaftspflegerischer Begleitplan  

Stand: 08. November 2023  

 

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt • Wichernstraße 1b • 01445 Radebeul • Telefon: 0351.892 007-0 

181 D 

Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-Nr.: M 7 

  

MASSNAHME: Rückbau und Entsiegelung der Kleingartenlage Wiesengrund in 

Schwedt/Oder 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Schwedt/Oder, Flur 056, Flurstück 132, 133, 136, 138, 139, 140, 144, 145, 146; Flur 065, Flurstück 7 
Darstellung: Anlage 4.5 des LBP  

Beschreibung:  

Die Maßnahme umfasst den Rückbau und die Entsiegelung der Kleingartenanlage Wiesengrund in 

Schwedt/Oder, bestehend aus 160 Parzellen. Der Rückbau umfasst oberidischen Aufbauten, d.h. 160 Lauben 

(je 24 m²) und ein Vereinshaus (60 m²), die Entsiegelung der Fundamente der Lauben und des Vereinshauses, 

die Entsiegelung der Terrassen (ca. 10 m² je Parzelle) sowie der Wegebefestigung auf den Parzellen (ca. 5 m² 

je Parzelle). Ebenfalls aufzunehmen und zu entsorgen sind eingemauerte Pumpenhäuser, Kompost-

Ummauerungen, Zaunelemente und Zäune.  

Alle anfallenden Abbruchmaterialien und Fremdstoffe sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Ziel/ Begründung der Maßnahme:  

• Die Ausgleichsmaßnahme dient der Kompensation von vorhabensbedingter Versiegelung, Teilversiege-

lung und Bodenüberformung. 
 

Entwicklungsdauer: - 

 

Räumlich-funktionaler Bezug zum Eingriffsraum:  

Die Maßnahme befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsort, d. h. in einer Entfernung von 400 m.  

 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept 

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: - 

Flächengröße: anrechenbare Flächenentsiegelung 6.620 m2 , Gesamtfläche: 92.183 m² 

 Grunderwerb erforderlich Künftiger Eigentümer: Stadt Schwedt/Oder 

 Nutzungsbeschränkung  Künftige Unterhaltung: - 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-Nr.: M 8 

  

MASSNAHME: Entbuschung eines Trockenrasens südlich von Gellmersdorf durch Ent-

nahme des Schlehenaufwuchses 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Gm. Stolzenhagen b. Oderberg, Flur 003, Flurstücke 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

Darstellung: Anlage 4.6 

Beschreibung:  

Es handelt sich um eine insgesamt 9,23 ha große Trockenrasenfläche mit Schlehenaufwuchs, die mit Pfer-

den beweidet wird. Für den Erhalt des Trockenrasens ist es erforderlich die Schlehen zu entfernen. Auf der 

Fläche wurden sieben Teilflächen, die von Schlehenaufwuchs gekennzeichnet sind, identifiziert. Insgesamt er-

folgt daher eine anrechenbare Entbuschung des Trockenrasens auf einer Fläche von 16.781 m² (1,678 ha). Die 

Entbuschung erfolgt auf manuelle Weise durch den Einsatz von Motorsägen bzw. Sensen zwischen Oktober 

und Februar. Der Gehölzschnitt ist von der Trockenrasenfläche zu entfernen.  

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Kompensation der anlagebedingten Verluste von Trockenrasen 

Entwicklungsdauer: - 

 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept 

Die Entbuschungsmaßnahme ist in Abstimmung mit dem Nationalparkverein in regelmäßigen Abständen in 

Abhängigkeit vom nachgewachsenen Schlehenaufwuchs - ca. aller 5 Jahre - über einen Zeitraum von 25 Jahren 

zu wiederholen. 

Flächengröße: 23.515 m² / 2,35 ha (anrechenbare Fläche: 16.781 m²/1,67 ha) 

 Grunderwerb erforderlich Künftiger Eigentümer: wie bisher (Nationalparkverein) 

 Nutzungsbeschränkung  Künftige Unterhaltung: Beweidung wie bisher, Entbuschung: Vor-

habenträger 
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Maßnahmenblatt 

Projekt: LBP Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpol-

der, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Maßnahmen-Nr.: M 9 

  

MASSNAHME: Entbuschung eines Trockenrasens bei Pinnow durch Entnahme des Schle-

hen- und Weißdornaufwuchses 

 Vermeidungsmaßnahme  Schutzmaßnahme  Konfliktvermeidende 

Maßnahme 
 CEF-Maßnahme 

 FCS-Maßnahme  Ausgleichsmaßnahme   Ersatzmaßnahme  Gestaltungsmaßnahme 
Durchführung der Maß-

nahme 
 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Lage: Gemarkung Pinnow, Flur 002, Flurstück 617 

Darstellung: Anlage 4.7 

Beschreibung:  

Es handelt sich um eine insgesamt 27 ha große Trockenrasenfläche mit Schlehen- und Weißdornaufwuchs, 

die mit Schafen beweidet wird. Für den Erhalt des Trockenrasens ist es erforderlich den Weißdorn- und Schle-

henaufwuchs zu entfernen. Auf einer 3,6 ha großen Teilfläche erfolgt eine Kombination aus Entbuschung von 

Schlehen- und Weißdornsträuchern sowie von Mahd der verstrauchten Grasschicht. Ausgespart werden eine 

Senke (geplantes Amphibienlaichgewässer) und eine Gehölzgruppe. Aufgrund der auszusparenden Bereiche 

und der noch nicht flächendeckenden Verbuschung erfolgt die Anrechnung der Fläche mit 60 %. Dies ergibt 

eine anrechenbare Fläche von 2,165 ha. Die Entbuschung erfolgt auf manuelle Weise durch den Einsatz von 

Motorsägen bzw. Sensen zwischen Oktober und Februar. Der Gehölzschnitt ist von der Trockenrasenfläche zu 

entfernen. 

Ziel / Begründung der Maßnahme:  

• Kompensation der anlagebedingten Verluste von Trockenrasen 

Entwicklungsdauer: - 

 

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept 

Die Entbuschungsmaßnahme ist in Abstimmung mit dem Nationalparkverein in regelmäßigen Abständen in 

Abhängigkeit vom nachgewachsenen Schlehenaufwuchs - ca. aller 5 Jahre - über einen Zeitraum von 25 Jahren 

zu wiederholen. 

Flächengröße: 3,6 ha (anrechenbare Größe: 2,165 ha) 

 Grunderwerb erforderlich Künftiger Eigentümer: wie bisher (Nationalparkverein) 
 Nutzungsbeschränkung  Künftige Unterhaltung: Beweidung wie bisher, Entbuschung: Vor-

habenträger 
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11 Quellenverzeichnis 

11.1 Gesetze, Richtlinien und Verordnungen 

AwSV - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 1, 2 (AwSV), zu-

letzt geändert am vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)  

BBGNATSCHAG - BRANDENBURGISCHES AUSFÜHRUNGSGESETZ ZUM BUNDESNATURSCHUTZGESETZ 

(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 

(GVBl.I/13, [Nr. 3], S., ber. GVBl.I/13 [Nr. 21]) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-

zes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28]) 

BBGWG - BRANDENBURGISCHES WASSERGESETZ. In der Fassung der Bekanntmachung vom 2. 

März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 20]) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. De-

zember 2017 (GVBl.I/17, [Nr. 28]). 

BUNDES-BODENSCHUTZ- UND ALTLASTENVERORDNUNG (BBODSCHV) vom 17. März 1998 (BGBl. I 

S. 502) 

BBODSCHG - GESETZ ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN BODENVERÄNDERUNGEN UND ZUR SANIE-

RUNG VON ALTLASTEN (BUNDES-BODENSCHUTZGESETZ - BBODSCHG) vom 17. März 1998 

(BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 

2017 (BGBl. I S. 3465) geändert worden ist. 
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12 Anhang 

12.1 Gesamtübersicht über die kartierten Biotoptypen im Untersuchungs-
gebiet 

Tabelle 32: Übersicht über kartierte Biotoptypen 

Buchstabencode Biotoptypenbezeichnung LRT gesetzlich ge-
schützte Biotope 

Fließgewässer 

FBB naturnahe, beschattete Bäche und kleine Flüsse   § 

FGU naturnahe, unbeschattete Gräben     

FGB naturnahe, beschattete Gräben     

FGBxT naturnahe, beschattete Gräben, trockengefallen oder nur stellenweise 
wasserführend 

    

FKU Kanäle, Hafenbecken, unbeschattet     

FNM Tausendblatt-Teichrosengesellschaft   § 

FRGP Schilf-Röhricht an Fließgewässern   § 

Standgewässer (einschließlich Uferbereiche, Röhricht etc.) 

SFAE hocheutrophe Altarme 3150 § 

STT Teiche, überwiegend bis vollständig verbaut; bzw. technisches Becken     

SRGP Schilf-Röhricht an Standgewässern   § 

Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren 

RRS vegetationsfreie und -arme Sandflächen     

RS ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren     

RSBxG zwei- und mehrjährige ruderale Stauden und Distelfluren; mit Gehölz-
bewuchs (Gehölzdeckung 10 - 30 %) 

    

Gras- und Staudenfluren 

GFRA Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung     

GFWA Feuchtweiden, verarmte Ausprägung   § 

GMFR Frischwiesen, artenreiche Ausprägung 6510   

GMFA Frischwiesen, verarmte Ausprägung     

GMRR ruderale Wiesen, artenreiche Ausprägung     

GTSADO Heidenelken-Grasnelkenflur; weitgehend ohne spontanen Gehölzbe-
wuchs (< 10% Gehölzdeckung) 

*6120 § 

GAFP Grünlandbrachen feuchter Standorte, von Schilf dominiert   § 

GAFR Grünlandbrachen feuchter Standorte, von rasigen Großseggen domi-
niert 

  § 

GAMR Grünlandbrachen frischer Standorte, artenreich (typische Grünlandar-
ten) 

    

GAMAG Grünlandbrachen frischer Standorte, artenarm; mit spontanen Gehölz-
bewuchs (10 - 30 % Gehölzdeckung) 

    

GSFFO gewässerbegleitende Hochstaudenfluren; weitgehend ohne spontanen 
Gehölzbewuchs (< 10% Gehölzdeckung) 

6430 § 

GSFFG gewässerbegleitende Hochstaudenfluren; mit spontanen Gehölzbe-
wuchs (10 - 30 % Gehölzdeckung) 

6430 § 
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Buchstabencode Biotoptypenbezeichnung LRT gesetzlich ge-
schützte Biotope 

GSFU Brennnesselfluren feuchter bis nasser Standorte     

GSMA Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte verarmte 
oder ruderalisierte Ausprägung 

  § 

Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen 

BLF Gebüsche nasser Standorte   § 

BLFS Strauchweidengebüsche   § 

BLFA Strauchweidengebüsche der Flussauen   § 

BLMH Laubgebüsche frischer Standorte überwiegend heimische Arten     

BFFH Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte; überwiegend heimische 
Gehölzarten 

  § 

BFR Feldgehölze frischer und/oder reicher Standorte     

BG standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern   § 

Wälder und Forste 

WWB Fahlweiden-Auenwald *91E0 § 

Biotope der Grün- und Freiflächen  

PK Kleingartenanlagen     

Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen 

OSRZ Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten     

OTW Wasserwerke     

OVSB Straßen mit Asphalt- oder Betondecken     

OVPO Parkplätze, nicht versiegelt     

OVWO unbefestigter Weg     

OVWT teilversiegelter Weg (inkl. Pflaster)     

OVWV versiegelter Weg     

OAL Lagerflächen     

 

 

12.2 Artenlisten 

Die Biotopkartierung durch MEP Plan GmbH (2020) enthielt keine vegetationskundlichen Er-

fassungen. Während der im Juli 2022 durchgeführten Geländebegehung konnte lediglich eine Aktua-

lisierung/Überprüfung der Biotopstrukturen stattfinden. Aufgrund einer länger anhaltenden Hitzepe-

riode waren Vegetationserfassungen nicht möglich. Im nachfolgenden werden daher die Vegetati-

onsbögen aus der Vegetationserfassung des Gutachterbüros Martin Bauer (2007a) dokumentiert. 

Aufgrund gleich gebliebener Nutzungen im Untersuchungsgebiet kann davon ausgegangen werden, 

dass zu mindestens ein Großteil des erfassten Pflanzeninventars nach wie vor anzutreffen ist. Die 

Vegetationsbögen können über eine Nummerierung („Geb. Nr.“) in der Bestands- und Konfliktkarte 

zugeordnet werden.



























































































































Deichbau LK Uckermark, Teilobjekt 15, Schlosswiesenpolder, Baulos 66, Deich-km 0+000 – 2+044 

Landschaftspflegerischer Begleitplan  

Stand: 08. November 2023  

 

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt • Wichernstraße 1b • 01445 Radebeul • Telefon: 0351.892 007-0 

192 D 

12.3 Verbote und Nutzungsbeschränkungen für bestehende Trinkwasser-
schutzgebiete 
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12.4 Stellungnahme der Oberförsterei Schwedt 
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12.5 Gesprächsprotokolle (PÖYRY 2012) 
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12.6 Protokolle zur Maßnahmenabstimmung 2023 
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